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Vorrede.

: HLchhättenichtnôchig,die�emBande eine

I Vorrede zuzufügen, wenn ih nichtdem Le-

�erRechen�chaftgebenmü�te,warum ichnocheiz

nen Bandfolgen zu la��enmichent�chlo��enhabe.

Beyder ReichhaltigkeitderGegen�tände, die

�ichmir in meinem freylichim Anfang zu enge

zuge�chnittenenPlan währendder Ausarbeitung
darboten, war es eine völligeUnmöglichkeit,al«

les das, was mir nohzu (agenübrigblieb, in

den gegenwärtigenBand zu�ammenzu bringen.
Jh hätteentwederau��erordentlichfurz �eynmü�e

�èn, und dann hâttendie Sachen verloren, oder

es wäre ein nocheinmal �o�tarkerBand ent�tane
“

dén, Das lezéerehâtteUnbequemlichkeitverur-

�acht.Ueberdem haben�ichim verwichnenSom-
mer �omancheunvorherge�eheneZufälleund ganz

unvermutheteEmin beymir durchkreuzt,
a

:

don



“Worrede.

daßichganzau��erStand ge�eztward, das Werk

zurMichaelis- Me��ezu endigen.

F< mußäl�ohieranzeigen, was der fünfte
und lezteBand enthalten�oll:-

1) Fh werde mih zuvödrder�tbemúht,
{n dem�elbeydas ganze Religionswe�en

der jüdi�enNation in den preu��i�chen
Staaten in ein �ohelles Lichtzu �een,
“als i< nur immer fann. Die in dem

gegenwärtigenvierten Bande enthalte-
ne Bemerkungenhierüber�ollennur als.

__ Weorläuferzu dem nähernDetail dienen,
das. ih. alsdann zugeben befli��en�eyn

will,— Ganzgenaue „ vôllig richti-

ge, undunpartheyi�cheNachrichtenvon

beglaubtenMännern,denkeich, �ollen

mir einigerma��enzur Voll�tändigkeit
helfen.

ió Von S<hle�ien,be�onders.von der:

lutheri�chen.Kirche, deren vorzüglich�te
Veränderungen�eitder Regierung des

igigenMonarchen,— denSchulan�ials
i



Borredìè.

ken die�esHerzogthums,— U. |. f. will
ichalles -das anführen, ‘was ih meinem
Plane gemäß�agenmuß.

|

3) We�tphalenverdient eine no<hmali-
geUeber�icht,und Ergänzung.— Die

Univer�itätDuisburg am Nheinwird

michzunäch�tbe�chäftigen.

4) Ein erleuchtetetFreundhaktmir eineBe-

urtheilungmeines ganzen Plans zuge-
�andt.Auchdavon denke ichGebrauch
zu machen.

|

5) Ueberhaupkwird esmir Pflicht �eyn,
- alle die Verbe��erungen, Ergänzungen,

und Berichtigungenanzuzeigen,welche
die vorigen Theile verdienen. So nach

läßt�ichder folgendeTheil auch als ein

Nachtrag zudem vorigen, und als Sup-
plementean�ehen,

6) Ein doppeltes ,— ein Sa ch- und Na=

_ wenregi�terwird dem Le�erzur Ueber-
�hauungdes Ganzen verhelfen.

Jch habeUr�achemit dem Urtheileein�ichts-

vollerundbilligerMännerüber meine Briefe
aA zu�rieca



Borrede.

zufriedenzu�eynz
— �olltees auchTadel gewe�en

�eyn.Jch fühlees zu gut , wie viel Unvollkom-

menes �iehaben,und wie viel noh daran zu vers

be��ern�ey,— Jh werde em�igeSorge tragen,

daß, �oviel an mir i�t, allen Mängelnabgehol=
fenwerde,

„Die Fahrlä��igkeiten; oder, wenn man es �o

nennen will, die Kritteley manchesunbefugten
Richters i�tmir bis izt gleichgültiggewe�en.Sie
�ollmichauchkünftignie in meiner Ruhe�tören.

Berlin, am 26. September1779. |

Ulrich.
t

nhalt
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Neun und funßzig�terBrief.

Breslau, d. *##-

CL
:

Ô6 will.in meinen Religions-Nachrichten übex

Schle�ien,mit den neue�tenSchulverbe��erungen
|

in dem katholi�chenSchle�ien,be�ondersaber mit
den Einrichtungenauf der Univer�itäczu Bres- -

lau und den katholi�chenGymna�ienin die�em
Herzogthumund der Graf�chaftGlaz den Anfang
machèn.

Wie bekannt , haben die Schulen in Schlez
�iengrößtentrheilsunter der Auf�ichtund Verwalsz

tung des Je�uiterordens,der nach den Regeln �eis
ner Stiftung, dem Unterricht der Jugend �ich{u
widmen vorzüglichverpflichtet i�t, ge�tanden,
Seitdem aber die�erOrden in den ge�ammten
chri�tlichenStaaten aufgehoben worden ; �ohäts
ten auch in dem fatholi�chenSchle�ien,in Ab�icht
auf den Unterricht' der Jugend , die�erhalbandere

Einrichtungen getroffen werden mü��en,wenn nicht
der wei�eFriderich den�elbenin �einenbe�ondern

Schug genommen, und dabey vorzüglichzur Abs

�ichtgehabt hätte,dem Orden dadurch einen neuen

Bewegungsgrund , �ichder Erziehung der Jugend,
die�emwichtigen Theil �einerBe�timmung,mit
doppeltem Ern�t,Eifer und Treue zu unterziehen,
an die Hand zu geben,

La

E

Keligionszu�tand,4, P, A Schon
\



3 Neun und funfzig�terBrief.

: Schon langehatte man aber: in den bishe-
, rigen Einrichtungen der katholi�chenSchulen- ge-

wi��enMangel- und einge�chliheneMißbräuchebe-

merkt, die abge�chafftwerden mußten. Auf die

vielfachen Vor�tellungenein�i<hts8oollerMännerif

die�esauch wirklich ge�chehen; man hat Vor�chlä-
ge gethan, und nach reiflicher Prúfung der�elben
i�t�eitdemver�chiedenesfe�tge�est.worden; wels

ches ih Jhnen etwas genauerdetailliren werde,

Die bisher unter der Auf�ihtund Verwal
tung des Je�uiterordensge�tandenéSchulen �ind
die Univer�itätzu Breslau und die Gymna�ienzu

Glaz, Neiß, Oppeln, Sagan, ‘tiegnib,Glogau
und Schweibniß.

ÍÎnAn�ehungder Univer�itätzu Breslau �ind
in der neuen Schulverbe��érungdie vier wi��ens
�chaftlicheKla��en,als die grammati�che,â�the«-

ti�che,philo�ophi�cheund theologi�cheihrer er�ten
Einrichtunggemäßbeybehaltenworden. Da es

aber auf der�elbenbis8her an Gelegenheitfehlte,wo

die Jugend in dex Ge�chichtkunde,und in der phi
 lo�ophi�chenAe�thetikeinen ausgebreitetern Unters

“richt, als auf Schulen zu ertheilen möglichi�k,
erhalten, und zugleichdie Theórie der Landtoirths -

haft erlernen konnte; �owurden auch für die�e

Wi��en�chaften, da �ieohnedemini weitläuftigern
Ver�tandézur“philo�ophi�chenFakultät‘gehören,
be�ondereLehr�tühleerrichtet und die�emitvorzugs
lichLS Lehrerùbe�etzt.

Die
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Die Gymna�ienzu Glaz, Neiß,Oppeln,
SaganUnd Liegnishingegen wurden blos für den

grammati�chenund ä�theti�chen,und die zu Glos
gau und Schweidnib allein zur grammati�chen
Kla��ebe�timmt,

_Zur Dauer des Unterrichts �eteman für die
grammati�cheKla��edrey Jahr, für die ä�theti-
�chezwey, für die philo�ophi�chedrey , und für
die theologi�chevier Jahr fe�t. :

t

Allein, da die Benennungen die�erKla��en
nur der hergebrachten Gewohnheit wegen beybez.
halten, dabey aber gar nicht die Ab�ichtwar , daß
darinn nur diejenigenWi��en�chaften,von welchen
die Kla��enden- Namen führen, aus�chlie��ungs-
wei�egelehret werden folltenz �omü��enSie die�e
Ein�chränkungdes Unterrichts auf gewi��eJahre,
nur in �ofernver�tehen, daßbinnen die�erbe�timm-
ten Zeit der Cur�usder für jedeKla��efe�tge�etzten
Lektionenab�olvirt, nicht aber, daß die Schüler
eine geti��eZeit in jeder Kla��ebleiben mü��en.
Denn die Ver�eßzungin eine hdhere Kla��ehängt
auch hier von dem: Fleißder Lernenden ab.

Die grammati�cheKla��ebe�tehet-aus drey
Unterabtheilungen, die dur die-Namen
1) Infima Cla��isGrammaticæ,oder die

__Einleitungs�chule,
|

2). Media Cla��isGrammaticæ, oder die

Mittel�chule,und
LN

Aa 3) Su-



a Neunund funfzig�terBrief.

/3) Suprema Cla�lis Grammaticz, oder die

höhereGrammatif,
*

von einander unter�chiedenwerden,
Jede die�erdreh Abtheilungen hat ihren bez

�ondernLehrer, die ä�theti�cheKla��ewenig�tens

zwey , die philo�ophi�che�echs,und die theologi-
�cheeben �oviel.

:

|

Die�eLéhrer bleiben, ein jeder bey der für
ihn be�timmtenKla��e,und die ver�chiedenenKla�«

fen dürfenunter keinerleyVorwand zu�ammenges

zogen, noch einem- Lehrer die Bearbeitung mehre-
rer Kla��enzugleichaufgetragen werden.

Will �ichein Knabe in die unter�teKla��eeis

nes Gymna�iiaufnehmen la��en;�owird von ihm
folgendes erfordert :

1) Ein Alter wenig�tensvon acht bis zehen
Jahren. LEA

2) HinlänglichesVermögen�ichzu erhalten,
und die nôthigenSchulbücheranzu�chaffen.

3) Ein gutes Zeugnißaus der Trivial- oder
Real�chule. Ts :

4) Es muß ihmnichts, warum er etwa niché

zum Studiren gela��enwerden kann, im

Wege �tehen. Les
5) Er muß�ichbeydem Vor�teherdes Gyms

na�iumseiner Prúfung unterwerfen, und

darinn �choneinigeFertigkeitim deut�chund

lateini�chenLe�enund Schreiben,auh einige
Kenntni��evon den Anfangsgründender

Rechenkun�tund von der Religionzeigen.
Was
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Was den Unterricht�elb�tbetrift ; \vi� die Unter=

wei�ung
i

in der Religion,und in dem, was auf
TugendundSitten abzweckt,der Gegen�tandaller
Kla��en,Au��erder�elbeawird

7. Jn der Einleitungs�chule,oder iri infima Cla�l-

�eGrammaticæ Unterrichtgegeben úber

1) die richtige‘deut�cheund lateini�cheAus-
�prache.

2) das Recht- und Schön�chreibenim Deut-
�chenund Lateini�chen.

3) das Decliniren und Conjugitenîim Deufz
�chenund ¿ateini�chen.

4) die bekanntenacht Theileder Rede,

5) die leichte�ten-Kon�iruktionesin derdeute

__ �chenund lateini�chenSprache,
6) im Griechi�chendie Kenntnißder Buch=
�tabenund das Le�en.

7) eine Einleitung zum nüßlichenLe�ender

Élaßi�chenSchrift�teller.
s) die Vorbereitungzur Hi�tokieundGeo-

a! graphie.
-7/9) die er�tenSpc derRechenfun�tund de«

+ „ren-Anwendung.

I. In der Mittel�chule„
oder in media Claí�e

:- Grammaticx,�inddie Glgen�tändedesUn-

terrichts :

H dieLehrevon der deut�chenundlateini�chen
Kon�truktion.

3) die tehre von den Generibus nominum,
Præterîtis ét Supinis verborum,

A3 3)Ae�o-
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3) Ae�opiFabeln; Ciceronis fúrze�teund

¡1% leichte�teBriefez: Pontanus de utbañitate

morum; die lateini�cheSERANvon
Eb bileritririn

14) Jm Griechi�chendasDeeliñirenundCom
 Jugibenc '

5) dev.er�te-Unterricht:änder allgemeinen« Welthi�torieund

6) ‘indée Geographie.
2) DiEFort�ebung.derRechenkun�t.|

M Jn derhöhernGrammatif„oder in �upre-
ma Cla��eGrammaticæ wird gelehret;

“die! be�onderehöhereSyntax der lateini=

�chenunddeut�chenSprache.
2)-Jm Griechi�chendie tehrevon denKon-

�truktionen,|

3) der Brie��tyl
i

im Lateini�chenu, Deut�chen.
4) die Pro�odie,oder das Sylbenmaaß.

5) Seletta ex JulioCæ�aredeBello’ Gallico
= et Civili; exJu�tino.Curti Lib. HT. eéIV.

_

Ciceronis Epi�tolæ�ele&æét Sele ex

Libris de Officis ; Ovidii Libri Triftiumz!
Seleéta ‘ex XenophóntisCyropædia

‘

ét

Memorabilibus Socratis.
i

6) die Fort�ebungder Géographie.
7) die Fort�e6ung.der Ge�chichte.

$) dieFort�ebungderRechenkun�t,
NIE ( :

IV, Jn

V
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IV. In dem ey�tenJahre der ä�theti�chenKla��e
_

wird Unterrichteréheiletüber
1) die allgemeinenGrund�äßeder Bereds

�amkeit. :

2) die redneri�cheDialectik.
:

3) diè Lehrevon der Vet�ificationunddem

dichteri�chenPlan.
4) die Lehrevon der Ausführungleichterpoee

ti�cherund pro�ai�cherAuf�äbein beyden
Sprachen,- :

_5) im Griechi�chendie übrigeSyntax.
6) Ciceronis Orationes pro Archia, pro

Marcello, in Catilinam I; Epi�tolæCice-

ronis ad Sulpitiamet Sulpiriad Cicero-

nem; Liyi �ele&tæorationes, naératio-

nes et de�criptiones; Vitruyii proœmia
duo ; Plutarchi vitæparallelæDemo�the-
His Ciceronis ; Virgili �ele&taex Eclo-

gis et Georgiciset GeorcicorumLib: IV. -

Ovidü LBEde Ponto et Sele&ta ex Me-
tämorph.Catulli Hendeca�yllaba, Jam-
bi, Elegiæ,Anacreontis Carminña-

T2 Fort�e6ung:iinder Geographie.
8) Fort�eßbungin der Ge�chichte.
9) Einleitung in die Geometrie; Naturlehre

undNaturge�chichte,
VJm zweyten Jahre der ä�theti�chenKla��e
“tdmmeore A

1) diebe�ondernRegelnder Bered�amkeitin

Bézugauf die ver�chiedenenGattungen
A 4°

;

der
|
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der Reden’und redneri�chenAuf�äße

i

in beye
den Sprachen.

2) Anwei�ungzu Verfertigungbürgerlicher
dèut�cherAuf�äße.

3) Lehrevon den be�ondernGattungender Ge-

‘dichtenach ihren ver�chiedenen- Arten und

Abétheilungen.
4) fortge�ebterUnterricht in der griechi�chen

Sprache und deren ver�chiedenenDialekten,

5)Ciceronis Orationes per Lege Manilia,
pro Ligurio, pro Milone, pro

>

domo Gag
PhilippicaIX; Seletta ex Tacito et Sal-

lu�tio; VirgiliAeneid. Lib. H. III. IV. et

LX? Horvat.�eletæ Oda, Satyræ,Epi-
�tolæ;Demofthenis OriiatesOlynthia-
Cæ; PlitoniePhædon; Selettaex Home-
ri Iliad.

6) fortge�ebterUntexrichti

in der Ge�chichte.
7) fortge�eßterUnterricht in der Geographie.
8) ag ori Unterricht in der prakti�chen

Arithmetik, Geometrie,
,

Naturlehre und

Naturge�chichte:|

VI. Jm er�tenJahreder philo�ophi�chenKla��e
werden abgehandelt:

1) die Dialektik oder Logik.
2) die Ontologieund Co�mologie.
3) die reine Mathematik, als die Algebra,die

JInfinite�imal- -Rechnung, die gemeineund
höhereGemedcrie, is

4) die griechi�chenund römi�chenAlcerthümer,
5) die Staatenhi�torie, VII,
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MIN:E zweyten Jahre der philo�ophi�chen
+ Kla��ewerden vorgenommen :

1) die P�ychologieund natürlicheTheologie.
2) das Natur- und Völkerrechtund die damit

verbundenephilo�ophi�cheMoral,
:

3) dié Naturge�chichte. |

4) die angewandte Mathematik, be�ondersdie

Mechanik , bürgerlicheund Militär - Bau-
fun�t,und Co�mográphie. :

:

5) diedeut�cheReichshi�korie. -

VIII. 3m dritten Jahr der philo�ophißhenKla��ebe�chäftigen�ichdie Jünglinge mit

x) der allgemeinenund be�ondernPhy�ik.
2) der phy�ikali�chenMathematik.
5) der Theorieder Landwirth�chaft.
4) der GelehrtenGe�chichte,be�ondersder

Philo�ophieund �chönenWi��en�chaften.5) der philo�ophi�chenAe�thetik.
IX. Jn der theologi�chenFakultätwird. gelehrett

1) die dogmati�cheTheologie,
2) die exegeti�cheTheologie,
3) die’ Moraltheologie.

4) das fanoni�cheRecht.

5) die Kirchen- und Religionsge�chichte.
6) die hebräi�cheSprache. i

i

7). die gei�tlicheoder Kanzelbered�amkeit..
8) die ticterarge�chichteder Theologie. |

Vielleichtwerden Sie �h wundern, warum
in PAREVerzeichnißnicht auch des Unterrichtsin

A5 der



“to Néun ‘undfunfzig�terBrief.
der

“

franzö�i�chen, italiäni�henund engli�chen
Sprache gedacht-wird; da doch die Kenntniß die-

�erSprachen gegenwärtigviel zur Empfehlung ei-

nes jungen Men�chenbeyträgt.— Die�enübli-
“chenKenntni��emü��enneb�tdem Tanzen,Reiten,
Fechten, Mahlen.und der Mu�ikbe�onderserlernt

werden, da der Orden nach den Stiftungsge�e-

bendie Ko�tendavon zu tragen nicht verbundeni�t,

Deroben angeführteUnterrichts-Vorrath i�t

übrigensnur für die öffentlichenLettionen in jeder
Klä��ebe�timmt, “Triftes �ichaber, daß irgend
ein-Schüler zu einer gewi��enArt von Wi��en�chaft

be�onderesGenie und Lu�tzeigetz �ogebendie Leh-
rer, be�onders.die-auf der Univer�ität, einem �ol-
chen anwach�endenGenieauch; wenn es erfordert
wird, ausführlichernUnterricht in Privat�tunden.

Um FJhnen auch einen Begriff von der bey
dem Unterrichte beobachteten Methodezu geben,
willichdavonfolgendeshier anführen:

Jn Ab�ichtauf die Religión,bey der es vor-

züglichauf die Ausbildung des Herzens ankonimt,
�inddie Lehrer verpflichtet , die Lehr�äßedes Chri-
�tenthumsnicht blos dem Gedächtnißihrer Schü-
ler einzuprägen),oder �ieihnen als tro>ene theos
reti�cheWahrhèitenvorzutragen; �iemü��en�ie

vielmehr jederzeitin dem Verhältniß, worinn �ie

gegen die Pflichtendes öffentlichenund Privatz
lebens�tehen, darzu�tellen�uchen,

x 5

268

“Mit
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“

Mit der'latzini�chenund deut�chenSprache
wirdgleichäñfangs in der Einleitungs�chule,mit

- dek griechi�chenaber er�tnach �echsMonátendér
'

Anfanggemacht,
*

Bey dem Vortrag der Sprachen wird die Er-

leëxnungder Regeln als das er�teHaupt�tückdes

Unterrichts,voraus ge�chickt.Man hält�ichaber
dabey nicht �olange, wie bisherge�cheheni�t,auf,
�onderno bald âls*mödglich,wird das Le�enund
Efplicirender kläßi�chenSchkife�tellérvorgenoins
men, Die�efind zivar in der Einleitungs�chulé
nicht zum Lé�enbörge�chrieben, vielmehr i�t‘dem

Lehrer, �obald er �einenSchülérn das Decliniz
ren und Conjügitenneb�tden vornehm�tenNegeln
der Kön�tkuktión!beygebrachthat , überla��en,
ihnen die�eRegeïñ an ausge�uchtenleichtenund furs

zen Stellen flaßi�cherSTe tts in derAnwen
dung zu zeigen. i

_Béym Erpliciren nimmt man ein gewi��es
Stückgus einem Autor um�tändlichund grammas=-
ti�ch:gründlichdur<h. Der Schülermuß es durch
Konftruirea mündlichÜber�eßenund dabey die Urs

�achen,warum die Wörter #0 und nicht anders

init einanderverbunden �ind,durchAn�ührüngder

Negelnanzeigen,

So bald �i<hdie SchälereinigeFertigkeit
hierian erworben haben, wird, um vicht zu viel

Zeitdarauf zu verwenden, mit dem cur�ori�chen
Le�endes Schrift�tellersfortgefahren, weil das
Ohr und Auge dadurch am er�tenzu einem Gefühl

i

von
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‘von der, Anwendungder. Wörter und ihrem Sinn

nach ‘ihren ver�chiedenen,-Zu�ammenfetzungen-gez

bracht wird, und man �ichdadurch:-am er�teneine

bey Sprachen unentbehrliche mechani�cheFertigkeit
ver�chaft.Dabeyaber �eztman jedoch die Uebung
derRegeln,‘be�ondersbey�chwerenStellen, nicht
aus den Augen , dâinit �iedemGedächtnißimmer
gegentvärtigbleiben.

Die vornehm�teBrighanedesLehrersbeym
Explicirender Autoren i�tzuvörder�tauf die Spra=

che �elb�,,.-auf-ihre. ver�chiedeneWendungen und

Schönheiten,auf das Eigne der Wörter unt.des

Ausdrucks, oder:auf das Genie der Sprache, ges

richtet, damit. �eineUntergebene dieß alles mit

Scharffinn und. Ueberlegung bemerken, und da-

durch ihr Gefühl.für das Schöne des Ausdrucks

berichtigen,können,- Jedoch wird die Materie und

der Jnhalt nicht gänzlih aus den Augen ge�etzt;
�ondernes werden den jungen Leuten auch die in

den Schrift�tellernvorkommenden guten und edlen

Gefinnungen,brauchbareMaximen, die aus den

erzähltenFaktis hervor�tehéndecharakteri�ti�che
Zügeder Helden“und gro��enMänner des Alters -

thums gezeiget und in ein gehörigesLicht 4ge�ebt,
und al�ozugleich ihr Herz und ihx Ver�tandmit
nüßlichenKenntni��enund edlenGrund�ägenbei

reichert, 5/3
y

Dadie ‘niehré�tenalten Schrift�tellernicht
vollkommenver�tanden(verdenfönnen,wenn man

nichtvorhervon
1

ihrerBiographieund den be�on-
“WELL
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pern Verhältni��enihres öffentlichenund Privat
lebens einen'Begriffhat , �owird auch hievor ge:
�orgt,und den Studirenden vor Le�ungeinesSchriftz
�tellerseine kurzeNachricht von dem Leben, Cha-
rafter und Verhältnißde��elbengegen�eineZeits
um�tändegegeben,

:

Die Ueber�eß6ungenaus demLateini�chen�o-
wohl, als aus dem Griechi�chenge�chehenin die
deut�cheSprache, wobey zugleichauch die�enah
der ihr eigenen Recht�chreibung,Wortfügung,in
ihrem gereinigtenDialect geübt, und die Ueber-

-

�ezungeno genau, als mögli, durchge�ehenwer-

den mü��en.Gedruckte Ueber�eßungenwerden

gar nicht gelikten, weil �ieder Jugend zur Trägheit
Anlaß geben „ und die er�tenKeime des guten Ori-

ginalge�chmackser�ticken.| E 5

Ueber�ezungenaus dem Deuk�chenins Latei-

ni�chewerden in der Einleitungs�chulegar niht,
�onderner�tin der Mitctel�chuléund deren zwéyten

Hâlfte ver�tattetzweil bey dergleichen Uebungen,
wenn �ieniht mehr Schaden als Nuten �tiftén�olz

len, nothwendig eine durch vieles Le�eneLworbené

Bekannk�chaftmit der Sprache und deren Genie,
“Undeine gewi��eFertigkeit in Anordnung der Wörz

ter vorausge�eztwerden muß,
«Jh den Kla��en,wo die�eUeber�eßungener-

laubt �ind,wird entweder eine Stelle eines latei-
ni�chenAuctors wieder ins Original zurück,oder
ein vom Lehrer dictirtes deut�chesThema in die

lateini�cheSpracheübergetragen,Jenes ge�chieht
vors
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vornehmlichin den S hul�innden,weil es am nüs-
lich�teni, und-die SSchüler-am-er�tenihre Febler
dadurch ein�ehenlernen, - Die�es‘aber- wird nue

daneben“getrieben, doch �o,daß man be�onders
Themata von einem unterrichtenden Jnhaite wäh-
let, und das Latein nicht blos nah dén Wortfü-
gungen des deut�chenThema, �ondernnach den

Ge�etzender lateini�chenSyntax einrichten lä��et.

Vom Dictiren lateini�cherVocabéln úber

einendeut�chenText i�tman ganz abgekommen;
an deren Stelle bedient man �ich.der Wörter, die

in den {on vorher erklärten klaßi�chenSchrift-
�tellern�eib�tvortommen,- doch ohne \klavi�chen

Zwangund übertriebenerNachahmungs�ucht.
"

Da es zur Bildung des lateini�chenfowohl
als deut�chenStyls �ehrviel beyträgt,wenn die

Schüler vorzüglich�chôneStellen. aus den be�ten

lateini�chenund deut�chenScribenten auswendig
herdeklamirenz�owerden �ieauch hierzu , be�on-
ders in der hdhern grammatifali�<zenKla��eange-

halten, Man bemöhet�ichaber, die Schüler nie

etwas, was �ienicht volllommen ver�tehen,ausz

wendig lernen zula��en.—

“ Zum Lateini�ch�prechenwerden die jungen
Leute nicht cher als im zweyten halben Jahre der

Mittel�chuleangehalten, weil �iealsdenn er�teine

hinlänglicheAnzahl von klaßi�chenWörtern und

ächtenlateini�chenWortfügungenge�ammletha-
ben éonnen, :

-

Jn
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Jn der Hi�toriebearbeitet man zuförder�tdie

bibli�cheGe�chichte,die auch �chonbeym Unterrichs
|

te in der Religionmit vorgenommen wird. Jun
dem Vortrag der weltlichen Ge�chichteaber beobs

achtet man folgendeOrdnung:

Y
Jüûdex er�tenKla��eoder �ogenanntenEin=-

leitüñgs�chuléwird mit einer bloßenVorbereitung
zur Ge�chichte,nemlich mit kleinen einzelnenEr-

zählungenwichtigerBegebenheiten, welchedas

Herz und den Ge�chmackbilden, den-Ver�tand
und Wis zúBetrachtungenüber die Fakta leiten, |

und be�ondersder Jugend Lu�tund Begierde nach

einem um�tändlichernhi�tori�chenUnterricht beys

bringen, ángefängen.
:

Fn der zweyten Kla��e,oder �ogenannten

Mittel�chule,nimmé der eigentlichehi�tori�cheUns

terricht er�talsdenn�cinenAnfang, wenn die Schü-

ler inder ex�tenKla��edurch den in der Ge�chichte
und in der Geographieerhaltenen vorläufigenUn«

terrichtdazu vorbereitet �ind. Es fommt nemlich
in die�erKla��evorzüglichdarauf an , dem Schü»
ler einenallgemeinenBegriff vom der Ge�chichteder

Welt �eitihrem Anfang bis auf un�eregegenwärs-

tigeZeiten beyzubringen. Dabeymußdie (ynchros

ni�ti�cheMethode beobachtet und die allerwichtig-

�tenBegebenheiten eines jeden Zeitraums ausge-

wählt,nach ihrer Koexi�tenzund Zeitfolge nebew -

Undnach einander geordnet und überhauptdahin

ge�ehenwerden , daß der Schüler, wenn der Kur=--

�usdie�erKla��egecndiget i�t,eine richtigechrono

xUP L
:

|

i

logi�che
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logi�cheSkiagraphie der Univer�al- Hi�torieer-

langt; und zu dem um�tändlichernhi�tori�chenUns

‘terrichtin den folgendenKla��en,welche zur Auss

füllung die�erFächerbe�timmt�ind,einen be�täns

digenLeitfaden vor �ihhaben möòge.

Damit aberdie�erTheil des hi�tori�chenUn-
terrichts nicht zu tro>ken wird, wenn die Schüler

_ nits als die bloßen Fakta und Faghrzahlenzu
hdren bekommen; �owird auch dem Lehrer erlaubt,
�ichbey den allerwichtig�tenBegebenheiten,welche
eigentlich Epochen in der Weltge�chichteausmachen,
etivas längeraufzuhalten, und durch eine um�tänds
lichereErzählungdie Schüler zugleichzu unterrichs
ten und zu vergnúgen. Ju-das Detail der Beges
benheiten darf er �ichjedoch in die�erKla��enoch
nichteinla��en.

Auf die�enUnterricht folgt in der dritten,
oder höherngrammati�chenKla��edie nähereUn=

terwei�ungin der alten Ge�chichtebis auf Chri�ti
Geburt, und die in eben den Zeitpunkt fallende
Einrichtungder eigentlichenrömi�chenMonarchie.

Man bedient �ichhiebey gleichfalls der �yn=-
<roni�ti�chenOrdnung; jedochwird in jeder Epos
ce die Ge�chichtedesjenigenVolks, welches dar-

inn die gro��eNolle ge�pielthat, gleich�amzum
Leitfadengebraucht ; die Begebenheiten der übrigen
in die�erEpochevorkommenden Völkeraber werden
nur �o,wie �ieindie Ge�chichtedex Hauptnation
ein�chlagen,mitgenommen,

Am
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_
Án Endè eiñer jeden Epochewird einè

l'ûèzèNachrichtdon dem Zu�tanddér Gelehr�am=
keit und der �hónènKün�teín der�elbén,wie auch
beyGelegenheit des Ent�tehensoder Verfalls det

berühmte�tenVölker eine dergleichen kurze Bea

�chreibungihrer Alterthämér hinzugèfüget.—

Untéx den Begebenheiten“�elb�taber �ichtman

auch hier eine �orgfältigeAuswahl zu treffen , daz

uit das Gedächtniß nicht mit unrichtigen und

Unfruchtbaren Faktis aûgefülletwerden darf.
Uebrigens abet wird in die�erKla��e,#d

wie iù allen folgenden, derjenigeÉndzwe>der

Ge�chichteinit vorzüglichenFleißbearbeitet,der
in der vörhergehendennur gelègentlichhät mit-
genommenwerdènkönùenznämlichdie Ermunz
terung des Herzenszur Tugeud , zu gro��enund

édelmüthigenHandlungen vermögeeiner lebhaf-
kei Vor�telluúgderdavon in derGe�chichtehäufig
vorkommenden Bêy�piele.Der Lehrer hält �ich
zu dem Ende bey folchènBegebénhèitenetwas

Un�täkdlicherauf, jedo< �o,daßer �ienicht
dur< weit�hweifigèund ge�uchtéReflexionen,
�onderndurch èine �charf�innigeEntwielüug det

Triebfederuuid Folgen einer vorgetragenen gro�>
�enHandlung, durch kurze, nächdru>svolle,
abèr au< den ‘Fähigkeitender Jugend ange-
me��eneBemerkungen zum be�tender Religion;
der Tugend, der Sitten und der Litteratur anzu
wenden:�ucht.

+ M ELLES

:

“Die�eBegebénheitenund Bey�pielewerdéix
aber nicht blos aus der Ge�chichteder Kriegé,.

Religionszu�tand,4, 8;

SO
as

E

È

En
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Schlachten und-Staatsveränderungen,�ondern

haupt�ächlih“ausdem Privatlebender gro��en
Männer: älterer und neuerer Zeiten genommen
und. nicht nur dazu angewandt, die Eigen�chaften
des Helden-undStaatsmanns ins Licht zu �etzen,
als- vielmehr: die’ Tugenden: des Bürgers, der

Unterthanen und der übrigen:Verhältni��edes ge-
�ell�chaftlichen.Lebens in den

SO zu erwe>en
und anzufeuern. |

In der vierten, oder dem er�tenJahr dèr

ä�theti�chenKla��ekömmt der Unterricht in der

neuen Univer�alhi�torie,von Chri�tiGeburt bis

zu Anfang des jebigen Sekulums vor. Den

| Zeitraumbis zum funfzehntenJahrhundert geht
‘man nur’ ganz kurz und gleich�amals eine Ein-

leitung in die Ge�chichtedie�esund der folgenden

Jahrhundertedurch, weil die�erTheil der Ges

�chichte, be�onders�eitdem Verfalldes römi�chen

Reichs, weit weniger, als die übrigen, rei< an

fruchtbarenund dem eigentlichen Endzröe> der

Ge�chichteent�prechendenBegebenheiteni�t.Man

be�timmtdeswegen zum Vortragdie�esTheils
der neuern Hi�torienur diéer�teHälftedes für
die�eKla��ebe�timmtenJahres-

Dé�to'ausführlicheraber hâlt man �ibey
“demfunfzehntenund folgendenFahrhunderten,
die un�treitigden wichtig�tenund intere��ante�ten
Theil der ganzen Ge�chichteausmachen und auf
die Begebenheiten in un�erénTagencinen unmit-

telbarénEs: yetnj Ln Manbedient �ich

Ip ESine

Ps
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dabey ebenfalls der �ynchroni�ti�chenMethode,wie
beyder alfenGe�chichtè,und fügt gleichfallsbey dem

Schlußeiner jedenEpochéeine kurze Nachricht von
dem Zu�tandeder Gelehr�amkeitin der�elbenhinzu,

In der fünftenoder im zweyten Fahre der

â�theti�chenKla��ewird endlich in den er�ten�ehs
Monaten die Ge�chichtedes achtzehntenSeculums
und in den übrigen�ech�endie Ge�chichtevon Schle=
�iengelehret.

'

1E
_.

Die griechi�chenund römi�chenAlterthümer,
die deut�cheReichshi�torie, die Specialhi�torie
der europäi�chenNationen und die gelehrte Ge-
�chichtebehält inan dem Unterricht auf der Uni-

ver�itätvor. |

!

i

Was aber die Geogrophiebetrift; �obe-

�chäftigt�ichdie er�teKla��eoder die �ogenannte
Einleitungs�chulemit der zu der�elbennôthigen
Vorbereitung, die darinn be�tehet, daßdie SchÜ-
ler mit der fün�tlichenErdkugel, mit der Kreis-
fugel, den Hemi�phärenund - den allgemeinen
tandcharten befannt gemacht, ihnen die fosmo-
Und geographi�chenKun�twörterbeygebracht und

�ieendlich dahin geleitetwerden, einige leichte
kosmographi�cheund ‘geographi�cheAufgabenmit

Hülfe der Kugel und Charteaufzulö�en.
Die zweyte Kla��e,oder �ogenannteMik-
tel�hulebe�chäftigt�ichmit der allgemeinen Geo-

graphieder fünfWeltheile, ‘nachihrer“Lage,den

vornehm�tenProvinzen, Meeren , Flü��en,Ge-.
birgen, den Haupt�tädtender Länder u, �.w-

B2 2 E RITE
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Die dritte Kla��e,oder �ogenanntehöhere
Grammatik, hat die �pecielleGeographie von

Deut�chlandnach �einenver�chiedenenProvinzen
zum Gegen�tand. i

Die vierte oder das er�teJahr der ä�theti-
�chenKla��ei�der �peciellenGeographie der übri-
gen europäi�chenLänder gewidmet. n

Indie�en beyden leßternKla��en�iehtman

beyErklärungeines jeden Landes haupt�ächlich
1) auf den Namen de��elben, 2) auf �einegeogra=-
phi�chetage 3) Auf�eineGrenzen,4) Grö��e, �d
wohl in An�ehungder Längeund Breite, als

|

des Flächeninhalts5) Auf die Eincheilungdes

fe�tenLandes 6) des Gewä��ersund 7) auf die

Namen und Be�chreibungder vornehm�ten
Städte.

Die fünfte, oder das zweyteJahr der ä�the-
ti�chenKla��e,i� zu einer allgemeinen Wieder
holung der Geographiebe�timmt,bey welcher dem

eigentlichen geographi�chenUnterrichtnoch die �ta»
ti�ti�chenKenntni��eder 1) Regierungsform des

Landes 2) der alten Bewohner, und Staatsver-

änderungen3) der Wappen 4) Ritterorden, 5)
“Bevölkerung6) Kriegsmacht7)-Nationalcharak-

ter $) Sprachen 9) Religion 16) natürlichenGa-
ben und Mangeldes tandes 1 1)-Handlungnah
den aus und eingehendenWaaren, 12) Münzz
�orten, beygefügetwerden,

'

;

Die Bered�amkeitund Dichtkun�twird

in. die�erKla��enur weniggetrieben ; man giebt
¿ivar
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SO

zar den jungenLeuten geri��eallgemeineGrund-
�äbeder Rede- und Dichtkun�tüberhauptzu deu
ver�chiedenenGattungen der�elbenz aber die Be-
wei�edavon führt man nicht �owohl durch philo-
�ophi�cheDemon�trationenals vielmehr durch

-

Erfahrungenund Bey�piele,�odaß den Schü-
lern die be�tenMu�terder Bered�amkeitund

Dichtkun�tin den ver�chiedenenSprachen vorge-
legt; �iebey deren Erklärungund Zergliederung
auf die darinn vorkommenden Schönheiten der

Gedanken und des Ausdru>s geführt und auf-
mertfam gemacht; zuweilen folhe Stellen, wo
die entgegenge�cßtenFehler anzutreffen�ind,ex-

Pliciret; die Fehler ihnen gezeiget und aus deren

Vergleichung mit jenen Schönheiten die Regeln
des Wahren und Schönen in jeder Gattung gleich-
�ama po�terioriherausgezogenwerden.

__

Aufdie�eArt wird al�vdie Jugend nicht,
wie bisher ge�chehen-i�t,in der úberaus gro��en
Menge fo genannter locoram rhetoricorum,
Tropen,Figuren und Schematen verwickelt und

dadurchzu einer pedanti�chen, gezwungenen und

ang�tlichen‘Schreibart und Denkungsart ver-

wickelt; �ondernmau nimmt hiervon nur das

Unontbehrlich�temit und �uchtdie Schüler �ozei-
fg, als mögli, durch das Le�enund Erklären
be�ondersder alten klaßi�chenSchrift�teller�o
richtig, und {öôn, wie die�e,zu denken, zu

, empfindenund �ichauszudrüfen, anzuführen.

B 3 Eben
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Eben �ohâlé man auch die Jugend nicht �o

lange mit dem Mechani�chender Dichtkun�toder

der. �ogenanntenVer�ifikationauf; man bringt

‘�ievielmehr bald zu einer zweckmäßigenLektüre

der griechi�chenund lateini�chen,auch der be�ten

deut�chenDichter in allen ver�chiedenenGattun-

gen.
*

Für die, welche ein be�ondersGenie zur

Dichtkun�tverrathen, be�timmtman eine bez

�ondereCla�lis�eleéta,worin �ièmit den Gez

heimni��ender�elbenvertrauterbekannt gemacht
werden.

Da auch �ehevieleSSchüler, wenn �ie die

gymna�ti�chenStudien geendiget haben , irgend
eine Kun�toder Profeßionzu ergreifenpflegen,
worin �ie ungleich weiter fortkommenkönnen,
wenn �ie-inder Geometrie, “der

-

angewandten
“

Rechenkun�t,der Naturhi�torieund Naturlehre
auf Schulen einigen Unterricht erlanget haben,
�owird auch die�erUnterricht auf den Gymna�ien
der Je�uitenmit der ä�theti�chenKla��everbunden.

Ucbrigènsver�tehtes �ichvon �elb�t,daß
bey den no< ungeübtenVer�tandsfkfräftender

_ Fugend und bey dem Mangel-der philo�ophi�chen
Wi��en�chaftenhier noch keine tief�innigeTheos

-

rien, Sy�temeund �trengemathemati�cheBewei�e
Und Anwendungengefordert werden können,�on-
dern daß alles nur darauf ankommt, daß den

jungen Leuten eine allgemeine einem Grundriß
ähnlichedee des Weltgebäudesund eine blos

‘hi�tori�ch- phy�i�cheErkenntnißder Natur in

_RNüci�ichtauf das
vi ai vegetagbili�cheund

Mine-
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Mineralreihund der gemeinen Luftund Wa�-

�erer�cheinungendeutlih und populärbeyge-

brachtwird.

Manbe�chreibt,und unter�ucht.al�oin der

Naturlehre,und Naturhi�torienur diejenigen
Produkte genauer, die auf die Nahrung, Klei-

dung, Wohnung und allerleyhäuslicheund öfo-
nomi�cheBedürfni��eeinen nähernBezug haben,
und dem Kün�tlerUnd Handwerkerzu Stoffen
dienen; �owie man auch in der Rechenkun�tund

Geometrie vorzüglichnur dahin �icht,daß die
Ó

Schüler durch die Erlernung die�erWi��en�chaften

zu häuslichen Ge�chäften, bürgerlichenDien�ten,

zu Kün�tenund Handwerkeneine vorläufigeGe- -

\chi>lichkeit erlangen. — Um die�enEndzwe> -

zu erreichen hat der Orden vor die An�chaffung

ciner artigen Sammlung von Naturalien und

Expécimentirin�trumentenbey einemjeden Gym-
na�iomöglich�tge�orget.

Der Vortrag �elbge�chicht.in allen Kla��en
der niedern Schulen in der deut�chenSprache z

wovon jedoch der Uncerricht in der lateini�chen
Rede- und Dichtkun�tallein ausgenommen i�t.

Nurder Univer�itäti�tes exlaubt , die Vorle�un-

gen lateini�chzu halten; doch muß �iebey dem

Unterrichtin dergei�tlichenBered�amkeit, fu der

philo�ophi�chenAe�thetikund der Theorieder Land-

wirth�chaftbey der deut�chenSprache bleiben.

Bey dem Vortrag der philo�ophi�chenWi�=

�en�chaften�uchendie Lehrer vorzüglichdie beyden
B 4

i

_�ich
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�ichentgegen ge�eßbtenHauptfehler-zu vermciden
und die Jugend nicht mit Träumenund Grillen
zu verderben , oder �ieauf eine allzuleicht�innige
und �eichteArt blosüberdie Oberflächeder Phi-
lo�ophiehinwegzu führen.

EL

Bey der togik, oder der Kun�trichtig zu
denken, zu urtheilenund zu �chlie��en,bemühet
man �ih, die Schüler nicht blos mit trocfenen
und unfruchtbarenDefinitionenundDi�tinctionen,
mit pedanti�chenFormenundbarbari�chenNamen
dex ver�chiedenenArten der Syllogismen, mit
allerhand logifali�chenKun�tgriffenund. andern
blo��enSpielen eines tändelndenWißes zu be-
�chäftigen;�ondernman �uchtvielmehr der Kun�t

a �chlie��enund zu bewei�en,auf richtigetheo:
reti�cheGrund�äßkenach (oks oder Home Anweis
�ungzurücfzuführenoder �ieihnen auch wohl in
wohlgewähltenBey�pielenprakti�hzu zeigen,

In die�erAb�ichtlie�etihnen der Lehrer ver�chiez
dene Stellen aus mathemati�chenund philo�ophi-
�chenSchriftenvor, fordert von ihnenein Urtheil
Äber die�elben,und läßt �ichdie�esnachher mit
Gründen bewei�en. Hierauf entwi>>elt er ihnen
die von dem Schrift�telleretwan im Schlie��en
und “DenkenbegangenenFehler und er�estauf
die�eArt durch dergleichenoft roiederhohlteUebun-
gen die bisgher in der Mode gewe�enen,an �ich
aber ganzunnüßenlogikali�chenDisputationeti,

Înder Metaphy�ikübergehetmanalle �cho-
la�ti�cheGrillen und Spibfindigkeitengänzlich; —

man
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man unter�cheidetdasjonige, was in die�erWi�-
�en�chaft,

“

durch das Nachdenkenund die An-

�krengungendes men�chlichenVer�tandesüber das
We�ender Dinge und ihre naturliche Eigen�chaf=
ten, als wirklich und züverläßigwahr exktanut
werden kann, �orgfältigvon blo��enoft nur �inu-
reichen und blendenden Hypothe�enund fucht den

Zuhörervorzüglichzum vernünftigenphilo�ophie
�chenNachdeuken über die Dinge anzuführenund

ihn hingegen vor dem Gei�tdes Sy�tems,der dex
'

Wahrheit und Gründlichkeitiu denWi��en�chaf<
ten �chon�ooft ge�chadethat, zu verwahren,

Das Natur und Volfrecht wir zwar aus

�einener�tenmetaphy�i�chenGrund�äßenentwiz

>elt, dabey aber in be�tändigerAnwendungauf
die bürgerlicheGe�ell�chaftnach des Grotius und

PuffendorfsAnleitungvorgetragen. Man warnt
die Schüler, �ichnicht von éinem zügello�enEn-
thu�iasmusfür die naturliche Freyheit hinrei��eu
Und gegen die po�itivenGe�egeeinnehmen zu
la��en:Man zeigt ihnen, daf dasjenige, was
man die natürlicheFreyheitdes Men�chennennt,
weiter nichts, als eine metaphy�i�cheMöglichkeit
und im Privac�tandeder zu gewi��enGe�ell�chaften
verbundenen Men�chennirgends wirklich�ey; =—

daß die allgemeinenGrundfäßedes Naturrechts
ihre nähereBe�timmungenvon den po�itivenGes

�ebenerhalten fönnen, und grö�tentheils{on
erhalten haben und erläutert dies dur< wohl
gewählteBey�piele, be�ondersbeywichtigern
Ge�eßon,

Ba Die
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Die Moral’wird nach lautern , reinen und

auf das Wohl der ganzen“bürgerlichenGe�ell-
�chaftabzielendenGrund�äßengelehret; ‘damit die

Schüler von“ihren Pflichten gegen GOtt, gegen

andere nah allen ihren vêt�chiedenénVerhält-
ni��en, be�onders‘gegen das gemeine We�enund

gegen �ich�elb�t,�trengeund richtige Begriffe
haben und �ie-auchin ihren künftigenBe�timmun-
gen als Bürger und E a:

im Staat thâtig
äu��ernkönnen, -

Die Naturge�chichtekidNaturlehre, wo-

von die Jugend in den niedern Schulen �chon
einen Vor�chmackerhalten hat, wird hier aus-

führlicherund nach den be�tenLehrgebäudenabge-
handelt und ‘mit der Experimentaälphy�iknäher
verbunden. Man legt bey der Naturge�chichte
in An�ehungdesanimali�chenund vegetabili�chen
Neichs den tinnäus, in An�ehungdes Minerali-

�chenden Wallerius, und bey der Naturlehre,
�elb|den Newton zum Grunde. — Und da

beydeStudien nothwendig eineNaturalien�amms-
lung und einen Ju�truméntenund Ma�chinen-
rorrath erfordern, �ohat die Univer�itätauch
hievor, �oviel môglihge�orget.—

Die reine Mathematikfängt auf der Uni-

ver�itätda an, wo �iein den niedern Schulen
aufhôrt. Die Jugend erhält zugleich einen ele«

mentari�chen‘Unterrichtüber die Kegel�chnitte,
die Jufinite�imalrechnung,und die A�tronomie.
Und damitdie fleißigenundwißbegierigen8 er
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ler wegen ‘der gewöhnlichenMenge der trägen
und lang�amennicht aufgehalten, oder die�eum

“jenerwillen nicht vernachläßigetwerdea, �ohat
man auch in An�ehungdie�erWi��en�chafteneine

Cla�lis�eletaangeordnet, worinn- man um die-

jenigen, die be�ondereLu�tundTalente dazuzeigen , aufnimmkfz 324

In der Mechanik be�chäftigetman fi
haupt�ächlichmit dem Vortrage der Statik und

Dynamik, um diejenigeu, die in derRechenfun�k
und Geometrie �chonbewandert find, die Grund-

�ágedes Gleichgewichtsund der Bewegung kenz-

nen und �ieaufalle vorkommendeFälle anwendeg

zu: lehren, — Für die dazu-nôthigenModelle
und Ri��e�orgtder Orden ebenfalls hinlänglich+

 Beym Vortrag der’ theologi�chenWi��en-
haften �ichtman vorzüglichauf den Eud{we>
der Theologie, nämlichauf die Ausbildung recht-
�chäffenerPrediger , wach�amerund getreuer
Seelénhirten,Man trägt zu dem Ende den

Schülern �tatt�chola�ti�cherSpekulationen und

unnübenPolemiken nur �olcheWahrheiten vor,

die auf ihre künftigenBerufsge�chäfteeinen Ein=

fluß haben fônnen, und zeigt ihnen, wie �iedie

Religion gegen die Einwürfe der neuen Feinde
der�elben,vermittel�teiner dazu unentbehrlichen
ge�undenPhilo�ophie, Ge�chichteundKritik ge-

hôrigvertheidigen�ollen. :

Beym Kanoni�chenRecht �ellendie gelte
eineVergleichungan zwi�chénden von ihnen in

ihren
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¿hrenVorle�ungenzum Grunde gelegten Kotn-

pendien und den Koncordaten der deut�chenNas

tion, und denen der Breslauevr Dióces eigenen
Statuten , landesherrlichenVerordnungen, Ge-

wohnheiten, Privilegien und Ein�chränkungen
der�elben. Sie lehren al�okein blos ab�traktes
fondern ein be�timmtesund prakti�chesVolkxecht.

n der gei�tlichenBered�amkeitbemühet
man �ichdie Schüler dahin zu führen , daß �ie
fich in ihren Predigten an einen natürlichen�im«
peln und- faßlichenVortrag gewöhnen,die Glauz

benslehren der Kirche gründlichund überzeugend,
mit Uebergehung aller auf die Kauzel nicht gehö

rigen Kontrover�en,die Sittenlehre aber rein,
prafti�chund erbaulih vortragen, und cine Nei-

gung zu einem �tillenund arbecit�amenLeben
befommen, — Alles Difktiren in die Feder if
denLehrern �owohkiu der philo�ophi�chenals theo-
logi�chenFakultät als unnús, zer�treueud,und
vou dem wahreu Zwee>die�erWi��en�chaftenabs

führend,�chlechterdingsunter�agtworden.

Dies wäre al�odas, was ih Jhnen, mein

Freuad, von der Methode im Unterricht in den

Fatholi�chenSchulen und auf der Univer�itätzu

fagen hatte. — Ehe ichabex dic�eMaterie bes

\{<lie�}�e,kann ich nicht unterla��en,uoch folgende

Anmerkungenhinzuzufügen?

|

Sie wi��ennämlich, wie wenig von deg

akademi�chenDi�putationenund Promotionen zu
halten i�tzdaß �iekeinen Gelehrten ausmachen,

i ihn
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ihn aber doch voraus�etenund die jungenLeute,
die �ichaus Ehrbegierde um einen akademi�chen
Gradum bewerben, zu mehrerem Fleiß ermuns

tern. Man hat �ieal�obeybehalten und in dies

�erAb�ichtif in dem legten königlichenEdikt für
die katholi�chenSchulen ausdrü>lich fe�tge�eßk
worden :

E

1) Daß.unter die we�entlichenErforderni��e,
die überhauptvon den Kandidatendes gei�ts

lichen Standes derKrieges-und Domainens
kammereingereicht werden mü��en,auch ein

rühmlichesZeugnißÜber den“erlangten
Gradum Magi�triPhilo�ophiægere<netz

2) Duß kein Kandidat des weltlichenPries
�ter�tandeszuxprie�terlithenWeyhezuge-

la��enwerden�oll,wenn er �i nichtvorher
beydemBi�chofüber den erlangtenGradum
einès Baccalaurei ‘Theologiæangewie�en;

3) Daßblos diejenigenStudio�iaufUniver«
�itätenirgendeines Stipendiifähig�eyn�olz
len, die öffentlichdi�putiretund �olcherge=
�taltein feyerlichesZeugnißihresFlei��es
und ihrerGe�chi>klichkeitabgelegethaben,

Um aber den Klagen, als vb durch die�eEins

richtung die Ko�tenzu Erlangung gei�tlicherAémter

allzu �ehrer�chweretwürden,abzuhelfen; i�verz
ordnet toorden, daß die Ko�tenbey einer Magi�ters
promotion nicht über �echsThalèr,und die bey

derWürdeeines BaccalaureusTheologiænicht
über achtThalerbetragen�ollen, i:

i Noch
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Noch muf ich bemerken,daß man auch in
An�ehungder bisherigen Schülbücher, in denen

man, be�onderswas die Grammatif , Ae�thetik,
Hi�torieund Geographie betrift , viele we�entliche
Mângel und einige gänzlichunbrauchbar befunden

hat, auf Verbe��erungder�elbenund auf Verfer-
tigung neuer dem igt be�chriebenenSchulplan ge?
mäß eingerichteter Lehrbücherbedacht i�t,und dazu
ge�chi>teMänner auf alle möglithéArt aufzufor-
dern und zu ermuntern �ucht.

Nun komme ich auf die in den fatholi�chen
Schulen zu beobachtendeSchulpolizeyund der

dabey nöthigenAu��icht.i

EER An�ehungdie�erhat man die alte Einrichs
fung beybehalten. Die Schüler�tehenunmittel

bar unter ihren Lehrern, die�eauf den Gymna�tis
unter dem Schulvor�teher,oder dem Præfecto

�cholarum, und auf der Univer�itätunter dem

Dekan. Den Dekanen und den Præfteétis i�wie-

derum der Generalis Præfe&tor �tüdiorum

,

die-
�emaber der Rektor vorge�eßt.Alle aber hängen
‘endlichvon’ demProvinzialdesOrdensab.

Alle die�ePer�onen�indzuförder�tauf diein

den Statuten des Ordes enthaltene allgemeine
Vor�chriften, in �ofern�iemit dên Verordnungen
des zu dem Ende ertheilten königlichenReglements
be�tehenfönnen, verwie�enworden.

-

Die Præ:

feti und ŸDeékanenmü��enbe�onders"die Schulen
ofters be�uchen, auf das Betragen der Lehrenden

undLernendenund den ge�chwindenoder lang�a-
men
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men Fortgangder legtern �orgfältigAcht haben

unddahin �chen,daß die den Lehrern vorge�chries

bene Methode überall gehdrig-beobachtetwird,

Dâamitdie�esde�tobe��er“béfolgetwird, #0

i�tein eigenerDirektor für das ge�ammteSchul-

we�endesOrdens‘in dem HerzögthürhSchle�ien
Und dek Graf�chaftGlaz ernennet,“und die�emuns

ter der Auf�ichtdes {leihen Ju�tizmini�tersdie

Sorge für die durchgängigeBevbachtungaller die

Schulen betreffendenVerordüungenaufgetragen
worden eV

4 RU]

Ag,
Ser

Diè�erDirektor,der nicht àllein eine genaue

Kenntniß‘von den: Mitgliedern des Ordens (und

von ihrer Tüchtigkeitzum Lehramt;�ondernauch

von der Pâdagogik�elb�teine gründlicheErfahs
rung haben, und mit allen Gegen�tändendesSchul
unterrichts bekannt �eynmuß, wohnet añ der Unis
ver�ität; und mußdie Kla��ender�elbenoft unver

“�ehensbe�uchenz" die andern Schulen und Gymnas

�ienim Lande: aber ‘des Jahres wenig�tens.‘einmal

vi�itiren,die Talente,den Fleißund Eifer-der Lehe
rer erfor�chen„. die Application undden Fortgang
der Schülerprüfen, und alles-nach den Vor�chrif-
ten. des eingeführtenSchulplansberichtigen.—
Vey die�erGelegenheit läßter �ichvon den Lehrern
die Regi�ter,die�ieuber den Fleiß und die Auf
führungder Schüler

-

halten„mü��en,vorzeigenz
macht Bemerkungendarüber, und �chi>t�iedem

Provinzial; alle Jahr aber’giebt er dem �chle�i�chen
Ju�tizmini�tervon demZu�tandder �ämtlichenSchu
len, Gymna�ienund der Univer�itätNachricht.H

;

n
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Jn die�eHeu eingerichktetetiSchulwe�en,in
der LehrmethodedérLehrämterund Lehrbücherdarf
iveder der Provinzialno< der Orden überhaupt
Aenderungenvornehmen. — Ent�tehtêtwa einé

_ Vakanzirgeûd eines Lehramts, �omußder Direts
tor dem Prvvinzialzwey oder dey tauglicheSubs
jekte, o wie �iezu haben �ind,in Vor�chlagbrins

gen , die�eëeins dávon erwählen,und dem �chle�ià
�chenJu�tizmini�terzur Be�tätigungvor�tellèn:

Wenn in An�ehungder Méthödéoder deu

Lehrbücheroder fon�tin dér iniiérn Einrichtungdes

Schulwe�enseine Vetändérungvorgenommènwert

den muß, �omuß der Provinzial, odeï Schulz
ditekcor �einediesfalls nôthigbéfundenèVor�chlä-
ge, �amtdeùúGründen der�elbenebenfalls dem fôz

niglihènJu�tizniini�tétin Schle�ienanzèigenz
die�eralsdann dem gko��enSchülenrath,der aus
dem Provinzial, dem Schuldirektor,den Reftoë
der Univer�ität,dem Generxalpraäfeftus�tudioruinund den Dékánen be�tehet, condoëiren:

Die�e ziehen ünteë �eienVor�ißund Diz
tektion dié vorge�<lageneVeränderungin Ertves

gung, und, ivenn �iefolchedem Endzwe> und deit
Gëundfätènder königlichenVerordnungènzemäß

befinden;#6genehmigen �iîédie�elbe, êder bé�täs
tigendie alte Einkichtung, vent �iedie neuenVors

�chlägenicht thunlichfinden.

 Au�ferdèrumuß der Schuldirektorinitdéni
Rektor der Univer�ität, den Dékanen,und Präz

E uberdieMROdes Schulwe�ens,mw
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ivas dazu irgend beytragen kahn, fleißigoncerti-
ren und überhauptdahin �ehen,daß der Endzwe>
der königlichenVerordnungen nicht etwa durch den

Eigen�inn, Vorurtheil , Untüchtigkeitoder Trâg-

HeiteinzelnerLehrer irgendwo unerreicht bleibe.

Der Schuldirektorbehältim übrigenfeinAmk
Lebenslangzdoch hat �ichder Kônig vorbehalten,
wenn es be�ondereUm�tändeerfordern, hierinneæ
eine Veränderungvorzunehmen. Die erledigten
Scellen der Lehrer aber werden vorzüglichdur<
diejenigen Schüler be�eßk,die �ichin die�emIn�ti
tut be�ondersauszeichnen. Sie �indin An�ehung
¿ihrerPflichtenauf die allgeméinenOrdens�tatuten

Und gufdie be�ondernVerfügungendes in die�er
Ab�ichtertheiltenköniglichenReglements verwie�en
worden, und mü��enÜberhauptdie Ausbildung der
ihnen anvertrauetèn Jugend nicht allein in An�es

hungdes Ver�tandes,�ondernauc vornehmlich
des Herzens und der Sitten zum be�tändigenAus

genmerkhaben,
Dadie Vortheile desUnterrichts mehrvon

dem mündlichenVortrag der Lehrer, als von

dem Schulbuche�elb�tabhängen;�ohat man den

Lehrern es be�onderszur Pflicht gemacht,das Dunz

Éle der Bücheraufzuklären,
das Mangelhaftein den-

�elbenzu ergänzen,das Jrrige zu berichtigenund
das Schwankende näherzu be�timmen,Vorzüg-
lih aber mü��en�ieihren SchülernalleWi��en�chafs
ten 0 vortragen , wie fie ihren näch�tenund wohl-
thâtig�tenEinfluß in das bürgerlicheLeben,in die

dffentlicheund privat Glück�eligkeitgu��etn. |

Religionszu�tand.4, B, 4 Damit
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- Damit aber die Lehrer ihren wichtigen und
ausgebreiteten Pflichtenunge�tdrtobliegen können,
�o�ind�ievon allen Arbeiten für die Kirche, und

allen angreifenden und zer�ireuendenhäuslichen
Ge�chäftengänzlichbefreyet worden. Zu dem

Ende hat man ihnen einen an�tändigenUnterhalt
ausge�eßet, und �iegegen den drückendenMangel
der Bücher und derer zu ihrem Fach nôthigenJn-
�trumentege�ichert, Zu ihrer Erleichterungwer-

den auch, wie ih �honoben ge�agthabe , die ver-

�chiedenenKla��enniht mehr zu�ammengezogen
vielmehr hat mau den' vorher eingeführtenMiß-
brauch, da ein Lchrer oft in allen Kla��enund in al-

len �ichoft ganz entgegenge�etztenArten der Wi��en-
“�chaftenUnterricht hatte geben mü��en,ganz abge-

�chaft;�odaß,wenn ein Lehrer �iheinmal in

einer Kla��eoder Di�ciplineine Fertigkeit. erwor-

ben hat, er nach der neuen Einrichtung unge�tört
_ beyder�elbenbleibet; es wäredenn, daß�eineVer-

dien�te,wodurch er �ichin niedern Kla��enausge-

zeichnethat, eine Ver�eßungin eine höhere,als

eine Art von Belohnung, erforderten, :

Nachdemich Jhnen auf die�eArt die katho-
li�chenSchulan�taltenin Breslau 2c. ge�childert

habe; �owill ih die�eMaterie mit einer Nachricht
von der Eintheilung der Lehr�tunden,den wöchent-
lichen und jährlichenFerien, und

Ecqulptl�üngenbe�chlie��en.
| Zu Anfangeines jeden Schuljahreswird bey

jedem Gymna�iovon dem Præfe(to �cholarum
mit Zuziehungder übrigenLehrer,und auf der Uni-

: ver�î-
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ver�itätvon dem Nektor der�elben-mit Zuziehung
des Generalis Præfe&i Studiorum Decanorum
ein Plan zu Eintheilungder Lehr�tundenauf die in

jeder Kla��evorzutragende Lektionenentworfen, und

dem Schuldirektorcommuniciret,
Wenndie�er etwas dagegen zu erinnern fin-

det , �olegt er �einMonitum dem Provinzial, und

�olltedie�ernicht gehdrige Aufinerf�amkeitdarauf

wenden, der weltlichen Behörde zur Ent�cheidung
vor. Hater aber keine Erinnerungenzu machen,
\o \chi>et er den über�andtenPlan uE MIOSVollziehung�ogleichzurü>l, /

Bisher hatte die gro��eMenge und ‘bielangê
Dauer der Ferien nicht allein den Lehrernund Ler:
nenden zu viel Zeit weggenommen, �ondernauch
die jungen Leute zur Unordnung und Trägheitver-

leitet; man �eßteal�ofe�t,daß funftig nur folgensde Ferien �tattfinden follten: :

1) Die �ogenanntengro��enHerb�tferien.Die�e
nahmen ‘ehedemmit ‘demachten September
ihrea Anfang, und dauertenbis zum er�ten

November fort. Jett wurden �ieauf einen

Monat, nemlichvom achten September bis

zum zehinten'October abgefürzf,
2) Die O�terferien, die �on von dem Palme:

“ �onntagebis auf den er�tenSonntag nah
“O�terndauerten. Man �chränkte�ieauf acht

“Tâge, nemlih vom Mittewoch in der Char-
woche 2s auf- denDat nah O�tern
ein,

C2 3) Die
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3) Die Weyhnachts-und Pfing�tferién, die

mit dem heiligenAbend anfangen, und bis

auf den Mitterooch nach dem Fe�tefortdauern.

4) Von den übrigenFe�tenwerden nur dieje-
nigen, welche in der Kirche den neuen Vers

ordnungen gemäßbegangen werden, nicht
aber die abge�chaftenFe�ttagein denSchulengefeyert.

5) Zu den wöchentlichenFerieni�tnur ein Tagin der Wocheausge�eßt.

Damit aber auf der Univer�ität;und den
Gymna�iendie Lehr�tundenzur Winterszeit der

Kälte wegennicht abgekürzt,oder gar ausge�eßt
werden dürfen; #6 hat man-dem Orden erlaubt,
von wohlhabenden Eltern alle Fahre ein propors

tionirlichesHolzgeld,um die Hör�äleheisbar zu

‘machen,und die bendthigteFeurung anzu�chaffen,
einzufordern.

:

Was dieSchulprüfungenbetrift: �owird

jedeKla��ealle halbe Jahre von dem Vor�teherder

Schule und den übrigenLehrern, mit Aus\chluß
des eigenen Lehrers be�uchet,und die Schüler einer

nach dem andern aus dem in die�emhalben Jahre
vorgetragenen Unterrichtsvorrath geprüfet. Man

» �agtihnen aber die Materien nicht vorher, wor-
über �iebefraget werden �ollen; jedoch kann der

Vor�teherihnen den Tag vor dem Examenein et=

was �{<weresStück nennen , damit �ie�icheini-

. germaßendarauf an�chi>kenkönnen,
:

Ein
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Ein jeder Examinactorhált über die Fähigs

Feitenund Kenntni��eeines jeden Schülers�eineis

genes Regi�ter.Die�elegt er nah Endigung der

Prüfungdem Vor�tehervor, und die�ermacht als-

denn nach der�elbeneine Rangordnung unter den

en, und läßt�iein der Kla��eféyerlich
vers

e�en,

Die Beförderungenin eine höhereKla��e,die
Sculatte�tateu. d. g. hängen lediglichvon dem
Befindendie�erPrüfungenab, dié�ichjedochnicht
blosaufdie lateini�cheSpracheein�chränken; �on;
dern auf alle Gegen�tändedes für jede Kla��ebez
�timmtenUnterrichtser�tre>éenmü��en,

5

»+- Die Prüfungen.�elb�tge�chehenzwar in der

Schulzeit, doch aber nur in �olchenStunden, ws
keine ordentlicheVorle�ungengehalten.werden,das

mit die Lehrer nicht in ihren eigenen Kla��en,wäh:
rend daß �ieden Prüfungenbeywoßhnen; etwas at
dem ihnen vorge�chriebenenUnterrichtverab�äumen
dürfen, Auch müßder Schuldirektoëwenig�tens
einmal im Jahre auf jedem Gymna�iobey Meneben zugegen �eyn. “

Eben �owerden au< aufdev Univer�itätalle

halbeJahre aus den �ämtlichenzur philo�ophi�chen
und theologi�chenKla��egehörigenWi��en�chaftert
dffentlichePrüfungenund Di�pucationengehaltenz
wobey der Rektor der Univer�ität, der ganze aka;
demi�cheMagi�tratund der Schuldirekcoxgegene

|

wärtig�eynmü��en.Auf �chola�ti�cheWortkrämes
xeyen und auf -Spisßfindigkeitenund Trug�chlü��e;

C3 die
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die gewöhnlichbéymDi�putireneinzu�chleichen
pflegen , läßt man ‘�ichhier aber gar nicht ein.

Auch mü��en�i<die Kandidaten der Magis
�terwürdeund des Baccalaure als einem �trengen

Examen aus den �ämtlichenphilo�ophi�chenund

theologi�chenWi��en�chaftenunterwerfen, End:
lich find, :

/

“Dee theatrali�chenUebungen, wodurch.nur
unnugeKo�tenverur�achtund Lehrer �owohlals

Lernendein ihrenndthigern Be�chäftigungenauf-
gehaltenund zer�treuetwerden, gänzlichabge�chaft,
Und dagegen die bey ödffentlichenSchulprüfungeri
immer übli<hgewe�eneColloquien einiger Schüler
über nüglicheGegen�tändeaus den ihnen vorge-

tragenen Wi��en�chaftenno< bisigtdeyoeRa
worden:Jh 2 e,

——
7 Pail

RabigReBrief.
LTidarf mich auf alle FälleENder kirchlichen
Verfa��ungSchle�ienskürzerfa��en,weil ih mir

{on in ver�chiedenenBriefen, die Sie von mir

erhalten, vorgearbeitethabe.

Als Schle�iennoch unter kay�erlicherBots
mäfßigkeit'�tand,wurden die tutheranergedrückt;
und mußten iù gewi��emSinne in eecle�iaprefla

leben.Karl der Ee nahm �ich'aberihrer #6
ern�t;
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erú�tlihan, daß in dem zwi�chenihm unddem
Kay�erJo�ephzu Altran�tädt1707 ge�chld��enen
Vergleiche, und dem zu Vreslau 1709 errichteten

Evakuations-Rezeß, ihnen au��erandern gottes
dien�tlichenFreyheitendie Erlaubniß gegebenward,
�echsneue Kirchen, welche �ieGnadenkirchen nanne

ken, zu erbauen. Hundert und achtzehn ihnen
wveggenommene Kirchen in den Für�tenthüämern'Ligs
niz, Brieg, Wohlau, — Mün�terberg,Oels und

bey Breslau wurden ihnen wieder eingeräumet.=

= = Kurz vor der preußi�chenOberherr�chaftbe-

�ä��en�ie326 Kirchen, welcheaber älle nur Bethz
häu�evgenannt wurde

Friderichder ziveyte �chenkteihnen vollkom-
mene Gewi��eusfreyheit,= = Sie durften nun

nochmehrere Kirchenbauen, welche in der Folge
�einerRegierung im Jahre 1764 den Namen Bethe
häu�erin evangeli�cheKirchen verwandelt haben.
— Auch die Stelgebühren haben die Evangeli-
�chen�eitgeraumer. Zeit durch königlicheVerord-

nungbekommen,da �ie�on�tzwar alle Mini�te-

rialhandlungenverrichten durften, aber dieJura
�tolæ‘dénKatholiken‘zu: entrichten gehaltenwas

ren, —

E
STi

alas

SiS

_ Ganz vorzüglichfällt in die Regierung des

ißigenKönigs die Gewi��ensfreyheit,welche er den

Reformirtenin Schle�ienge�chenkthat, — — Und
hievon glaube i< Jhnen vor allen andern eine ge-

drängteNachrichtertheilen zu mü��en

Ti
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Bis auf die EinnahmeSchle�iens1740 tva-

xen die reformirten Kirchen ganz ver�chlo��en,und

völlig eingegangen, Nach dem Tode des leßtêren
Herzogs von ‘Liegnizund Brieg, George Wilhelms

im Jahr 1675, ward den Reformirten �chlechtér-
dings aller dffentlicherGottesdien�tverboten, und

ihnen ihreKirchen genommen: — Sie baten zwar
‘ zu: ver�chiedenenmalen um die Wiederge�tattung
ihrer Religionsfreyheit,und Zurückgabeihrer Kir-

“

hen. —

Ver�chiedenegro��eprote�ianti�cheFür-
�ten,zB. Anna Königinn von Großbritannien,—

der König von Preu��en,die General-Staaten
in Holland, �elb�tdas Corpus Evangelicorum
lie��enbeweglicheBitt�chreibenan den Wiener

Hof ergehn, und baten mit vereinigten Kräften,
daß der Kay�erihnenihre alte Freyheitenund

Rechte wieder geben�ollte.— Es blieb aber als

les beymAlten. —

Jm Für�tenthumJägerndorfien die Res
formirten gleichfalls GotteSdien�t.—

-

Mit der

Vertreibung des Markgrafen Johann Georg hörte
er inde��engänzlichauf; — und in Carolath war

�eitder Flucht des erwähltenKönigsFriderichdes

fünften die reformirteKircheGe�chlo��enund vers

"�egelt,—

„Gleichnach derHuldigungdes ißigenpreu�=
�i�chenMonarchen,welcheden zehnten Augu�t
1740 erfolgte, fingen �iewieder an, ihren Gottes-

dien�tzu Breslau ‘in einem Privathau�ezu halten.
_— Der ißigePUOgEin Halle,Herr Ur�i-

i

nus,
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nus, welcher damals Feldpredigerwar, that
die er�tePredigt. — Als der Für�tHans Carl

von CarolothChef-Prä�identdes Ober-Amcs
wurde , �opredigte der vor einigen Jahren in

Glogau ver�torbeneHofprediger Doebell beynahe
ein halbes Jahr. — Doch er. �owenig ,„ als

Ur�inusin Halle waren ordentlichePrediger der
Gemeine zu Breslau — Derer�te die�erAct war

der Hofprediger Johann Ern�tVigilantius, wel-

cher aus Laßwit in Pohlen berufen wurde. —

Der König �chenkteder Gemeine das ehemalige
Ober - Steuer Amts- Haus. - Dies wurde nie-

dergeri��en,um auf die�enPlas eine förmliche
Kirche zu bauen. Noch blieb ein Theil davon

�tehen,welcher ißtzur Schule gehört,und wäh- -

rend des Baues wurde in dem Schulhagu�eGot-
tesdien�tgehalten. —

Me

lay

Im Jahr 1750 war die Kirchefertig, und

der ‘ißigeOberkon�i�torialrath‘und Hofprediger
‘098 weyhete �ieein. Der noch lebende refor-
mirte Hofprediger in Cotbus, Herr Finne wär

der er�tezweyte Prediger bey der Gemeine. Nach
ihmtrat der �eligeNoltenius die�eStelle an, der

�ichauch �chonum die ißige königlicheFriedrichs
Schule verdient machte, und ihm folgte der ver-

‘ehrungswürdigePa�torund Direktor Hering.

_ J<h würde unbe�cheiden�eyn,wenn ich den
Mann laut ins Ge�ichtloben wollte, — Eri�

meinLehrer, — und zwar meiu Lehrer in dem
wichtig�tenGe�chäftemeines ganzen Lebens, —

;

y

;

C5 in
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in der Néligion. — Aber Fakta kann ih do<
von ihm liefern. Er i�tmeines Wi��ensin Hin-
kerpommern, wo ich nicht irre, in Stolpe, geboz
ren, — und hat in Halle �tudiert.— Jn Ber-
lin verwaltete ex in dem gräflihkameke�chen
Hau�edas Amet‘eínes Privathofmei�tets.—

Seine er�tePrediger�tellewar Neu�tadtEber-
“

walde. — Die�everwech�elteer mit der drik-

xen Domprediger�tellein Halle, und die�e1765
mit ‘�einemißigen an�ehnlichen,und �<weren
Po�tenallhier.

Nicht ih “allein,— �oûdernalle, die ihn

gehörthaben,und es beurtheilen fönnen, be-

wundern �eine‘au��erordentlicheTalante im Pre-
digen. So vielen Zulauf hat die reformirfe
Kirche in Halle nah ihm no< nicht wieder ge-

habt, als zu �einerZeit. Die vier “Prédigten
von der chri�tlichenKinderzucht:�ind-Mei�terz
�tücke.—. Er hat "auh ver�chiedenegelehrte
Abhandlungen, z. E. über den Kanon, von den

Propheten�chulènu. �.f. ge�chrieben.— Das

Hauptwerk, das wir von ihm haben, i��eine

hi�toré�cheNachricht von dem er�tenAnfang der

evangeli�ch- reformirten Kirchenin Branden-
burg und Preußenunter dem gott�eligenChur-
für�tenSigizmund.neb�tden drey Bekenntniß-
�chriftendie�erKirche.

“

Halle, 1778, — Noch
jüngeri�tder kurze Unterricht in der“cri�tlichen

Sy für Kinder beyder ‘evangeli�chenTheile.
Ein Buch, welches ‘das er�tein �einerArt i�,

�&ausdrü>li<für beydeprote�tanti�cheTheile
gemacht
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gemachtworden i�t: — Dies kleineBuch hat

vielé’Aufmerk�amkeiterregt; und i�tfürtreftich
ge�chrieben.—-

a

Sins

Er i�tÜberhaupteiner der würdig�tenMäns

ner, die ih je gekannt habe. —-Einer von denen

Gei�tlichen, deren Herz ohùieFal�chi�t.— Das
ge�ammteSchulwe�enin Schle�ienhat �ich

_Slü zu wün�chen,daß ein �olcherKenner der

Erziehungs8methode, wie er i�t,und ein �oge-

ineinnützigerBefördrer des heil�amenUnterrichts
déx- Jugend in ihrem Lande lebt. — Lange
lèbe er zum er�prießlihenWohlergehen det: Ge-

meine, und der Schule! ! — i, und viele andere

werden ; �owir ihn: überleben „ derein�t�eineA�che

�égnen.—
dia

p

Jn: Glogaui�t gleichfalls eine reformirte
Gemeineent�tanden , an welcher der Hofprediger
Zimmermann �tehtund mit vielem Beyfall pre-

digt. — Hiernäch�t�ind,drey bohlni�ch-refor-
mirte Gemeinen im Lande zu Hu��inesbey Streh-
len — zu Friderihs Tabor im Wartenbergé
�chen’,und zu Friderihs Gräß bey Oppeln, wel-

che alle drey eigne Prediger haben. Jn Ple��i�inen
hât �icheile �tarkereformirte Kolonie aus Pohlen
ge�est,welche der Für�tvon Anhalt Pleß ange-

|

bauet, und Anhalt genannt hat. — Sie hat

einenSchulmei�ter, aber no< keinen Prediger.
Es habeù�ichnoh andre Gemeinen grö�tentheils
aus Pfälzernzu�ammengezogen, welche abet

nochnachSchulmei�terund Pdg bea es
| 1 E-
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Ein be�tändigerreformirter Feldprediger, ißt
Herr Schleiermacher , berei�etdie Garni�onen; �o
weit das breslaui�cheKammerdepartement gehet,
und der Hofpredigerin- Glogauberei�etdie Gar-
uifonen und Städte, welche unter dem glogauiz

- �chenKammerdepartement�tehen.“Dies Berei

Fen ge�chiehtjährlih zweymale> wobey aber deUnterrichtder reformirtenJugend�ehrleidét.
|

In dem AntheilSchle�iens,welchesBran»
denburg �chonlange im Be�ißgehabt hat, �tehn

zwey reformirte Prediger , einer in Cro��en,und
einer in Fellichen. - DasGausSto�ch, und

nHerr Thiele.— tA

Ehemals;da �ieobneGbltésvicüiváten;blieben die Reformirten ziemli<h unbekannt,
und wurden von den tutheranernmit ‘keinen

„gün�tigenAugen -ange�chn.— Da�ie nun wie-

‘der’óffentlicheKirche und Gottesdien�t, —-und

�ich�eitder preußi�chenRegierung �ehrgemehret
haben, �ind�ieauch bekauntexgeworden, und

- beyde Theile leben �ehrverträglich unter. einanz

der, — be�uchengenein�chaftlicheinerley Kixchez
und verrichten in der�elbenihre Andacht, und ihr

Gebet. — Ju Breslau und in Glogau �inddie
reformirten Kirchen nicht �eltenzu gleichen Thei=
len mit Lutheranern und Reformirten angefüllt;
Anvielen Orten öfnen dielutheri�chenGei�tlichen
ihre Kirchen- den Reformirten willig und brüder-

lih, — wenn die herumrei�endereformirtePre-
diger kommen, um in folchenOrten Communion

i zu
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zu/‘halten,An manchen Orten hingegenregiert
�ienôchein bittrer Gei�t,nach welchem.�iedies

als ein gro��esVerbrechen gegen die allerheilig�ke
Orthodoxieati�ehn,zu de��enVerhütung �iealles

in Bewegung�egenmüßten. — Doch auch�te
© werden noch von der brüderlichenLiebe gewonnen

werden , “und ein�ehalernen, wie nahe beyde
prote�tanti�cheTheile. mit einander verroandt �eyn,
odet doch audern, welche durchdas grö��ereLicht E

Un�rerZeit zu einer“ richtigerenDenkungs8artgez

bildet�ind,na< und nach Plas Ee
—_—

Nm gemeinenm ae
i�tfiesalles,, tie

in den andern preußi�chenStaaten. Niemand

�iehtdarauf, von tvelchem Religionsbektenntni��e
der andre �ey.Dies überlä��etman ihm und

�einemGewi��en.© Man �<häßztihn, als einen

ehrlichen und re<t�{<afnenMann hoch, wenn er

�ichnur fondie�es Namens nicht unwerth ge-

“machthat. Auch die Katholiken�indda, wo
�ie mit Prote�tanten�tarkvermi�cht�ind, im

bürgerlichenUmgangge�chmeidig, und zur Ausü-
bung ge�ell�chaftlicherPflichten willfährig, ohne
Haß und Bitterkeit zu zeigen. — Nur der Pô-
bel unter ihnen hat no vieles*vonangeerbteimn
Haß, der nicht �eltenbey gewi��enGelegenheiten
in unüberlegte Worte ausbriht. Ju Ober-
\�{le�ien,wo der gröô�teTheil katholi�chi�t,findet
�ic"dies am �tärk�ten,Hier hat aber WONder
dik�teTRE �einenSis Se

Zur
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Zur gro��enZierdeder Reformirten Gemeine

gercicht allerdings die 1776 zu einer föniglichen
Real�chuleerhabene An�talt.

-

Sie.nahm 1765
am Geburtstage des Königs einen kleinen An-

fang, — und in-eben die�emJahre bekam- Herr
Hering die Direktion der�elben.Jm Jahre 1771
trat der Staats-Mini�ter von Carmer Excelenz ins

_ Presbyterium, ‘und ward dadurch Obexvor�teher
der Schule, welche �einerVor�orgeviel zu dan-
fen hat. Sie hat �ihbald auswärts bekannt

gemacht. — Alle Chri�tender vier Haupt�eften
haben auf die Unterwei�ungihrer Kinder An�pruch,
Reformirte, —' tutheraner,—Katheliken,

—

Griechen. Alle wohnenfriedlich: unter einander;
lind ‘haben ein gemein�chaftlichesMorgen

-

und

Abendgebet, welches eine �ehrtolerente Ge�in-
nung vorzüglichzu befördern im Stande i�t.

Herr Hering i�tDirektor, und hat alles zu
be�orgen. Unter ihm�tehtdie ganze An�talt,—

er- be�timmt,doh unter der Oberauf�ichtdes

Mini�tresalle und jede Veränderungen, welche

vorzunehmen �ind;— von ihm hangendie Ein-
:

richtung der Léhr�tunden, die ganze Disciplin,—

die Pen�ionsan�talten,— furz alle Vorfälle ab,
die zum Be�tender�elbenveran�taltetwerden

mü��en.

Seit 1776. �indzwey Lehrer zu Profe��oren
ernannt worden. — Fribö�eund Wun�ter.Der

er�terei�tin der Phy�ikund Mathematik �tark.

Ds:Wun�ter, MR glad AdjunktusMini-

�terii

pe
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fierii i�t, lei�tetdur �eineGe�chi>klichkeit,—

�einenDién�teifer,und Bekannt�chaftmit. der

Erziehungsmethodeder Real�chulegro��enNùßen.

Die. beydenLehrer Funt und Antonius �indgute
“

Humaui�ten,—- Viele Ausländer �tudirenauf
die�erSchule. Aus Pohlen, — Rußland, Un-

garn; — aus der Moldau, - �elb�taus Max

cedonien, Das nähereDetail der An�taltvet

�pareich, bis auf ein andermal. ert

Leben Sie wohl. ers

Â:

“—— —

Ein und �echszig�terBrief.

pl FCA R Kirche i�tniedlichgebauet , und
hat vielen äu��erenReiz auch für das Auge.

Beyde Jhnen �chongenannten Prediger leben in

der lobenswürdig�tenEinigkeit, und Ruhe unter

einander, — Loos i�ein gelehrter , reht�chaf-

ner, und liebens8würdiger-Mann. Schon das

Verdien�t,das er �ih um die Kirche erworben
hat, verewigt ihn. Wäreer nicht gewe�en,|
würden vielleicht noch ißt keine fertig �eyn.—

Der Gottesdien�ti�t,�owie in allen deut�ch-
reformirten Kirchen einfach ,

— ¿we>mäßig.——

Was von demfelben überhaupt ge�agtwerden
kaun’,— gilt auch von demin Breslau. = Er

�olltewirklich etwas mehr für die Sinnen haben,
ohne demGei�tvollenetwas zu vergeben. — Denn

SE

“A ERMIDe

/
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iwvürde die Verbindung beyder Endzweckede�ts
�chnellerwirken.

Ge�ternlernte ih den Oberkon�i�torialrath
Schäffer kennen. Er if zugleichOber - Amts
Sekretär, und igtohngefehr in einem Alter von

fünf und �ech8zigJahren. Sein Eifer, und

eine Verdien�teum die \{<le�i�henLand�chulen'“
d au��erordentlih. ‘Er hat das Éleine und

gro��e�chle�i�cheLe�ebuch,— ein allgemeines

Handbuch für die Schulmei�terin Schle�ien,
be�ondersauf dem Lande, eine furzgefaßtebibs
li�cheGe�chichtedes alten und neuen Te�taments,

“

fúr die �chle�i�chenSchulen, — einen evangeli-
�chenlutheri�chenKatechismus in Tabellen für
die Land�chulenin Schle�ienheraus gegeben,auch.
falligraphi�cheVor�chriftenzur Schreibübung
fürdie �chle�i�cheLandjugend�techenla��en.

Hiedurch i�teine Einförmigkeit uuter der

Autorität des Oberkon�i�toriumin den �ämmtli-
chen �chle�i�chenLand�chuleneingeführt, �odaß,
wenn Kinder aus einem Dorfe in das andre ver-

�eßtwerdên, �iedie�elbeLehrart,und die�elbe
Bücher wieder finden.

Er hat auch daran gearbeitet, ein Schul-
mei�ter�eminarium,unter Autorität des Oberkon-

�i�toriumaufzurichten, welches aber noh nicht
¿u Stande gekommen i�, —

i

Solchen Männern gebührte der laute Dank

ganzer Provinzen, da ihre Ab�ichten�oerhaben;

und ihre Verdien�te�oedel �ind,— Aber oft

EE
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vergißt das undankbare Publikum�einenWohlz
thäâter. — Hier i� eine genaue Nachricht der

ganzen innern Verfa��ungder �chongedachten
Real�chule. iz

Daß �ieißt abnimmt, kann ihr zu keinen
'

Nachtheile gereichen

,

— wenn man uur darauf
Rück�ichtnimmt, daß bey den gegenwärtigen
Kriegsgunruhen�ichein jeder ein�chränkt,allen-

falls mit der häuslichenErziehung behilft;—

daßmithin aus Ungarn, — aus Griechenland,—
U. �.f. die Zöglinge ausbleiben,

i Jch darf zur Empfehlung die�erAn�talt

weiter nichts �agen, als daß�ichlutheri�<heGym=-
na�ienin Breslgu �chonnach der�elbenkonfor-
mirt haben. i

E

Nun zur Be�chreibung�elb�t,

____So wie man in den neuern Zeitendenjeniz
gen Schulen, die nicht blos für junge Leute be-
�timmt�ind,die derein�teine gro��eund ausge-
breiteteKenntnißgelehrter Sprachen unentbehr=
lich gebrauchen, �ondernauch �olchen, die neben

dem Uùiterrichtin Sprachen auch zu gemeinnüßigen
Sacherkenntni��enAnleitung geben, den Namen
der Real�chulebeygelegt hat; �ohat man auch
die�erbreslaui�chenSchule die�enNamen gege-
ben, um �oviel mehr, da �ie�ichvon audern
Schulendie�er Art merklich unter�cheidetund das

Spielende und Unnüße,welches man andern zur
La�tlegen kann, gänzlichaus ihrem Planever-

L ““Seligionszu�tand,4E, D bannt

\
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bannt hat. Es werden al�odiejenigen,

:

welche
die Univer�itätenbe�uchenund �tudiren wollen,
in ‘allen denen Dingen , die man gewöhnlich
auf Schulen und Gymna�ienlehret, eben �o
unterrtchtet, wie der künftigeKrieger , der Kauf-
mann, Kün�tler,Landwirth 2c. und andere.

Zwar i�die�eSchule bey einer reformirten
Kirche angeleget ; deswegen aber nicht für: junge
Leute von die�erKonfeßionallein be�timmt;mau

�uchetvielmehr allen ohne Unter�chiedder Reli-

gion �onüßlichzu �eyn,als es nur möglichi�t.

Au��ervielen Evangeli�ch- Lutheri�chengiebt es

al�oauch Katholiken und Griechen in der�elben,
und man beeifert �ichalleninsge�ammtgleich
liebrei< zu begeguen,.

Die Auf�ichtüber die�eSculehat das Kir-
chen- Presbyterium der Evangeli�ch-Reformirten
Gemeine. Die�esver�ammlet�i<hmonatlich,
um nicht allein in Kirchen�achen, �ondernauh
in denen, die die Schule be�ondersbetreffen , alle
nôthigeAnordnungen zu machenund das in Be-
rath�chlagungzu ziehen, was zur Erhaltung
ihres Wohl�tandesund zur Beförderungihres
Wachsthumes ‘nöthig �eynkann. Ein Prediger
aber hat die be�ondereAuf�ichtüber die�elbeund

i�t ihr eigentlicher und be�tändigerDirektor.

Unter ihm �tehenalle Lehrerund die übrigePer-
�onen,die zu der�elbengehören. Er übernimmt
die Sorge für die Einrichtungen, welche das

Pre En Carber be�timmtdie
:

“Lektion
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Lektion Und be�uchtdie Stunden, in denen �ie
gegeben werden; “er beobachtet die eingeführte
Zucht und Ordnung, und hält mit den Lehrern,
be�ondersmit denen Ju�pectorender Pen�iónärs;/
wöchentlicheKonferenzenüber die Dinge, welche
die Schule unid die Pén�ionsan�taltbetreffen.

Die Lehrer der Schule �indvon zweyfacher
Art. Es giebt -ordentliche, der Schule. allein
eigene, und au��erordentlicheund Maitres, die
nur einige Stunden halten, doch aber in einer
au��erordentlichenBe�oldung�tehen.- Einige von

ihnen lehren zu�ammenin einerleyWi��en�chaften,
�o-daß einer die Anfänger in der�elbenhat und

�ie:dem andern zu weiterer Ausbildung zubereitetz
andere aber lehren nur gewi��eWi��en�chaften,
doch. in-mehrerenAbtheilungenund nach der Fä-
higkeit der Schüler. E

eE

LS

Da die Unkerwei�ung‘der Jugend in der

Gotft�eligkeitund den Lehren des Chri�tenithums
eiñe Haupt�achein“ einer jeden wohlgeordneten
Schule if, fo i� auch bey die�er-dié Vêrfügüng
getroffen worden , daß Kinder von beyden Evan-

geli�ch-Proté�tanti�chenTheilen, Reförmirte �o-
wohl als tutheri�che, auf eine ihremAlter ges

-mä��eArt in der“ Neligion unterrichtet werden,
jedoch‘jederTheil be�ondersnachden Léhr�ägen

-

�einerKirche, und von theologi�chenLehrern�ei-
nek-Konfeßion.Die Römi�ch- Katholi�chenund

Griechi�chenKinder empfangen ebenfallsdie Ne-

ligionsunterwei�ungdurch eigenegei�tlicheLehrer,
D 2 deren.
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deren Unterricht �iezwar nicht in der Schule,
doch aber ganz in der Nähe der�elbenhaben und

wozu �ieungehindert hingehen können z �owie

man- �ieau< von der Be�uchuugihres Gottes-

dien�tesnicht im gering�tenabhält.

__ Auf das Schreiben und Rechnen, welches
niemand, welchem Stande er fih auh widmen

mag, entbebtènfann, wird allermöglicherFleiß
‘gewendet.Man übt die Jugend in zierlichen und

netten Hand�chriftenund giebt ihr Anwei�ung�o
wohl in den niedern, ais höhérnRechnungsarten;
dié in der Handlung, in der Wirth�chaftund bey
andernVorfällen nübßlichgebraucht werden fônnéen.

“

“Danebenführt man fié zu einem reinen und

fertigenAusdru> in der deut�chènSprache in be:

�óndeënorthographi�chenStunden �owohlals in

eigenen Anleitungen zum deut�chenBrie��chreibêñ
an. Ihneiner höhern deut�chenKla��eaber, wo

grö��ereAuf�äßevon allerleyArt gemacht werden,
läßt man �iebey ‘audern vielfältigen Ueber-
�eßungenauch einige aus dem Franzö�i�chenins

Deut�chemachen,
:

Zur franzö�i�chenSprache, die zur ¿edigen
Zeit gar nicht entbehret werden tann, hat man

ebenfalls viele Stunden in die�erSchule, doch
nach gewi��enAbtheilungen ausge�eßt,o daß
die er�tenAnfänger in die�erSprache; die von

der mittleren Gattung und �olche,die noch weis

ter, wie die�e„ darinn gekommen �ind,von einan-

der abge�ondertunterrichtet werden. Zu dem

Ende�indvier franzd�ii�cheKla��enangelegetwore

den
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den. “Jueiùñèr jédèender�elbennimmt man Ue-
bungen vor, die’ den Fähigkeiten der darinn be-

findlichen Séhvlaren gemäß�ind. Be�onders
�iehtman dabey auf eine’zu erlaugende Fertigkeit
im Neden, wozu eigene Konver�ationenvorzüglich
in der er�tenKla��e,ange�eßt:�ind. Umde�to-

mehr.Matcrie-und Gelegenheit zum Sprechen zu
haben , wird die franzö�i�cheZeitung vorgele�en,
und alsdeun ùber die Be�chaffenheitder für�tlichen
Höfe, über die neue�tenBegebenheiten , über die

Lage’ der dariun vorkommenden Städte und Län-

der und über andere Gegen�tände„-deren die Zei-
tungen erwähnen, Unterredungen ange�telket.

Im Engli�chenwird au< “in fe�tge�eßten
Stunden Unterricht extheilet und denen, die in

Italiäni�chen�ichüben wollen, Gelegenheit dazu
ver�chaffe. Auch wird die polni�cheSprache
wegen der Nahbar�chaftSchle�iensmit Pohlen
und der daher ent�tehendenVerbindung im Han
del in An�ehungderer, die dazu Lu�tbezeigen,
nicht verab�äumet. \ di

i

fad

_ Vörzüglichaber wird die lateini�cheSprache,
die nicht uur jedem Gelehrten unentbehrkich,�on-
dern auch dem, der von der Gelehr�amkeitgerade
nicht eigentliche Profcßioumachenwill, — we-

nig�tens um cinige vorkonimende lateini�che
Worte zu ver�tehen,— �ehraütlih i�t,in
mehreren Abtheilungen getrieben, �odaß ein
jeder in der�elben�oweit gehen kann, als er es

in Ab�ichtauf �einenkünftigenStand für gut

I findet
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findet.oder �on�tNeigung dazu hat. Die Lehr-
linge die�erSprache �indau��ereiner Cla�lis�e-

lea, in vier be�ondereKla��envertheilet.

Die ifi den unter�tenKla��enwerden auf die

kürze�teund' faßli<h�teWei�e nah ‘der Gram-
mati ‘geübet,�iele�enleichte Autoren und machen
kleine Ueber�egungen.Die in der er�ten'abér

be�chäftigen“�ich"�honmit ‘eigenen läteini�chen
Auf�äßen“Und° ‘itt -�chwererernSchrift�tellëkn.

BeyErklärungder�elben�ichetman nicht nur auf
die-Woórté, �ondernvorzüglichauf die darinn

vortommenden Sachen, auf die Erläuterung der

Ge�chicht;Mÿthologie > Alterthümeru. d. le?

«In Selecta werden die Autoresbloß cur-

�oriegele�enund in be�ondernStunden wech�els-
wei�edie rômi�chenAlterthümer und die alte

Geographie ausführlich gelehret, Man �pricht
darian laceini�ch.und�tellet,um-den jungen Leu-

ten eine Fertigkeit im Sprechen zu ver�chaffen,
„ dfters lateini�cheDisputirübungen an. Au��er-

dem muß noch ein jeder aus: die�erKla��ealle

Monate eine etwas längereAusarbeitung,zu
der er �ichdie Materie nacheigenem Gefallen

cae fann, einliefern.
Die; griechi�cheSprache,die demTheologenMEE dem Rechtsgelehrtenund Arzeneys

ver�tändigenaber- au< nüßlih i�t, wird nicht
blos nach dem Neuen Te�tament, �ondernauch
nach andern griechi�chenSchrift�tellern,oder nach
der Gesneri�chenChre�tomathiegelchret und in

i “ider
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der hébräi�chenSprache der zum weitêrn Fort-*

kömmenin der�elbennöthigeUnterricht gegeben. *

__ Die Geographie,in �oweit, �iedie Kennt-

niß der Länder des Erdbodens und der Bewohner
der�elbenbetrift , wird in zwey Abtheilungen v0l-

getragen und ein Unterricht von der Regierung$-
form eines jeden Landes, von den Produkten,
Manufakcuren, dem Handel, und den Kolonien de�-!

�elbenvon �einerVerbindung mit andern Ländern,

der Religion ,- den Sitten, der Lebensart y �eie:

nen Einwohnern: und was �on�tvon jedem Lande

zu-wi��ennüßlichi�t,‘hinzugefügetund in der:

er�tenKla��edie Heraldik und die Erklärungder?

Wappen nach dem die Ländervorkommen, damit:

verbunden.
:

ts
|

i

Für den Unterrichtin der Hi�torie�inddreh
Abtheilungen*fe�tge�eztzin der unter�tenwird“

|

bloß die bibli�cheGe�chichte,in der andern, die

Univer�alhi�torienah einem kürzerenAbriß und

inder ‘ober�teneben dieß, aber nach.einer aus-

führlichernAnleitung: und mit Verbindung“dek»

Kirchen und gelehrten Ge�chichtevorgetragen und:

die legtere voll�tändigeUnterwei�ungjédesmal
mit der be�ondernGe�chichtedes preußi�chbran-

denburgi�chenStaats und aller ihm zugehörigen

Länderabgewech�elt. |
:

x

®

“AuchzuëUntérwei�ungin der Phy�ikund“
der ‘tiätürlichenGe�chichtei�talle nöthigeVerfü-

gung ‘getroffen“worden,Die Anfängerwerden“

�chon
in einer be�ondern!Kla��ezur Kenntniß“der="

D 4 �elben

1
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�elbenangeleitet ; die grö��erenaber zu einer ge--
nauern Wi��en�chaftdarinn angeführet und ihnen
zugleich die natürlichenMerkwürdigkeitenvorge-

geigetund vieles dur< Experimente erläutert,

Alle übrigenTheile der Philo�ophiewerden

�o’vorgetragen, daß die jungen Leute mit den.

Negelneines richtigen Denkens, und denen nüß-
lichenLehr�äßender Vernunft , be�ondersder

natürlichenReligion, der Sitteklehre, des Rechts
der Natur und der Politik bekannt gemacht und

Fie dadurch in den Stand ge�eßztwerden, niht
nur �elb�tvernünftige und �ichereGrund�ätzezu

*

Lefommen, �ondernauch be�ondersdas Seichte
Freygei�teri�cherLehren zu beurtheilen, — “Der

theoreti�cheTheil der Philo�ophiewird in be�oùn-
dern Stunden und der prakti�chewieder in andern

vorgenommen, und dabey auch der philo�ophi«
�chenHi�toriewöchentlichein

ta Stunden ge-
widmet. |

Auf ‘die Erlernungder

-

Mathematikwird
ebenfalls gro��erFleiß gewendet. Die Geometrie
nebf�der vorangehendenArithmetikwird némlih
in zwey Abtheiluugen gelehret, �odaßeinigen jün-
gern Anfängern die er�tenBegriffe und Lehr�äße
neb�tihren Bewei�enin der Ordnung bekannt

gemacht und �iein kleinen geometri�chenZeich-
nungen geübt werden, die andern aber �iein
threm größernUmfange mit angefügter Trigono=--
metrie erlernen mü��en.Ju der prakti�chenGeo-

metrieerhaltendie fapneaim Sommer. no<
be�on-
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be�ondersAnleitung,indem man-�ieindent wirk-

lichen Feldme��enno< befonders übet. Die ange-
wandte Mathematikhat auch ihrebe�ondereStun=
den und �iewe<�elt-mit einer grd��ernAnwei�ung!
in der Baukun�tab, wenu neulich einige die�-

be�onderszu erlernen für nôthigfinden. — An

Bauan�chlagenund Uebungin_ allerhand dahin
gehörigenZeichnungenfehlees in die�emFall.
niht. — Die Fortifikatioi aber. wird be�tän-
dig in eigenen Stunden gelehret , und alles, was.
dahin gere<net werdenkann, nicht nur erkläret,
�ondernauchRi��evon allerleyBefe�tigungsarten.
verfertiget, EA

In. der Zeichenkun�thaben diejenigenalle

Anwéifuns,"welche �ieentiveder ihremkünftigen
Stande nah nöthighaben, oder �ieauch nur
zum Vergnügen und zu einer angenehmen Be-
�{äftigunglernen wollen.

Denjenigen, welchezur Dichtkun�tgeboren
¿u �eynglauben, oder auch nur ein Gedichtnach
allen �einenSchönheiten zu beurtheilen und die

Regeln der Dichtkun�tzu kennen, lernen wollen,
wird aller nöthigerUnterricht , ‘�owohl in der

deut�chenals lateini�chenPoe�iegegeben. Des-
gleichen werden auch die Regeln der Redekun�t
“Vorgetragenund mit Uebungen in der Deklama-

tionverbunden und mit An�tändigkeit,Deutlich-
keit Und in dem: der Sache angeme��enenTone
reden zu lernen. :

D ___Tanz-
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Tanz�tunden“werden des Mittewochs und

Sonnabends Nachmittags gehalten. = Und an

Unterwei�ungin- den rittérliheu Uebungen ; int

Fechten, Voltigiren, Reiten ,
- wie

—
in der*

:

Mensi�tfein Mangel. TL y
Niemand i�tinde��engezwungen,alledie�e
Wi��en�chaftendie ichhier genannthabe, noth-

wendig zu erleruen; ‘fondern man fragf einen
jeden bey �einerAufnahmenach�éinerBe�tim-
mungz und nach die�erwerden ihm�eineStun-
den vorge�chrieben.Doch i�auch den Eltern
�elb�t;oder denen, die ihre Stelle vertreten,
erlaubt, die Stunden, welche die jungen Leute

-

be�uchen�ollen,„�elb�tvorzu�chreiben.;

: “‘Dabeyhat man-die gute Einrichtung ge-=

Ln, daß, da nicht alle Schülerin allen Arten

nôthigerKenntui��egleicheSchritte machen , und-

�iein einer Sache ge�chwinderfortéommen, als:
in der andern , �ie doch nicht um der einen willen

in.der-andern-aufgehaltenwerden, Die, Lehr�tun-
den �iudzu dem Ende-�ogeordnetworden, daf
die Unterwei�ungiw einem Stücke der-Unterwei--
�ung:in dem andern -nicht �chade.-- Trift es �ich
ja, wie es denn zuweilen ge�chehenmuß, daß-

zweyerleyWi��en�chaftenin Kolli�ionkommen»�oz
wird „die -nôthigerezuer�tvorgenommen und die

andere �o.lange. nachge�est¿..E--das. Zeichnen
dem er�tenUnterrichtinder franzö�i�chenSprache«y

Ungemeinlobenswürdig i�es, daß man*

pintoinRS R vorzüglichbemühet, ‘der

Jugend



Ein und �echszig�terBrief. 5ÿ

Jugend “alles �oleicht ; fo �innlichund �oange«
nehm zu machen, als es, ohne der Gründlichkeit
Abbruch zu thun; nur ge�chehenkaun, Ueberall;

wo die zu erlernende Wi��en�chaftes erfordert,
führet man fic zu prakti�chenVer�uchenund Ausü-

bungen. — Ueberdemforget man dafür, daß

das Erlernte nicht nur gehôrigbegriffen,�ondern

auh dem Gedächtniß eingepräget.wird; . man

wiederholet zu. dem Ende eine jede Lektion frag=-
wei�eentweder_beydem Ende der�elbenoder bey
dem Anfang der folgendenScundez �eßtau<

éigeneRepetitions�tundenan, wobey be�tändig,
um die Aufmeré�amkeitin den Lehr�tundenund

denFleiß bey den Ausarbeitungende�komehrzu

ermuntern, um die Ober�tellege�trittenwird.

Mit einem jeden halbenFahre endiget�i�ich
dieUnterwei�ungin jeder Wi��en�chaft, und fängt
älsdenn von vorne wieder an. Nur zur grö��er
Univer�alhi�torieund der grè�ernGeographiewird

ein ganzes Jahrgewommen.Nähdie�erAnord-

nung kann ein jederSchüler einè Sache mehr ‘als

einmal durchgehen, damit ihmdasjenize, was

er beydem er�tenUnterricht etwa noh nicht veolls

kommengefaßt hat, bey dem andern de�todeut-

licher wird , und der lettere ihmzu einer völligen
Wiederholung der ganzen Wi��en�chaftdienet. Die

Zeit der jedesmaligen Wiederholungder Unterweiz
�ungen,i�O�ternund Michaelis.

“

Es mü��enda-
her die jungen Leute, die �chondie Geometrie und

dergleichenlernen wollen, zudie�erZeitanfangen,
andere
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andere aber, die vorer�tnur Schreiben, ‘Rechnen;
Franzö�i�chund andere Sprachen zu- lernen wils

lens �ind,fônnen zu jeder Zeit den Anfang damit

machen.
:

Alle Jahr auf Oftern wird ein öffentliches
Examen mit Redeübunge#ange�tellet, welches
gewöhnlichdrittehalbTage dauret, wo die jungen
Leute, ohne darauf be�ondersvorbereitet zu �eyn,
öffentlicheProben ihres Flei��esablegen, und zu
einer an�tändigenDrei�tigkeit,auch vox einer vers

�ammeltenMenge zu reden , Ermunterung findet.
Bey die�emExamen werden auch die Hand�chréfz
ten, Handzeichnungen,'Fortifikationsri��eund

Ausarbeitungen in allerley Sprachen, nicht abge-
�chrieben, �ondern�o,wie �iecorrigiret worden

find, den Anwe�endenvorgeleget.

„Schulferien finden in die�erAn�talteigentli
gar nicht �att, �onderndie Arbeit geht ununter-
brochen fort, au��er,wenn einfallende Kirchen-
fe�teeinen kleinen Stille�tandverur�achen,wo als-
denn be�ondesbey Weyhnachtendie Zeit von dies

�emFe�tebis zum neuen Jahre, und bey Pfing-
�tendie ganze Pfing�twochefrey gela��enwird. —

Vorzüglich{dn i�tes, daß man zur prakz
ti�chenErlernung der Mathematik, zu denen phy-
�ifali�chenVer�uchenund anzu�tellendenNatut=
beobachtungeneinen an�ehnlichenVorrath vou

fo�tbarenJu�trumentenange�chafthat, der noh
immer voll�tändigergemacht wird.

Die
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‘Die Real�chulebe�igztnemlih ein Nacura-
lienkabinet , das zwar noch hin und wieder Lücken

hat, doch aberin einigen Fächern�chonan�ehnlich
genug geworden i�t, Man findet darinn be�onders

-

inländi�cheMerkrourdigkeiten, doch auch ver�chie-
dene ausländi�che,als �äch�i�cheund. ungari�che
Berg�tuffen,italiäni�che,griechi�che,orientali�che
und zum Theil antike Marmorarten,Alaba�ter,
Porphyr, Granit 2c. wozu ein Gönner ein foges
nannies �tudiolum romanum von Rom aus der

Schule ver�chafthat. Desgleichen be�it�ieein
herbarium vivum, eine mit ver�chiedenennübs-
lichenStücken ver�eheneModellkammer, ein an-

�ehnlichesMünzkabinetund cine Vibliothek, aus

der: wißbegierigenSchülern , die über etwas nach-
�ehen,oder ihren Ge�chmackdurchs Le�enbe��erz
wollen, Bücher gelichen werden. — Alle die�e

Stückehat die Schule größtentheilsdurch freyge-
bige Beyträgever�chiedenerWohlthätererhalten.

Jn An�ehungder Di�ciplin�indgewi��e
Schulge�eßegedru>t worden, die denen Antreten-
den zum fleißigenDurchle�engegebenwerden. Die-

�eenthalten dieeinem jeden vorge�chriebenezu be-

obachtendehdflicheund an�tändigeAufführung,
Und�iewerden zu be�timmtenZeiten, damit �icin

fri�chemAndenken bleiben, in der Schule öffentlich

wiedervorgele�en,
Alle Schülermü��enin dervia

Kon�erenz�tundeer�cheinen,und werden wegèn

Gees
in der Wochebewie�enenFlei��esoder Unflei�s

�es,
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�és,wegen ‘ihrerbewie�enenArtigkeit oder Unan-

�tändigkeitgelobet oder getädelt. Ein jederbe

kommt alSdenn einen.Konduitenzettul,auf welz

chem�eineAufführungund wie oft er etwan in dex

Woche ausgeblieben, enthalten i�. Die Eltern

„derer Kinder er�uchtman dfters, alle Mittervoch
nach die�enZetteln zu fragen und ihn ihren Kindern

__ abzufordern. Auf die�eArt bekommen �iebe�tän-
dig Nachricht von dem Fleiß oder Unfleiß,von der

Artigkeit oder Unart ihrer Kinder, und es hängt
alsdenn blos von’ ihrem Betragen gegen die�elben
ab, ob die gute Ab�ichtdie�erZettel erreicht werz

den R. oder nicht? — Eine löblicheEinrich-
tung.N

AllesPrügelnund Schlagen i� denen Leh
‘tern ausdrücflichunter�aget; die�esüberläßtman

den Eltern �elb�t,wenn �ieés für nôthig finden;
und wohl gar verlangen �ollten. Die Be�trafuünè

gen be�tehenblos in �olchen,die’die Ehrbegierde
und die Schaam erregen, wobey denn gewi��eStu-

fen beobachtetwerden. Die von der empfindli-
chern Art kann auch nicht einmal ein Lehrer für�ich
be�timmen,�ondern�iewerden in der Konferenz=
�tubeim Bey�eyndes Direktors dem Schuldigen
auferlegt. J| man�ie aber alle dur<gegangen,
und i�tkeine Be��erungzu hoffen, �owird ein �ol;
cherbôsgearteter junger Men�chaus der Schule
ausge�chlo��en,und die Eltern er�ucht,ihnlié;

der zurückzu nehmen, —

Der Schule gehörenanißtzwey hinter einan-
der liegende, durch einen Hof getrennete Gebäude,

wozu
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wozu noch im Jahr 1776, da man dié An�taltzù
vergrö��ernfür nôthigfand, ein-an die Schule an-

Fo��endesHaus gekauftworden i�t.

Das vorder�tedie�erGebäude i�dasjenige,
worinn alle Lehr�tundengehalten werden, das hin-
tere aber das Pen�ionärhaus,welches von Grund
aus neu aufgebauet , und zu einer reirlichen und

bequemenWohnung für junge Leute, die der Schu-
le zur be�tändigenAuf�ichtübergebenverden,ein;

gerichtet worden i�t,

Die�esGebäudei� ziemlichgroß, vier Sto>

hoch und ganz maßiv. Es liegt ganz frey', und

hat von der einen Seite dié vortreflich�teAus�icht
über den Wall und Schweidnibi�chenAngernah
dem Zobtenberg.“Jn dem unter�tenStock befin-
det �ichdie Oekonomie, der Spei�e�aalund die

Wohnungen der Aufwärter. Jn dem zweyten
und dritten auch zum Theil im“vierten wohnen die

Pen�ionärs,und den übrigenRaum des letztern
füllender gro��eSaal, worinn das jährlicheExa-
men gehalten wird, der Bibliothek�aal, die Mos
delllammer und die Kranken�tubeaus. ‘Hinter
die�emHau�efindet. man noch einen geräumigen
mit Linden be�etztenHof, der den Pen�ionärszu

einervergnügendenLeibesbewegungdienet.

Von den Pen�ionârswohnenjederzeitdrey
zu�ammenin einem genug�amgeräumigenZimmer,

Und“ �chlafenin. einer daran �to��endenKämmer.

Die�eZimmer�inddurchgängigvon gleicherGrö��e

undBe�chaffenheit,und alle auf einerleyArt meu-

blirt.
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blirt. Ueber drey Stuben hat ein Jn�pektordie

Auf�icht, ‘der die ‘gute Ordnung beobachtet, die

Pen�ionärszum dftern auf ihren Scuben be�ucht,
�iczum Fleiß und. guten Anwendung der Zeit ers

muntert, ihre Sachen wenig�tens

-

monatlich eina

ual, Und, bey welchen es nôthig.i�t,auch“dfters
näch�ichet, �iebey.<ônem Wetter �pazierenfühse
ret und immer, da �einZimmer neben den ihrigen
i�t,in der Nähe �eynkann. Die�eJn�pektoren
werden von den ordentlichen Lehrern der Schule
genommen, weil ihnen die�esein de�togrö��eres
Nhn�ehenbey ihren Unrergebenen giebt, und ihren
Erinnerungen und Vor�tellungende�tomehr Eins

gang ver�chaft.— :

: Au��erdem Pen�ionärhau�e�indauh, im

Fall es be�eti�, noch in dem vorderen Gebäude

cinige Wohnungen für �iebe�timmt,wo �ieunter

eben �olcherAuf�icht�tehen.

Einem jedenPen�ionärwird bey �einerAn=

kunft eine gedru>te Ordnung eingehändiget,wors-

inn ihm �eineAufführungvorge�chriebeni�t,Sie
enthältohngefährfolgendes :

1) Die Pen�ionârsmú��enden Direftor der
—_

Schule und die �ämtlichenFn�pektoren,bez

�ondersaber den unter ihnen, zu de��enJn=
- �pektion�iegehören,als ihre Vorge�eßte
an�ehen,und ihnen mit gebührenderEhrz
erbietungbegegnen,nie von ihnen verÉlei-

nerlich�prechen, oder �ieauf einigeArt be-

leidigen.
2)Jh
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2) Jhrem be�ondernJn�pektormü��en�iein

allen Stücken folgen, �ichihm nie wider-

�ehen,oder ihm auf eine grobe und unge-

_�tumeArt antworten. Auch einem jeden
andern Jn�pektor, der �iein jenes Abwe-

�enheitüber unan�tändigeund unerlaubte
Dingeerinnert , mü��en�ie�ogleichund oh-
ne Widerrede gehorchen, und wenn �ie�ich
ent�chuldigenwollen, es mit Be�cheidenheit
thun.

3) Wennein Jn�pektor�eineUntergebenenbe-

�ucht,mü��en�ieihm alles ohneRückhalt
nach der Wahrheitbeantworten ; was er zu

�ehenverlangt, ihm�ogleichzeigen,auf �ein

Verlangenalles auf�chlie��enund nichts für
ihm ver�te>en,Die gering�teWider�eßz

“lichkeitmacht �ie�traffällig.
4) Wenn�ie worüberzu klagenUt�achezu has

ben glauben , fönnen �iefreymüthig, doch
be�cheiden,ihre Klagen dem Jn�pektôrvor-

kragen. Glauben �ieaber, daßihnen von

die�emin irgendeiner Sache zuvielge�chieht,
es dem Direktor geziemendvor�tellen,der

ihnen alle Gerechtigkeitwiederfahrenla��en
WO

“$) Wollen �ieihrenJn�pektor�prechen,und
_

_föônnen�ieihnnicht auf �einerStube finden,
�owenden �te�ichan einen andern , der in
der Abwe�enheitde��elben�eineStelle ju verz

fretèn pflegt, und �uchenbey ihm die etwa

bedürfendeErlaubniß, ZS

|

“- Keligionszu�tand,4. Y, E 6) Des
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6) Des Morgens�tehen�ieum �echsUhr beym
®

er�tenWecken unge�äumtauf, und ziehen
�ichhurtig an. Sobald das Zeichen zum
Morgengebet (und �oauch hernachzum
Abendgebetdes Abends ) mit der Glocke

gegobenwird, begeben�ie�ich�ogleichin das

Betzimmer, nehmen Bibel und Ge�ang-
Buchmit �ich,und verhalten-�i<hbey dem

Gebete �ict�am,andächtigund der einge-
führtenOrdnunggemäß.

7) Wenn �iedes Morgens aus dém Gebete

kommen,früh�tücken�ie,bringen ihr Haar
in Ordnungund kleiden�ichvöllig, reinlich
und ordentlichan; niemalsmü��en�ie�ich
{muzig, mit unordentlichemKopfe oder

zerri��enenKleidern �ehenla��en.
8) Wenn des Morgens um acheund Nach-

mittags um zwey Uhrzu den Kla��engeläu-
‘tet wird, begeben�ie�ichunge�äumtdahin,
wohin�iegehören,und nehmenalleihreBú-

cher und Sachen auf einmal mit, welche�ie
in den Lehr�tundenbey �ichhaben mü��en,
damit �ienicht bey jederStunde be�onders
auf ihre Stube zu gehennöthighaben.—

Derlebte, der aus der Stube gehet, �chlie�
�etjedesmal die Stubenthürezu, welches
au��erdemauch immer beobachtetwerden

muß.
:

9) Sobald des Mittags um zwölfunddes
Abends um �iebenzum E��enBE wird,

ver.
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 ver�ammlen�ie �ichin dem Spei�e�aal,und

nehmen in der Stille ihren angewie�enen
Ort ein.— Bey Ti�chemü��en�ie�ich�itt-
�am,be�cheiden,an�tändigund reinlich, und

# der eingeführtenOrdnung gemäßverhalten.
— Sie e��enbis zur völligenSättigung,

nehmenaber nichtsvon den Spei�enmit�ich.
10) Des Abends um zehn Uhr, wenn zum

léßtenmalgeläutetwird, muß ein jeder zu
Bette gehen und das Lichtauslö�chen,weil
kein Nacht�ibenoder Le�enbeytichte im Bet-
te geduldetwird. [

TI

11) Auf ihrerStube mü��en�ieihreBücher,
Schriften, Kleider, Wä�cheund allesübri-
ge zu jederZeit in dér be�tenOrdnuñghal-
ten, und nichts herum liegenla��en,Ti-
\{e, Stühle u. �.w. nicht be�chneidenoder

be�chädigen,ihreNamennirgends ein�chnei-
den, die Wändenicht be�chmieren,�ondern
alles aufs reinlich�tezu halten�uchen,fein

MNachtge�chirraus dem Fen�tergie��en2c.

enn jemand etwas be�chädigtoder vet-

‘dirbt, es �eyauf �einerStube oder anders=-

‘Wo,�owird es �ogleichauf �eineKo�tenwie=
der gemacht, welcheihmvon �einemTa�chen-

_geldeabgezogenwerden. Jf aber auf der
Stube an Fen�tern,Thürenu. d. gl. ein
Schaden ge�chehen,und es kannder Thâter-
nichtausfindiggemachtwerden , �omü��en
diejenigenzu�ammén,welcheauf einer Stu-
be wohnen, fürden Schaden�tehen.

GA 12)
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12) Diejenigen, welcheauf einer Stube zu«
“�ammenwohnen, mü��enbe�ondersfriedlich
“und freund�chaftlichmit einander leben: Kei-

ner muß dem andern im gering�tenzu nahe
 Tommen, oder ihn in �cinemStudiren hin-

dern, noch das gering�tevon �einenSachen,
ohne �eineEinwilligung und Erlaubniß,
brauchen. Niemand abéèr muß �ichauch
�elberrächen,wenn er auf �einerStube von

jemandenbeleidiget wird; �ondernes �einem
Jn�pektoranzeigen, derihm alsdenn alle

Genugthuuñgver�chaffenwird.

RS) Keiner“darf auf �cinerStube Gewehr,
Pulver oderandere �chädlicheund feuerfan-
gende Sachen haben. Die Degen mü��en
jederzeitin den Kleider�chränkeneinge�chlo�z
�en�eyn.Wer �ichder�elbennur im gering-
�tenauf eine unerlaubte Wei�egegen den an-

dern bedienet, dem wird er weggenommen,
und er verliert die Freyheit, entweder auf

einige Zeit, oder gar auf be�tändig,den

Degen zu tragen.

44)Niemand darf �ichauf �einerStube Hun-
‘de, Kaßen,Kaninichen, Vogelhe>enu. d,

gl. halten. Das Tabakrauchen , Karten-

“undWürfel�pieli�tverboten , und nur allein

das Dame- und Schach�piel, jedochzur
rechten Zeit , erlaube.- Der Hinterhofder

Schule aber �tehetzu einer an�tändigentei-

besübungfrep;
nur daßes dabeyfriedlich

und
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und ‘ordentlichzugehe, und um kein Geld
ge�pieletwerde. |

15) Ein jeder muß�ichder Ruheund Stille

befleißigen,und weder in der Stube, noch
in den Gängen, oder auf der Treppe, eini-

ges term machett.

16) Nach geendigten Lehr�tundenmußein je-
der auf �einerStube �eineZeit aufs. be�te

anzuwenden �uchen,�eineaufgegebeneAr=

beitenohneAu��chubmachen, und �ich�o
verhalten, daß er nie bey einer bö�enund

_ unerlaubten Be�chäftigungangetroffenwera

de. Will aber jemand einen andern auf�ei-
ner Stube be�uchen,zu einer Zeit , da er

ihm nicht hinderlichfällt; �omußès mit_

Vorwi��enund Genehmhaltung�einesJn- -

_ �pektorsge�chehen,damit die�erallezeitwi��e,
wo er �ichaufhalte,
17) Ein jederPen�ionärmußdem andern aufs
hôflich�|Fe-begegnen, und keine Verachtung
gègen ihn blien la��en;auch feinen von

denAufwärternoder andern im Hau�ebe-
|

�{impfen.
:

A

1%) OhneErlaubniß�einesJn�pektorsgehet
niemand aus dem Hau�ezauchnirgendan-

_derswohin, als wie er ihm angezeigechat:
er mußaber auch zu rechterZeit �ichwieder
zu Hau�eeinfinden, und wenn er wieder-
komme,�ichbey�einemJn�pektormelden. -

A 19) Kel-

Y
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19) Keiner von den Pen�ionärskann jemals

2

verrei�en, ohne vorher den Befehl von �ei-
nen Eltern oder Vormündern dazu erhalten
und ihn �einemJu�pektorangezeigtzu ha-
ben. Es mußhiernäch�tmic Vorwi��en
und Erlaubnißdes Direktors ge�chehen,bey
welchem er �ichper�önlich�owohlbeym Ab-

gehenals Wiederkbomméènmeldet. Niemals
mußer über die angegebeneund zuge�tan-
dene Zeit ausbleiben und im Fall ein nöthiges
Hindernißihm auf�to��en�ollte,es �chrift-
lich anzeigen.

0) Endlich muß kein Pen�ionär�ichjemals
_unter�teheit,von �einenSachen etwas zu
ver�eben, oder ohne Genehmhaltung�einer

Vorge�eßten, zu verkaufenund zu ver�chen-
fen. Er mußvon niemanden Geld borgen,
noch auch jemanden , ohneVorwi��en�eines
Jun�pektorsetwas leihen; amwenig�tenaber
einem ‘andern Sachen entwenden , welches
ihnder empfindlich�tenStrafe aus�eßt.—

Zur Bedienung der- Pen�ionärswerden

eigene Aufwärter bey der Schule gehalten , die

bewecibet �ind. Sie reinigen den jungen Leuten

ihre Kleider , ‘be�orgenihren Thee oder Kofee,
warten ihnen bey Ti�cheauf, be�tellen,was �ie
ihnen auftragen und ver�chenmit ihren Weibern

alles, was zur Reinhaltung des Hau�esund aller

Zimmer gehöret und kominen täglichalle Morgen
diejenigen, welche �ich�elberin die�emStück zu

xcinigen nochnicht im Stande �ind.
Zur
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Zur Wä�che�indeigene Wa�chfrauenange-
nommen, welchewöchentlichnach richtigen Wa�ch-

zettelndie Wä�cheholen und wiederbringen, auch
die kleine Ausbe��erungder Wä�chebe�orgen.
Eben �o�indcigene Peruquiers be�tellt, die ent-

eder �elb|oder durch tüchtigeLeute die Pen�io-
nârs tägli, oder �ooft als �iewollen, fri�iren
mü��en, ;

:

:

Die Pen�ionârs�pei�enbe�tändigin Ge�ell-
�chaftund unter der Auf�ichtihrer Jn�pektoren,

- Und mit ihnen an einem Ti�ch. Des Mittags
haben �iedrey Gerichte und des Abends zwey,
daneben Butter oder Kuchen. Das E��eni�

reinli<h und gut zubereitet, ge�undund hinrei-
<end. Jhr Tranki� gutes reines Wa��er;doch
�tehetes einem jeden frey, auf eigene Ko�ten

- Vier oder Wein zu trinken.

| Die Sorgefár die Krankenhat ein ge�chi>-
ker dazu verordneter Stadtarzt auf �ich,Die�em
und dem Direktor wird. es �ogleih gemeldet,
wenn jemandenetwas fehlet. Die Spei�enwer- -

den alsdenn nach Vor�chriftdes Medici einge--
„richtet,und es wird, wenn es nöthig i�t,eine

eigene Wartefrau angenommen, die den Kranken

weder Tag noch Nacht verläßt. J��aber die
Krankheit von der Art, daß �iefür andere ge-
fährlih, oder auch denen, die mit demKranken
zu�ammenwohnen, lä�tigund be�chwerlichwürde,
�owird er auf eine eigeneKranken�tubegebracht
und da verpfleget, 2 GS

E 4 Die
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Die Schule hält den Pen�ionärsauf ihren
Stuben, Gardinen, Ti�che,Stühle, Bett�tel--

len, Kleider�chränke,ein Bücherrepo�itorium,
auch-Leuchter , Theeke��elund Kohlpfanne, von

'

welchem allen er nichts mitbringen darf. Das
übrige aber z. E. Thee und Coffeegeräthe,Me��er;
Löffel, und Gabel, Servietten, einen Koffer 2c.

muß: er �ich�elb�thalten ; er kann es aber auch
wieder beym.Ab�chiedemitnehmen. Eigene Vet-

ten muß er auch mitbringen , oder �iewerden ihm
vor eigene Bezahlung gemiethet.

Beym ‘Antritt übergiebt ein jeder �einem

In�pektoreinen genauen Auf�a$von �einerKlei-

dung, Wä�che,Büchern 2c. Nach die�emAuf-

�asge�chichetdie monatliche Vi�itationund nah
¿hm bekommt er derein�talles, au��erdas Abge-
gangene wieder.

Jhre Eltern mü��enihnen über dem beym
Antritt cin wöchentlichesoder monatliches Ta-

�chengeld,damit �iemit dem Gelde umgehen ler-

nen, aus�ezen. Von die�em�chaffen�ieihr
Früh�tü>,Papier, Federn 2c. und andere Klei»

nigteiten an und ihr Ju�pektorhat die Auf�icht
Über die�eAusgaben. Er �chi>tau<, wenn

die Eltern ihm das Ausgabegeld anvertrauen

wollen , eine vierteljährigevon den jungen Leuten

Felb�durchge�eheneund unter�chriebeneRechnung,
wohin es verlangt wird, ein.

:

Vor dem zehnten Jahr wird kein Pen�ionäc
angenommenz verlangenes cinige Eltern ja , 0

werden
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werden ihre Kinder in der Nähë der Schule bey
franzö�i�chenPer�onen, wo�ie gut gehalten were

denz fo lange untergebracht, bis �iedas gehörige

_Alter erreichen, weil �ienoh zuviel weiblicher

Pflegeund Auf�ichtbedürfen, die ihm die Schule
nicht geben kann z inde��enwerden �iedochtäg-
lich zur Schule ge�chit.

Um jemandeu' in die�eAn�taltzu bringen,
meldet man �ich entweder �chriftlichodermündlich

bey dem Direktor, und �chi>tan ihn auh das

Pen�ionsund Ausgabegeld. Beym Abgange
aber muß man �icheiñen ganzen Monat vorher

melden, oder �i gefallenla��ennoh eine

Monat úber die Zeitzu bezahlen. -

Die�eSchule hat keine eizene Fundations-
einfünfte,aus welchen �ieerhalten und die Be-

�oldungenund viele andere Ausgaben be�tritten
‘werdenkönnten; ‘�ieerhält�ichblos aus dem

willführlichenBeytragmilderWohlthäter,aus deu

Kirchencollectenund dem Pen�tonsund Schul-

gelde. Sie hat al�onicht viele Frey�chüler.
Sûreinige be�ondersDürftige wird jedoch aus

der Almo�enca��eder Kirche bezahlet.
Die Ko�teneines Schülers betragen jährlich

25 Rthl. 5 Gr. und die eines Pen�ionärs�eit
"

1776, 139 Rthl. 5 gr. Au��erdem giebt ein Schü-
ler beym Autritt einen halben Reichsthaler, ein

Pen�ionäraber drey Thaler, welches Antritts-

geld zur Bezahlung einiger Kleinigkeiten, auch

Bücher und Papier für arme Kiuder und haupt-

Es �ächlich
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�ächlichzur Vermehrung der Schulbibliothek an-

gewendet wird. — Für die Führung der Rech-
nung’ erhâlt der Jn�peftorno< am Ende des

Jahres eine kleine Erkentlichkeitetwa von einem

Dukaten,von den Eltern.
:

Neben die�ergro��enSchulei�tauh fon
noch eine keinere für Kinder beyderleyGe�chlechts
angelegt worden, die nichts weiter als Le�en,
Schreiben und. Rechnen crlernen wollen. Sie

hat ihren be�ondernEingang und die Kinder wer=

den darinn drey Stunden Vormittags und zwey
Stunden Nachmittags unterrichtet, wovor �ie
wöchentlichnur zwey Gro�chenund in den �ehs
Wintermonaten , jeden Monat zwey Grofchea

Holzgeldbezahlen. Von diefer Schule gehen
diejenigen,welche weiter kommen wollen, in die
grö��ereüber.-

‘Die Lutheraner haben in Breslau 2 Gym-
na�ien.— Das eli�abethani�cheund Marie-

Magdaleni�che, Das le6terei�tdurch Nacheife-
cung der reformirten Real�chuleim Jahre 1766.

in ein Real-Gymna�iumumgeändert. — Jch
habe mich über die�ebeydeSchulan�taltenin denen
Briefen „über die politi�<heVerfa��ungin den

preußi�chenStaaten die ih un�ermlicben **

�chrieb,weitläuftigerausgela��en,weil ih SLaubledaß es �ichbe��erdahin �chi>te.—

Ju Breslau i�t eine katholi�cheUniver�ität,
die leopoldini�cheeine gewe�eneJe�uiter- Univer-

�ität,die nah eingezogenem Je�uiterOrden ihre
Lehrer
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Lehrer zwar behalten , aber unter der Obern Auf-
�ichtdes Staats und Ju�tiz- Mini�ters von

|

Carmereine �ehrgeänderte,und gebe��erteOcd-

nuñgerhalten hat. — Jm neun und funfzig-
�enBriefe habe ih Jhuen davon mehrge�agt.

Ueberdie katholi�chenSchulan�taltendur
den Abt Felbiger, und über die Religionsfreyheit
der Katholiken in den �chle�i�chenLanden �uchen
Sie nur den neunzehnten und ein und zwanzig-
�tenBrief hervor. LA JFch bin 2c.

Ga

ig
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Königl.preußi�chesEdict, wiees in dem

ErbherzogthumSchle�ien“und der Graf-
�chaftGlas, wie auch in allen übrigenkôz

niglichenLanden mit deñen vongei�t-und

weltlichenPer�onenan gei�tlicheStifter,
Kirchen und Pia Corporage�chehendenVer-

_

mächtni��enund andern Zuwendungenges

halten werden�oll. (*)

IV. Friedrih von GOttes Gnaden, König -

in Preußen,Marggraf zu Brandenburg,des

heil,römi�chenReichs Erzkämmererund Chur-
für�t,�ouverainerund ober�terHerzogvon Schle-
�ienetc, ete. etc.

: |

i

Nach-
(*) GedruektBreslay1753, auf 2 Bogen in Folio.
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i

fe�t�esen:
SS

‘NachdemWir öfterswahrgenommen,da�
bisheronicht allein den gei�tlichenOrdensleuten,
wider die ausdrücflicheDi�po�itionder Rechte,
dieFakultätund Macht durch einen leßtenWillen

zu di�ponirenver�tattet, �ondernauch denen Clôz

�tern,Stiftern, Kirchen und andern Püs Cor-
poribus ver�chiedenean�ehnlicheSummen bey
allen dreyen recipirten Religionen , durch Ge=

�chenke, Vermächtni��eund andere Titulos Do-

minium translatinos zugewandt, und dadurch
den nähe�tenVerwandten die Erb�chaft,dem

gemeinen Handel und Wandel aber gar viele

Capitalien entzogen worden; �ohaben wir höch�t-
nöthig gefunden dergleichen Di�po�itionenZiel
und Ma��ezu �ehen,indem bekannti�t , daßein-

fältige, �chwacheund �uper�titieu�eGemüthervon

ihren Gei�tfichen,in�onderheitauf dem Kranken-
‘bette , durch allerhandIntriguen und Per�ua�io-

nes dazu induciretwerden. Wir wollen daher
als“ ein ewiges und be�tändigesReche hierdurch

I. Daß fein Clericus regularisMacht ha-
ben �oll,ein Te�tamentzu verfertigen, weil er

pro ciuiliter mortuo gehalten wird, folglichnichts
eigenes , worvon er di�ponirenfônnte,habenfann.

“Hierausnun folget
I. von �elb�ten,daß er auch die ihm an=

fallendenErd�chaftenund andere Lucra nicht
_acquiriren könne,�ondernfolchedenen nähe�ten

Verwandten anheim fallen , ‘welcheaber nah
verfertigtergerichtlichenTaxe die Zin�enà 4 pro

'

:

PEE

Cent,
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Cent, der Ordensper�on, �olange die�elbeleber,
zu zahlen, und tüchtigeCaution zu be�tellen�chul»
Dig �eyn�ollen,

Die�esaber ver�tehet�ichnur von �olchen

Ordensleuten, Parribus und Fratribus
, wie auch

von denjenigen weiblichen Ge�chlechts, welche
bereits Profeßiongethan und würklichin den

“Orden eingetreten, nicht von denen, �onoch in

dem Noviciatjaßre�tehen,als welchenach ihrem
Gefallen, ihren Erben ab inté�tato' oder andern

weltlichen ihr Vermögenüberla��en,auch �ich,
wann �ienachheroin den Orden treten, die Zin=
�enad dies vitae mit 4 pro Centre�ervirenfönnen.

Hingegenbleibet
'

LE
III. denen Clericis irregulacibusund �écu

laribus die Di�po�itioTe�tamentariaihresVer-
mögens allezeit �rey.* Jedo<z;da an einigen
Orden hergebracht i�t,daß die�eFreyheit nur

auf diejenigeGüter
, �oder Clericus vor Erhal.

tung des Beneckci be�e��en,�icher�tre>e,und
�ichnicht auf dasjeniae Vermögen, welches der--
�elbeex Beneficio ejusqueocca�ioneerworben
hat, extendire, �owollen Wir es zwar an denen

Orten, wo �olcheswohlhergebrachti�t,darbey
la��en,jedoch anders nicht, als daß allezeitder

dritte Theilvon die�emex Beneficio herrührenden
Wermóögendem Klo�ter,Stift oder Pio Corpori
nur verbleiben, die übrigenbeydeTheile aber
de��enlegitimen Erben-, hue ex Te�tamento,
fiue ab inre�taro�uccedentibuseingeliefertwer-
den �ollen.-' F

Und
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Und damit wegen dem Computo des drif-
ten Theils desjenigenVermögens,welches ein

�olcher.Clericus irregulariset �ecularisex Bene-

ficio vel occa�ione illius erworben und hinter-
la��en,fein Streit nach Proceßent�tehenmöge,
fo �olldem Canonico oder obbe�chriebenenClerico,
wann er ín �einemTe�tamentean Eydes �tattein

- Quantutn benennet , was �eineBeneficia ihm
eingetragen, und was er davon zu hinterla��en
gedenke, �chlechterdingsgegläubetwerden, in �o
fern dergleichenSumme in An�ehendes dritten

Theils nicht 500 Rthlr, über�teiget.

Sollte nun die�eeydlicheAnzeigeund Be-
nennung nicht ge�chehen�eyn, oder dergleichen
Clerici ab inte�tatover�terben, �o�olldenen welt-

lichen Erben überla��enwerden , einen Ueber�chlag
von des Defuncti Vermögenzu machen, und
was er darunter ex Beneficio acquiriret und er-
�parethabenmöge, ex aequo et bono zu überle

gen, und de��endritten Theil, mit einem kör»

perlichen Eyde, jedoch blos de Credulitate zu
be�tärken.-

Ï :

IV. Wir wollen al�oalles dasjenige, was

bisherodurchdie ehedemrelpeétuder Weltgei�t-
lichènin Schle�ienund in der Graf�chaftGla6
gemachte Statuta und Verfüguagen,in lpeciè
durch die Oppeli�cheLandesordnung, das Con-

clu�umde anño 1565, den SynodumPragen--
�em,und die vormaligebreslaui�cheBi�chöffe,
veranla��etund verordnet worden , �oweit �olche

-

nemlich
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nemlichdie�erhierinngemachtenVérfa��ungund

Einrichtung entgegen �eyn, hierdurchgänzlich
aufheben. 5A

VV, Alle andere und �olchePer�onen, welche
nicheunter die �ogenanuteGei�tlichegehörenund.
dieTe�tamenti fa@tionem haben, fönnen zwar

mit dem Fhrigennach Gefallen di�poniren,wenn

fie aber einem Stifte, Klo�ter,Kirchen oder

anderen Pio Corpori etwas vermachen, �ollda�-
felbeweiter nicht als bis auf 500 Rthlr. gelten.

Hiermit können �ichauchdieKlö�ter,Kir-

chen etc. wohlbegnügen,weil an die mei�ten�chon

hinlänglichund viele, überflüßigdotiret �eyn;ja

es werden auch, wenn ja dergleichengata, um

in perpetuum Seelme��endavorzu halten, �oll-
fen vermachet werden, die Revenüenvon 500

Réhlr. zulänglih genug, die dazu erforderliche
Ko�tenzu be�treiten, und die Gei�tlichen�chuldig
�eyn,�othaneSeelme��engehörigzu be�orgen,
allerma��enwir zu den röômi�chkatholi�chenGei�t-
lichen das Vertrauen haben, daß �ie�ichihrer
Schuldigkeitin An�ehungdie�erSeelme��ennicht

entbrechenwerden, weil-wirin der Vermuthung
�tehen, daßihnendie Wohlfarth der Seelenmehr
als daszeitlicheJutere��eangelegen�ey.

|

- Unddamit �olchesum de�togewi��erge�chehe,
�obefehlenwir hiermitun�ernRegierungengnä-

dig�tund un�ernfi�cali�chenBedienten ern�tlich
dafür zu �orgen,daßdergleichentegata befolget

werden. i

sVs
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VI. Von die�er�onöthigenEin�chränkung
und ovge�ebtenVerbot, mehr als 500 Rthlr. an

Pia Corpora zu verwenden, nehmen wir aus,
alle Armen - und Way�enhäu�er, alle Ho�pi-
tälerund in Schle�ien,noch darzu die Fun-

datioræs Der �ogenanntenbarmherzigenBrü-
“dex und der Éli�abethanerinnen„ desgleichen

wann ein gewi��esQuantum zur Austheilung
unter die Armen vermachec, oder ein Stipendium
fundiretwird. Snallen die�enFällenmögenund

mü��endie Vermächtni��eund Fundacionesvölli
prâ�tiretwerden.

:

VII. Wenn hingegen eine Summe, die

über 500 Rthlr, importiret , zu Erbauung einer
neuen Kirche, Kapelle, Altars oder andern gei�t
lichenGebäudes,wie auch in An�chaffungder Kir-

chenornamenten vermachetwird, �o�olldas Legac
nicht weiter als auf 500 Rthlr. gültig�eyn.

Sollte aber nur zur Reparatur dergleichen
Bebâäudeein , die 500 Rthlr. über�teigendes

Quantum vermachet werden, �owollen wir zuför=
der�tunter�uchenla��en,ob das Pium Corpus
im Stande �ey,dag übrigenöthigezuder Repa-
ratur ex propriis zube�treiten,und dem Befinden
nach uns hiernäch�tnäherhierüberallemal decla-

_riren, Da überdem

VIII. die Erfahrungzeiget , daßöftersdenen

Pis Corporibus ein jährlichesQuantum von

Flei�ch,Fi�chen,Korn etc. vermacht zu werden

 pfleget; �overordnen wir hierdurch,daßin MER:

allen
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Fällen‘dergleichenRevenüen zu Geldege�chlagen,
und wann das Kapital davon ber 500 Rthlr.

beträget,das Legarumbis zu die�erSumme redu

ciret werden �olle,
“IX. Wenn ein Te�tator vielen Piis Cor“

Poribus ‘etwas legiret , welche Legate zu�ammen
gerechnet,die Summe von 500 Rthlr. über�teigen,
�omuß von einem jeden Legato fo viel pro rata’

abgezogenwerden , als der Ueber�chußbecräget.

X. Allen auswärtigenPiis Corporibuszus

gedachteVermächtni��ewerden ‘hiermitvon uns,
vor null und nichtigerkläret, ausgenommen dita

jenigenan die Gnadenorte der rômi�chkatholi�chen
Kirche, als welchewir, dochweiter nichtals bis

añ die 500 Rthlr. paßirenla��enwollen.

X1. Die�es,was wir bisher geordnet, i�t

diePer�onenangegangen , welcheden Püs Cor-
poribusetivas über 500 Rthlr. vérmathen,�{hen-
ken oder�on�tdenen�elbenzuwenden, hierunter
gehörènnun diejenigen nicht, welche�ichin einen

gei�tlichen"Oèden begeben, und. pro dote dent

Klo�ter, Stifte 2c. wdrein �iggehen, etwas ein=-.

bringen, womit es folgenderge�taltgehaltenwer

dé �oll 2E
Wann eine Per�on,�iemag männlichen

oder weiblichenGe�chlechts�eyn,�ichin ein Kloz

�ter,Stift 2c. begebenwill , und dazu Erlaubniß

hat, �oll�ienicht befugt�eyn,bey den geringern
Klö�ternund Sti�ternein mehreresals 500 Rthlr-

:

e dotis

1

Religionszu�tand.4, Y.
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dotis loco zu inferiren oder �on�tdem Klo�ter2c,

zuzuwenden.
;

Bey den höhernStiftern, und dem Be-
nedictiner , Ci�tercien�er-und Prämon�traten-
�erordenaber , wo die Conventuales mit grö��ern

Ko�ten unterhalten werden , �ollhöch�tens1000

Rthlr. und wenn es adeliche Stifter �eyn,nach
Befindeñ, doch nicht mehr als x 500 bis 2000

Rchir.zu inferirenerlaubet �eyn.

XI. Uncer.die�enge�eßtenSummen wer-

den jeden noch die gei�tlicheAus�tattungender

Ordensleute , an Leinen, Kirchenzeug, Einklei-

dung, ingleichendie Rei�eko�tenvor die zur Ein-

fleidung und ProfeßionerforderlichePrie�terund
die gewöhnlicheMahlzeiten, niht mit begriffen.

XIII. Sollte demohngeachtetein Stift oder

Klo�termehr als die�evorge�chriebeneQuanta

betragen, pro dote,�ichbezahlen,oder zuwenden
la��enund es annehmen, �o�oll.das ganze Quan-
tum, neb�tdem Duplo un�ermFi�coanheim
fallen.

|

|

i
Wannauch Admini�tratores piorum cor-

porum die úber 500 Rthlr. �ichbelaufendeVer-
-

máchtni��eannehmen, oder Haeredes vniuerla-
les auswártigenLegatariüsdas gering�teabfolgen
la��en,�ollen�ieex propriis das Duplum un�erm

_
Fi�coerlegen.

Ver�tirbtein Gei�tlicher, der ein Clèricùs

irregularisgewe�eri,ohne Te�tament,�omuß
¿

j un�ern
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un�ernRegierungendas Jnventariumder Hin-
terla��en�chaft, von den gei�tlichenGerichten ohne
Verzugbey 100 Dukaten fi�cali�cherStrafe ein»

ge�chicetwerden.
GEE

XIV. Datnit nun die�eun�ereVerordnung
de�togewi��erund zuverläßigerbefolgetwerde ; #0
follen auch alle und jede Te�tamente,Codicilli,
Donationes,wodurch denen Pis Corporibus
etwas zugewendet werden will , un�ernRegierun-

©

gen ‘ad in�piciendumund zur Konfirmation bald

einge�endetwerden. Ver�äumetdie�esein Pium

Córpus und bemächtiget�ichinde��endes Legati
A.�olles nicht allein des Vermächtni��es2c. ver-

lu�tiget�eyn, �ondernauchnoch un�ermFi�codas

Duplum zur Strafe bezahlén.

|

XV. Damit auch wegen des Termini , von

welcher Zeit an, alle die�eun�erezum Be�ten
un�ererLande abzielendeVerordnungengelten,und

“darnachverfahrenwerden �olle,feine-irrige-Er-
klärung,oder ausgefün�telteVerdrehungge�che-
hen fönne,und- be�onders,auf daß-die vor der

PublicationerrichteteTe�tament,Codicilli,Dona-
tiones , 2c. deren Verfertiger noch leben, nicht
etwa ad ca�uspraerteritosgezogen werden möchten:

So wollen, �ebenund verördnen wir, daß
‘alle diejenigeDi�po�itiones, welche po�tpubli-
‘Cationem die�esEdicts, �oauf alle Wei�ebe-
\chleunigetwerden. muß, eröfnetwerden, wann

‘die�elbenauch vor der�elbendatiret , errichtet oder

deponiretworden, �ofern der Te�taror oder Do-
yi F 2 nans
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ñans niht ante publicationemEdit ver�torben,
‘nachdie�emun�ermGe�esgebeurtheilet, und nur

‘darnach ver�tandenwerden �ollenzund werden

deinnach alle dergleichen Leute, �oetwas wider
die�eRegeln bereics di�ponirethaben, wohl thun,
wann �ieihre Di�po�itioneshiernachbald abân-

dern und reguliren.
Wir befehlendemnach un�ern�ämmtlichen

Landesfollegiisund Mediat - und Untergerichken,
nicht weniger allen Obrigkeiten„ über die�eun�ere
Verordnung, nachdrücklichund unverbrüchlichzu

halten, und feine Kontravention dargegen zu ver-

�tatten,dem Officio Fi�ci aber, fleißigzu vigi-
liren, damic unter keinerleyPrätext darwider ge-

EE
werde. Urkundlichunter un�ererhöch�tei-

- genhändigenUnter�chriftund beygedrucktenfönigl.
«In�iegel,So ge�chehenund gegeben,Berlin,
den 2.1�tenJunü 1753,

ers
re

 —

ZweyundFeböiigfterBrief,

Ns einen Nachtrag, mein lieb�terFreund, zu
dem �chle�i�chenKirchen- und Schulwe�en.—

Alle lutheri�cheGei�tlichkeitin Schle�ien
�tehtüberhauptunter denen Oberkon�i�iorien,da-
von eins in Breslau, eins in-Glogau und eins

in Brieg �ichbefindet. Das Für�kenthumOels
|

hat, weil es von jeher eine eigene prote�tanti�che
‘ Regie=-

/
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Regierung gehabt hat, au< noh immetfort �ein
eigenes Kon�i�torium.Son�t i�talles, wie in

den übrigenpreußi�chenLanden in In�pektionen
vertheilt, Unter allen Gei�tlicheni�tdie: luthe-

ri�cheGei�tlichkeitin Breslau wohl noch die cin-
zlge, welche mit dem runden Kragen und der
Neverende gehtz die übrigen Gei�tlichentragen

alle deu gewöhnlichenKragen. “Dagegen gehen
die lutheri�chenSchaffer, d. i. Küfter und die

Chor�chúler, oder Chorali�tenin eben folcher
Kleidung, uud was das fonderbar�teif, auch
die Bierknechte im �chocidnibi�chenKeller (der
Rathskeller in Breslau ) kleiden �ich�<hwarz,und

habeneinen Prediger-Kragen nach der gewöhnli-
chen Art, doh ohne Mandel.

Der lutheri�cheGottesdien�|in Breslau
i�t no< voller alter katholi�chenCeremonien,
woran die Brandenburger,welche hieher kommen
und dergleichen gar nicht mehr gewohnt �ind,�ich
�chr�tof�en.Ju der Eli�abethkirchewerden von
den Chorali�tendielateini�cheHorace nochgé�un-
gen, wel<hes na< einer Verabredung mit den

Katholikenfortwährend ge�chehenmuß, wie �ié
denn mit den Katholiken auf den Dohmwegen

diefer Kirche uoch cine jährlicheAbrechnunghaben.

Be Eine �onderbareGewohnheit i bey dem

Degrabender Jn�pektorenÜblich.
'

Man begeht
ihr Leichenbegänguifßzweymal, einmal in Natura,
das anderemal mit einem ledigen Sarge, den die
zu der Ju�pektiongehörigenLaudgei�tlichenin

|

F 3 albis
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albis tragen. Voran gehen alle Stadt�chulen,.
mit einem vorgetragenen Kreuzez hierauf kommen
die Stadtgei�tlichealle in albisund vor dem Sarge
eine Menge hochgetragenebrennende Leichter. —

Jy den Kirchen 1 noch das vdllige Meßgewand:
Viele lutheri�cheGei�tliche�elbwün�chenhierinn

eine Aenderung. — Die Ohren oder Privak-
beichte i�tnoch in vòlliger Uebung, doch neh-
men einige Gei�tliche auf Begehren �eiteiniger
Zeit eine Anzahl Kommunikanten zu�ammenund

halten eine aligemeine Beichte und ertheilenim

allgemeinen Ab�olution. Ja An�chungdes Exor-
cisminus weigern �icheinige auh nicht, ihn auf
Begehren wegzula��en, zumal wenn die Taufe
im Han�ege�chieht.Son�t beobachten die mei-

�tenlutheri�chenPrediger, be�ondersauf dem

Lande, noch die �treng�teOrthodoxie.

In ganz Schle�ienbefinden �ichjeßt -bey-
nahe fünfhundert evangeli�cheKirchen. Ver�chie-

dene Jahre hindur< mu�tendie Evangeli�chen
an deu Orten, wo die Pfarren in denHänden der

röômi�chkatholi�chenGei�tlichenwaren , ob�iegleich
die actus mini�teriales �elb�tdur< ihre eigene
Gei�tlicheverrichten lie��en;dennoch den Pfarrern
alle Jura �tolæ entrichten, �owie hingegen von

den Römi�chkatholi�chenzu Uegnißs, Wolau,
Brieg und andern Orten, wo die Evangeli�chen
die Hauptkirchen be�izen,den Pfarrern der�elben
eben die�eGebühren erlegt werden mußten. Die�é

- Verfa��unghat aber durch eine neuere tónigliche
,

y

Vers
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Verordnungaufgehöret und jet entrichtet nur

ein jeder �einemeigenen Prediger �ura�tolæ.-

Die Vor�teherder Kirchen�prengelwerden

theilsSuperintendenten , theils Jn�pektoren,
theils Seniores genannt. Jenener�ten Titel ha-
ben nur die vier zuLignit, Brieg, Oels und

Wohlau, den dritten führen die, welche über
die Kirchen�prengeldes ólsnibi�chenKon�i�torium
Und der Für�tenthümerLigniß und Wohlau
ge�eßt�ind,alle übrigèn haben den zweyten Titel.

Ehedem hatten die Reformirten an unter-
�chiedenenOrten ihre Kirchen und freye gottes-

dien�tlicheUebung; nachdem �ieaber jene nach
Und nach den Katholiken überla��enmü��en,haben
�ieauch die�everloren. Friedrich der zweyte ver-

�tatteteihnen erf den dffentlichen Gottesdien�t
wieder und �iehâbenjezt zu Breslau, Glogau,
Carolachund Wartenbergeigene Kirchen. Jhre
Predigerhei��enHofprediger und habèndie jura
porochialia,Seit 1744. �tehendie�ereformir-
ten Gemeinen unter dem reformirten Kirchendi-
reftorium in Berlin

E

Im Jahr 1742. kamen die �ogenanntenHußi-
ten oder evangeli�chenBöhmen nah Schle�ien,
Damals befanuten �ie�ichinsge�ammtzu der

evangeli�ch- lutheri�chenLehre , nachher aber tra-
ken die mei�tenzur reformirten über. Jene haben |

noc< eine Kirche zu Mün�terberg,die�ezu Hußi-
neb bey Strelen , zu Friedrichstabor unweit

Wartenbergund zu Friedrichsgräßbey Oppeln.

BF 45 2 Den
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Den vereinigten evangeli�chenBrüdern er-

laubte der gro��eFriedrich ebenfalls 1742, �ichin

S<hle�ienniederzula��en,Er gab ihnen eine voll-

Fommene Gewi��ensfreyheit, neb�tder Erlaub-
niß, ihren Gottesdienft  dfféntlih auszuüben,
und ihre Kirchen in der bey ihnen hergebrachten
Zucht und Ordnungzu erhalten. Ihre Prediger
Fehenin gei�tlichenund Kirchen�achenunter keinem

Kon�fi�torio,�oudernfind unter des Königs höche
�tenOberherr�chaftund Be�chirmungallein ihrem

Bi�chofuntergeben , der allezeit in Schle�ienund

zwar jezt zu Gnadenberg beyGroßkrau�chewohnet,

Im Jahr 1746. erfólgte für die vereinigten evan-

geli�henBrüder in Schle�iennoch eine General-
« Xoncéßion , worinnen ihnenihre gottesdien�tlichen
Freyheiten be�tätigetund die Oerter Neu�alz,
Buhrau, Rösnis, Peyle und Großkrau�cheein

für allemal zum Auffenthalt angewie�enwerden,
au��erwelchenaber keine einzelne Familien die�er

_

Gemeinde �i<im Lande an�egenund aufhalten
dürfen. Die Oerter Buhrau und Rösni6 haben

�ie�eitdemwieder verla��enund nun halten �ie�ich
zu Gnadenbergbey Großfrau�che,Gnadenfrey

in Ober -Peile, Neu�alzund Pawlowißkyunweit
Cofelauf.

Die Schwenk�elder-�ind1742. durch eine

ÉdniglicheVerördüung nah Nieder�chle�ienzu-

rü>berufenund in be�ondernSchus.SMOURNNE
worden.— *) :

: Die

EASiehe2 2 Briefdes er�tenBandes, wo von allen

di�enPartheyenweitläüftigergehandelti�t.
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Die rômi�chfatholi�chenEinwohnerdie�esHer-

zogthums gehdren gröftentheilszu dem Kirch�pren-

gel des Bi�chofszu Breslau. Die�er�tandehede�>

�enunter dem Erzbi�chof.von Gne�enin Pohlen,
igt aber i�ter unmittelbar dem rêmi�chenStuhl
Unterworfen. Er i�ber er�teunter den �chle�i-
�chenHerzogenoder Für�ten,und empfängtdas

ihm zugehdrigeFür�tenthumNei��evon dem Ks

nige von Preu��enals ober�tenHerzog von Schle-
�ienzu Lehn, dem er auh huldiget und den Cyd"
der Treue, des Gehor�amsund der Unterthänigkeit-
lei�tet, Sein Kirch�prengeloder Bißthumi�t in

viex Archidiakonate abgetheilet, nemlih in das

Breslaui�che,Groß-Glogaui�che,Oppel�cheund

Liegnigi�che,und begreift au��erder Kathedralkirs
he zu Breslau, 7 Kollegiatkirchen,«77Archipress

-

bdteriate, 18 Prob�teyen, 678 Pfarrkirchen, zu

welchen:Z01 adjungitte Pfarr: und 237 Filialkirs
chen, 20 Abteyen und gr andere Klö�terbeyderley
Ge�chlechtsgehoren. (*) Dit Kanonikate werden
theils von dem Könige, theils von dem Pab�t;
theils von demBi�chofevergeben.

|

Diegriechi�chenChri�tenhaben au< zu Bres=

lau eine Kirche,wie denn auch die Judea in Schle-

�iengeduldet werden, und ihre Synagogen haben,
:

a FS ESM Schließ-

(© Um dem übermäßigenReichthumdie�erMenge
von Kirchen und Klö�ternzu �teuern,gab der

Königein Edikt, wie es mit den Vermächtni�-
�e der gei�tlichenund weltlichen Per�onenge-

halte werden �ollte,heraus, Siehe Beylage
¿umn61�tenBrief.

i

Á,
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Schließlichwill ih Sie noch mit einigen der

vorzüglich�tenlutheri�chenPrediger in Breslau
und des Herrn Crugott in Carolath betannt ma-

chen. to

Der ißigeKon�i�torialrathund Jn�pektorin

Breslau i�Herr (David Gottfried) Gerhard,
Prediger bey der Haupt- und Pfarrkirche zu St,

Eli�abethin Breslau. Er i�tgebohren den neun-

ten May 1734. zu Herrenlauer�izim Wohlaui�chen
Für�tenthum,wo �einVater Prediger war. 1759

“© ward er Mittagsprediger ‘beydem Ho�pitalzux

heiligenDreyfaltigfeit in Breslauz 1763 Diakos
nus bey der Haupt: und Pfarrkirchezu St. Maria

- Magdalena z 1765 Diakonus zu St, Eli�abeth;
-

177x Diakfonus �ub�eniorbey eben die�erKirche,
und 1777 Kon�i�torialrathund Fn�pektor.— Er

hat �ichdurch ver�chiedenegei�tlicheSchriften der

gelehrtenWelt bekannt gemacht.
Herr (Hermann Daniel) Hermes, Prob�t

zum heiligenGei�te,Pa�torzu St. Bernhardin
in Breslau, auch des evangeli�chenStadtkon�i-

�toriumsA��e��or.Den 24. Januar 1731 zu Pet-
zing bey Stargard in Pommern gebohren. Ec

genoßder Erziehung �einesnoch da�elb�tals Pres
diger lebenden Vaters bis 1746, in welchemJah-
re er die Schule zu Wernigerode be�uchte,und

von ‘da 1750 die Univer�itätHalle bezog, Jm
Jahr 1752 ward er Lehrer an der berlini�chenReal-

�chule;1756 Prediger in Dierberg beyRuppin z

-1760 Archidiakonus in Zo��en;1766 Jn�pektor
,

und Profe��orindemRealgymna�iumzu St. Ma-
rias
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|

ria-Magdalena in Breslau, und 1771 da�elb�t

zum heiligen Geijt 2c. — Ver�chiedene�ehrgute

Predigten und andere gei�treicheund nüßliche

Schriften zeigen ihn der Welt als einen gelehrten
und brauchbaren Mann.

Sein Bruder if der berühmteHerr (Johann
|

Timotheus) Herméêés,Ecclé�ia�tesan der Haupt
‘firchezu St. Maria Magdalena, Profe��oran dem

damit verbundenen Realgymna�iumund Jn�pek-
tor der dazu gehörigenPen�ionäran�talt,Jm
Jahr 1738 ward er ebenfalls zu Pebing bey Star-
gard in Pommern gebohren.Sein Vater bexreis
tete ihn �elb�tzur Unioer�itätvor. Er wähltedie

Königsbergi�che..Nach vollendetem afademi�chen

Kur�usund einigem Aufenthalt in Berlin, ward

er Lehrer an der Ritterakademie zu Brandenburg,
kam vonda als Feldpredigerbey dem Krokow�chen

Dragonerregimentnach Lüben in Schle�ien, einige
Jahre darauf als Für�tlich- Anhaltkdthen�cherHof-
und Schloßpredigernach Ple��e,von welchem Ort
er 1772 nach Breslau berufen ward, Seine Ge-

�chichteder Fanny Wilkes und �eineRei�eSo/
"

phiens von Memel nach Sach�en; wie auch eine

gei�tlicheAbhandlung EE ihn vorzüglichbes
rühmtgemacht.

as

Herr (Martin) Crugott, Für�tlichSchdn;
aich: Carolath�cherreformirter Hofprediger zu Ca-

rolath, gebohren in Bremen den 5. Januar 1725.
Seinen Vater, einen dortigen ge�chi>ktenBildhauer,
verlohr er neb�t�einerMutter im ¿weyten Jahr�ei-

nes
\
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nes Alters. Darauf nahm ihn ein bemitteltet kin-

derlo�erBürger die�erStadt, der zugleich Ober-

auf�eherdes Sentonnenwe�enswar, Heinrich Wtn-
*

ters, als �einKind auf, hielt ihm Haustehrer,
und ließ ihn zugleich-die lateini�cheSchule be�us
chen. Ju einem Alter von 14 Jahren wurde er

“unter dieStudio�osder hôhernSchule einge�chries
ben. Er �tudirtedie Mathematik , Philo�ophie,
Hi�torie,Philologieund zuleßtdie Theologieun-

ter den Doktoren Conrad Jken und Nikolaus Non=
nen. 1746 ward er unter die hremi�chenKandiz
daten der Theologieaufgenommen.

-

Noch in dem-

�elbenJahre gieng er nach Hervordenan den Hof
der damaligen dort anwe�endenAebtißin , der ver:

-

wittweten MarkgräfinPhilippe, wo er vier Moe
nath die Stelle des Hofprediger Klugki�vertrat.

Darauf kam er nach Bremen zurü>k. Hier ge�cha=
He ihm von -dem Profe��orNonnen der Antrag,
nach Carolathauf die Bedingung eines Probejahrs
zu gehen, und denn die Hofprediger�teileda�elb�t
zu bekleiden, 1747 kam er im Breslau an, gerade
als der Carolath�cheHof in die�exStadt war.

Manthat ihm.hier Vor�chläge,bey der dortigen
Gemeinezu bleiben,die er aber, weil er in Caros

lath �icheinigerma��engebunden zu haben glaubte,
i

ablehnenzu mü��envermeynte. Hierauf ward er

gegen das Ende’des Jahres 1748zweyter Predi-
ger in Blomberg in der Graf�chaftLippe,  Wähs-
rend �eines dortigen Aufenthaltsward ihm di

Pfarr�tellezu Alverdi��enangetragen, die er aber

EREN“Da ex in �einerDéenkartin Ab�ichtauf
die ;
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die Religion fehr von der in der Graf�chaftLippe
herr�chendenabgieng,�ogab er den wiederholten

Anträgen,nach Carolath zurü>zu Éehren, ends

Aichnah. 1752 rei�eteer in die�erAb�ichtdahin z
�eitwelcher Zeit er �ichbe�tändigda�eibfaufgehal-
ten hat, und noch in gro��emAn�ehenda�elb�tes

het, Au��erzwey Sammlungen von Péédigtenund
einigen fleinen Schriften hat man von: ihm den

Chri�tenin der Ein�amkteit,ein fleínes-Werk, das
aber bey allen Wider�prüchenvorzüglichempfohlen
zu werden verdient, == ws

:

“Qudie�enMännern darf ich-mikt-Rechtnoch
den vor einigen Jahren ver�torbenen: Königlich
Preußi�chenOberton�i�torialrath,Herrn Friedrich
Eberhard Rambach, der evangeli�chenKirchen
und Schulen in Schle�ien und der Haupt: und
Pfarrkirche zu St. Eli�abethin Breslau Jn�pektor,
�egen.Die�er berühmteGelehrte war den 24. Aus

gu�t1708 zu Pfullendorfim HerzogthumGotha,
‘wo�elb�i�einVater Prediger war, gebohren. Den
er�tenUnterricht in den Schul�tudienerhielt er von

�einemVater, darauf bezog er 1721 das Gymna-
�iumzu Gotha, 1727 gieñger auf die Univer�ität.
Halle, hôrte da�elb�tbey �einemAnverwandten,
‘dem D, Johann Jakob-Rambach,die Hermenèvsz
tif, Polemik und Kirchenge�chichte,und nach de�
�enRath beyBreithaupten und-Langendogmatiz
�{eund exegeti�cheKollegia, und bey den beyden
Michaelis , Johann und. Benedikt, die orientas-

li�chenSprachen,

-

Nacheinem anderthalbjähris
E ;

gen
/
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gen Aufenthalt ‘in diefer Stadt fieng er an, im

Way�enhau�eUnterrichtzu geben, ward auch bald

nachher 'als Präparandeaufgenommen , und 1730

als ordentlicher Lehrer des mit dem Wayfenhau�e

verbundenen Pädagogiumsänge�ezt.1734 ward
er Diakonus zu Könnern im Saalkrei�ez1736
Pa�torzu Teupißin der Mittelmark; 1740 Dia:
fonus bey:der Hauptkirchezur $. Frauen in Halle;

1745 zweyter Prediger bey der Kirche zum heili-
gen Gei�tin Magdeburg; fünf Jahre darauf
Pa�toran der�elben; 1751-Oberdompredigerund
Ephorus der Dom�chuleda�elb�t,nachdem er zum

Kon�i�torialrathund Jn�pektorim Holzkrei�eer-

tiannt war 51756 Hauptpa�torbey der Kirche zur
4. Frauen, Scholarch des Gymna�iumsin Halle,

und er�terJn�pektordes Saalkrei�es,und 1766
Burgs: Nachfolgerin Breslau.

Si Unter �einevorzüglich�tenSchriften gehören:

“Betrachtungenber die wichtig�tenWahrheiten
‘der LehreFE�u und �einerAvo�tel,nach Anlei-
tung der Sonn- und Fe�ttäglichenEpi�teln.Mag-

 ‘deburg, Th.1. 1762.8. Peter Roques Abbil

dung der wahren Goct�eligkeit.De��enGe�talt
eines evangeli�chenLehrers,‘undGe�talfeines ge-

wi��enhaftenRichters. Ebend. -auserle�enePre
digten, aus dem Franzö�i�chenüber�eßt.1741:1748.
J- tenfant heiligeNeden über wichtigeWahrhei-
ten der ‘ehreJE�uChri�ti.Holle, 1742. 8vo

-Scherlo>s Verwahrungsmittelwider das Pab�k=z
thum,' 1742, 8, Betrachtungenüber die Sit-

fens -



wey und �echszig�terBrief. 95

tenlehreder heilígen-Schrift,1744- 8. Ebend.

,
auserle�eneZeugni��evon den wichtig�tenGrundz

wahrheitender chri�tlichenNeligion.Berlin, 1744-

Ebend.Abhandlungvon den Ver�ammlungender
Chri�tenzum öffentlichenGottesdien�t, mit einer

orrede von dem unerfannten Werthe der gottes
dien�tlichenFreyheic. Ro�tock,1747. 8v0. A.

BentleysAnmerkungenüberdas Buch: Freyheit
zu denken, neb�|Edm. Gib�onsWarnungs�chrels
ben von Unglauben und Freygei�tereyüber�ebßf,

heb�teiner Vorrede von den ver�chiedenenWaf-
fen der Freygei�ter,1745. 8. J- Saurins Bez

tracheungen über die wichtig�tenBegebenheiten
des alten und neuen Te�taments.Ueber�.mit An-

merk. und Fort\. 1. bis 4. Theil. Ro�to>,1745 -

1749. 4. “Chatelinerbauliche Predigten, vier

Samml. Magdeb. 1746-1748. 8. “J. Sarz
ces Abhandlung von den Wunderwerken, Ro�tock,

1749. 8. Ph, DoddridgeBetrachtungen über
die Macht und Gnade JE�u,über�.Magdeb.
1749: & u. �w.  Reinbecks Sammlung. aus-

erle�enerReden, ge�ammeltund heraus gegeben
Berlin, 1750. 4. A. Kidders überzeugender

Beweis, daß JE�usder Meßias �ey. Halle,
1750. 4. Th. Stackhou�eVertheidigungder

bibli�chenGe�chichte,1. bis 12. Th. Ro�tock,
1751, 8, u. �.w. C. Chandlerfe�terGrund der

chri�tlichenReligion in den Wei��agungender Pro-
pheten, aus.demEngli�chen,Ro�tock,1757. 4-

J- P. NiceronsNachrichten von berühmtenGe-

lehrten,Über�egtmit Zu�äßen,16 - 22,-Th.Halle,
E 1758
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1758 = 1761. Wilh. Bougeant Hi�toriedes

dreyßigjährigenKrieges und des darauf erfolgten
. We�tphäli�chenFriedens, über�.mit Anm, und

Vorrede, 1. - 4.Th. Halle, 1758 - 1760. 8.

Schick�alder Prote�tantenin Frankreich, aus dem

Franzö�i�chenmit Anm. und einer Vorrede, 2 Th.
Halle, 1759-1760. 8. P. Sarpi Hi�toriedes

Tridentini�chenConcilii. Th. 1-6. 1761-1765:
8. W. Burkits prakti�cheErklärungdes neuen

Te�taments,über�eßtmit einer Vorrede,Th. 1 - $.

1763-1768. 8. Chri�tlicheAlterthümer, aus"
_ demEngli�chendes Ant. Blackmore, 5 Th. Bres2

lau, 1768. 8. Th. Stackhou�eLehrbegriffder

ganzen chri�tlichenReligion, mit Anmerkungen,
9 Theile, Ro�to>,1760. $8. Ph. Doddridge
Reden 'von der Wiedergeburt und andern wichti
gen Wahrheitender chri�tlichenReligion,Ro�tock,
1762. 8. und einige �einerandern Schriften,
Fleury:Kirchenge�chichte.Henry prakti�cheEr-
flärungJe�aiàä.Stackhou�echri�tlicheSitten-

lehre, Breslau, 8. x Theil, 1772. Abbildung
der ganzen Pflicht des Men�chen,wegen ihres
lehrreichenund erbaulichenFJnhaltsaus dem Enge
li�chenüber�eßt,und nit einer Vorrede begleitet,
Breslau, 1774. 8,

'

Ich bin26,

Drey
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Sn doppelten Nachtrag vonPommern,und

von Brandenburg haben Sie der Gütigkeit zweyer
Freunde zu verdanken , die mir ihn zuge�chicktha-
ben. Schade, daß er zu �pâtfam,als an �eine
gehdrigeStelleneingerützu werden...

:
-

Der er�terebetrift das Kon�i�toriumin Stets :

tin und Côslin; der andere das Religionswe�en,:
unddie Schulan�taltenin Brandenburge- j

Zuer�tvondem Kon�i�toriumin Stettin.
Die�esCollegium, welches den Titul füh,

ret ¿* Pomnier�chesund Cammin�chesGei�tliches
Confi�torium,machtin. die�erProvinz, ohneVer--
bindung mit der Königl.Regierung, ein be�onde-*

res-Landes Collegiumaus, und hat nur den er=-
�tenRegierungs-Prä�identenzu �einemChef. Bey:
dem�elbenarbeiten , ein Direktor, der- die einges
hendènSachen zu�chreibtund alle Ausfertigungen,
die in des Königs.Namen ge�chehen, vollziehet,
auch jedesmal ein Mitgiied- der Königl. Regierung
i�t,zwey weltliche und vier gei�tlicheRäthe, von

welchen letztern der eine zugleichden Charakter ei-.

nesGeneral�uperintendentenführet, und die �ämt-
lich'von des Königs Maje�tätAllorhd<#�elb�tihre
Be�tallungerhalten, Ferner gehödretzu dem�elben:
ein- Protonotarius, der zugleichRegi�tratoxi�t;

Géligionszu�tand,4, Y, G A ein

\
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‘einKon�i�torial:Fi�cal,ein Kalkulator, zwey Kan-

zelli�ten, einen,für die Vor- der andere für die Hin-
terpommér�chenSachen ,“ und ein Kanzleydiener.
Das Collegiumver�ammlet�ichwdchentlich, und

wegen Vielheitder Ge�chäfte,indem die Sachen
eines in andern Provinzien be�ondersbe�tellten
Kirchen : Revenüen- Direktoriuins damit verbunden

�ind,mehrentheilszweymal auf dem kdniglichen
Schlo��e,Undbe�orgetdie Prüfungen�ärntlicher
anzu�egzenderKirchenund Städt�chenSchullehrer:
¿n Vor- ynd Hinterpommern, und �elb�tin dem

Gerichts + Sprengel des Kon�i�toriumszu Cöslin,
wie auch die Prüfung aller iù der ganzen Provinz
die Erlaubniß zu predigen �uchendenKandidaten.

In dem ihm be�ondersanvertrauten Bezirk der

in Vorpommern, aus-10 Synoden oder Prâpo�i:
kuren, als der Anclam�chen;Demmin�chen,Gol-

leotw�chen;Pa�ewalk�chen,Pencun�chen,Alt:Stetz

tin�chen,Dreptow�chen,Uckermünd�chen,U�edom?

{en und Wollin�chenSynode, und in Hinterpom=
mern aus 17 Synoden be�tehet,als der Baten�chen,
Cammin�chen,Colbaß�chen,Daber�chen, Freyen-
walde�chen,Greiffenberg�chen,Greiffenhagen�chen,
Gülzow�chen,Jacobshagen�chen,Labes�chen,Ma�-

“

fow�chen,Naugard�chen,Pyris�chen, Regenwal-

de�chen,Sallentin�chenoder Werben�chen,Stars

gard�chén;und Treptow�chenSynode, hat es die

Oberauf�ichtauf die Verwaltung des Gottesdien-

�tesauf die Erhaltung alter in Städtenund Dörfern
befindlichen frommen Stiftungen , ‘�iemögenzum

Königl.�iâdti�chen, adelichenoder andern Privat-
i patro,
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pátronategehören, “als aller Kirchen, Schulen,
Klô�ter,Ho�pitäler,Wai�en-und Armen-Häu�er,
au des Stettin�chenZuchthau�es,Stipendiens
Prediger: Wittwen- und Currende- An�talten, Ka�s
�en,Schul: und Armen: Vermächtni��ezFerner
forgetdä��e!befür die Erhaltung der Gerecht�ame
und Erfüllung dev Obliegenheiten der Patronen
und Kirchen-und Schulbediente �owohlbey königs

lichenals andern Scädti�chenund Privat�tiftun-
genz‘unter�uchetzu dem Endedie �eit1770 an’da�s
�elbejährlicheingehende Rechnungenvon den Kirs

<én, Ho�pitälernund andern gei�tlichêènStiftuns
gen in �ämtlichenStädten oder den Städtenzuges
HôrigenDörfern, erhältauch jährlichdurch�äitit-
lichePræpo�itosvon dem Vermögenället übrige

Fdniglichenund adelichen Dorfskirchen an Kapita-
lién und Grund�tückenund deren Ertrage , eine
von jedemPrediger und den Kirchenvor�tehertäuf-

ge�etztetabellari�cheNachwei�ung, machtüberdie
Rechnungen‘und die�eTabellen, �owié auh úbeë
dié' einfommende’Stipendien Täbellen,‘béyjeder
Stiftung-die ndthigen Bemerkungen,\órgetbe�on
ders für die Sicherheit der Kapitalien, wélchèbey
keiner gei�tlichenStiftung ohnevorgängigeNach-
wei�ungder hypothefari�chenSicherhéit'und dar-

auf erfolgteGenehmung des Kon�fi�toriünms'aüsges
liehen werden dürfénz hat ein vorzüglichesAugen?
werk auf die Echaltung und toirth�chaftlichèBenus
ßung der an�ehnlichenGründ�tücfe'anAe>èrn,Wie?
�enund Holzungen,die den gei�tlichenStiftungen
in Städten‘und Dörfernzur Aus�teuct:beygelégt

i

» G2
:

__wdor-
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wordenz �orgt-fürdie Ju�tandhaltungder Kirchens
Pfarr- Ho�pital--Wittwen-und-Schulgebäude,in

Aau�ehungwelcher ein jeder neuer Bau odèr jede
Ausbe��erung,die über 20 Rthlr. „- beyköniglichen
oder �âdti�chenPatronatgebäuden, und über 100;

Rthlr. beyadelichenStifrungen betragen, nie ohne
“de��enVorwi��enund Auf�ichtge�chehendarf:

.

Fer-
ner verwaltet es die. Auf�ichtüber den Amts- und.

Lebenswandelder. Kirchen: und Schullehrer, und
deren. und der Kirchen Gerecht�amedurch die nds

thige-Verfügungenauf die Vi�itations: Berichte;
welche jeder Präpo�itusalle ZzJahr von den �einer
be�ondern-Auf�icht-anvertrauten Sriftungen, nach
Vor�chriftder Pommer�chenVi�itations-Ordnung
von: 1736 ein�endet;desgleichen auf die jährlich
durchdie Prâpo�iteneinkommende Konduiten- Li�ten

von jedem Prediger, Schullehrer, Kandidaten,
Kü�terund. Schulmei�terin Städten und Dörfernz
auch.auf die:jährlicheingehende und be�ondereBes.
richte vou dem Zu�tandeder grô��ernund kleinern
Stadt�chulen, den darinn gelehrtenKenntni��en,

“undder Lehrart und dem Verhalten der Lehrenden
‘undLernenden,È ;

--- Ferner giebt es Anwei�ungenauf Anfragen
der - Kirchen--und-Schulbedienten in“Amts\achen,
leitet die. �treitigwerdende Gerecht�ameder�elben
und der gei�tlichenStiftungen ;- wenn �ieKläger
oder Beklagte �ind, zum Proze��ebey -den Ju�tizs
Kollegienein, prúfetdie Klagegründeoder die Ein-

reden1 giebtdeßhalbundauch:zur Fort�egungder

Rechtss
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Rechtsmittel dêm Kön�i�orial- Fi�caldie ndthigen
Vor�chriften, ‘�telltUnter�uchungenan wegen Vers

gehungender Kirchen-und Schulbedienten in Amts-

fachen oder ihrem Lebenswandel / exkennet bey ge?

ringern Vergehungen, und in �ofern“esauf eine

Geld�trafebis Zo Réhle. ankommt, �elb�t;bey
grd��ernVergehungen ‘aber über�endetes die beh
dem�elbenge�chlo��eneActen zum Spruch andie kde

nigliche Regierung, und beforget hiernäch�t,wen
das von ihm einge�andteErkenntniß bey.Hofe bes

�iâtigetworden ," die BekanntmachungundREEShung des Urthels.

Ferner gehdrenzu de��enGe�chäftendieends
‘proze��uali�chegèt�tlicheGnaden: und Di�pen�ation:
�achen,als Erla��ungdes dritten Aufgeboths, Vers

�tattungder Trauungen im Hau�eünd zur Advents=_
auch Fa�tenzeit,Rei�ebewilligungenfür Prediger
Und* Schullehrèr , die: Einnahme und Berechnung
‘derGelder fúr'mehr'als z gewählteGevattern,die

Prüfungund An�eßungderer Schulmei�ter,die aus

‘den Königl. zur Verbe��erungder Land�chulen“in

Pommern �olandesväterlichauf inimer be�tätigten
jährlichenGnaden�ummevon

*

- NRthlr.in der Pro-
vinz und �elb�tin dem Sprengel des Königl.Kon-

�i�toriumszu Côslin-: von ihm-angenommenwer;

den, \o wie auch“diejährliche*Bèrechnungdie�er
Gelder, und endlich noch: die ihm aufgetragene
Aufficht auf den Maulbeerbäum und Seidenbau,
�oweit �olcherin �einemBezirkevon' gei�tlichenPer-
�onenoder beyfrommenStiftungen getriebenwird,

G3 und
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und weßhalb:da��elbejährlichauf die aus jèdert

Synode einkommendeTabellen das Nôthigever-

füget.
= Die be�ondereHauptge�etze, welche die�es
Kollegiumvorge�chrieben,�indau��erandern-allges
meinenLandesordnungen, die erneuerte Pommer-
�cheKirchenordnungvon 1690, die Agendevon

1691, die Statuta Synodicavon 1574, die Leges
præpo�iturævon 1621, welche 3 leßztereGe�eg-
bücherbey der Kirchenordnung�ichgewdhnlithbe-

finden, Die Hinterpommer�cheKonfi�torial: Ord-
nung von 1697, die Churfür�tl,Re�olutionvom

5. Márz1680, die Vi�itations-Jn�trufktionfür die

Prâäpo�itenvon 1736 und das von des ißigen Kd-
migs Maje�tätAllerhdch| �elb�t:vollzogene gedruck-
te Reglement

-

wegen Verwaltung der gei�tlichen
Stiftungen in Pommern vom zo. Jan. 1742.

“Das Kon�i�toriumin Cöslin wurde dur<
das Notifikations-Patent vom $. Augu�t1747 für

diejenigen nicht�treitigeKon�i�torial�achenerrich-
tet, welche in den; zu- dem Hofgerichte gelegten
Krei�envorfallen , und die fon�tzur Auf�ichtdes

Kon�i�toriumzu Stettin gehôrethatten. Es be-

�tehetaus einem Prä�identen,der zugleichPrä�t-
‘dent des Hofgerichts i�t; zwey weltlichen Räthen
und einemgei�tlichenRathez und hat die Oberfür-
forgefür die Verwaltung des Vermögensder -in

den Hinterkrei�enbefindlichen milden Stiftunget,
in �ofernnicht einige, ls das Stift zu Colberg

unddas Klofter zu Stolpe, zur a
der

egie:
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Négierunggehdren. ©

Ferner wächëtes auf die

Amtsfährung und den Lebenswandelder Kirchen-

und Schulbedienten und be�orgetdie übrigen Kon-

�i�torialge�chäfte, in �ofern�ienichr die Prüfung
der“Kandidaten zux*Ertheilungder Erlaubnißzu

predigen , �ämtlichèrin Vor�chlaggebrachten Kans

didaten zu königlichen,�tädti�chenund adelichen
Pfarren, auch der Schullehrer in grd��ernStäd-

ten betreffen; als welche Sachen lediglichdas Kon-

�i�ioriumzu Stettin ‘zu be�orgenhat , �owie dem

�elbenauch die An�ezungdererjenigènLand�chulmei-
�ierüberla��enwerden, welche auf das jährliche
königlicheGnadengehalt zu $0 oder 40 Rthlr, in

den Hinterkrei�enbe�telletwerden
:

— Vey meiner Dukchrei�edur Brandenburg,

wo ih mich nach dem da�igenReligionszu�tandé,
Lehrern in KirchenUnd Schuleñ“c, genau erkun-

. digte, hôrte ich das ein�timmigeZeugniß;daß die

Theologen da�elb�tnicht recht einig wären, Vie-
len wäre Semler, Teller 2c. als Männer bekannt,
mit weichen man nicht recht zufrieden �éy;wenige

wüßten ihre Schriften Und wirklichen Vetdien�ke

um die Religion zu \{äßen, Andere �prächen:
Spalding mag ein ganz guter Mann feyn, den 2;en

Theil von dem o vortkeflichenBucheüber die Nußz-
barkeit des! Predigtamts, lie��en�ie�ichen.Es

fänn�eyn,daß man ihn iù dem ev�tenTheilenicht
ver�iändenhat !!:!

*

Manerzählte mit einen Vors
fall, der im Jahr 1777 am 1ten Wehhnächtstage
vorgefallen,*

Böÿdem Hoch�el,Kdnigewärenviele
:

Mies G 4
i firh-
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kirchlicheGebräuche,auch das -Chri�t�pielenin den

Frühpredigten-abge�chaft.Bey der_ ißigen Regie-
xung hätten die Gei�tlichendie Erlaubniß bekom-

men, von den abge�chaftenGebräuchen, als die

wei��enChorhemde, das Lichtauf-den- Altären 2c.

wieder einzuführen, was �iewollten ; und o �ey
es ge�chehen,daß ein gewi��erDarnmann, der

im Jahre 1740. oder 41 als Mittagsprediger an

Die Paulinerkirche gekommen, das Chri�i�pielen
wieder eingeführt,wodurch er �ichbeyvielen Bür-

gern, «welchedavon profitiren , in eine Art von

‘Liebe zu �egenge�ucht,Der nunmehrige Frühpres
diger Hampe „welcher vorallem Rauche der-aus-

gelö�chtenWachslichter, „vor dem vielen Laufen
der Kinder und der Erwach�enen,und dem über-

_müthigenTumulte \�o-mancherandern, kaum reden

Édnnen;,« habe�ih mit dem Jun�pektor,Kappelier
Darüber unterredet , der ihm-den unreifen Rath ge-

geben, bey dem Magi�trat,als Patronus der lu-

theri�chenKirchen , auf -die gänzlicheAb�chaffung
anzudringen. Sein Vor�chlagwärebewilligt,und

darauf ein $414 Tage von beyden Kanzeln der

gro��enund--der �ogenanntenÉleinen Kirche abge-
Fündigt, wo unter dem gemeinen.Manne, der

_

darüber ‘�oaufgebracht worden, daß�einQuem
- Pa�toreslaudavere nicht mehr ge�ungenwerden

�ollte,ein �ogro��erAufruhr und heimlicheGäh-
rung ent�tanden,daßman $-14-Tage lang nichts

_als-von neuen Schmäh�chriften‘gehört; ja es �ey
�oweit gegangen „ daßman.der Sicherheit;wegen
am er�ienWeyhnachtstagewährendder Frühprez

digt
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digt-einigéMann Wache von ‘der Garni�onvor
den Kirchenthürenund indie Kirche �tellenmü��en.

” Es giebt an die�em:Orteeine kleine Colonie,
die zu ihrem Prediger ‘den Hr. von Dàrang aus

einer: Schweizerfamilie hat.

*

Ein alter Mann,
der ganz �irengenach dem Sy�teme�einerKirche

Tehrt. Der Prediger wird vom franzö�i�chenCon-
�i�toriozu Berlin be�tellt,wo er auch �eineBe-

 �oldunghernimme. :

jig
:

Die da�igedeut�chreformirte Gemeine-hält

wech�elwei�ein der Neu�tadtin der Garni�on-
und in deralt�tädt�chenKirche-ihren Gottesdien�t,

IbrejjegigenPrediger �ind,zuer�tJohaun Philipp
No�a,aus dem Hanaui�chengebürtig, Ein gut-
herzigerManu; der zweytei�tFriderich Ludewig

Briedenhan,ein Anhaltiner , welcherdem er�ten
Hofprediger Herrn Sack zu Berlin den Grund
�einerReligionsbildungzu verdanken hat. - Mit
�einerGemeine, dem Magi�trateund vielen an-

dern�oll er in-einem guten Vernehmen �tehen,und
�ich: in der Achtung und fa�tallgemeinenLiebe-zu

erhalten. wi��ea.-Lutheraner und Katholiken �ollen
“

auch �einePredigten fleißigbe�uchen:- Es “i�t
zu bedaurenz,»daßdie�eGemeine gicht- ihre ei-
geue Kirche: und einen abgelebten wounderlichen
Mannzum Kantor hat, überde��en‘�o�chlechte
Lehrmethode,alle Eltern , welche Kinder haben;

Alle> lutheri�chenStellen in Kirchen

-

und

Schulenwerden von dem Patron , “welcherder

z
Magi�tratin beydenStädteni� ; be�eztund eine

es 5
=

jedes-

“
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jede8maligeWahl ‘gehtan das Oberkon�i�toriumk
zur Konfirmationnach Berlin, nur init dem einz

zigen Unter�chiede,daßder Magi�tratdie beyden
, Pa�tores in der Alt- und Neu�tadtmit und das

Kon�i�toriumden Ju�pektorerwählt. Bishieher
�indbeyde�odarinn übereingekommen,daß durch
eine FôniglicheUnter�chrift, der Pa�torzugleich
mit erwählt worden i�t,„Jch werde Sie mit eini-

gen bekannt machen, und denn im allgemeinen
meine Gedanken hinzufügen.

Der alt�tädt�cheJu�peftor,welcher an der

St. Gotthards Kirche �tehtund dem �on�timmer
der Veyname Herr Superintendent beygelegt
worden i�t, i�tun�erbekannte liebe Darnmann,

Jn Ge�ell�chaftenein aufgemunterter Mann,

Zu einem erbaulih lehrreichen und nüßlichen
Prediger kaugt er gar nicht. "Ererzählt Hi�tö-

|

richen von ‘der -Kanzel , und macht davon
die Anwendung. Tau�end�hdneSächelchén
Fönnte ih von ihm reden la��en. Das voñ

ihm dem Drue übergebeneund in alle Welt-ge-
�chi>te:LebtesEhren- und Denkmal der ausers

wähltenFrau Maria SabinaDarnwmannin , geb.
Oli�chern,�owillig als billig gé�tiftetvon der�els
ben Wittwer und Jnnenbenanntenmag diesma-

ligerBeroeis �eyn.Das Gute, was er an �ichhat,
i�tdie�eés; er verkleinert keinen z; er i�teinWohlthä-
ter der Armen, vieler andern, und be�onders�einer
‘Schule, die er dur< manche �chöneGe�chenkeauf-
zuhelfén�ucht. Liegt in dié�em�einenMitleiden
feine Ruhm�ucht,�ohat er darinn �eineRS|

er
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Der neu�tädt�cheJn�pektor"i�tChri�tian

Friederih Kappelier an ‘der St. Catharinen

Kirche., Er hat Studia. Jt eineifriger-Ver-
theidiger �einesGlaubens. Sein Vortrag geht

no< an. Jn -deú Ausdrücken-würde ich ihn
“etwas reiner wün�chen. So würde er �ichauh

weit mehr allgemeinere Liebé zu ver�prechenhaben,
wenn ‘er �ihmehr herabla��entönnte. Bé
Wahlfällen hat er kein votum. “Bey ver�chiedé-

nen Gelegenheiten hat er �ichgezeigt, als 'z.E.

bey Einführung ‘eines Rektors, wovon mir-bey
meiner Durchrei�efeine dem Publico mitgetheilte

Gedankenüber “den behut�amenGebrauch des

gewöhnlichenWun�ches: Wollte Gott! vorgelegt
wurden. So lernte ih auch einen Prediger Herzke
kennen. Sein Vortrag war �einemSy�temeger
mäß. Fa�tein wenig zu monotoni�<. Son�t

ein'Mann, der �ichin nichts melirt , der bey Bee

Fuchungder Kranken �eineVorzüge:hat und von

den Bürgernfa�tallgemein geliebt wird,

Die beydenPrediger Hampe ‘undBart�ch
�indwohl von lutheri�cherSeite noch die einzi-
gen, welche meines Wi��enses gewagt , der

Dietrich�chenUnterwei�ungzur Glück�eligkeitnach
dertehreJE�u,‘�tattdes lutheri�chenKatechis-
mi,�ichzu bedienen. “Dieeinzigen, welche c<hri�t-
lich freyer zu denken anfangen. Hampe nimmt
�ichau��erdem‘bey der Abwe�enheitdes Regi-

mentspredigers,
- der Garai�on�chulebe�onders

an, zeigt auh in Schul�achennichtgemeine Ein-
tus

j “�ichten,
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�ichtèn,und: würdees manchendarinn vorthun,
wein; ihm: hie�igelutheri�cheSchulen zu vi�itiren

‘antérgu?b:wäret.
i

Z

‘EinTheologe,der �eincolientelSy�tem
nachbetet, —- wird hier von �einenAmtsbrüdern

ambe�tengeachtet. Der vernünftige:Theil, wel-

<éx in Verhältniß beyder Städte , uoh �ehrgez

ring zu �eyn�cheint, denkt imStillen für �ichund
�chweigt,weil er über�timmti�t. -Vorurtheile
Uund:die Bauung auf ein gewi��esAnfehen gelten
noch �ehr‘viel.- Läßt fich jémand im minde�ten

was meréen, dls gehe er vou“dem gewöhnlichen
/

Lehr�y�temeab, von dem. �prichtman �ogleich,
áls»von einem’, ‘den man brandmarfkeñ,heimli<
fcbleichendverfolgen,und �owohlbey �einenZus
hórern, als andern in det Stadt verdächtigma-

«hen mü��e.+Sie-�ehenhieraus, welcheVör�icht
xin:Theologe anzuwenden hat, um in einem guten
Rufe zu bleiben, So pedanti�chdentt- man doch
wirélih in Berlin nicht: Da redet man frey
nach �einerUeberzeugungdie Wahrheit weg, und
wer Wahrheit �pricht,der hat re<ht. Kein Kan-

didat hält �ichüber �oeine Kleinigkeit mehr auf,
noch weniger, daß er ihn als eiñen- Keter ver.

�chreyen�ollte,den man, wenns wirklich zu ina=-

chen wäre , mit der Strafe der Ca��ationbelegen
müßte. O ‘weh! daß man nicht nachBelieben
‘ein-und ab�egenkann, wie man' will Der ehe-
“maligeFeldpredigerM — < hat lutheri�cheëSeits

|

EE denFrühpredigerHampeund Bart�ch

darauf
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daxauf hingewie�en„nach: dem Dietrich:zufate-
_ chi�irea„uad. .dur< manche Unterredungen �ich

ihnen nüßlih gemacht.

-

Wgs hat'die�érMann

nicht erfahren! 4 GA air

Jh urthêilé aus dém ‘allen:
*

Wénn Alle

Theologen er�tlichdi chti�tlicheDuldungzu�ku-
direnanfangéñ wetden, dazu“ih Jhnewvor der

“

Hand Friedei<-Germanus Lüdke über Toleranz
:

Und Gewi��enhaftigkeitzum Le�enempfehle; toenn
�ieeinen Sèmler,,‘der der lutheti�chenKonfeßiotn
Ehre' macht ; eines. wüúkdigenTellérs �einWörter

buch, und Spaldings Nusbatkéit' dès-Predigt-
amts ver�tehenwerden; wenn �iedes vortrefli-
<ènSteinbartsSy�temmit Prüfungund rechten

Nachdenten ver�{hiedenemaldurchgele�en, einen

Eberhard und die über�éhtenSchrifteneines un- -

parteyi�chenBambergers, und �oiméhr�tudiren;
in welchemGlanz wird Brandenburger�cheinenIREetwas von den_da�igenSchulen.*

AufdemDohmfindetmanein Ricterbollezgiumfür die jungen. Adelichen. Auf köônigl.
“Befehl�olldie-Laud�chaftzu. �einer:Erhaltung

14900 Rthlr. hergegeben haben. : Die junge
Edelleute werden hier zur Militair und Civil Be-

dienungvorbereitet, Wer aufgenommen werden
will, meldet �ich,4 Wochen zuvor bey dem Direk-
tor und wer wieder davon'abgehen will, muß es
6 Wochenvor dem Abzugeaufkündigen,wofera
er nicht die Pen�ionsgelderbezahlenwill.

-

Auf
die�emColegio„genie��en�ienichts.frey, + Ein

i jeder
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jeder mußeine be�timmtePen�iónbezahlen’, als

für denordentlichen Mittags - und Abeüdti�ch;
er�tererbe�téhk-aus-drey , der andere aus zwéy

Gerichten , neb�tButter, Brod und Vierz für

das

„

nôthige-Feuerholz,

-

Wä�che, �ämmtliche

Juformation,- Aufwartung: und die Be�uche
des Arztes -vierteljährige Pränumerationmit

48-Rthlr. 9 Gr. 6Pf. Ingleichen beym Antritt
an hergebrachten Accis- Geldern , Für Bett�telle,
dem Tanzmei�terund dem Direktor für die-Biblio-

thek. des Collegii-und.Eintragung,des

$/apens15 Nthlr.-16 Gr. - E

DS G

¿ Nochau��erdemeinigeleine Ausgaben,welchebe�ondersbe�orgtwerdenmü��en1! Der

Pförtner bekommt-jährlichfür Untenhalcungdes

Lichts und der Diute in den.Auditoriis-1 Rthlr.
Der�elbefür Reinigung des Hau�esund der Stu-
benge�chirrejährl. 16. Gr, „Der Bediente- für

_alltäglihes accommodiren der Haare 3 Rthlr.

GewöhnlicheNeujahrausgaben“5Rthir. Das

Früh�tück"hält �ichein jeder �elb�t.Jeder bez
Éommt dazu ein wöchentlichésoder monatlihès
Ta�chengeldvon �einenEltern nach Belieben, wo-

von �ieauh Papier, Licht und! andere nôthige
Kleinigkeiten be�treitenmü��en,etwa-wdchéntlich
16 Gr. Kleider und Bücher wetden von einett
jeden be�ondersange�chaft.Eiñen® jeden kommt
es jâhrlih; 400 Rthlè. und drüber, ‘daheres

fommt , daß. die�eAnzahl #o-kléin bleiben niuß,
weil die wenig�tenEltern nur-no< fo vermögend

�ind
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�ind-jährlich \o"viel an ein Kind anwenden zw
können. Wer auf dies Kollegium aufgenommen
wird, muß noch mitbringen1. Be�tech,als Me�-
�er/ Gabel , Löffel, etwa 2 DußtzendServiettenz
nôthigeThee - und Coffeegeräthe,übèrgiebtvonallen �einenSachen dem Direktor ein Verzeichniß,
Und nimmt alles beym Abzugewieder mit, wo er

noch4 Rthlr. �ogenannte Di�ces-Gelder an den
Direktor bezahlt. :

Zwey junge Leute wohnen auf einer Stube,
wobey �icheine Kammer befindet, �tehenunter

Auf�ichtihrer Lehrer, davon einer toutjour hät,
der �ieauch in den Frey�tundenbeymAusführen
begleitet. |

E

Gegenwärtig�tehenam Collegiofolgende Lehrer.
Der Direktor Breymann, welcher mit Zuziehung
�einerKollegenunter dem Vorwi��ender Dohm-
herrendie ganze Einrichtungdirigirt.
Ln: Er �ollin der Litterärhi�torie�eineKennt-
ni��ehaben. Seine Frau, einegeb. v. Schmet-
tow, lie�etviel; hat einen natürlichenguten
Ge�chma>in Auszeichnung�{dnerStellen, und
würde unter den preußi�chengelehrten Damen
eine gute Stelle einnehmen,wenn Beurtheilung

D

dabeywäre.
:

i

Der Prediger Bart�chlehrt die Religions--
wahrheiten nach dér Unterwei�ungdes Dietrichs,
im lateini�chenund deut�chenBricf�chreiben.
Von dem Lehrer Arnold hat man noch nichts

weiier erfahren fönnen, als daß er cine: Le�egee«

�ell�chaft
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ell�cha�tmit ginrihten helfen, Bey meiner zwey?
ten'Durchrei�ekam-mir 1778. von -ohngefehr die

Li�teder ausge�uchtenBücher in die Hände, auf
welcher viele“ Tragödien‘und Comödie, au<
einzpaar Stück von-Klinger,“ein Roman von:

Sethos, J�elinsEphemerides der Men�chheitz
auch’die allgemeine deut�cheBibliothek, und einige:
andere nüßlihe Bücher, mit ‘�tanden, àâls von:

Re�ewiz,von Nöffelt, Schlözecs Briefwech�elz
unterandern auch.Buakels Leben und Schriften.

Kefer�tein�ollinder Mathematik etwas gethan,
und;�ichauch durch fleine Abhgydlunagbetannt
gemachthaben. i

L

_Montferein , ein �ehrbiliibeeründ:SD
barerMaun. Bis jestinformirt er blos ün Fran-
zö�i�chen, Fechten 2c. ob er gleih in Mathemati-
�chen,in der Fortification ‘und andern Wi��en-

�chafteneine weit �tärécreForce haben foll.
“

_…_,Voudie�em Collegio weiß man, daf es
chedemdem Staate die brauchbar�tenMänner
zugezogen,davon ver�chiedeneHerren Staats-
mini�tersin Berlin die reden�tenBewei�e�ind.

Es i�tbedaurenswerth, daß es �owenig Ein-

künftehat, und ihreLehrer nichtnachdrü>liceri
unter�tüsenkann. Der Direktor �tehtan 400.

_

RNthlr.,jeder Lehreran 150 Nthlr. und darnach
vieloder wenig Edelleutehier ftudiren,auch
etwasmehr und weniger.

“Eine andere Fundation und zukünftigeVer:
be��erungwird

fälgétideSchulebekommen;damit

ih
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i< Sie” mein Freund in allem Betrachkenäher
bekannt machenmuß!! Mit einer Schule - die

�eit'derStiftung eine ganz andereForm erhalten,
"und mit der Zeit einé der nußbar�tenbrandenbur-
gi�chenSchulen für Studirende und“ gute Bür-

gererziehungwerden wird. Erwarten Sie keiner

�y�temati�chen“Plan;�ondernnur eine ausgezo=
gène’ Ge�chichtserzählung,#0 viel die Urkundeæn

davon 1wi��en,�owird Jhnen die�emeine Nachs

richt willkommen feyn. Damit Sie aber die-nur

�eiteinigen Jahren ge�chehenenVerbe��erungs-

Aufhelfungnäher zu beurtheilen im Stande �ind,

fo muß i< Jhnen zuvor einen -Mann nennen,

der mit der*rúhmlichenMagi�tratsunter�tükung
diewiek�ameTriebfeder von allem verbleibt. ES

i�tder zeitige Rathmann Reropp. Ein Mann,
der zwar nicht �tudirthat, �ihaber durch,�eine

 Unermüdete“Ge�chäftigkeitund Bele�enheitim

Rechnen , Policey und dconomi�chenSachen eine

Routine zu ver�chaffenge�ucht, die �einerBetrieb=
�amkeitangeme��energewordeui�t. Er-hat dabey
für das allgemeineBe�tedes Publikums eine

patrioti�chenSinn, und arbeitet ohne dem gé-

ring�tenEigennus oder Privatvortheil mit vieler

Aufopferung noh immerfort an dem Be�ten�einen

Schule. | Die Schule, welcher die�ermen�chen-

freundlicheMann aufgeholfen, i�tdie in der Alt

�tadtgelegeneSalder�che, EE

Vor alten Zeiten war es ein Bi�chof,wel:
cher dem Herrn v. Saldern, auf Plauen Chux-
‘“

Religionszu�tand,4. B, H i

: fürftl,
C
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für�tl.Brandetiburg.-Kämmereygehörig , eigen
thúmlichwar. De��enFrauWittwe geb. v, Hak-
ken vermachte die�en:freyenHof láut Documents
vom 13ten April 1589. mit allen zu�tändigenEin-
und Zugehörungen, -Freyheiten und Gerechtig-
Feiten , Privilegien an freyen Brauen, Backen,
Malzen, uñd andern, auch: Gerechtigkeiten2c

dem-dâ�igen-Magi�tratder alten Stadt Bran-
denburg als ein Ge�chenfzur Daraufanlegung
einer Schule fükStudirende-und-Bürger.

-

Der
Landesherr ertheilte den Conlens und Konfirma-
tion dur éine be�ondere'‘Chur-und, für�tliche
Urkunde, ‘undder Magi�tratmußte �ichverbind=-

‘lichmachen , wofern er den Willen die�erWohl»
thäterin uicht'in allen nahkomme, im Nichthal-
tungsfalle binnen $ jährigerAufkündigungdie�en
Hof mit ‘allen an ihren Erben wieder zurückzu

geben. Die Frau v. Saldern hatte auch ver�chie-
dene Kapitalien, davon 100- oder 125 Rthlr. für
vier junge Edelleute, die hier �kudirten,ausge-
�ebt, �ie�indaberder Schule entzogen. Wie es

zugegangen , weißman niht. Als den Annalen

i�ter�ichtlich,- daß�olchein $0 Jahren nicht aus-

gezahlet. Der gro��eWohlthärer der Herr v..

Strans bewirkte von Magdeburg aus im Jahre
1716, die Auszahlung die�esStipendii zum er-

ftenmale, und damit ward bis 172x. fort gefahren.
Die jährlichenRevenüen die�erSchule ‘waren
30 Nthlr. als 12 Néthlr. Zin�envon 200 Rthlr.
Kapital'aus der dafigen Kämmerey,und 18 Rthlr.

“aus der Städte Ka��e.Hiervon konnten nicht
| einmal
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einmal die weitläuftigenund den Einfall drohen
den Gebäudeerhalten werden, no< weniger das

Jnnere der Schule. Der Dohmherr/v. Strant.
�tellteim’ Jahr 1715. die �ämintlichenGebäude
mit, vielen Ko�tenwieder her, und �chenktedabey |

�einauf den Kirchhof zu St. Gotthard be�e��enes
Haus, welches noch jest das �tranzen�cheSchul
haus geneunt, von 2. Schulkollegen und einigen
Schülern bewohnt wird. Jm Jahr ,177x. hatte

:

die Gorthardsfirche �honan 200. Rthlr. Vor-
�chußgethan. Die�erAbtrag war nicht er�eßlich.z
die Gebäude droheten täglich ihren völligenEinz
�turzund der Glanz der Schule war “dahinz
Fromme. vergeblicheWün�chege�chahenvon allen,

Seiten her. Judeß;.�ounnüßauch:die�ewaren,

�oward doch_mehr als gewöhnlichdie Sache in
reifere Ueberlegunggezogen. Nun hören- Sie,
was ‘ge�chahe.Reropp, dem das Wohl der
Schule am Herzènlag, machte �ichauf Zureden
daran, mit Unter�tüßungshülfeder Schuke ihre
Her�tellungzu bewirken, Nach genauéèrBerech
nung waren alleinjährlich50 Rthlr. erforderlich,
die Gebäude im baulichen Stande zuerhalten,
Die�eganz de�olatenGebäudedroheten die nahe

Aufhörungund ein neuer Riß des gro��enThurms;
in welchem die zu allen Etagen gehende Treppe
befindlichwar, ‘den cäglichenEin�turz. Dies
machte die Ausführung bedenklicher, und verdöp#
pelte das -Nach�innenzdeun 2000 Rthlr: gehdr-
ten alléèin zur Kon�érvirung,zur Bezahlungder?

gekauften Ae>ker, Wie�eund Scheune, - ferner

i D 2 580 4
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580 Rthlr: zümGehege2c. dazu kein Pfennig ba

toar! Nach allen: ange�telltenmüh�amenKalkuli-

xen, — Hin- und Herdeukten-, Unterreden mik

men�chenfreundli<henWohlthätern und Patrioten;
welches bis jet noch nicht \aufhöôrt, erwählte er

zu de��enbewirkenkönnenderAusführung einen

bpbchzci�henPus DO
er folgendes vor=

aus�eßte: |

ZuhoffendeGe�chenke,aufzunehmendeKas

pitalia, in Ermangelung eigenesVermögens�ich
durch Kredit das Zutrauen des Publicizu ver-

�chaffen, ein promt Worchälten, �ichin weiter

keine Schuldenzu�egen,als wieder zu bezahlen
roarèn , �ichvor ein zinsbares Kapital zu �ichern,
das- feinen Vortheil �tiftete,was der Schule

nügli<,dem Wohl der Stcädtenicht �chädlich
und mit ZiehunggeringerVortheile, auch einen

Einwohnerin be��ereUm�tändezu �eben,
__… Der Magi�tratprüftedie entworfenenPro-

jecte, ‘und entfernte durh �eineAßi�tenz,Ver-

mögen und Credit alle �ichandringendenHinder-
ni��e.1773, wurde der erkaufte Acer als Gar-
tenland und die Wie�everpachtet und beyde
Pertinenzienmeliorirt. Auf folgende Art erwarb

man Kapitalia.
“ Vemittelte Per�onenwurdén unter Garantie

des Magi�tratsüberredet , ohne Zin�enein jeder
25 Rthlr. herzugeben, �odaß �iejährliche 10. pro
Cent oder 22 Rthlr. davon wieder zurü>bezahlt

“bekämen„in 10 Jahren das ganze Kapital. Auf
40 In-
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40 Juktere��enténgerechnet“trug 1000 Rthlr. |

Die�eUntergebracht, trugen jährlih50 Rthlr.
Zin�en. Der helfende Scha�terdie�er�infenden
An�talterwarb durch die�e�eineErfindung, eine
�olcheHülfé, daß er in 10 Jahren 500 Rthle.

*

zumVortheil der Schule gewänn, Der Ma-
gi�èratbot zuer�t�eineHand. Jedes Mitglied
gab 25 Rthlr. dazu her. Bis zu Eadé des De-
cembers 1773. war von 34. Jänner �o:ein Kapitál
von $50 Nehlr. ‘bey�ammea,davon �cho60

Rthlr. �ichzu 5 Rthlr. jährlich verprocentirten.
Daserkaufte Grund�tä>kwar bezahlt, und die
Schule hatte in dem er�tenJahre gewonuen

durchMeliorakionder Pertinenzien
590 Réhlr.15 Gr, 2 Pf.

durch Ge�chenkeAE 837 E Jiri St

Von Zin�en Ueberfluß 78. = 5-3
in Summa 1006 = 5-5

Der Riß des Thurms ward ge�täßt.Zurblo�-
�enAbtragung dé��elbengehörtenohngcfehr500
Rthlr. Auch dazu wußte er Hülfezu �chaffen»
Da�igesOrts i�tes Ob�ervanz,daß ein pium
Corpusdas andere unter�tüßt,Unter Garantie
desMagi�tratsapprobirte es das Oberkton�i�to=
rium, daßohneZin�enaus den gei�tlichenStif-
fungen auf 15 Jahr 500 Rthlr. dazu aufgenom-
Men wurden, fo daß vom s6ten Jahre an, 10

_Al�onach15Jáhren das ganze Kapital.
H Je Jm

-_

Pro Cent nenili< 50 Rthir. abzutragen waren,
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Jm Frühjahre 1774. ward gebauet. An

die eigentlicheReparatur warò noch uicht gedacht.
Man �annauf ein dazu erforderlich:neues Kapitäl-
ohne Wiederbezahlung. - Se, Königl. Maje�k.
accordirten eine nachge�uchteund 2 mal wiederz-

Holte Haus - Kirchencollecte. 744 Rthlr. 22 Gr.
“

25 Pf. kamen.-ein, von die�emmit den vorigen 500

Rthlr,Fonnten ohne Schulden die �ämmtlichfal-
der�chenSchulgebäude aufs be�tegebauet und den-

�elbenein ziemlih gutes An�ehengegebenwerden.

Der Baik betrug - 1764 Réhlt.7 Gr. 7 Pf.
an der St. Gotthards-

i

:

Fitcheauf NEOS GG —

1824
=

7 — 7E
© Der Aufbaudes a emfitenSchulhau�esbliebnah. Das Vermögen über�tiegdas Uns-

vermögenmit 144 Rthlr. = — 6 Pf.
“

Dies Erx-

werbuiß ward 1775. auf 937 Rthir..19 Gr. 35Pf.
erhôhet.. Das �tranzen�heSchulhaus erhielt

eine nothwendige Reparatur , und die Kreditores
der herge�cho��enenKapitalien nah dem Ver�pre-
chen eine promteZurübezahlungz; auch einige
auf Verlangenin Continenti, alles. Damit

wouchs der Kredit �o,daß viele lieber zu 4, als

un�icherzu 5 p.C, hergaben. Mit den ge�amm-

letenfleinen Kapitalien ward eine Negozegetrie-
ben und damit fiengman an den Einwohnern
üblichzu werden. Den allermehre�tenfälltein
aufgenommenesKapital auf cinmal-wieder zuzah-
len zu ES

wo nicht unmöglich,ünd�etzen�ich
in
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în neue und mehrere Schulden. : Män-:erwäblte
daher die�enErleichterungsweg.Von rooRthlr.
wurden 4 pró Cent zum Kapital ge�chlagen;wel

<es der Schuldner jährlichmit 10 pro Cent abe

kragen mußte. s driltani ais

Die�erDebitor, welcher gegen démjenigen,
der ein Kapital auf unbe�timintenTérmin zum
Abtrag mit 5 Pe. C. Zins erhalten , mußte jährlich
$. mehrbezahlen, al�otägli 6342Pf. oder bey-,

nahe 64Pf. mehr verdienenoder er�paren.Nach
Verläufvon 10 Jahren hätte er�tererdurch jähr-
licheparticularSolution 140 Réhlr. bezahlt,und
war nichts �chuldig,letztereran Zins 50 Rthlr.

-

Und ivar noch �chuldig- 190 =

Gs
Ziva

rAgt T5 O Mthles
Wer ‘ein Kapital vor�choß,bekam 4 p. C. und
der-Cúrator nahm’ davon 5 p. C. al�ovon jedem

x00 Rthlr. 1 Rthlr.' fürdie Schule Gewinn. -

Im Jahre 1776. wärdeiné Kombination
�ämtntlicherSchulen in Vor�chlaggebracht. Aus

der neu�tädk�chenwollteman einegüteSchule
für blos Studirende machen; und auf dér alt-
Fädt�chen�olltennur blos 2-3 Lehrerfür eine

Bürgererziehungbleiben. Einjeder �aheden

dadur<zu �tiftendenNuben ein. Nur konnte
Mai nichtrecht eiñigwerden, wie es ge�chehen
�ollte.Die Ab�ichten'wurdenvereitelt, Haben
heiligeVorurtheile, “

heimliche Spiclüngentc.
was béygetragen,davon i�thier nicht dérOrt zu
urtheilén,“Sovielweißman , ‘daß’der Höfrath

H'4 Vetter
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Vétter mit den übrigenMagi�tratsgliedern‘die

redlich�ten‘und uneigennüßig�tenBemühungen

äu��ertenund �eit14 Tagen einen Plan entwerfen
Aie��en.

’

Die�erverunglückte;das Jahr vergieng,
die Vereinigung:erlo�ch, und die �alder�cheSchule
gewann „mehrdenn 700 Rthlr. Profit. Jm Jahr
1777. erhielt die�eSchule ein ihr vor vielen
Jahren her zugedachtes Legat von 1400 Rthlr.
Durch die Aufgebung der vorjährigenCombina-
tion verlohr�ieihrenRektor Johann Peter Wils-

lenbücher.Nach 2
¿ jâhrigerVacanz, in welcher

Zwi�chenzeit�ichvielesandrânste, die ge�chehene

Aufhelfung�inkenzu la��en,nahm der rathengui-
�cheRektorSauberzweigdie Stelle an , von dem

maán eine -{ucce�liveReformation und werkthätige
Verbe��erungzu einer verfeinerten Erziehung�ich
Ficherver�prechenwird. UmO�terntrat er �ein
«Nefktorat:an ,-fand zum-Theil-ganz leere: Kla��en

und ein ganz eingezogenes- Chor. Bey: �einem
Patron und andern hohñoratioribus �uchteer �ich
Wohlwollenund An�chenzu erwerben;— durch

Fein herabla��endesund liebreichesBetragen das
Zutrauen der Eintoohner, die ihm keine Bitte

„ab�chlagen,wenn es nicht die Unmöglichkeitoder
ein zu Lä�tigfallenvon �elb�tverbietet. Durch

Fein freundlichesUmgehenlebt er mit feinenKolle-
Hen in dergrößten Einigkeit. Bey den Schülern

hat er Ehrfurcht und Liebe. Durch Bewei�e�ehen
�eineZöglingeihre Fehler �elb�tein und unter-
a��en�ieóhneweitern Befehl. Seltenmüßeine

AieStrafe der Zuchtmei�ter�eyn,DieÁn-
zahl
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zahl der Schülez hat �i<bis aufs duplum ver-

mehrt; das Chor ift �chonziemlichwiedêrherge-
�tellt’und die vornehm�tenFamilienhäu�erbeyder
‘Städte urtheilen von �einemeinge�chlagenenUn-

terrihte und Erziehungsart auf- die gün�tig�te
Wei�e: er �eyder Mann, der die�everfallene
Schule wiederher�tellen und- ihr Zutrauen mit
bewirken helfen könne. = = 7

Bisibt 1778. hat die�eSchule' �choneinen

e��eftivenGewinn an 4444 Nthlr. 2G. 112Pfe,
�oihr eigenthümlich:zugehdrt, davon“der: ißige
Nektor vor der Hand jährlich25 Rthlr. Zulage be-
kommt. Jhr �owirk�ameKurator geht darauf
aus, ihr nunmehro mit Hülfeanderer noch einen

Fondzu �tiften,womit �ie�ichin zukünftigenZei-
ten in Nigeur- und Nachdruck �ezenkann. Ein

Kapital ‘von1000 Rthlx, will er zur Gründung
Fe�t�eßen,Das zu 5 pro Cent jährlichausthun,
alle einkommende Jutere��endavoùieder zum Ka-
pital �chlagen,damit �ollnach der Fe�t�ezung100
Jahr continuirt werden ,

- binnen welcherZeit mit

Magi�tratsunter�tüzungdie�e1000 Rthlr. zwar

nur 5000 Réthlv.Zin�engebracht; die�e5000 Rthlr.
Hin�enhingegen 119, 600 Rthlv. Zin�engetragen,
Und �odas ganze Kapitalangewach�enauf 125,000
Nthlr. , wozu, werdenSie �agen,#0 ein Fond?
Ich werde Jhnen vor der Hand eine nähereAuf:
�lie��ung.davon geben und am Ende noch-eine
Zugabebeyfügen, ¡tte

H 5 Mat
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Manbe�chäftigt�ich�ehrdamit, die�eSeule
zu einem Pflanzorte für Studirende, und ohne
Unter�chieddes Ge�chlechts, eine gute Búrgét-
und:Mädgens- Erziehungzu gründew,wo Kins-
der von 5 -14 Jahren ihren nôthigenUnterricht

, erhalten können, Daran fehlt es hier noch �ehr.
‘Seit je her hat man nur immer für Studirende,
und nicht auch fr guteBürger mit ge�orgt. Neh-
men Sie nur das einzige an: woher kommt �oviel

Armuth? Von dem, wäs Eltern ‘�elb�tdurch ihr

Fo�hle<tesVorgehen dazu beytragen, was \i<
‘von den Verbiñdungen, Gewohntwérdenan irre-

‘guläreLebensarten, dem Luxus Und �ovielem ans

‘dern her�chreibt,erwähne‘ichhier nichts." Das

Fällt mir nur“ auf, wenn Arbeitfamkeit und eine

‘gleichgute häuslicheErziehungs: Grundlage, êtwa

nach Bü�chiigsVor�chlägen, ‘in der Kinder�eelen
mit bearbeiret würdé; wenn andere“ be��er�chrei
ben und rechnénznoch andere zeichnen, Ni��eaufs
nehmen, An�chläge‘anfertigen und �omehr, ver-

�ichenlernten; �o‘würde �ichvieles legen. Und
da: die�eSchulevon Wohlthätera ge�tiftet,von

Wohlthäterkünter�tüßt,und auf ihre fernere und

künftigeErhaltung �ichmit-gründét, fo gehêt des

Kurators Sinn dahin, auch dur die�eSchuledéù
Einwöhnernbeyder Städte ihre erhaltene Wohl-
thaten durch �oeine'Erziehungihrer Kinder wieder

àäuszutheilén;‘und au< dur< ihre auszuleihendeù
Capitaliadamit ‘den Einwöhnern und Bürgern,
welcheSchulden halber zu Grunde zu gehen,Miene

ts nach vorherbenannter Art �olangezu
unters
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unter�tüßen,bis �iedurch Arbeit�amkeitund Er-
�parung\{uldenfrey werden----Bis ißt hat die�e

An�talt�honan 22 �olcher�inkendenFamilienwies

der aufgeholfen, und damit der Stadt ihre:verlobs
rengehenden Bürger wieder herge�chenkt.Wenn

das �òfortgeht, �owird Brandenburgein vicles
von ‘�einemLuxus verlieren,

-

arbeit�amere:und
�chuldenfreyereEinwohner , gute Wirthe maché
lehren, und �ichmit �ich�elb�tzu helfen�uchen,-

Gr

1

20 Wot derStadt, darinn‘ole‘arofnie
thigeAufhelfungangetroffen wird! Wer�ollte.�ols
hen men�chenfreundlichen“Gemüthsarten,nicht
weit mehr Hülfe edler und patrioti�ch:denkender
Gönner,mehr wohlthätigereAllmo�enwün�chen,
worinn.bisherder Segen GOttes �o.NAAmits
gewirkthat2

-

Edle Wohlthäter,HAPRS Patrios
ten; _recht�chaffeneund gefühlvolleHerzen, gebet,
ohnealle Unter�cheidungeurer Religidn, die�erErz
ziehungsan�taltzu �einernähernErreichung der �ich

vorge�eztenEndzwecke, gebet ihr etwas her, von

‘eurem Ueberflu��e,�owenigund klein die Ge�chenz

ke auch �eynmògen; am Gelde, aa NVermächtni�s

�en¿än Schenkung eines Kapitals ¿das nach be-
�timmtenJahren ohne: Zin�en‘wiederbezahlt wer-.

den �oll,an einem wöchentlichen,oder monatlichen

Beytragzu einem Convitkoriao von 6 Pf, oderei:

nigen Gro�chen,== “an Vücher zu Errichtungei-
ner Bibliothek¿‘und/an andern ihr nôch-fehlenden®

Bedürfni��en_Jch ‘bin
BáGBitGedafür,Mé âtige
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rhâtigeErwei�ungeurer Liebe �olleurem Herzenbey
jedem Andenken recht viel Segen und Freude zus
rufen; Denn das gefällt.jedem guten: Men�chen,

‘

darüber freuet �ichder Himmel, das lohnt GOtt.

Die�eSchule�icht,\o wie alle Stadt�chulen;
unter der Magi�trats-Auf�icht,als unter ihrem
Patron. ‘Die äu��ereRegulirung ‘und auch Bez

�ezungder Stellen überläßterdem Curator; dev

die dtfonomi�thenAngelegenheitenund die Adminis
�trations--Rechnungmit be�orgt,obgleichein jedes
Magi�tratsmitglied�einenwirk�amenAntheil init

därxannimmt. Der Paßor an der St. Gotthards-
kirchei�tjedésmalInfpeétor{\cholæ.Hier wünfchte

ih, daß Patronus, �owie der Kürator für die

äufferlichenVerbe��erungen�orgte,auch�seinen
Kurator oder Direktor an�ezenund be�tellenla�en

möchté,welcherfich das Jnnere der Schule eben

�òeifrig und rhâtig angelegen �eynließ. Einen

Direktor, von dem alle Lehrer die ‘einzuführenden
Lehrbücher,‘die:Lehrarten, Verbe��erungen2c. abz

hiengen, der einem jeden angeme��eneGe�ezeunter
_

hôhererApprobation vor�chreiben,und in allem �o
eine Einrichtung und Ordnung treffen mdchte,die

zum Be�tender Schule und wahrem Nuten beyder
Städte und’ der umliegenden Gegenden abzwe>te.

ib �cheint
es noch.�ehrzu fehlen.

(3 Bezaiieúsarbeiten 6 Lehrer,welchevon

der Stiftung her ange�est�eyn�ollen, Ein Rektor,

Kpure�topiSubrektor , Kantor, Quartus- und

Sextus,
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Sextus, welche zu�ammenaufgewi��eWei�eeiner
dem andern vorarbeiten.

Bey Antritt des zeitigenRektors waren nah
O�tern,ohne der óten, in deù5 dber�tenKla��en
24 Schüler. Jetzo 47, al�o33 mehr. ‘ Darunter

waren2, ißt 13 Fremde,
:

Die Grundlage eines Convi&ori, der neue

LektionEplanund die Methodewerdenaáglensim Drucke er�cheinen, L

Nun noch éinigeofnictiränzä, dièBE6e
nen, mein be�terFreund, als eineZulageElich vorenthalten kann.

4

Die bisherige Admini�tration, welcheunter
dem Kurator und beyde unter Magi�trats-Auf�icht

-

�ehen,haben bisher �ämtlichdaraufein wach�a-
mes Auge geworfen, und �ichent�chlo��en, au��er
das Rektorat, welchesbleiben �oll, bey jedemAb-
gange eines Schulkollegen,an de��enerledigten
Stelle einenKollaborator mit 150Rthle. jährliche.
Be�oldungund freye Wohnunganzu�ezen,

-

Ju
die�emJahre 1778.gieng der KonrektorJ�e>eals

Frühpredigerab, An de��enStelle kam dev bis
erige Konrektor, und an die Stelle des Subrekt-
tors ward ein Kollaborator, Namens Schale, mit
dem benannten Gehalte und Freyheitenange�eßt,

_ Gefälléer dem Rektor, Kuratorund Magi�trat.-

nicht, �owird ihm�einDien�tÀJahr zuvor auf-
getündigt, fo wie ihm �elb�o eineFreyheit über-_

liniableibt,I er für die Schuleein brauchbas.
rer
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rer’ Manti, �o!hat er“Hofnung, eine verhältnißs
mäßigeZulagezu befommen,und auch mit der Zeit
uach�ciner fähigenTüchtigkeit, eine weitere Ver-

�orgung.Eine Anlage zu mancher. Ab�chaffung
und zu einer �ehrguten Einrichtung! ! Das. i�t
nach �truen�eei�cherArt zu Halber�tadtein be-

währtesMittel „. derSchuleunddenSchülernzu
helfen. :

Wenn ‘ichYasißt verdi: und vörigeAn-

�ehenmit einander vergleiche, �oif der �alder�chen
Schulein der That {on recht �ehrviel geholfen.
EineSchuleohneMittel,— mit Schulden, mit

Lehrernbe�ezt,— ohne Schüler,und ein täglich
drobenderUm�turzder Gebäude. So�ahe�ieaus.

Dasfonnteweder Lehreraufmuntern, die Jugend
mit Heiterkeitdes Gemüthszu unterrichten, noch -

jemanden vor ihr einnehmen , ihr �eineKinder zu

erziehenherzugebenoder zu ver�chaffen.Bey \o

einerSituation, wo man von allem entblôßt,mit

demMangel ringen mußte,konnte es nicht fehlen,
�iemußte �inkenund verfallen. Reropps Ver-

dien�teuni die�eSchule �indgröß. Wer’ �iever-
kennt, verkennen und beneiden kann,der muß

mehr âls ein gefühllo�esMen�chen- Herz haben,
Sein er�terVer�ucheiner ökonomi�chenVerbe��ez
rung war freylich ‘nichthinreichend, ihrem ganzen
Fehler abzuhelfen, ihren ganzenGlanz auf einmal

darzu�tellen,Das konnte er �owenig, �owenig
es damals �eineAb�ichtwar. So eine Erleichte-
rung müßteihr aber dóchzuvorver�chaftwerden,
wenn �ienicht gänzlichverfallen�ollte,Der Neid

muß
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muß es ihm la��en,daß er niht aus Mangel einer
exforderlichen Ueberlegungverfahren, Bedenklich
wares, ob �einUnternehmennicht mißlingen,odex-

um�chlagenwürde,  Lohenswerth:bleibt es, daß

�ichdie Admini�tratorendurch keine Grillen �eichter'
Köpfe kleinmüthigund muthlos

-

machen lie��en-
Hier lobt offenbar das Werk �einenMei�ter,der,

- wie er mir oft �agte,bey den vielen Be�türmun-'
gen beyweitem nicht �oweit gekomnen-�eynwürs

de, wenn die wei�eVor�ehungihn nicht ‘in �einer
Arbeit �ichtbarunter�tüßt,und ihmvon einem Fin-
gerzeige auf den andern hingewie�en5»alles wäre
von kleinenbis zu grô��erndkonomi�chenVerbe��e-
kungen fortgegangen, �owie auch mit der innern: |

Verbe��erungein Anfang gemacht i�t. Die Mits
tel, welcher man �ichbedient, �ind:wohl gewählt,

gut überdacht;und richtig ausgeführt. Wenig:
“‘

ver�prochen!* mehr erfállt !! Das mußte Freunde:
erwe>en, nachdrüklichereUnter�tüzung, und ane:
dere zu einer gleichenBeyhülfeermuntern. Denn
das Ab�ehenwar nicht auf die Schule al‘ein ge:
richtet. ‘Man wagte �ich“in die Politik. Ma#x

�ah�ienicht als das Ganze, �ondernnur blos als.
ein Theil des Ganzen an, und al�ovon Vortheis-
len, welthe zu erhalten waren; wurdendiejenigen,
�oeinem andern Theile �chadeten,ausge�chlo��en,-
Und nur diejenigen, welche der Schule aufhalfen,
und andern nichts �chadenkonnten ; vorzüglich
aber �olche,welche andern zu gleicher Zeit nüblich:
waren, am begierig�tenergriffen. Auf die�eArt-*
da jeder denkendeMen�chgéwahrwurde, daßnicht

:

�owohl
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�owohlder Um�turz“der Schule, als déèrUmf�turz-
des Allgemeinen das Ab�ehenwar, �omußtedies

�esUnternehmen‘allerdings Approbation finden.
Um�omehr, da ein jedes mit �oeiner Vor�ichtund

Genäuigkeit behandelt, und eines nah dem an-

dern zu gründenge�icherti�t,damit wenn wider

alles Erwarten , die Sache eher ein Ende nehmen
�ollte,als man es vermuthet, doh das bisher Eins:

gerichtete bleiben muß; da mithin Mühe, Arbeit,
und Geld nicht“vergeblichverwendet i�t,�owird

die unternommene Schulverbe��erung,in �oweit:

�iebisher �einenFortgang gehabt, ‘unter denen an

vielen andern Orten ver�uchtenVerbe��erungenih-
ren Werth und Rang behaupten.

!

Man hat zwar noh ein Ab�ehenvon grö��erm:
Umfange„ in �oferndie nothwendigdabeyvorkom-
mende Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen

�ind, und ‘Patriotenals Mitarbeiter und Beförs
derer �ich.finden �ollten, eine ‘allgemeinereErzies
hungsartaller Kinder beyderleyGe�chlechts,in den

Kenntni��en,Wi��en�chaftenund Grund�ätzen,die

einem jédenzu �einerSelb�terhaltungnöôthig�ind,"
und ihn zu einem brauchbar:nüßlichenMitgliede
der Ge�ell�chaftmachen, �ichvorge�ezt,Dies Un-

ternehmen kann ader eigentlich nicht �owohl:als:

eine Schulverbe��erung, �ondernals ein zum wah--
ren Nuten des ganzen Staats abzweckendesMiktz

“tel ange�ehenwerden. Die Sache i� allerdings
weit aus�ehend, die Ausführung kaum zu hoffen.
Es tvird daher nicht als ein Werk bearbeitet wer-

den,
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den, welches unter einem ausgeführtwerden foll,
�ondernnur ‘als ein �olches,wo auf �olcheAnla=

gen gedacht werden �oll,wo mehrere auf de��enEr-

langung mitwirken �ollen.

Sollte“ es dahin kommen, daß �ichmehrere
patrioti�ch;denkende Kdpfe und Händemit die�em
Ge�chäfte,welches vor einem und wenigen viel zw

großund weit aus�chendi�,verge�ell�chaftenwoll-
ken; �owäre an Erlangung dé��elbenum �oiveni-
ger zu zweifeln, wenn der Monarch �elb�teinzum
WahrenNuten des Staats abzielendes Unternehs
men zu unter�tüßengeneigt �eynwürde. -

Ge�etzt,der Zwe würde nicht überall gähz,
�ondern*nur zum Theil erreicht, �o‘würdenzum
Be�tendes Staats immer Vortheile genug übrig
bleiben. | ILL dS;

4

SIAE

‘Au��erdie�erSchule findet man nocheine,die
�ogenanntegro��eneu�tädt�cheSchule. Daran
arbeiten au��erdem Jn�pektorKappelier,ein Nee
tor, Konrektor,Subrektor,Cantor, Quartus
und Sextus,

|
E HEIGHT

Was und wieviel an die�erSchulei�, habe
ih niemals recht erfahren können,�o viel aber
wohl gehört, daß�iedurch das Abgehendes Ma-
gi�tersund Rektors Pfenningk, gelitten haben
�oll. Der an die�erSchule �ehendeKonrektor
Baumannhat �ichdurch �einehi�tori�chenSchrifs
ten rühmlichbefannt gemaht.

“Näch�tdie�ergiebt es auch eine Garni�on-
�chulebey dem v. Klei�t�chen:Fü�ilierregimente,
 *"Keligionszu�tand,4, B, FJ welche

i
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welcheau��ernoch einer, die einzige in ihrer Art mit-
�eyn�oll,und daher ihrer �orühmlichenStiftung
enipfohlen" zu werden verdient." Ich theile hier
dasjenige mit, was mir davon befannt geworden.
Nachdem er�ten�chle�i�chenKriege-�cheint�ieihren
Anfang genommen. zu haben.

-

Bey dem Feldpxe-
digerMünnichward. �iebe��er-fundirtund verbe�-
�ert, Es �teherzu vermuthen,daß.der. �einer
Schuleinrichtung-wegen„�o�chägbareDohmherr
v. Nochowzu Recare ein vieles dazu beygetragen,
beydem Münnich�ehroft zu �eyndie Ehre hatte.
Ein jeder Compaguie-Chef,vom Generalbis zum

jüng�tenKapitain „ hat zu einer gleichguten Fun-
dation was gewi��eshergegeben. Jeder Kapitain
iebt monatlichzur Erhaltung1 Rthlr. „ einige

0smehr,und wenn ein Soldat �ichverheyrathet,
muß er 2 Néthlr,dazu zahlen, Der EE
mei�tervon Nadeke i�tDirecteur der Ka��e,Da-
‘von wird be�tritten:

:

_H Die an�ehnlichemonatlicheZulage des Gar-

ni�onkü�ters,für �einenUnterwei�ungs- Un-
a

 LEPTICOG
2) Das Holz zur Heizung der Stube.

3) Die An�chaffungder Bücher,Papier,und alle
—_ Schreibmaterialien für die Soldatenkinder.

4) Die Kleidungder ärm�tenKinder,

5) Wird denen armen Eltern eine hinreichende
“Zulagegegeben, die viel Kinder haben...

Die innere Einrichtung hängt von dem Direftór,
und demFeldpredigerab. Die Kinder werden un

Chris
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Chri�tenthumnach der Diecrich�chenUntertvei�ung
zur Glück�eligkeitnach der Lehre JE�u;im Schrei-

ben nach Vor�chriften,worauf auch alle zumKrie-
geswe�engehörigenWörter zum Nach�chreibenvor-

gezeichnet�ind;im Rechnen, und allen ihnen“nd-
thigen Wi��en�chaftenunterrichtet ; woraus ‘am

Ende dem Regimentedie brauchbar�ten‘undbe�ten
Leute zuwach�en.Dit Lehrer �indzu Friedenszeiten:
1)’dèr Feldprediger, und 2) der Gani�onfkfü�ter.

Beym Ausmar�chirenzum Kriege, nahm:das

Regimentden Kü�termit, und �eßzte:uñterAuf�icht
des, FrühpredigersHampe, einen, Namens Thiede
an, welcher diezurückgela��enenKinder :unterrichs
ten, �owie Hampe zum Chri�tenthume-bereiten
muß. “Jm Ausgang 1778 �ollder eigentlicheFelds
kü�terdie Schule wieder übernommen haben. Der

ehemaligeMünnichhat �einAndenken bey die�em

Régimentedamit verewigt: er führteein Ge�angz
buch éin, 10 i ¿

ff ;

"ES giebt auch no< �ogenannteViertel�chu-
len, wo jede mit einem Lehrer be�etti�t, . Hier
 wikd das A B C, Buch�tabiren,Le�en,der kleine

Catechi�músLutheri,* �orecht nach alter Art: �teif
“Und fe�tdocirt. Einige, wo: nicht alle, �ind in

“

einem-�chlehtenZu�tande,o dafi es hier wirklich
an �olchenfleinen guten Kinder�chulen�ehrdaran
fehlt. - Machen Sie den Schluß: der reformirte

Kantor78 Jahr alt, bey dem �eineGemeine kein
Kind mehr: hin�chi>enwill , �ollunter allen noch

derbe�te�eyn. J< bin, wie Sie wi��en,Ihr
wahrer Freund, N. N. LA

5:22

E

ier
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Si verlangenvon mir cine um�tändlicheNach:
richt von den firchlichenVerfa��ungenin O�t-und

We�tpreu��en,Hier i�t.�ieuvorder�t.
Was '‘er�tlichdas Jus patronacusda�elb�t

betvift ; �ohatte. der deut�che:Orden in den alten

Zeiten das*Recht, ‘die Prediger�tellenzu vergeben;
weil er die*mehre�tenKirchen mit Einkünften verz

�ahez-einigeausgeuòmmen, die nach der im Jahr
1243 gémachténTheilung des Landes in dem Drit-

theil erbäuet wurden, welches denen Bi�chdfenge-

geben wurde.

Die�esRecht der Bi�chöfeverlohr �ich’aber;
da nah der Sefulari�irungPreu��ensbèyde-Biz

\hdfe, �owohlder von Lammland als von Pome
�aniendem Herzog, Marggräfen von Branden-

burg, huldigten, und ihm mit ausdrücklichen
Worten weltliche Herr�chaftabtraten. Jnzwi�chen

“

Haben auch einige adeliche Familien die�esRecht,
indem �owohlder Orden als die nachmaligen Hers
zoge einen von den Vorfahren die�erFamilien, �eis
ner Dien�tewegen mit Landgütern belehnte , die

entweder �chonKirchen hatten, oder auf welchen
die Be�igerdes Guts er welchebauen lie��en.
Andere leiten ihr Recht auch daher, daß einige ihz

|

xer Vorfahren der ERE DENabges
aufehaben.

, Jn
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Ja den Städten "aber be�aßanfänglichjeder, -

der eine Stadt ‘erbauete, auc das Jús patrona
“

tus über'die in der�eiben-zugleich êrrichtete Kirchen.
Die Bi�chdfeübten in den alten Zeiten auch die�es
Recht überdie in ihrem*Strich Landes? von ihnen
angelegten Re�idenzenund andern Städten aus.

Nach“der Reformation hôrte es ‘aber auf; doh
giebt es noch einige adeliche Städte in Preu��en,
als ¿,B. Domnau; Landsberg, Gerdauen 2c.

Ji denen Scâdten,die nachher angelegturs

den, fam das Patronatrecht dem zu, dem die

Stadt gehdrte, es wäre denn, daß die�erdies

Necht dem Magi�tratder Stadt abtrak. Wie zum
Bey�pielin An�ehungder Diakonate, die gemei:
niglich durch die Magi�trätebe�etwerden, ge�che-
hen i�t,

Da aber in einigen Dörfern die-Patronen
nicht allein im Stande�ind, einen eignenPfarrer
zu.erhalten ; �ohaben�ieauchhier �ichdahin ver-

einiget, daß ein Prediger zwey und- mehrere Dôr-
fer ver�ehenmuß. Der Hauptorti�talsdanndie
Mater und der, de��enKircheder Prediger die�er
Mater mit ver�ichet,Filia. Die Be�e6ung.der

vakanten Prediger�telleapflegt alsdenn wêch�els-

_vei�e,oder wie es �on�tzwi�chenden Patronen
verabredetwird, zu ge�chehen.

Solche Patronen, �iemögenihr Recht über
eine Kirchebe�igen,‘aus was für einem Grunde �ie
wollen," haben jedochnicht freyeHand,in Kirchen
nachihremGefallen zu handeln; �ondern�iemú

3-3 �en
Sa
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preæ�entandihat, vorher mit dem Pfarrer-derKir-

134 Vier ‘und’�echszig�ter:Brief.

fen �ichnah den Landesge�ezenrichten, wenn �ie
auch das -Patronatrecht dem Landesherrn nicht.
�chuldig�ind: Sie könnenz. B. keine neue Neliz-

gion noch, Liturgie auf ihren Gütern einführen,

Jhre Kirchen �tehenunter dem vom-Landesherrn

ge�eßtenJn�pektordes Di�trikts ;- �iemü��enihre
¡Kirchenrechnungen.durch�ehenla��en,beyBe�eßung
der Prediger�tellen�ichnach den Landesge�etzenrich-
ten ; �ie-dürfen-keineKirchen- und Schulbédienten

ab�egen,.nocheigenmächtigauf ihren Gütern neue

Kirchenfundiren.
(5 6

t

Die vakanten Prediger�tellenin dem König-
reih Preu��en.werden �ogleich, weil da�elb�tkein
Gnadenjahr �tattfindet, wieder be�etzt.Verzd-
gern die Patronen die Be�czungdie�erStellen, �o

Übernimmt�ienah Verlauf eines Vierteljahrs die

Landesherr�chaftvermögeeiner ausdrüklichenVer-
“

ordnung’ von 1735 ex oficio. Damit aber de

Patron derGemeine nicht einen Prediger ‘aufdrins
ge, wider ‘de��enVortrag �iegegründeteEinwen-

dungen machen könnte; �omuß der Patron denjes
‘nigen, welchener vociren will, der Gemeine vor-

her vor�tellenund ihn zwey oder dreymal vor der-
“Felbenpredigen la��en.An den Orten aber, ws

“die Gemeine diè Macht hat, tie etwa beyden
Diakonaten in den Städten , werdenihr drey vor-

ge�tellet,die cine Probepredigt halten mü��én,und
von denen �ieeinen ‘wählen:kann, Jedochmuß;
ehe dies. ge�chieht,der Magi�trat, der das Jus

he
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he kötiferiren' uñd kéinendie ProbepredigtBâteen

|

lä��en,bevor ihm nicht dex Pfarrer �einfidele cori
lili giebt ; denn’ die�esmuß vor dér Wahl eine

géholetwerden ,?dämit die Gemeine:bey der�elben
de�to�icherergehen kann.

*

Um aber überhauptvon der Tüchtigkeit\9-
wohl, als dem geführtenWändel und der Gez

müthsbe�chaffenheiteines Kandidaten, oder, wenn
ein �chonim Pkedigtamt �tehender“berufen werden

�óll von �einerAmtsführungvor derVokakïioä
gewiß ver�ichert“zu �eyn;hatte der vorige König
FriedrichWilhelm i729 verordnet , “daßniemáns

zum: Prédigtamt ‘befördertwérden �oll,der nicht
von

zweyTheologen, die zugleichKön�i�torials
râthewären, ein gutes Zcugnißaufzuwei�enhätte.
Dies. wurde aber: 1732 der-ganzen-Königsbergis
�chenUniver�ität-Nbarfrngenohe dé

* fid:ivo
aehlis2eni�t. |

“Die�eEinrichtungbezog�ifehniché:allein auf
die:königliche,�ondernauch auf: die adeliche und

�tädti�chePrediger�tellen, und auf dieweitere: Vet
förderungder PredigerÜberhäupe.?
Unter 25 Jahrendarf "keinKandidatin än
Aitge�eßztwerden, jedocherhieltendie polni�chen
Kandidatenim Jahr 1738 véniamætatis, vers

muüthlih,weil es an ältern Leutenfehlte, unddie
Anzahlder polni�chenPrediger�tellenvorzüglichgroß i�t.

Eben \o wenigdürfennacheinerVerordnüns
von 1715 Söhneihren Vätern adjungirt werden,

i

Fd weil
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veil wegen-des genauen Umgangs �olcherLeutemit
den Eingepfarten von Kindesbeinen-an, ftcine �on=z

derlicheErbauung zu erwarten- �teht,—- Ma

macht auch einen Unter�chiedunter den Gemeinen,

Wichtige Predigtämter, als die-Erzprie�ter�tellen
und die Pfarr�tellenin Königsberg werden blos

mit Männern be�etzt,die bey.ihren �chlechtenStel-
len �ichals recht�chaffenePredigergezeigethaben.

j Kein Kaudidat,der �ichin Preu��enum ein
Amtbewirbt, darf nach den ausdrücklichenéèmgz

lichenBefehlen in Wittenberg�tudirethaben. Sie

mü��enalle in Königsberg,Halle oder Frankfurt
gewe�en�eyn,und gute Zeugni��evon

es gewe=

�enenLehrern mitbringen.

Das Examender Kandidaten Sctiigécièn¿pes
dein die Bi�chôfe,nachdenr áberxdie Bißthümereinz

giengen , wukdéè “ésdem königsbergi�chenKön�i-
�oriumübertragen. Es ge�chiehtvermögeeiner

Verordnung; von:1748 öffentlichin Gegenwart an;

derer Studirenden. Vor dem�elbenmuß der Kan:
didat eine Probepredigt halten, und zur Probe’kas
techi�iren,Jenes ge�chiehetin der Schloßkirchezu

Königsberg, wo �ihdas Kon�i�toriumin einem

an die Kirche �ko��endemZimmer auf dem Schloß
ver�ammlet,Die Katechi�ationaber wird vor den
Schränken des Kon�i�toriumsgehalten. Das
Examen�elb�twird in lateini�cherSprache ange=-
�tellet,und man�iehtdabey nach einer Verordnung
von 1735 nicht guf blo��eGelehr�amkeit,

:

Wird
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Wird nun

-

dex. Kandidat: nach.dem Examen
men, �obeéommcter ein Zeugnißvon dem
Konfi�iorio, daß und wie er be�tandeni�t.Ehe
aber die 1Ordination angèhet, hält der Rath, der

�ieverrichtet, eine lateini�cheRede-an-ihn.— Ehés
dem mußten die. Kandidaten wor. ihrerOrdination
auch auf die �ymboli�chenBücher;�chwören, dies
i�taber abge�chaft,dagegen jedochdas �ogenannte
JUramentumSiwioniàeingeführtworden, Der
Inhalt die�esEydesgehet dahin/ daßder Kandis
dat wegen �einexBeförderungzu dem namentlich
angeführtenPredigtamte niemandenetwasgege-

ben, zu gebenver�prochenhabe, vder‘nochzu ges
ben Mbenite,Ft er unverheyrathet,�o�hwörek
er nochüberdem, daß er feiner Per�on, ‘die iht
bey Gelegenheit die�erBeförderungzur Heyrath
etwa vorge�chlagenworden, die Ehe zuge�agt,no<
ihx Höfnüng dazu gemacht habe. "Wer die�enEyd
mit gutem Gewi��en:nicht ablegenkänn, �ollabs

gewie�enund! nie zueinem Predigéamtatis
atta

: |

| Die Ordinätion gi�Gsbebisauf den Todes: i

legtenevangeli�chenVi�chofsin Preu��enWigands

1587 von den Bi�chöfen.Darauf wurden zwey

Kon�i�torienerrichtet.“ Jn Samalad und Natan-

gen'ordinirten inzwi�chéndie Domprediger bis 1613,
von welcher Zeit an der Oberhofprediger, und zwar
als“ Kon�i�torialrath,und in �einerAbwe�enheit
ein anderex von den Räthen,die Ordination vers

xihtet. Jn dem Pome�an�chenDi�triktaber ge-

�chahe�iebis zur Aufhebung des da�igenKon�i�to-
: 25-8 riums
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riums 1751“von den Bey�igernde��elben;�eitdem
wurde �teauch dem Oberhofpredigerübertragen."
Sie muß in‘eben der Woche, “wöórinn der Kandidat

éxaminirt wird, auh vorgerommen werden. Die
Gebühren, die der�elbedabey zu entrichten“hät,
�indin der gedrucktenSportelordnutgvom 16ten
Sept, 1751zu’füden,

“*

= LICE Formular,de��en�i�ider Ordinansdaz
bey bedienet,�tehtin der 1741in 4td herausge-
tomimnenpreußi�chenKirchenagende.Eine Redé

wird dabey nicht gehalten, da es {on in dem Kon-
�i�torioge�cheheni�, auch fälltbey der nachher
ange�telltenVerwaltung des heiligenAbendmahls
die Paraphra�edes Vater Un�ersneb�ider gewöhn;
lichen Anrede an die Koinmunitfanten weg, und es
wirdblos das Yater Un�ergebetet,

Auf die Ordination folgt die Antroduftiow;i

auch wenn ein Prediger von einem andern Ort ver-

fegtwird. Man �telletihn: �einerGemeine vor,
und giebt �owohlihm als der Geméine einige: nds
thigeErinnerungen; Auch die�e:verrichteten �on
die Bi�chöfe,zwar nicht immer �elb�,-�ondera
durch zwey der näch�tenPrediger , von denen einer
die Fntrodukcions-Predigt halten; die Jn�titutions-
�chriftdes Bi�chofsund nachher das in der Kirchen-
agende befindlicheFormular vorle�en;der andere

aber dem zu Jntroducirenden dieKommwmunionvors
reichen inußte, — Seitdem aber-dieKon�i�torien
einge�eßtworden, -mußdie Jn�titutions�chriftvon

die�en:ausgefertiget (Gn
unddie Introduktion

ge�chieht
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- ge�chiehtdurch die Erzprie�ter'‘oderJ�pekéorsdes

Di�trikts,wozu dic erledigteStelle gehdret,“die�e
aber werden wiederum von dein! Oberhofprèdiger

introduciret, es �eydenæodaß:der‘einzu�céude
In�pektorüber zehnMeilen-vonKönigsbergwohnk,
inwelchem Fall �ie-demnádeaErzprie�teraufge;

tragenird...

¿Ait An�ehung,derdabey-vorfallendennfo;
�teni�tverordnet, daß der Oberhofpredigervor
die Jntroduttion- eines Erzprie�ters.zehnThaler
agusden Kirchenmitteln„die�eraberzwenn ereinen
Predigerin �einemSprengel einführet,-nuxvier
Thaler neb�tfreyecFuhr von der Gemeineerhalten
�oll. Au��erdemwird noch vor die Mahlzeit.bey
der, Juatroduktion..eines Erzprie�terszehn:Thaler,
eines LandpredigersoderDiafonus.inkleinenStäd-
ten aber nur �ehsThalerberechnet,Um jedoch

dem angehendenPrediger�elb�tdieUnko�tenzu er-
leichtern,i� ihm bis auf höch�tenszehnMeilen

die Gemeine�chuldig,zur Abholung�einerSachen
dienôthigenFuhrenzuthun : zugleichwerdenihm
diebeyder Ordination andas Kon�i�toriumUnd
andie Schloßkirchevon ihmausgezahlteMantel-
gelder, nach der einmalhergebrachtenGewohnheit
mit drey uñd dreyßigThalerndreyßigGro�chèn
vergütet;wobeyverordnet i�t,daß wenn einc

Kirchedie�eGelderaufzubringenzu arm�eyn�ollte,
die�eGelder von den �ämtlichenKirchendes Amts
oder der Jn�pektionzu�ammengebracht; in] den :

Städten aber, wo der Magi�tratdas Jus vocan-
:

:

E ï
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di hat, aus der Kämmereygenommen werden, und
wenn ein Prediger: von einer Kirchezur andern gez

rufen wird, dié lette der-er�ten,oder-die Kämmes
n

es zurü geben:�olle,-

“Her dffentliche-Gottesdien�twird in dem Kd-
tgéeichPreu��enan gewöhnlichenSonn- und Fe�t-
tagen gehaltèn. Jm Jahr 1723 gieng, da die

Mengeder Fe�ttageau��erordentlichgroß war, eine

allgemeineReduktion derfelben‘vor�ich. Nach eis

nigen Abänderungenwurde die�eabermals 1754

auf die Feyer des dreytägigenO�ter-Pfing�k-und

Keyhnachtfe�tes,des Neujahrs- Himmelfahrtsz
tages, des grünenDönners- und Charfreytages,

_-

Heb�tden vierteljähßrigenBußtagen fe�t“ge�ezt.
Von die�enaber wiederum der dritte Tag der- hos

henFe�te,der grüneDonners? und Himmelfahrts;

fagneb�tdreyen Bußtagen1772 aufgehoben. À
Der Gottesdien�tgrehet nah einer Verord

nung von 1751auf dem Lande1 Sommer um $,

im.Winteraberum 9 Uhr an mit der Bedrohung,
im Fallein Predigerdagegen �ichvergehenwürde,
jedesmal 1 Rthlr. von �einem.Gehaltzum Be�ten
der Kirche einbehaltenwerden �oll,worüberdie

Erzprie�terbeydex Vi�itationgenaue Unter�uchun-
gen an�tellenmü��en,— YJu-den Städten hinges
gen i�ter Nachmittags im Sommer um 2, und

im Winter um halb 2 Uhr fe�tge�eßt.Vor dem-
: �elbeñdarf beyGeld�trafe,Ein- öder wohl gar Abs

8
vom Amte,fein

RUESeinemge�unden
__Mite

:

© Siehe Relig.Zu�tand2c, 2, Band.
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Mitgliededer Kirche,-

von welihèmStändéer auch
�ey,be�ondersKommunion reichen; wélchès jedoch
in An�ehungder Kranken, “Aten -ünd Schwächen

nachgela��enwordeni�t, doch nicht ohne höch�te
Noth,:— Auchi�tdie Frühbeichte,am Sonntage

verboten, wiewohl.mit der, Ein�chränkung,daß

. �iebey: Alten und Schwachen, -

oder- �olchen,die
weit von der Kircheentfernt -wohaen„be�onders
wenn�ie in königlichen-Dien�ten�teheniz uúd durch
eine-zweytägigeAbwe�enheit.viel.ver�äumen,oder.

aber die fôniglichenDomainen dadurch EEleiden dürften, erlaubet �eyn�oll.

Die Predigten dürfenbey 2 ThalérStig
nicht über cine Stunde dauern, teil ‘den Zuhöreëtt
die nôthigeAndacht vergeht ; �ieauf einmal ‘nicht
‘alles fa��enkönnen,und wohl gar die Kirchen-meis
den, wo �olange geprediget wird, Den Kirchenz
vätern i�tdeswegen aufgetvägen',‘die Strafen von

dener, die zu lange predigen, einzufordern,‘wenn

�ie�ienicht �elb�thernacherlegen wollen. — Auth
mü��enin den Predigten alle unndthige Wiederhos
lungen und oratori�cheKün�te„+die das Herz nicht
rührenkönnen,�ondernbloGnnfdieKatheder ge
hèren, vermieden werden. —- „Jn denen Städe
ten hingegendarf feinePredigtaass,

als 3 Viers
tel�tundendauern. D

In An�ehungdes rillgomeîinGhGebets!i
es bey einem alten Formular geblieben, diebe�one

‘dere Benennungder Kollegienund der Chefsdêrz
�elbenabervérbóten;z dagegegenfur im allgemei

nen,
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nea, „damit znic<tzuviel. Zeit darauf verendet

werden muß, für-allehohe und niedere Landeskol-
legia Militairx- und:Civilbediente-zusbetenbefohs
bniN di:

‘Damít zuden Kütechi�atiönende�tomehr Zeit

bleibenpA fo’würde‘das \ón�tgc
nachder-Prédigt¿“däs Ab�ingendes aJfeiLiedes:

Magnificatête’ aufgehoben, ‘auchweiigèr Lieder
als" chedeni geödhnlih,ge�ungen,Man �chafte
jir“demEnde “auch’diéKirchenmu�ikenentweder

ganzlichab, oder erlaubte �ienur nach der Predigt
aufzuführen;Manbefahl auchan den Orten, wo

; mehrals eine Wochenpredigtgehaltenwurde, eine

der�elbenundieine Bet�tundein eine Katechi�ation

zu verwandeln, mit dem: Beyfügen-/daß da , wo
“

qur-einmal-wöchentlichund zwar an-dem Tage der

Kommuniongeprediget wird, die. Predigt beybe-
halten werden: EE

— cand�o-i�tes highsge
PRs aii ins

Was die Predigten�elb�tbetvift,fo wut
ddóerdint,daßitt den'Städten,wo mehr als zwey

Predigten�oinfäglich"gehaltèn werden,-we<�els?

ei�eein Jahr in den Früh-oder Nachmittagspre-
bigten, und dásandèteJahr zur Ve�perüber deñù
Katechi�musgepredigt werden �oll: Ueberdem
�olltein den-Ve�pern-in einem Jahr der Katechis-
mus nach der Ordnung an�tattdes Textes verle�en
und erklâvet, in dem-andern aber die Epi�telnder:

ge�talterkläretwerden, daß dabeyangezeiget wür:
i

;
?

de,
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de ¿-in7 welches Stück des Katechi�mus-dievorge-
-

tragene Materié gebdre, und in dem dritten �ollte

¿endlichnäch Verle�ung.und Erfiärung eines bis
li�chenSpruchs eine in der Ordnung folgendeFra
ge'aus dem Katechi�musauseinander ge�eßtwer-

den,” An'denen Orten aber, wo mehrereKirchen
�ind,könnte ineiner der Katechi�muserkläretund in
der andern über die Epi�telngepredigetwerden, wel-

leininzwi�chenden Ju�pektoren.überla��enwurde.
Jn den hohenFe�ttagen�ollenzwar diePres

bigerbey der Fe�tmateriebleiben, doch aber zugleich
ihre Zuhörerauf den Katechi�musverwei�en.Auf
dem’ Lande, wo nur eine Predigt gehalten wird,

‘wirdin einem Jahre der Katechi�musim Eingange

‘erflâret/,in dem-andern aber die-Predigt-�oeinge-
‘richtet, + daß entwederzur Hauptlehre etwas aus

dem Katechi�mus-vorgetragen -oder gezeigt wird,

wohin die vorgetrageneMaterie in dem Katechis-
musgehdre; in dem dritten Jahre aber wird- ein

bibli�cherSpruch nach dex Ordnung des Katechiss
mmizum Eingange oderzurHauptlehreabgehandelt.
— Ueberhaupti�tinzwi�chendenJn�pektorenauf-
gegeben,beyder- Vi�itationzube�timmen,was
geprediget und katechi�iretwerden �oll,und des-
wegen an den Orten, wo mehrere Predigeran ei

ner Kirche�tehen,
eine Eintheilung zu inachen,

Religions�treitigfeitenauf die Kanzelzu
:

bringen, if den Predigern �chlechterdingsunter-
‘�agt,jedocheinem jeden erlaubt, die Sâue �einér
Kircheaus GOttes Wort zu erwei�en,abér ohne

70 bittere
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biétére und anzuglicheWiderlegungen der gegen�ei-
tigen Méynungen , und ohne Per�onalienmit auf

die Kanzel zu bringen; widvigènfals �iedas et�te-

mal mit ‘einhundertNthlr. ,: das andere aber mit

dec Ab�eßungvom“ Amt ge�traftwerden. Die�e
Strafe trift auch diejenigen, welche über die: in

politi�chenund Kirchen�achengemachten Verände»
rungenauf der Kanzel rai�onniren,

So vie aber den Predigerndurchdie Ge�etze
Pe�timmt‘i�t,“worüber �iepredigen ‘�ollen;�oi�

Auch‘inAn�ehungder öffentlichenKatechi�ation
Herordnet, ‘daß wenn des Nachmittags über den

Katechi�mus‘gepredigtwird ; in dem Examen-der
Rühalt der bibli�chenBücher bekannt gemacht, das

anderemal die Vormittags gehalteneHauptpredigt
wiederholet, Und\zur andern Zeit die Ordnung des

Heils in Sprüchendurchgegangenwerden �oll,

Son�t �ollin alleà Katechi�ationen' der Ka-
‘techi�musLutheri zum Grunde gelegét werden,
und es darf tein Prediger �i �elb�teinen eignen
‘Katechi�musmáchenund darüberUnterricht geben,
weil �on�tdie Leute nur irre und verdrießlich‘gez

macht werden inôchten,im Fall �ieaus einem Kirch-

�pielin das andere übergehen�ollten.

F< komme. nun auf das, was in An�ehung
der Taufe, der Verwaltung des heiligenAbend-

mahls, der Beichte, der Konfirmation und Ko-

fui
in dem PRENPreu��enzu beobachs

ten i

|

Die
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-

Die Taufe kann allein durch einen ordinirten

Prediger ge�chehen,
"

Sie darf nach-denneue�ten

Verordnungen bey Strafe nicht über 2 Tage nac<
der Geburt des Kindes aufge�choben,auch nicht
des Sonnabends verrichtet werden,weil �on�tder

darauf folgende Sonntag durh<h das Schmau�et
an’ dem Tauftage entheiliget werden möchte. Fers.
ner muß �ie,den Nothfall ausgenommen , in der

Kircheund nicht im Hau�ege�chehen,Auch i�tes

niht gleichviel, in welche Kirche�ie verrichtet.
wird. Die Kirchenordnung befiehlt �iein der Kire

“

che vorzunehmen, in welche die Eltern des Kindes
gehören, ‘Doch�indRei�endehievon ausgenoms
men, Wenn aber ein Kind Schwachheit wegen
oder wegen Abwe�enheitdes Predigers in einem

andern Kirch�pielgetauft werden muß,�odarf �ols
ches dennoch nicht eherge�chehen,als bis der Pfars
rer gewißweiß, daßes nochnicht getaufti�t,

Ein jèderVater if gehalten, entweder�elb
oder durch eine andere an�tändigePer�ondie Taufe
bey dem Pfarrer den Tag vorher zu be�tellen,das
mit er �ichzu Hau�ehaltenkann, und nicht ohns-

ange�agtmit demTâuflingezur Kirchekommen.

- Ehedemwarder Exorci�musbey der Tau�e
auchin Preu��enüblich;jeßtaberdarf kein luthe-
ri�cherPrediger auf Verlangenlutheri�cherauch,
wo kein reformirter Predigervorhanden i�, refor=
mirter Eltern, den Exorci�muswegzula��en,ihnen

;

deswegenSchwierigkeitenmachen,

_
Keligionszu�tand.4,E, K Die.
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Die Nothtaufe kann auch von jedemandern

Chri�tenverrichtetwerden ,- und zwar �o,daß-er

das Kind: mit den Worten: Jch taufe dich 2c;

 dreymal-in das Wa��er:tauche, Nur muß es-in
Gegenwart zweyer- oder drey Zeugen.ge�chehen.Jt
das Kind. dem Tode. nahe, �omü��endie Worte:
Jh taufe dich 2c, zuer�tund dann er�t das Vater
Un�er,das.�on�tvorher gehet / ge�prochenwerden.
Bleibt das Kind leben , �omuß:es-nachder Kirche
gebracht und die Hebamme, oder wer das Kind

�ongetauft hat,befragt werden, wie und mit.was

Worten das Kind: getaufet worden, wer dabey:ge-

tye�en�ey,- und--ob das Kind -einen Namen habe?
— Ft allles richtig zugegangen , �owird nach:
dem da�elb�tbefindlichenFormular die Taufe be-

‘�tätigetund dem Kinde ein Name- beygeleget.Wi�e
�endie Leute aber nicht recht , was �ievor -Schre-
>en in der Noth geredet und gethan haben,: �omuß:

der Predigerdas Kind als ungecauftan�ehenund

nochtaufen.
Die Anzahlder Pathen digderEk i�tauh

be�timmt.Anfänglichdurften nur drey, hernach
fünf, und endlich �ieben�eyn.Seit 1751 aber i�
die�eAnzahl wieder bis auf �ünfherunter ge�etzt
worden, damit nicht gro��eGa�tmahle an dem

Tauftage veranla��etwerden möchten. Wenn je-
mand nun’ die�ege�eßteZahl über�chreitet,muß er:

dem Kon�i�toriofür jedenTaufzeugen einen Thaler:
erlegen. Zugleich wurden auch, da man mehren-
theils um der Pelihentsvillen viel Zeugenbat, àlle

der:

\
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dergleichen,Ge�chenfe,auf was Art’ �ieauchnur

Segnwerden möchten,beyStrafe abge�chaft,

‘Es dârf áber nach'derKirchéñotdnungfein Saz

fliintizds,Wikdértauferu. adêtêr Schwärmer,
kein Unwi��ender, oder der nicht fleißigzurKirch«
Undzum Abendmahlkommt, als Täufzéuge¡ugéla�s
fen werden, “Auchmuß,da viele das Taufformu-
lar nicht ‘ver�tehen,vor der Taufhandlung eine

kurzeKatechi�ationmit denen, die zum er�tenmal
zum Ti�chdes HErrn gewe�en,ange�tellet,‘dieal¿
ten Leute aber nur an das, worauf es bey der

Taufehaupt�ächlichankommt,vondemPrediger|

erinnertwerden.

Zum heiligen Abendmahlwerdennichtmehr,
wie ehedem üblich„ die Leute dur<hDrohungen
und Strafen angehalten. Die Prediger ermah-
nen jet nur, �ichde��elbenzu bedienen, Es wird
aber fein Unwi��endernoch Ruchlo�fer“zudem�elben

_ hinzugela��en.“
*

Jnzwi�chendarf döh auch kein

Predigerjemanden eigenmächtigdavonaus lie�e
�enz“fondern er muß, wenn èr von jemandesun?

ordentlichem Wandel etwas gehörthat, ihm eS

insgeheim vorhalten, und wenn das nichts hilft,

mit Zuziehung-desKirchenvor�tehers‘oder anderer

gottesfürchtigenMänner, und vorzüglichdes Erzs
prie�ters,ihm zuredeïz und wenn auch das nichts
fruchtet, es dem Kon�i�toriumanzeigen, wie denn
ohne vorhergegangene Anfrage an. das Kon�i�toe
rium’ niemandvon. Lem(Shesausge�chlo��enwers

den darf,
&2

EA Ate
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Alle Privatkfommunionender Ge�unden�ind

den PredigernbeyKa��ationunter�agt, �ie-mdgen
in der Sakri�teyoder 1m Hau�ege�chehen.Doch
ward nachher verordnet , daß denen, die mit Ges
brechen behaftet �ind,die an Krückengehen, blind,
oder im Ge�ichteausge�chlagen�ind,oder �on�tci-

nen ec elhaften Schaden haben, in der Safkri�tey
das Abendmahlgereicht werden könne. Denen
Kranken hingegen,die nicht mehr zur Kirche tom-

men können,i�tes auch nicht unter�agt,die Kom-

munion in ihrenHäu�ernzu empfangen, doh muß
es in Gegenwartdreyer oder vier guter Freunde
als Zeugen ge�chehen;Sinn- und Vernun�tlo�e

_
aber �indhievon ausge�chlo��en.— Alle Patiens
ten, die es verlaugen, mü��enübrigens von dem

Prediger vorher be�uchtund dazu vorbereitet
werden.

Um dem Prediger�ein.Amthierinn zu erleichz
tern, mußauf dem Lande ein jederHauswirth ihn
“nit �einerVor�pannzu dem Kranken holen la��en,

oder der Schulze und die Gemeine �olchesbe�orgen,
Den Wein mußtder Prediger bey jedesmalis

ger Austheilung: des heiligen Abendmahls, be�ons

ders aber bey Krankenkommunionen, bey Leib und

Lebens�trafe�elberan�chaffen, nicht aber von ans

dern Leuten ihn be�orgenla��en; ‘au< muß ex ihn
“

�elb�tin den Kelchgie��en,
und dies nichtdem A�terüberla��en.

Bey der Krankénkommunionfälltabrijäis
diePTE

des VaterUn�erneb�tder Ernialz
nung
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nung an die Kommunikanten,welches bey der df-
fentlichen Verwaltung- des ‘heiligenAbendmahls

‘verle�enwird, weg.
;

Jn An�ehungder Kon�ekrationi�tnoch ver-

ordnet , daß, wenn das Brod ge�egneti�t, es {0-
gleih no< vor der Ein�egnungdes Kelches ver-

reichetwerden �oll,
tip

Aller Rang�treitbey der Kommunion i�aus-

drüflichunter�aget. Nach der Kirchenordnung '
'gehendie Mannsper�onenzuer�k,und die Frauen-
zimmerfolgen ihnen. Ale A�ektationwegen des

- Ranges �ollnach Befinden, mit Gelde, oder auf
eine andere Art beftrafet werden. ; i

Vor der Kommunionmußdie Beichte vor-

hergehen. Zü die�erwird niemand aus einem an-
dern Kirch�piel,Rei�endeausgenommen, gela��en.
Zu dem Ende muß noch ißt, wenn jemand �ichei-
nen Beichtvaterau��erdem Kirch�piel,zu welchem
er gehört, wählenwill , die Di�pen�ationbey der

Obrigkeitge�uchtwerden, die denn, wénn die an-
geführten Gründevor gültiggehalten werden, zu

erfolgen pflegt , doh fo, daß dem Prediger und
der Kirche,zu der der Supplikant gehört, nichts
än Gebührenentgehet.

“Zu dem Endei� auch die Verfügunggetrof;
fen worden, ‘daßniemand, beyfünfThalerStra-
Fe ohne ein Atte�t�einesbigherigen Beichtvaters,
zur Beichtegela��en,und die�e®-Atte�tohnentgeld-
lich ertheilet werden �oll,damit niemand �i<mit
der Armuthent�chuldigenmdge,- Mit -einem#öl-
Ï

°

K 3 hen
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chenAtte�tmuß-nachder Verordnungvon’1734 ein

jederNeuangekommener�ichbeydem Prediger,béy
welchem er zur Beichte gehen will, melden, damit

er ihæim Chri�tenthumprufenfann, Ohnedaf-
‘�elbedarf bey einem Thaler Strafe niemandange-
nommen werden, — Jedochdarf kein Prediger
einen aus einem Orte Wegziehenden ein Atte�tge-
ben, bis er nicht cinen Freyzettel von der Herrs
�chaftdes Orts vorgezeiget hat.

Ueberdem hat man die Einrichtung gemacht,
daß, damit fein Unwi��enderund La�terhafterzum

- Abendmahl zugela��enwerde, diejenigen, die zur
Beichte gehen wollen, es, ihremBeichtvateretwa
desMontagsvorheranzeigenmü��en,

© Ohne Präparationwerden aber die Konfitens
ten niht zur Beichte gela��en; �iemü��envorher
Unterrichtet und LSPahner intedes,Dies ge�chieht,

- nachdem �ichder Prediger des Sonnabends mit

einemund dem andern der Konfitenten insgeheim
be�prochenhat , dffentlichvor dem Altar, ehedie
Beichte angehet. Auchin der Woche, wenn Beichs-
te ge�e��enwird, muß er�tfatechi�iret, alsdenn

eine furze Ermahnung hinzuge�eßt,die Ab�olution
aber nachher kürzergefa��etwerden.

__Ehedem war ‘bey der Kommunion auch die

öffentlicheKirchenbu��egebrävhlich;die�eaber

wurde durch eine Verordnung von 1746 gänzlich
abge�chaft, weil �iedie' Gemüthermehr erbittert,
als be��ert, auch: oft übleFolgen nach �ichzieht.

, Statt ihrer muß der Prediger einen: andernPredi-
ET ger
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ger'zu �ichnehmen, und. die gefallen?Per�önganz
inder Stille vorkommen la��en,Beyde mü��eh
ihr alsdenn auf eine vernünftigeArt ihre bégan

|

gene Sünde zu GemÜtheführen, �ie*zueinem be�
�ernLeben ermahnen, -niemand \etwas-von dem

Vorgegangenen entde>en, und. auch- bey:Strafe
der Ka��ationder �ichVer gangenen VORIOnicht’des
gering�tenBorremachen,

: Wasnun die jungen Beute¿2diezum-er�kten-
mal zur Beichte und zum.heiligenAbendmahl ge-

hen wollen, be�ondersbetrift ; �omü��en�ie, ehe
dies ge�chicht,geprüft,und weñnes ndthigi�t,
unterrichtet werden, Weil aber alsdennzu viel
Zeit auf eines jedenPrüfung verwendetwerden

müßte,\o i�tfe�tge�cßt,daß alle junge Leute �ich
von demPredigergehörigunterrichtenla��en,und
alsdennvon ihren Kenütni��enöffentlichRede und

Antwort gebenmü��en,Nachdem al�odieKinder
den Schulunterrichtgeno��enhâben,gehen �iein
dic Katechi�ationenderPrediger.- Sob ld �ieaber
zumAbendmahlzu gehèngedenken,werden�ieeine
Woche vorher dem Predigeëvorge�tellt, der es

beurtheilen muß, ob �iedie gehörigen“Jahreund
den Ver�tand bazu ‘habén' Jk“diè�ésnicht , �o

Bleiben�ieno< unter deú Kätehumehne. FJaber
eine hinlänglicheAnzahl tüchtigerjungerLeute zus

�ame, \o wird ein Sonntàägzur Konfirmation
angé�eßtz;bey volkreichen Gemeinen aber- ein �ol
cherAktus'jähblich-um O�ternund Michael,oder

zuAúfañgeeines‘jèdenQuartals gehalten;und“AK 4
le
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die Anzahl der zu Konfirmirenden noch zu groß,�o
wird die eine Hälfte an dem folgenden Sonntage

vorge�tellet;im übrigenaber zwi�chenden Vornehs
mern und Geringen keinUnter�chiedgemacht.

Bey der Ein�egnungshandlung�elb�tmuß
ein jedes Kind den ganzen Katechi�musLutheri mit

der Auslegung her�agen.Darauf wird unter�u-
chet , ob die Kinder den Ver�tanddavon recht ges

fa��ethaben, Es werden einige P�almenhergebe-
tet, Und die fähigernKinder mü��endie Lehr�äge
it Sprüchender heiligen Schrift behaupten,

__ Damit aber weder Kinder no< Eltern , Pa-
then und andere, die die�erHandlung beywohnen
wollen, nicht zu lange aufgehalten werden; �omuß
an �olchenTagen die Ve�perpredigtwegfallen, da -

es überdem den Gemeinen vortheilhaft i�t, die

ganze Ordnungdes Heils bisweilen im Zu�ammens
Hangejuhören.

. Niemanddarf inzwi�chenangenommen wers

den, der nicht fertig le�enkann, und der nicht
‘vom zehntenbis funfzehnten Jahr den Katechi�as
tionen beygewohnthat, Res

Die be�onderePräparationder ganz jungen
; Kinder wird nicht zugleichmit der Präparationder

Erwach�enenvorgenominen , �ondernjedevor�ich,
In den Städten, wo zwey oder mehr Predigex
find, muß der Ju�pektordie Kla��ender Katechus
menen einrichten, die KonfirmationgLhandlung�elb�k
aber verrichten die Prediger, die an einer Kirche
fehen,wech�elswei�e,�iemögendas Beichtamt

ver;
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verrichten, oder nicht; die Kinder aus der latei-

ni�chenSchule jedochaus8genommen, die von dem

In�pektor�elbpräpatirt.undfoufirmirtwerdek
�ollen.

Die Präparationderzu Konfirmirendenge-

�chichtJahr aus Jahr ein wöchentlichwenig�tens
ziveymal, im Winter. �owohl,als im Sommer.

Zum Grunde des Privatunterrichts mußnach ciner

Verordnung von 174x. des berühmten D. Ram-

bachs Ordnung des Heils gelegt und dahin ge�e-

hen werden, daß die Landleute wenig�tensdie�es-

Buch zugleich mit dem Katechisinus Lutheri ver-

�tehenlernen Weiter darf ihnen aber, wenn �ie
aus einem Kirch�pielin das andere ziehen, keine

Schwierigkeit ihrer Erkenutnißwegengemacht
werden.

Alle Kinder abermü��en,ige�ievon dein
Prediger cinge�egnetwerden , von dem In�pektor
des Orts, oder wenn er nicht zur Stelle i�t,bey
der jährlichenKirchenvi�itariontentiret, und die

Namen dér�felben,damit keine Untentirtenmit

angenommen werden, aufgezeichnetwerden.Und
wenn demohnerachtetein Prediger ohne geuug-

famen Unterricht Kinder ein�egnen�ollte,�omuß
;

derJn�pektordieKonfirmation�elbverrichten.

Damit man aber auch erfährt, ‘obdie Kin-
‘der nach der Ein�egnungdasihnen beygebrachte
no< behalten haben , �oift den In�pektorenbe-

fohlen, bey der jährlichenKirchenvi�itation‘die

im vorigen Jahr Admittirten von neuen zu ten-

K5 tiren
J
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tirenund’ dabey ‘anzuzeigen;wie: er �iebefunden
hat , auch-die, welche es noh nôthig haben , in

die Sonntags�chulen zu verwei�en, die ihnen zu

gut in den Pfarr oder Schulhäu�ernvor oder nah
dem. d�fenchichen.:Gottesdien�gehalten werden

mú��en.

Au��erden Kindern werden auch die Erwach�e-
nen und Alten in den �onntäglichenKatechi�ationen
voin Prediger, auch bey der Vi�itationvom Yu-
�peétor,geprüfet. Da aber die Auswärtigen
zur Gemeinèn gehörigenMitglieder niht dabey

__iminer’zugegen�eynfônuen, �ohat man, um

auch ihren Hauggottesdien�tund Wandel kennen

zu lernen, eine jährlicheVi�itation der eingepfar-
retenDörfer veran�taltet,dieman das Gebetverhöôr
nennet. Bey die�ermuß ein jeder, er �eyalt oder

“

jung von dem Prediger in allen Stücken des Kaz

techismusund des Chri�teuthums,be�oudersin

derLehre von dem Gebet examiuirt werden. , Zu-
gleichwird den Leuten cineAnwei�ungzum Beten
gegeben.Die�eVi�itationge�chiehtin allen Dör-

Fern des Kirch�pielszwi�chen.Michaelisund Ad- '

vent. Diejenigen,die �ichdabeyuicht einfindeu,
werden an Gelde, uud wenn �iefünfmalausge-
blicben�ind,„mit dem Halsei�çnbe�traft,die
Namender Gegenwärtigenaber von demPrediger

Aufgezeichnetund däbeybemerkt, wie �ieim Gebet
undim Chri�tenthumbe�tanden�ind,

|

Beydie�er Gelegenheit pflegt man demuqe
Ue

die jährlichene ana an Getrayde und

"Victu-
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Victualien „-ódêr die �ogenannteKalendè.¿um
die Fuhren zu: er�paren’,mitzugeben.Einige
verlangten zwar mehr, als ihnen zukam, dies
wurde ihnen aber unter�agt„auchverordnet, das
�ienicht, wie �on�t.auh ge�chahe,ihre Frauen
Und Kinder zu den dabey gewöhnlichenMahklzei-
ten mitbringen�ollten, weil: dadurch diejenigen,
bey denen das Gebetverhörge�chiehety welches
.der Reihe nachabwech�eltzer�treuet.undapptthige Ko�tenverur�achtwerden, RE

Was éndlichdie Kopulationbetrift ; �o
findet die�enur zwi�chenledigen Per�onen�tatt.

Zu dem Ende mü��enWittwer oder Wittwen dem

Prediger, der �iekopuliren�oll, einen Todten-
�chein, oder wenn es Ge�chiedene�ind„ einen

Scheidebrief vorzeigen. Sind. �ienicht aus

Preußengebürtig, oder demAngeben nach ledige
Per�onen, �o.mü��en�ieihren ledigen Scand be-
�<wören,welchenEid der Prediger�elb�tabnaß-men fann.  Kann.jemand dies nicht und ge�tehet
er, in der Ehe gelebtzu haben, weißaber niht,
ob der andere Theilnoch lebet und.woer �ichauf-
hâlt, �omußex ihn er�tcitirenundwenn er- nicht
er�cheinet,�ichförmlich�cheidenla��en.6

‘Damitabernichtjemand’ju nahein. die

libelo heyrathe , �o.muß" der Prediger
�ichnachdie�emUm�tandgeúau'erkundigen , und

�ithdieLandesge�czehierüber bekannt machen.
Kein Grad i�tzjedoch‘verboten, als: der klar-in

ans Wort
‘enthalteni�tzwegen der übrigen

08 braucht
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braucht weder Anfragezu: ge�chéhen,noch Geld
‘vor eine Dispen�ationbezahlet zu. werden.

:

Denen Wittwen wird-nicht ge�tattetvor der

verlaufenen Wanderzeit von drey Viecteljahren
zu heyrathen, es �eydenn ,' däß �ieerweiskih
machen, daß �ienicht \{wanger�ind. Jundiê-
�emFall können ‘�ièum Dispenfation anhalten
und nach �e<s8Monatenzur Ehe wieder �chreiten.
Den Wittwern �indeigentlich �e<sMonate fe�tges
�est,doch wird ihnen die-Dispen�ation,be�on-
ders wenn'�ieBürger oder Bauern-�ind, die ohne
Gehülfin ihre Nahrung. nicht: fort�cgenO.nach �ehsMonaten zuge�tanden.

Beyde Theile mü��enaber' vorher mit ihren

Kindern voriger Ehe, wenn wel<he vorhanden

�ind,Theilung halten und'ein gerichtliches Atté-

�tatdeswegen dem Prediger vorzeigen , widrigen
falls die�erden Kindern den daraus ent�tehenden
Schadener�etzen, auh überdem funfzig Thaler
Strafe erlegéènmuß. Ja nach einer Verordnung

‘von 1748. �teht�ogardie Suspen�tonvon Amt

auf den Fall, wenn die Kopulation eher ge�chieht,
bis das Înventarium vorgezeiget worden i�.

Jn An�ehungdes Soldaten�tandesmut der

“Predigerdahin �ehen, daß keine Frauensper�on
mit einem Einrangirten, der wirklichDien�tethut,
kopulirt wird, er habe denn einen Trau�chein,
der namentlich auf die Per�on, mit welcher er ko-

pulirt �eynwill ;- gerichtet �eynmuß, vörgé-.-

wie�en,bey Strafe der Remotion
R ies



Vièr Und"�echszig�kér:Brief, 157

Dies gilt‘auch-indem Fall, wenn/ein Beurlaubs

tér topulirt-�eyn“will,durchgehends an den ‘Ors
ten, wo kein Feldpredigéri�t, dem ohnedem'die
Trauung zukommt, Die Ancollirten aber �ind
der Kirchendi�ciplindes Orts, wo�ie �ichaufhal-
ten , unterworfen. Ein in fremden Dien�ten
�ehenderOfficierhingegendarfnichtohne Con-

reßiongetrauet werden.
© *

Vor dex-Kopulation ia die dreymalige
öffentlicheProklamation in. derKirche vorher-

gehen, damit man erfährt, ob die zu kopulirende
Per�onennicht �chon

*

anderwertig verlobt �ind.
Dies findet auchin An�ehungder Ge�chwängerten

�tatt, Kein Gerichtau��erdie höch�teLandes-

obrigkeit anu die-Konceßionzur einmaligen
Proklamationertheilen , ob gleich die Kon�i�toria
ver�tattenkönnen,daß.�iezum zweyten und drit-

tenmal zugleichge�chehendarf.

Die�eProklamarionma in dein Kirchs
�pieleeines jeden von den Verlobten ge�chehen,
auch wenn der Bräutigam ein Soldat i�t. Der

jenige , dex iù einer andern Gemeine �ichfopulirew
läßt, gls wo er aufgeboten wird, muß den Pres
diger vor der-Trauung ein Atte�tder ge�chehene

Proklamation bringen. — Ge�chiehtEin�pruch
vorher, �o:werden die Parteyen an die

GeritBewie�enund: die Trauung geht nicht vor �ich.

Die von Adel können auchohne Genlis
ihrer Namen “aufgebotenwerden; und es fällk

DieProklamationganz weg, wenn die verlobte
| Braut
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Viuaut vorher.�chon:�hwangergeworden i�, odér

wenn jemand?�ih-aufdem: Sterbebette, oder

twenner zum Tode geführetwerden �oll,mit �ci-
ner: Braut trauen :lä��eniat bs E auch
il MsPe�tzeilea S7 tg

“

Noch�indMe. andereUm�tändevor der
Kopulationzu beobachten._Z..E._das Braut-
paar muß vorher zum Abendmahlgewe�enund

nichtungleichesSkandes �eyn.
*

Die Kopulation
niuß in der Kirche“ge�chehen,8 �eydenn, daß

_ das°Kon�i�toriumdarüberdispen�iret, oder Herr-
_ fezaften ihren Dien�tbotendie Hochzeitausrichtén.

Hder auh wenn jemandvon den Brautleuten
ünver�ehens‘frank gewbvrdeit)‘ odet“‘zum Tóde

veturtheiler i�tund�ichnoh trauen la��enwill,
Dem Adelichen uid" vorher Ge�chwächteni�das

gleichfallsohnéèDispen�ationver�tattet.Ferner
mü��envorher die Gebühren an dieRKléthen

und

TEEieniencoinswerden. —

“ UVebrigensibs i�t-es:niht:rios: rf
Te�e�einemKirch�pieltrauen. zu la��en.Ver-
langt es jemandetwa; �oinü��endemordentlichen
Prediger des Kirch�pielsund -�einenBedienten

bey--der Kirche dennoch die jura �olæbezahlet
werden.

“

Gehörenaber die Brautleufe nicht zu
der Gemeine,-�okommt es darauf anz in welcher
Kirche�ichdie Braut zur Kommunion gehalten
hat , welches denn.auch heR,P RURKESUUGGERN
RoE wird,

Zum
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Zum Be�chlußmüß ih no< anmerken , da
nach den neue�tenVerordnungenverboten i�„in
den näch�tenvierzehn Tagen vor O�ternund Wey.nachten eine

Kopulatiónvorzunehinen,
Zwar hâtte -i<- no< manches CE Alem

id fürchte aber, die�enBrief zu weitläuftig zu
machen. Jch breche al�oab und ver�paredas
übrigenasden näch�tfolgenden.

Leben�tewohl.SINT

Fünfund�ehszig�terBrief.
\

Wa Sc{hullehrer ohne alle Auf�ichtzu la��en

möchteroohl, nicht rath�amfeyn. Jm Königreich.
Preußen, und auch an andern Orten, wo man

keinen Vi�itatoroder dergleichen�ezenkann, hates
die Nothwendigkeit erfordert, daß man den Pre-
digern die Ju�pektionanvertraut hat. Siefinde
die�esin dem Land�chulenReglementvon 1763:
In Preußenaber �ehendie�esdie Gei�tlichennicht
als’eine Charge, �ondernalSeineGerechtigfeit an.

Andere Leute �indes �chrwohl zufrieden, wenn

man ‘ihneneinen Theil ihrer Arbeit abnimmt,
aber das mü��en�ievon keinem preußi�chenPrez
diger vermuthen.Er fann nicht Arbeit genug
kriegen.  Jü�pektionüber andere Leute und Ge-
werbe vebinen�iegerne überri: denn �iedbl; woh

1
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wohl, daß dergleichenzur Vermehrung des Glau-
bens und zur Befe�tigungdes An�ehensgereichet,
Jedoch kommen Sie ja nicht auf die Gedanken,
als wenn die Prediger. mit der Auf�ichtüber die

Schulen viel zu thun hätten, oder wohl gar

„darüberihr Predigtamt ver�äumenmü�ten!Nein!

_
das if der Fall ‘nicht, �iethun eben �oviel und

nicht mehr als wenn �tedie Jn�pektionnichtbhât-
ten. Der Gang nah der Schule (oder die Jn-
�pektion) dient dem Pfarrer zur Ge�undheitund

zur Bequemlichkeit �einerOekonomie. Die Er-

bauung, die er in den Herzen der Jugend, des

Schulmei�ters, und �einerFamilie, durch �eine

Gegenwartcinflôßt,-ver�teht�i<von�elb�t.

Sh GabebrenvcfaatinPreu��en�ähendie,
Prediger die Ju�pektionüber die Schulenals cine

Gerechtigkeitan, die.ihnen von GOtt und Rechts-

wegen gebühret.

:

Hier haben �ienun die De-
monftratión, wie �ieda�igesOrts �elb�tgeführt
wird. Daß denPfarrern be�ondersdie�eAuf-

�ichtauch gebühre,das erhellet daher, weil ohne
ihr Vorwi��enkein Schullehrer angenommenwer-

den kann , (wie gründlich.) Die�esi�tnemlich
in der Vi�chofswahlgeordnet, (mit Allegirung

“der Schrift�tellerwill ich Sie heute ver�chonen)
wie ‘denn auh 1575. in einem ge�chriebenenvors

, handenen Rezeß von dem Bi�chofHeßhu�iusfe�t-
ge�eßetworden, daß ohne des Pfarrern Rath
kein Schulmei�teranzunehmen �ey,(warum mö-

gen y doch die�enAE Rezeßnicht haben
dru>en
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dru>ènla��en);wel<hesin dem gedru>ten Jn=
fb? Vi�itations- Receß bon 1639, in der Art
be�tätigeti�t,daß �olchesnicht wider den Willen
des Pfarrers gé�chehen�oll. Jun den Vi�itations#
Attiteln von 1699, i�tdas'in der bi�chöflichenWahl
abgeniachtebe�tätiget;“wie denn au< in der Ver-

ordiung'von 1734. erinnert, daßdie Dorf�chafteit
niht allerleyLeute, ohae-desPfarrers Vorwi��en

zu Schulimei�térn“aufraffen�ollen, ‘und in dénxt

gedruü>tenLänd�chulenreglementvon'1763. (was

nün fommtwird ihnen mit einmal’alleZweifel die.

Sie etwan gegen die bisher geführteDemon�traz
. tion’ haben fönûten, ‘benehmen, ‘undJhnendie

Gerechtigkeitder Prediger zur Ju�pektion*über

die Schulen in �einemvölligenGlanz zeigen,

firengenSie: al�o:den Kopf an) alleWinkel�chulen
: welche‘eigeimächtigangelegt, und- ohneAu�f�iché
�ind;béyStrafe gänzlich-verbotenworden. „Wie
gründlich!wollen Sie: nichtADRRIEDAEaveinmal’ le�en?n Q- HiañiziA

'Jèdoch�agendie Peédigerzdigg‘�iehiebey:

niht gänz freye Hand hätten, welches.mich! eini-

germaßengekränkethat,�iefönncenfeilenSchuls
tnei�térvor ihren Kopf annehmen, -foudern müs

�en,wenn �ieein tüchtigesSubjekt ausge�onnew
hätte, �olchesdein. Erzprie�kerzum. Examen
dar�téllen;Die Patronen haben hier: �owie in

ändern Provinzen däs Recht, einen Kü�teruud

Schulmei�terzu wählen, und zu be�tellen,jedoch.

THIE�ie’den�elbenvorher dem Herrn Erzprié-
�terzurPrüfungüberreichen.Die Jitrodukftion
““Religionszu�tand,4, Y, L vtÿe

4
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verbleibt aber demPfarrer. -Jch habe �<on-bes
merkt, daßdér Pfarrer die-S hule be�uchen�oll.
Es i� aber nicht genug , daß er-�ichda zeiget, daß
er noch-lebe, er �oll die Kinder examiniren ,- und

‘den Kü�terinformiren la��en.Nach! dem Landz
�hulenreglèment�oll-monatlich in der Pfarrwoh-
nung eineKoferenz mit dea Schulinei�terngehal-e .

“

ten, und’ den�elbendas Pen�unr, was �ieden
Monat über vorzunehmen haben, aufgegeben
werden.

-

Au��erdemmuß der Schulmei�terwd-

chentlich:dem:Prediger eine Li�te-der-Kinder, -die
in der S@{hule-nicht gewe�en“�ind,einreichen;
Hhne Erlaubniß-des Pfarrers darf kein Schul-
mei�ter:verrei�en.+ Nach dem Reglementreicht
die�eErlaubniß aber nicht zu, wenn er nicht davor

ge�orgthat, daß ein anderer an �eineStelle in

formirt, Wo teine Patronen�ind, da kann der
Prediger.mit dem Erzprie�tereinen Schulmeiz
�terab�egzen.Die Patronen aber dürfen das

nicht leiden, �ondern�iekónnen die Be�chwerden
des Herren Pa�torsgegen �einenKü�ter-unter�u-
chen lá��en.Ehemals mü��en�ihwohl die Pre-
diger der Kü�ternoh zu anderen Verrichtungen
bedient haben , denn 1756. i�ihnen ausdrü>li<

unter�agt,keinenSchulmei�ter‘von der Arbeit ab-

zuhalten. Vor die Ehre , die der Pfarrer - hat;
“mußer nun’ auch dafür -�orgen, daß der Kü�ter

_ feinen Unterhalt habe. Er kann’ deshalb bey der

Kammer �ich.vor dem Kü�termelden , und: nach
einer Verordnungvon 1743. i�ter dazu verbunden.

Das Schulgeld-betreffend: fo mußda��elbebey
der



der Dezems-Einnahme- erleget„und dem Schulz
mei�ter:vondem Pfarrer praenumerandoausgez

, zahlet werden. Die Accidenzien-derSchulmei�tes
añlangend, �o-befommtervor eine-Trauung'ächk
Gro�chen,‘und’ vor ein jédesKind ‘aus �einer
Schule, das einge�egnetwird, �e<SGro�chen.:

TEL ty M1 TIRE it GDINZ

©“ ‘Nun follen-Sie noc etwas von der Amts=

führungle�en.Jh �ageJhnen aber'voraus, daf
der: größte Theil gemeinen“Rechténsund ihnen
al�o\<on- bekannt i�. ‘Nach dem kanoni�che
Necht mußder Parochus von def Gemeinde: nicht
abwe�end,�ondern-�elb�tzu Kriegs- und Pe�tzeiten
muß er gegenwärtig�eyn:Verläßt er aber: die

Kirche, �o�oll-ernach den 8 Kapitel X, decleric.
ediftaliter citirt, und wenn er ni<t er�cheint;
abgefeßtwerden. Nam inter ju�tascaufas di-
vortii e�tetiam malitio�adel�ertio,non mirúüm
ergo, fi ob eam �piritualehoe vinculuminter
ip�um.etecclefiamconjugein-contra&um dif:
foluatur. Jm Jahr 1742. haben wir darüber
kine Verordnung des Jnnhalts -exhalten , daß

-

wenn ein Prediger in der Woché auf drey?odeu

hôch�tensvier Tage: verrei�en:will ,-�ollteeë gleich
darüberfeine Predigt ver�äumen:,7die Konceßion
dazu béy dem Kon�i�torium�uchen, welches ihm
alsdenù, wenn die Ur�achevon Erheblichkéiti�h
als wenn er �ichz. E. eine Braut holenwill, die

i Erlaubnisertheilen �oll.“So. lange: wie: der
Predigerfri�chund ge�und:i� ver�tehtes �ich
freylichvon �elb,daß er �eineArbeit vou keinem
9

:

L2 andern
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andern müßte:thun: lä��en.Weikl aber do< ims

mer gepredigt “wird,und ‘die Kandidaten �on�t
keine Uebung haben: möchten,�opflegt: man: das

, Aùf�tellen‘einesandern ‘auf ‘die Kanzel nicht! �o

genau zu nehmen? -Freylichbey: andern Bedi

nungen geht das*nicht.- Wenn der Regierungs2
_xath �tatt�einereinen andern �chi>enwollte; o
möchteihin die Thür gewie�enund! {o ‘wbhl die-

�er-als jener ‘zur "Rede ge�tellefwerden. Mik

dem!Predigen: hat es eine andére! Bewandtnißc
Es'�cheintwürkfli<h,däßdie Vor�chungbeydenew

Lêuten , die voi Jugend auf zum Predigtamt de�kiz
nitt werden ,-�o-mitwirke, daß es: allezeit gut

gehe. ‘Und in dié�erBetrachtung? weiß- ichnoch
nicht, was Sie mir-gegen meine-Meynung vont

göttlichenBeruf einwenden wollen." Ju einigen
alten Verordnüngen‘als von1709. i�tverördnet;

daßfein Kandidat die Kanzel betreten foll, der nicht

ein -Zeugnißfeiner“Fähigkeitund“ feines guten
Wandels von der Fakultät vorzeigen kann. Jm
Jahr 1718. mußteinan �chonmerke, daß'esmié
denen Zeugni��edér' Univer�itäten:zum: Unglü>
eine �olcheBewandtnißhabe, daß: man �ichnicht

daráuf verla��enkônne, es wurde ‘al�ofé�tge�eßet;
daß ein Kandîdat nicht eher predigen �ollte,als

bis er tentirt. wäre.
“

Beyläuffigwill ih ihnen
nur �agen, daß Sie die�esTentamen nicht vöôxv

\o’rigoreushalten mü��en,als das was der Tes
fel mit dem HErkn Chri�toan�tellte. Ettvas �t

hier be�oûders:Die“Fakultät in Königsberghäk

das Recht; die Exlaubnißzum predigen: zu geben;
AA

/ 16
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Denéèn'Fiskälèn'i�tauchausdrüflih-aufgegeben}
darauf zu halten ¿daß fein andeter die Kanzel
befteige. Dies i�teine �ehrhéil�ameVerordnung,
eines Theils kann niché ein jeder‘predigenwer da

will, und andern Theils mü��edie Fiskäle in

die Kirche gehen. NIS
US

D

Weil zur Führung des Predigkamts ein! un-

�träfliherWandel höch�tnothwendig i�t,#0 i�k
ihnen im kanoni�chenRecht folgendes vorge�chrie-

ben, Clerici debent fugere cbrietatem, aleam,
negatia �ecularia,matrimonium (dies fâllt bey
Uns weg), nec comam hec barbam nutrire,
militiam nôn �equi,nec e�underefanguinem:
nam eccle�iañon�itit�anguinem,nifihaereti-
corum. ap. IL X. de vità — cleric. Fer-
ner �ollen�ieauch nicht ‘jagen, fi�chenaber fôn-
nen �ie,zur+Ehre des Apo�telsPetrus. Auch
in An�ehungder Kleidung mü��en�ie�ichder Mo-_
de�tiebefleißigen; denn wenn’ �iéin einen rothen
oder blauen Roe etwas gethan haben, fo ver-

lieren �iedas! Privilegiumfori. Jn andern Län-
dern i�t daran viel gelegen. Endlich mü��en�ie

©

auch nicht tanzen: Der Luxus iy den Kleidern
i�iauch�ogarnach gemeinenprote�tanti�chenRéch-
fen dem Prediger Frauens verboten. Jneiner

Verordnungheißt es: Sollen die Gei�tlichen
�owohlvor �ech, als ihre Weiber �ichehrbarer
unddemüthigerKleidung befleißigen,ko�tbarer
�eidenerZeuge-müßiggehen, und ihre Weiber
in tandtuchund wollene Zeuge,oder zum höch�ten

L3 Ehren,
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Ehren, ihre:-Weiberund Töchterin Taffend und

Terzinel fleiden. Was würde der Churfür�t
�agen,wenn -er je6t von den Todten aufer�tehen
�ollte?Hiezu-kommt noch nach preußi�chenRéch-
ten, daß die Prie�ternicht in die Krüge gehen
�ollen. Zu Bi�chofsMartin Zeiten mu�ten�ie
f{wören, �ichnicht nur überhauptvor allen Acr-

gerniß, �ondernauc allen unzüchtigenWorten
und Werkenzu hüten, und nicht in den Krug
zum Zechenzu gehen, und auf den Hochzeiten und

Kindtaufen nicht der lezte zu �eyn.Man hataber

PLMeZeiten die�ePflichten �ehrwohl aus dem

Eide herausgela��en, denn die Juri�ten�agen,daß

die�eEide die: allerbedenklich�tenwären , und die

am wenig�ten-gehalten würden. Ley�ermeynt gar,
man' �ollte�ieab�chaffen.Jm Jahr 1740. gab
der König in An�ehungdes Verhaltens der Gei�t-
lichen die Verordnung, daß �ichdie Prediger in

weltliche Händel nicht mi�chen,und �ichüber dice

Eingepfarrten kéiner Herr�chaftanmaßen, (ein

hie�igerPrediger will mit aller Gewalt haben,
daß per lap�umcalamidas Wort �trafbarenbey
dem Wort Herr�chaftausgela��enund al�o'zu�up-
pliren �ey. Jch finde aber keinenGrund von

der gewöhnlichen‘Le�eartabzugehen.) Daß ein

Prediger mit dem Patron keine Proce��ean-
Fangen �oll, darüber habe i< Jhnen �chonetwäs

ge�chrieben.Was den Gerichts�tandder Predi-
ger betriffe,�okommt das Erkfenntnißüber ihre

Auitsverrichtungen�oiviein auderu föônigl.Proe
vinzen dem Kon�i�toriumzu,

-

Wird aber ‘eiu

Predi-
&,
+
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Predigérwegen einer Sache belangt, die nicht zu

�einemAmte gehört ,: �o�tehendie in Königsberg
unter ‘der Univer�ität,au��erKönigsberg aber.

�tehen�ieunter den Ju�tiz- Kollegien. Von dem

Modo procedendigegen die Gei�tlichenhabe i<

�hongeredet. Hier nun noch-etwas von den
Strafen. #25 ME

Thoma�iusglaubt, daß die Kirche gar nicht
�trafenfônne, �ondern�olchesbloß vor=den

Landesherrn gehôre. Jch möchte wohl wi��en,

was er antworten würde, wenn- man ihm an das

Léhnrechterinnert hätte, nach welchem der domi-

nus direétus feinen Vafallen der Feloney: wegeu,

das Lehn nehme kann ohne darüber Rechen�chaft

zu geben. Doch ich merke �chon;wás er antivor-

ten:würde. Der Lehnherr kaun die�esohne Urtel

und Recht nicht thun, und au��erdemgründet�ich
die�eStrafe, wenn man �ie�oneunen wollte, in

einem Vertrage, welches legteré Argumentaber

auch nicht von Bedeutung �eynwürde. Von den

Kirchen�trafenwar ehemals die �ogenannteKir-

chenbu��e,der �ihhaupt�ächlichmehr unglückliche
als la�terhafteFrauenzimmer ‘unterwerfenmuß-

ten, die berühmte�te.Sie i�t aber-nun, wie

ein gewi��erSchrift�teller�chreibt,magna cum

dlericorum indignatione,po�tquamjam du-
dum a rege philo�ophoin vicinis regionibus

et êxplo�ain Saxonia elettorali, abrogata.
ie Kirchenbu��e-gehört unter die: Antiquitäten,

'

damit-aber do< uü�erenNachkommendie dabey
gebrauchten:Formeln nicht ganz ‘unbekannt �eyn

2 L 4 mögen,
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mögen; �owilli ‘�iehieher ‘�egen. So bald

der Prediger'�einePredigt zu Ende hatte, �ohielt
“_ér von der Kanzel folgende Anrede. Es i�teurer

chri�tl.?&iebe‘mehrals: zu wohlbefannt - welch
eine {were und gro��eSünde das �ey, in Fléiz
�cheslü�ten‘leben, und ‘entweder heimlich oder

öffentlichUnzuchtund Hurerey treiben. Es i�
aber feineSúnde #0 groß¡"die uns GOtt in der

Gunadenzeitnicht ‘vergeben,‘und auf ergangene

wahre“Bu��edarwider Tro�terlangenla��enwollte:

Wenn denngegenwärtigezwey Per�onen,naments-

lich: NN.und NN: in �othanegro��eSünde

gefallen“,und �ich:unzeitigerund flei�chlicher
_ Wei�ezu�ammengefunden ,- daß gegenwärtige

Dirne N- N.-von ihm chwangeres Leibes gewors-

“den, und �ich:billig ihrer unehelichenund �ündli-
chenFrucht�chämen:Als i�tdenen�elbengewöhns
lichermaßendie öffentlicheKirchenbu��ezu erken
net worden, welcher�ie�ichauch gutwillig unter-

werfen, in Betrachtung, daß wer öffentlich!ge-
�ündiget, auch

-

öffentlichge�traftroerdeu �oll,
Daher la��en�iedie ganze chri�tlicheKirchfarth
beweglicher�uchen,daß �ie�ichnicht ferner an

ihren bö�enErempeln ärgern �ondern«�ieals

xeuigeund: bußfertigeSünder wiéderumin-ihren
Schooßaufnehmen. Es wolle: �ichaber niemand

unter�tehen, die�enéeutenihren Fall vorzurücken,
�ondernvielmehrmit ihnenein herzlichesMitlei-
den ‘haben,und bedenken, daßwer �tehet„zu
�chenhabe, daß er nicht falle. «Hoc praele&o
poilorationem dominicanrecitatam aceros

|

j ex
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ex 'ambone acro de�cendebat,:cantantepopulo
hymoum:“Erbarm dich mein „o HErreGOeée,

quo finitoparochusaltárea�céndebat,ad quod
poententes:iñ genua prof�tèati.

ille vero into

nabat ver�iculum,1HErr“handele nicht 2c.àe

demúm’ad rem'ip�am�econvertébat ,
hactor-

mula:’ Geliebte-und-Auserwähltein Chri�toFE-
�u:daß un�erWider�acherder Teufel, - umher-
gehe wie ein brúllender:-tówez;und �uchewelèhen

“

er ver�chlinge,-�agtder Apo�telPetrus 1 Epi�t.
am 5. erwei�enes auch dieErempel un�ererer�ten

Eltern, des Loths, Davids, und anderer heiz
ligenteute, die, wenn �iein Sicherheitgerathen,
ihremFlei�chzu viel nachgela��en, in dem Gebete
trâgeworden, in gro��e�chwereSündengefallen
�eyn,

:

Dergleichen„i�tauch begegnetgegenwär-
tigen N. N. und N. N. nachdem�ieim Chri�ten-
thum laß worden, den bö�entü�tenihres verderb=
ten �ündlichen-Flei�cheszu viel nachgehänget,hat
�ieder Teufelzu ver�chlingenge�uchtund ange
trieben, daß�ie�ichmit einander flei�chlichver-
mi�cht?Solchesi�keine �chlechte,wiè diegott-
lo�enWeltkinder davor halten, �onderneine �ehr

:

gro��e�chwereSünde, dadurchein Mer�chvon

GOct abfällt,und �ichin zeitlichesund ewiges
Verderben �türzet.Eine �olchegroßeund.�chwere
Sündehaben�ie nun auchbegangen,ver�ündiget
háben�ie�ichan Gte „ de��en�ech�tesGéboc�ie
freventlich:übertretenzver�ündiget‘haben:�ie�i
andie�erc<ti�tlichenGemeinde,der �ienichtallein
ein gro��esAergernißgegeben,�ondernauch bey

A £5 Benachs-

.-
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Benachbarteneinen bö�enNámen gemacht. Abs

ge�chnittenhaben�ie �ichhiemit von dem chri�tliz
chen Leibedes HErrn JE�u,und die�erchri�tliz
chenGemeine , ‘als faule -untúchtigeGliederz
unwerthhaben'�ie�ichgemacht, daß�ieGOttes
Kinder und- Chri�tenhei��en�ollen.Die�es�o
‘gro��eUebel erkennen �ienun aber, und bereuen
es- von Herzen, bitten um Vergebung de��elben
beyGOtt und der chri�tlichenGemeineganz flehentsz
lich, allermaßenEure chri�tlicheLiebe aus EMitosviajevernehmenwird.

Hierauffragetder Pfarrer den Büßer, der
vor dem Altare kniet , oder, wenn deren mehrere;

fnen-nas,demandern:
“ Bekenne�tdu , daß du mit béliänEhesGiswider GOtt und �eineheilte Gebote gethan,

die Kirche ‘und’ Gemeine GO:tes greulich geärz

gert zeitlicheund ewigeE N verdienet.

ha�t?

Re�p.Ja, ih bekennemeine Sünde,
und E meine Mi��ethat-nicht.

Sind dir �olchedeine Sündenauch herzlich
leid

,
und bereue�tdu, daßdu an deinem getreuen

GOttdich�ogröblichver�undigetha�t?

“Re�p.Ja. “AchHErr, �trafmich nicht
in

1

deinem.Zorn, und züchtigemich nichtAdeinemihe: Wi38
4 4 4

Be-
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>a Begehr�t:du: auchder: chri�tlichenKirchen
und: Gemeinde GOttes wiederum einverleibt?zu
wérden ? i

ia

Bod) 1-1

‘Re�p.'Jch'ivün�cheund"bégehrees voli
Herzen,‘undérrarte de��enmit gro��einVér-
ii PB ic Saa Cig ASTE At

Hierauf.�agtder Pfarr weiter: GOtt.i�t
barmherzig, gnädig,geduldig und- von gro��er
Gnade und Treue, er vergiebtMi��ethat; Ueber-
tretung und Sünden...2 Mo�.34, 6... So „wghr
als er lebt, hat er feinen Gefallen am Tode des

Gottlo�en.Gewißhac er dichauch, �einenvere
lohrnenSohn und gro��en,aber nunmehro buße
fertigen Sünder zu Gnaden angenommen , in de�

�enNamen und Befehl �precheih dich, als ein

berufenerund verordneterDiener des Wortes GOt-

tes, von die�enund allen andern Sündenquitt,
ledigund los, und nchme dich indie�echri�tliche
Gemeinde , als ein lebendiges Gliedmaß wieder
auf, im Namen GOttes des Vaters, GOttes des
Sohnes, und GOttes des heiligenGei�ies,Amen,

Hiermit richtet er den Büßer‘beyder Hand
auf,mit die�enWorten: Sey getro�t,meinSohn,
alle deine Sünden�ind.dirvergeben,gehe hin mit

“Frieden,
‘

i Ed | 7

_ Nach die�em-�agtder Pfarrer fernerzum
Volk; Geliebteund Auserwähltein Chri�toJE�u$
DieweilGOtt die�eBüßerezu.Gnadenangenom-
wen, undum JE�uChri�tiwillenihnen alle-ihre

Sundenvergeben,�overgebetihr ihnen auchal-
es,
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les; was �êeiwidereuh gethan ,* und’ worinne �ie

euch:‘geärgerthaben, werfet ihnen �olches?ni<htvor;
rü>et ihnen �olchesauch nicht auf, weil �ie*�ich

 gebe��erf/Und,gedenket, daß,wir;alle Schuld auf

uns-haben. GOÖtt.hat �ie-‘aufgenommen,Rôm,
14, 3+ �0nebmetihr’�ieauchauf mitbrüderlichéx

_ Liebeim fanftmüthigenGei�t,freuet euchmit den

EngelnGOítes , “daß�ieBu��egethan, aus dem
Nachen des Satansgeri��en,und'dein HErrn JEzs
�uChri�towieder*einverleibet worden ; �piegelt
eu<“andie�emExempel,und-�ehetauf elich�elb;
äuf daß ihr nichtaüchvér�uchetwerdet. Wer �i{<
läßtbedünfen,er �tehe,der mag wohl zu�ehen,
i

er nicht falle:1Cor: 10713.

Führ uns,HErr,in Ver�uchungniht,
enn uns-der bô�eGei�tan�icht.

Hieraufwird däs Amt gel'alten, und if Unter den

Kommunifanten, wenn der BüßéndeeineMannss

per�onif, tinter denen Maunernzeine Weibs»
per�onunter denen Weibern, das er�te,

__
Die Exkommunikationwar ehemals ebenfalls

éinWerkzeugder Rache der Geiftlichen,eine Nahs

rungdes Aberglaubens,und das Schreckeneines

dummenPöbels. Da man aber zu viel donnerte,
Und am lieb�tengegen die, welche es aufrichtig
mit ihrenUnterthanenmeynten, �owurden die
Keilenzu �{<wäch, “nochlänger“derge�undenVere

*

nünftzu ‘wider�tehen,diedie Landesherrenwiedet
in ihre alte Nechte�éßte.Damit hatte es ein En-

de ‘Sie �ehenwohl, daß ih, tie dieCanoni
'

�ten
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�ten’�prechen;
| eXconimunicatioñenmágnait

nene, wodurch: jemand alle �eineRechtevérlöhr?
Weil‘aberein Gebäude �eltèn�sweit vergeht,dä
nichtéin guter 'Hauswirth wénigéhs einige Bal?
ken retten �ollte,�o’griff die Gei�tlichftitnäch ex“

coínmunicationem“minorem.“*Siemithabe
�ievernünftigeLeute'nö<hlängegezwáckt,und man
kann �ichleicht vor�ellen, ‘daß-e8’-diè-waren die

ihrer Banki�trahlfütFhnmächtighteltén.? Gegen

dengeheimenRath Thoma�iushaben-�ienichtauss
gehalten. Kaum werden es die Nachtommeti
glauben , daßein Landesherr von: �einemPrediger
habeexkommunicirtwerden�ollen,*) unddaß ein

Profe��orhabé¿èigénmü��en,dafdieGei�tlichkeit
feïneGewalt, undam allerwenig�tenüber,ihren
Latibesherrnhabeninfi��e.

“

Was�ie�ichfür eine
Gétaltin’denfin�tètúZeitenangettäßthabe, i
unbe�hteiblith.“Jt Stolz machte flezuNarren.
Mäu�eund Heu�chre>enhaben. �iein Bani‘ges
than. Von den Hèu�chre>enhat Clial�anæuseine .

artigeGe�chichte.Jh mdchte�ieIhen gernabs
�{teibèh, da Sie�iewöhl'nichtbepder Haudha-
benib<ten, �iei�aberzuläng,AbèrZimmet-
¡fätinvom Närtidnal-Stolz, i�tizleichenderVers
fa��erüber das Fatere��ante�tein der Schweiz;ers
¿blei èine ähnlicheGe�chichte:Das warên noch
‘frommeZeiten, ‘�agén�ie,wó‘man'in'der Scade

Bern'aufAnèathendés apo�toli�chenDoktors und

aH » 4468

37) Thoma�iusin juri�ti�chenHändeln-voin Bini
êt

de�lü�}�el,
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Stadé�chreibers,-Frickarts„die /
1479 un�erm

Canton.�ehr:{ädliche:Raupen: durch.eine ge�etz
máßige-Noti�ifation„- vor die gei|tliche Gerichts
barfeit;des Bi�chofsvon- Lau�annelud; der �o-
dann neb�t�einenübrigengei�tlichenVätern,nach

_ angehörterKlageund Antwort-Replik und:Dus-
plifdie�eRaupen.im:Newen;der: filigetnAfaltigfeitverfluchte. + 04 4254 N

«Wer darüber:Faits:der: war.ein Athei�t
Ji Königl.peußi�chenStaatenver�tehtes �ichivögf
vön'�elb�t,daß’ {ederder ‘gro��e‘nochdér fleinë
OA�eynkönne“bige

“mfg

- Dieses. dieStrafen,&‘diediePrcdiges
juleen; fonnten,… Weilabereinjeder,der einpece ‘O1A ‘hat,- auh in Ab�ichtdie�esE Verbrechenbegehen kann„die wiederihre
be�ondere.Strafen haben 0 will ich�olchean-
führen:=

1) WennjemanddieKircheverläßt;ih
habe�chonvorherdavon ge�agt,

.- 4 2)-Wenneinabge�eßterPrediger,oderder
�u�pendirti�t,dieSakramenteadmini�trirt,Die
Simonie, die„mánhier �on�t.be�ondersher,Fi
We,i�tißtein1Delitunvcommune,I?

Fh bemerke, daßdie Strafe in die�enFällen:

willéübrlich‘i�k,Nux noch etwas von denStufen
der Strafe, Ge�et,ein Prediger:�äuft�ich-voll;

und eSwird angezeigt, quod bene notandum ; �s

bekommt er das er�temalvom Kon�i�toriumeine

freundliche.Warnung,“Ver�chlimmertes-�ich
—-J SNU DG i m
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ihm, �sergeht an ihn das Jnterdikt , das heiße,
“er �olldie Sacra nicht admini�triren,Hilft dies

nicht, \0 wird er�u�pendirk,FJaber die Gemeis
ne dur< den Wandel des Predigers geärgert, #0

fann er auch wohl gleich translocirt werden; ds
heißt, er befonimt eine anderePfarre. FJér ins

forrigibel , #6 wird ihm das Predigtamtganz!ges
nommen , ‘jedoch:�einenKragen td Mäntel kann
er auch noch fernèr tragen. C10. Dié 50. Wird
er aber degradirt , #o verliert er‘auth�einen'Krat
gen und Mantel, Ehemals war auch die Gefängs
niß�trafeüblich,

oder der prie�terlicheGehor�am.
Es ent�tandendaraus aber allerleyJnfkonvenien-
zen. "Man �perrte�iein der Kirche ein 2." Die
Bauern �olltenes niht wi��en,�iemerktenabek

dennoch, daß der Prediger nicht Studirens halber
drinnen �ey,und man machte al�odié Strafé lâs

hérli</* und \{wache Leute ärgerten �ich,Sie
 {ard’al�o aufgehoben. Man if, unpartheyi�{

dâvon geredet, wirklich in einer gewi��enVerlegens
heit,“wenn man einen Prediger �trafen�oll
Straft man ihn an Geld; �oleidén Frau und
Kinder am mei�ten.BloßeErmahnungenabet

�chlagenauch nicht immer ‘añ. “Gleich �u�pendi-
ren, oder reniovirén , oder translociren, i�oft
zu hart. Was �ollman al�omachen? Gute
Leute ins Amt �egen, Kleinigkeitênlaufen la�s
�en,in�onderheitwenn �ichdie Gemeine nicht be-

wert, und mic der. Remotion ihmeine welt»
licheBedienunggegeben, der er: vor�tehenkann,

e

RS I iet TE :

Sechs
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Vonden Jn�peftorenoder Auf�ehern'überdie Pre-
diger habe ich Jhnen �chonetwas-ge�chrieben.Jn
Preu��enwerden--die�eLeute Erzprie�tergenannt,
— Jett. giebt es vier und zwanzig Erzprie�ter-
�tellenim Lande: Auf Samland,

:

nemlich zy

Fi�chhau�en,Schacken, Labiau, Welau, Jn-
�ierburg,Ragnit, Til�it,Memel. Ueber die

Kirchen des Neuhäu�i�chenAmts exercirt das Konz

�i�toriumdie Ju�pektiondurch den Oberßofpredi-
gere ; Der Ju�terburgi�chenJn�pektion�indvor

einigen Jahren einige Kirchen abgenommen, und

i�t:den�elbenein Jn�pektorvorge�ezt,welcher den

Titel cinesStallupöhn�chenProb�tesführt.
-

Auf
Nacangen

-

exercirt das Kon�i�toriumgleichfalls
durch -den Oberhofprediger-�eineAuf�ichtüber die

Kirchen“der Aemter ‘Brandenburgund.- Balga:
Der Pfarrer der Alt�tadtKönigsberg-hat über-3
Kirchendie Auf�icht, ‘und die Kirchen der Erbäms
ter Gerdauen und Nordenburg haben-ihren eigenen

Jn�pektor,welcherSenior genannt wird, �owie

¿u-Peh�tenein Jn�péktorüber einigeadelicheKirs
chenvorhauden i�t, VP

$

15

“Son�t �indzuBarten�tein,Ra�ténburg,Ui>
und JohannsburgErzprie�terbefindlich,-ünd det

Angerburg�chewird“ Prob�tgenant, "Fn défi

Oberlande�inddie_Pfarrer- zu MeUD ab
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Saalfeld, Rie�enburg:und Marienwerder Erz
prie�ter, der Neidenburg�cheaber hat das Prädi-
Fat-eines Prob�tes.— Die Pflichten der Erzprie-
�ter�inddie nemlichen, die ih von den Ju�pelto=
ren angegeben habe. = i

i

Das Be�te,wovon bey einer Landgemeine
ein Prediger,�einenUnterhalt haben �oll,i� dec
A>er, denec ohnealle Abgabenzu nugen hat, in-
dem die�esdev�ichec�teFond i�. Nach der Biz
{ófl. Wahl aber darf der Pfarrer �elb�tdie Bee

�orgungdes Ackers nicht übernehmen,�ondernex
kann�einevier Hubenvermiethen(vermuthlich hat
man hiedurch vorbeugen wollen, daßder Prediger
nicht ein Bauer werde) nur darf es nicht an je»

manden au��erdem Kirch�pielege�chehen.Ws

wü�teHufen�ind,�ollder Bi�chofdie Gemeine dae

hin vermödgen, daß die�elbendem Pfarrer zum Bez
�tenUrbargemacht werden. Auch follen, wenn
ein Prediger �chlecht�teht,die Hufen von den Kirz- .

chen, wo kein Pfarrer wohnt, ausgethan, und
von der Nußzungder�elbendes Pfarrers Unterhalt
verbe��ertwerden. Was die Weide betrift, #6
muß das Dorf des Pfarrern Vieh von dem Hirter
mit hütenla��en,jedochmuß er das Seine zu dem

Hirtenlohn mit beytragen. Das Holz i�nicht
durchgehendsin An�ehungder Quantität beyden
Pfarren gleich; Jn dem Jn�terburg�chenVi�itas
tions-Rezeßvon 1638i�befohlen, daß in den tit-
taui�chenAemtern jedemPfarrer jährlichfünfzehn

Achtel Brennholz,das Achtel“von zwölfvols

Religionszu�tand,4, Y, M __fomms
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fkommnen Werk�chuhenin die Breike und in die

Höhe, und-eineKluft oben und eine unten drüber,
die Kluft. von neunthalb Werk�chuhengerechnet,
durch die Kirch�pielskinderimWälde' gehauen, und

an die Waldem geführt, auch-da�elb�tabgeme��en
werden �ollen, Sie

Fh Us
kein Anwei�e-

geld zu geben. z

Um auch den Prébigéinbe�ondersdenen,
Fo im geringenGehalte �tehen,"oder nicht vier volle

Hufen haben ; in der Wirth�chaftzu Hülfezu kom-

men, i�noch eine jährlicheAbgabean Getraide
und Viktualien geordnet,deren jene die gro��e,die�e
aber die fleine Calende heißt. Es fomme aber,
was beydeArtenbecrift, ‘aufjedesOrts Gewohn-
heit an.

Eine freye WohnungmußderPrediger, als
einen guten Theil �einerEinkünftean�ehen. Er

muß�ieaber auch dafür im baulichenStande er-

halten; es müßte denn �eyn,daßHauptbaue vors
fielcn, Dochdies kann, man eine Scille der Ju-
ri�tennennen. Und diejenigen, die mit Verpachs
tungenvon ganzenGütern und dergleichen zu thun
gehabthaben, werden es wi��en,wie wichtig und

{wer die�erPunkt auseinander zu �eeni�t. Jh
werde michal�owohl hüten,hierüber noh mehr
zu �agen,als. die Landes-Edikteanzuführen,Jn
derBi�chdfl.Wahl i�tfe�tge�eßet,daß die Woh-
nung undWirth�chafts-Gebäudevon den Einge-

„pfarrteni im baulichen Standeerhaltenwerden �ole
len; in den

Raon Aretavon1699hat man

doch
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doch die�esnur von einem -Hauptbauver�kandeny.
Jm Jahr 1723 wurde verordnet,daß, wenn zwar
étivas Neues zu machènwäre,“der ganzen Gemeis
fe �olcheszu thun obliege, die Reparationen áber

der Prediger�elbverrichten mü��e,wenn �ieihm
in gutem Stande überliefertwären. 1742 i�tvers

ordnet , ohne Kon�ensder Königl.Negiérung
keine Reparatur der Prie�terwöhnungenaus Kir?
chenmitteln vorzunehmen; und muß daher der Erz-
prie�terdie bey der Vi�itationder Königl. Kirchen
bemerkte Baumängelder Regierung anzeigen.Naché

her i�tnoh eine Verordnung ‘ergangen, was- der

Prediger zu repariren habe, nemlich, was einje;
der Einwohner, der freye Wohnung hat, auf ei

geneKo�tenzu be�orgen�chuldigi�t. D

_… Au��erdemhat auch der Prediger etwas �e:
hendes Gehalt, - Jn der Bi�chòfl.Wahl �inddazu
beh vermögendenKirchen 15 Rrthl, 10 Gr. be�timmt.
Nachher i� es bis auf 26 Rthlr. 20 Gr. erbdhet
worden,

ES |

Die�enMangel zu er�ezen;,dienen die �oges
nannten Accidenzien, �ovon denen: erlegt werden

mü��en,die für ihre Per�onenAmtsverrichtungen
von dem Prediger begehren, oder, wie die Juri-
�teniesdefiniren „ ein Honorarium, quod Sala-

riatuspræter�alarium,a �ingulis,quibusin�er-
Vit, und welches die�eHerren Sporteln nennen,

Einige die�erGefälle�indzum Theil freywil-
lig. Z. E. die Quantität des Beichtgeldes�teht
in des KonfitentenBelieben. Nichtaber, ob er

| M 2
È gar
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gar nichts geben wolle. Jch weißzwar wohl, daß
einige Juri�tenden Predigerndas Beichtgeld �chlechs

terdings nehmenwollen, und es als einenabu�um

an�ehen,qui tantum toleratur-in-eccle�ia,wie

�ichPert�chausläßt.

_

Und ein anderer Juri�te
�chreibet: Nummum licet paulisper-odio�um,
tamen {ponteoblatum aceipiunthone�te�acer-
dotes — �edinhone�teexigunt. Und warum

fordern �ieihn inhonelte? Ztenim non-merces eft,
�edhonorarium. Ey, ihr Herren Profe��ors,
könntendie Prediger antworten , le�etihr etwan

eure. Pandekten und euer tanoni�hRecht :c. aus

chri�tlicherLiebe ? Jhr wollet ja auch{einenmerce-

dem haben: Jhr-würdet�ehrbô�ewerden, wenn

man gegeneuchaéltionemcondu an�tellenwolle

te, da ihr eure Rechte und Verbindlichkeitenaus

einem �ogenanntencontrada innominato herlei-
fet. Nunfragen wir nur , ob ihr denn euer Hoz
‘torarium nicht ôftérs auh wohl mit Getwalt eins

Fordernla��et?Wenn ihr ehrlich �eyd;�omü��et*
ihr antworten: Quod�ic;und dennbitten wir,
euch des. Titels in ‘den Pandéektenzu erinnern:

Quod quisque Juris in alterum ftatuerit, uc

iple eodem utatur.

| Eben dies gilt auc von den öffentlichenFür
bitten und Dank�agungen.Auf andere Verrichs
tungeni�t eine ordentliche Taxe ge�eßt.Der Streit
Überdie Accidenzien und dergleichen, gehörtvor

das Hofgericht. Um aber bey den Kirchen , an

welchenmehrdenn ein Prediger �teht, allen Accis
|

denzien-
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denzien-Streit zwi�chenKollegenzu vermeiden, if
2735fe�tge�eßt,daßdas Beichtgeld�owohl,als

was damit verknüpfeti�t,fur Taufe, Trauungen,
Und dergleichen, untes die, �odie�eAtus an der

Gemeine zu verrichten gehabt, gerade durch getheilt
werden�ollen; es wäre denn, daß einem unter den

_ Preédigerneinige von die�enAétibus privative in

�einerVokation zugeeignet wären,und er ohnedie-

�elbennicht �ub�i�tirenkönne, Zu den Einkünften
dex Predigerkann auch gerechnet werden, daf nach
dem Nezeßvon 1638 zu ihremBegräbniß wenig-

�tens40 Mark aus Kirchenmittely gegebenwers
den �ollen,

:

Die Einkünfteder Kirchen�indhier R wie
in andern Provinzien, ver�chieden.Zu den Zeiten
der Apo�telbrauchte man keine: denn die Güter,
die die Chri�tenhatten, waren gemein�chaftlichz

daher ein gewi��ervornehmerHeide bey demPeusdentius den Chri�tenvorwarf:

Argenteis.�cyphisFerunt

Fumare �acrum�anguinem
-

Auroque noéurnis �acris
-

- Ad�tare fucos cereos

Tum �ammacura eft fratribus
Offerre fundis venditis

{4 Se�tertiorummillia.
Es dauerte ‘aber dies niht lange. Ammianus
Marcellinus erzähltuns {on,/ daß der tuxus

- der Prie�terzy �einerZeit mehr als königlichge-

we�en,unddaßein gewi��erStatthalterge�agt
M 2 habe, \
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habe, er wellte glei ein Chri�twerden , wenn

man ihn zum Bi�chofmachen wollte, Liegende
Gründehabendie Kirchen in Preu��en�elten.Jhre

_Haupteinkünfteziehen �ievon dem Decem, Der

Decem toird aber theils von liegenden Gründen

entrichtet, und heißt alsdenn der Real -Decem,
oder er muß von der Per�onentrichtet werden, wel;

ches der Per�onal- Decem i�t.

-

Ju der bi�chóf-
lichen Wahl i�tgenau be�timmt,was auf dem

Lande ein adelicher Hof �owohl,als die Freyen
und Bauern, nach der Anzahl der Hufen, die �ie
Hbe�igen, imgleichen ein Krüger oder Müller, wenn

er Hufenhat, �owie die Handwerksleute und Schä:

Fer, die einen Garten haben, entrihten mü��en.
Es i�tauch eben da�elb�tfe�tge�eßet,was Krüger
‘undMüller / die keine Hufen haben, Gärtner und

Dien�tbotenzu be��ermUnterhalt der Prediger und

Schulmei�terzahlen�ollen, Die�erPer�onal-De-
‘cemfindet auch in einigen Städten �tatt. Die-
�enDecemmußein jeder erlegen , ec mag ad (a

“cra gewe�en�eyn,oder nicht, wenn er nur das

�echszehnteJahr zurückgelegthat. Auf dem Lan-
de pflegt der Deeeémnach Michaelis erlegt zu wer-

den, weil alsdenn der Bauer Ruhe, und auch
wohl’baar*Geld vorräthig hakt. Wer die�eTer-
mine nicht einhält,“�ollnach zwey oder dreyTagen
das Duplumerlegen. Zugleich i�tden Kirchen-
vâtern aufgegeben, den gemeinenLeuten , �oim
‘Ne�tebleiben,auh Freyen, wenn �ienach der Kir?

che fommen,, Pferde und Wagen anzuhalten, und

�ie�olange zu pfänden, bis der hagi tjo
¿ erlegt
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erlegt worden. Die von Adel aber �ollen’�ie�el-
ber anhalten , die Patronen nicht ausgenommen
denn im Jure canonico hat der Pab�t�ehrweis-

lih“ mit einflie��enla��en,daß der Decem demn

Prie�ternnach dem göttlichemRechte zukäme,und:

al�ofein An�ehnder Per�onStatt fände,ja daß

�elb der Landesherr �eineUnterthanen von der

Erlegung des Decems nicht befreyen könne.

Cap, 25, X. de decim. und daß der Parohus
die Vermuthung vor �ihhabe, den Decem zu

fodern, und �olchedurch keine Verjährungver»,
loten werden könne. |

i

Die Juri�tenunter den Prote�tanten,den- .

ken hievon etwas anders.
:

Jn der Juftruktion fur die perpetuirliche
Kirchenkommißion,i�die Sache �ogefaßt, da
die Kirchenvor�tehérgleich nah der Decems-Ein-
nahme eine akkurate Spezifikationder Re�tanten
dem Haupt-Améktezu�tellen,die�esaber dem Adel

durch Exekution zur Abtragung des Jhrigen an-

halten, von den Freyen und Bauern aber dent

Dóômânen- Amte eine Kon�ignationzufertigen,
und �olchesdie Re�teinnerhalb vierzehn Tage

beytreiben, oder davor haften �oll,1751. i�tno<
verfüget, daß wein nah eingelegter Exekution
nichts erfolget, die parâtiorader Re�tañtenan-.
gegriffen ‘werden follen. * Damit auch die Einge-
pfarrten“niht heimlich, ohne den Decem zu

bezahlen,davon gehen mögèn,�o�ollihnen, wenn

�iein eine andere Gemeine gehen wollen, das

M 4 Atte�t



184 Sechs und �echszig�terBrief.

Atte�tnicht cher ertheiltwerden , bis �ie�ih-mit
der Kirche völlig abgefundenhaben.

Die Beamten mü��en,um von beydenSeiten
allémUnter�chleifvorzubeugen, der Decems-Ein-tiahme beywohnen.

Nach dem Decemtragen die Klingbeutel
zur Vermehrungder Einkünfteder Kirche gleich-
falls das Jhrige bey. DieKirchenvätermü��en
hn heruintragen,und das Ge�fammletein Ge-

gentoart der ganzenGemeine in den Gottesfka�ten
legen. ‘Es wird hier zweymalder Klingbeutel
herumgetragen, das leßtemalvor den Schul«

mei�ter:
- j

Die Kirchen�tühlePL au< etivas ein.

Das-Eigenthum davor gehört bekanntermaßen
- der Kirche,und die Be�itzerhaben nur den Nuten

davon. Esergiebt �ich.al�ovoi �elb�t,daß �ie

weder veréauft, noch darüber in einem Te�tamente
disponirt werden kann. Ju Preu��en�inddavon
nicht einmal die Patronen frey. So wie die

Lebendigen ihren Plas in -der Kirche bezahlen
mü��en,�owird ês auch dex Ver�torbenenwegen

gehalten. Wer eine Leiche in der Kirche, oder

auf dem Kirchhofe beerdigen la��enwill, muß daz

für das �ogenannteErdegeld erlegen. Sollen:

dieGlo>en dazugelautet werden , und die Schule
�ingenund der Prediger mit gehen , �over�tehtes

�ich,daßdie�e�olchesnicht brauchen um�on�zu

thun. Einen be�ondernUm�tandmußich nicht
verge��en.Esgiebt hiernoccine Art von Pri--

vat-
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vát-Begräbni��en, wie �ieehemals beyden alten
Völkern üblichwaren. Man findet dergleichen
Mogillen oder Begräbniß�tättenauf freyem Felde.
Vermuthlich hat die Entlegenheit der Oerter von

den Kirchhöfen

|

die Gelegenheit dazu gegeben.
Nun wird zwar nach cinem Edikt von 9ten Octo-
ber 1740. den Leuten die�eBequemlichkeitgegôn-
net, zumal die Sterbeli�tendoch richtig geführt
werden könnten, wenn nur die Schulzen in den!

Dörfern auf die vorfallende Todesfälle genau

Acht haben, und den Pfarrern die�elbenanzei-
gen; — es i�taber doh 1752. verordnet, daß
die gewöhnlicheGebühren der Kirche und det

Schule von �olchenBegräbni��enzu entrichten
�ind. Ja die�erVerordnung i�tauch nofe�tge-

�eget,daß feine neue Mogillen angelegt werden

�ollen.“ArmeLeute bekommen freye Erde.

Son�twar noch eine ergiebige Quelle vor

die Kirchen,nemlich die �ogenannteHurenbrüche,
die aber gänzlichabge�chafft�ind.Wenn Kir-

“

chenhubenvorhanden, �owerden �olchezum Be�ten

der�elbenverpachtet,und wenn die Kirche Kapi-
talien hat, �over�teht�ich,daß�ienicht müßig

liegen bleiben, folglih auf Zin�enausgelichen
werden mü��en.

S

Die Einnahme und Ausgabe mü��endie

Kirchenvor�teherbe�orgen. Es �indzwar mit

die�emMunere publico keine Vortheile ver-.

knüpft: eben darum aber i�tauch cin jeder-Eiñ-
gepfarrterverbunden es anzunchmen,wenn es ihm

| M5 „aufgez
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aufgetragen wird.“Jedochi�tin Preu��en-die

Gewohnheit, daßman die�eLa�tnur einige Jahre
übernehmen darf.

.

Von Anfertigung der Kircheüz

re<nungen i�t1724. verordnet, daß die Pfarrer
den Kirchenvor�tehernin Einrichtung der Kirchen-
rechnungen hülflihe Hand lei�ten�ollen,�owie
1734, befohlen worden ; daß zwar, wo keine der

Feder mächtigeLeute zu Kircheuvor�tehernaus-

fündig zu machen�i�ind,der Pfarrer zur Rech-
nungsführunggezogen, auch die nöthigenBerichte,
fo von den Kirchenväternmit unter�chriebenwer-

den mü��en,- auf�egen�oll, zur Rechnungsfühe
rung aber �ollder�elbenux im äu��er�tenNothfall
gela��enwerden.

/

Der Abnahme der Rechnung
“

�ollder Pfarrer-aber mit -béeywohuen. Jun dex
_ Jh�tcuktionfür die Ju�tizkollegieni�t1751. geord-

net, daß die Rehnungen von dem Pfarrer und

den Kirchenvor�teherngemacht , die Kirchen�chreiz-
ber dagegen , welche dazu gebraucht wurden, ab-

ge�chaft,und wenn Pfarrer �owohlals die Vor-
�teherdazu niht im Stande �inddie Rechnung
zu �chlie��en,die Ju�tiz-Kollegia < der ANEunterziehen�ollen,

Ehemalswar ein oédentlichesSbAesfins
zur Révi�iondie�erRechnungen allhier niederge-
�et: 1751. aber ward es aufgehoben, und die

Einrichtung ‘gemacht, daß die Rechnungenzur

Nevi�tiondurch die Ju�tizkollegienvon den Königl.-
Kirchen und Scädtenan die Landesregierung, von
den adelichen aber an das Hofgerichtge�chi>t,

und
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und-zu dem Ende: dèn Ju�tiz- Kollégienum drèy
Könige zuge�tellt,von die�enaber den er�tenJun.
gehörigenOrts zurRevi�ionAie aS�ollen,

L Au��erden KirchenundSchulenfinden �ich.
auh An�talten,die den Armen , be�ondersWitt-

wen und Way�en;Betagten undUnvermögeuden

ju gute angelegt �ind. Ueber: die�ei�tden Pfar-
‘rern ebenfalls eine Mitauf�ichtaufgetragen wor-

den , nach welcher �iezur Abnahme der Rechnunz
gen fdwohl als den Bauten, auch iù An�chung
der milden Stiftungen gezogen , und ohne ihrem

Rath nichts unternommen werden �oll,wie denn

auch deu Erzprie�ternoblieget , bey der Vi�itation
�ichnachdie�enStifeungen¡utuen

_Hiehergehörezuförver�tdas denPredigers
wittwen Geordnete, ‘Die Stellen �indhier �elten

von der Art, daß bey der�elbenwas erübriget
werden Éönnte , und das

as Gnadenjaÿr
findet hier-gar nicht �tatt. Man hat al�ofür
die�eDamen etwas anders ge�orget.Ju dem

FJu�terb,Vi�itationsreceßi�t,was den Aer be-

trift, die Sache �dgefaßt, daß eine wü�teHufe
aus Kirchenmitteln erkauft, ‘unddas Wittwen-
hauß darauf erbaut werden foll, ferner daß die

Wittwennicht nur das Quartal , darinnder Pres
|

diger ge�torben,�ondernauch das folgendeganz
genie��en,anbeymit etwas Holz ver�chenwer-

_den/ und!einen Garten haben.Hierbey 28: “bi



|
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bis jeßt no< geblieben. Jm-Jahr 1764: tard

den Erzprie�ternaufgegeben, einen be�ondern
Receß: von’ den Hospitälern bey der Vi�itation
zu formiren, und den�elbendur< das Kon�i�tos
rium der Regierungzuzu�tellen.Darinn �óllan-

gemerktwerden, ob in allen det Fundation gemäß
verfahren werde, be�ondersmit den Kapitalien,
ob die Anzahl der Hospitalitenvermehrt oder

vermindert worden, wie die�egehalten werden,
und �ichverhalten, und wenn �ichDefekte gefun=-
den, ob, und wie den�elbenabgeholfen roorden 2

Jn dem Edikt von 1748. die Ver�orgungder

Armenbetreffend , i�tden Predigern aufgegeben;
daß in allen Städten, Fle>en und Dörfern , mit

Zuzichung der Prediger und des Erzprie�terseinc

Acmenka��eerrichtet und be�tändiggeführt auch
"xichtigeRehaung über Einnahme und Ausgabe
geführt werde. Was die Städte be�ondersbe-

trift, �ollnah der Jn�truktion-vonEinrichtung
des Armentwe�ens,der Pa�tor toci, eine Maz

gi�tratsper�onund einer aus der Bürger�chaft;
auh wegender eingepfarrten ‘Landgeméineein

veruunftiger Dorf�chulzeconjun&im die Städo
tenta��eadmini�triren,und von den drey Schlö�=
�ern,womit die�elbezu ver�éheni�t,- eines der

Prediger in Verwahrung haben. Auch foll dev

Prediger vor die Erbauung der Armen �orgen.
Er �ollnach dem Edikte von 1743-iu den Städten
vor Austhèilung der Gabe na< den Montags
gebet mit den Armen in der Kirche katechi�iren.
Sie �ollenauch den armen Kindern freyeSchule

1A | ver.
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ver�chaffen.SchriftlicheZeugni��eder Armüth�ol-

úsfiebey 50 Rthlr.Strafe ‘kiemanden ertheilen:
:

Je
bl

MO Ï

Sieben utid�echszig�terBrieß.

S. verlangenvonmicin IhremlebtenSqhreis
benunter andern eine:Nachricht von der Königs-
bergi�chenUniver�ität.—.Die�em.-Verlangen
Genügezu lei�ten,mache ichmir zur: Tn unde[chreibeJhuen-al�ofolgendes: 5111625:

Vor Stiftung der Akademie zudoutes
lèateder “Marggraf:Albrecht von Brandenburg,
als damaliger Hexzog in Preu��en, im Jaht 1541.

ein pädagogi�chesGymna�iuman, mit dem Vor-

fab 7 wenn es �ichaufnehmen würde, daraus eine

Univer�itätzu-machen,Des MáärggrafenWun�ch
i

ward erfüllt, Denn kaum hatte dies Pädago=-,
gium 2 Jahr ge�tanden,�owar es �chonzu einer

�olchenGröße gediehen, daß der Marggraf�eine
Ab�ichtenausführen konnte, „Jm. Jahr 1543-

i fundirteex al�odie neue Akademie zu Königsberg,
�einerRe�idenz,„und �ebßte�iedem �chonange=--

legtenPädagogium zur Seite. Die Jnaugura-
kion der�elbenge�chaheaber er�1544; worauf
denn diè�eStiftung theils von Pab�t,theils vom

--

Kay�erund dem polni�chenHofbe�tätigetward.
_

Anfâng-
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“Anfänglichi�eßteder Märgdraf 3000 Mark

zum Unterhalt der Pröfe��órender: neuen Univer-

�itätaus. «Als aber die�eSumme in der Folge
wegen Theurüngnicht zureichenwollte,�owurden
der Akademie1556. no< gewi��eDeputat�tücke
und 1557.das GutTalheim*) überla��en.Doch
die�esalles wax“ noh niht hinreichend. Die
Univer�itätbekam al�o 1566. die Anwoark�chaft
auf die caducen Lehns und vakante Kirchengüter,
be�onders‘aber’’das Gut Schellenberg. Nach
und'nach wutden die�eEinkünfte von den folgen-
den Marggrafen immer meht' vermehrt,  twvozu
be�öóndersdié im Jähr1619. ge�cheheneAufhebung
des Pâdagogiumsdurchden Churfür�tenJohann
Sigismund,,deren. Einkünfteder Univer�ität:zu-

ge�chlageuwurden, nicht wenig beytrug.
|

Nachdemdie néuerrichteteAkademiezehn
Jahre ge�tandenhatte, baténdie dainaligen Pro»
fe��orenden Marggrafen , zu dê�togrö��eremAuf-

- nehmen der�elbenihr auch die Privilegién det

andern Univer�itätenzu erthcilen. Dies ge�chahé

nach drey Jahren und wurde durchs ganze Land
in einem Aus�chreibenbckannt gemäht. Der

polni�cheHof: konfirmirte�ieund man �e6te auf
die Kränkungender�elbenharte Strafen. Durch
die�ePrivilegien bekamdie Univer�itätalle die

Rechte

iin verkaufte �i�ienacher 1639. vor 26000
__

Mark an den alti�tádti�chenRath der Stadt
IA _Königsberg,
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Rechtéänderer Akademien, be�ondersder Kra-

kaui�chen.Sie erhielt die Jurisdiktion über ihre
Glieder, Bediente und Verwandte, die �ichaüch
auf Kriminal�achener�tre>te,die Befreyung von

allen bürgerlichenBe�chwerdenund gemeinen Auf- -

lagèn, als’ der Acci�e,Abgabe vom Getreyde,
Quartiergeldern 2e. Ferner bekam �iedie Frey-
heit eines ganzen Brauens ohne Abgabe, die

Freyheit , in dem Pregel zu fi�chen,und Hand-
werker in ihre Häu�erzu �egen,neb�tanderen

Vorrechten und Begnadigungen z. E. daß �ie�ich
zur Pe�tzeitwegbegebenkönnen , daß �iebey an-

haltenden Krankheiten das halbe Salarium be-
halten und nachihrem Tode ihrenErben das ganze
Sterbeguartalbezahletwerde, �ie�elbaber frey
Begräbnißhaben �öllen,u. �w.Die Studirenden
�elberhielten die Ver�icherungunddas Vorrecht,
daß bey allen vakanten Stellen im Lande unddexèn

2

Be�etzungvor andernauf �iege�chenwerden�ollte.
Jch übergehehier die übrigenEinrichtunges

der Univer�ität,die �owohldie Lehrendeals Ler-
nende betreffen, weil ih mich �on�tin ein zu weit-
läuftiges Feld einla��enmü�te.  Jch werde bloß

auf das, was die theologi�cheFatultätangehet;

| ey ein�chränken.

Die�ebe�tandanfangs bloßaus zweyor-
dentlichenGliedern; und einigen au��erordent-
lichen. Gegendas Ende des vorigen Jahrhun-
derts aber wurde der er�teExtraordinarius auch
zum Ordinario init einenGehalt von 100 Rthlr.

: ecnannf.
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ernannt. Nachher kamen auch vier Ordinarii
hinzu , �odaß die Fakultätjet aus �iebenOrdi-
nariüis be�teht,davou die vier lesten aber keinen

Gehaltbekommen.

z
Fn An�ehungihrer Lektionén,zu piet

Vorle�ungendas gro��eAuditorium, worinnen

atademi�chenSolennitäten ange�telletwerden,
gewidmet i�t,i�tverordnet, daß der Primarius
Nachmittags um drey Uhrüber das alte, der

zweyte aber Vormittags um 9 Uhr über das neue

Te�tamentle�en�oll. Den übrigenOrdinarüs

i�tuicht eigentlih vorge�chriebenworden, was

und wenn �iele�en�ollen,nur �ind�ie,wie alle

Ordinarii , wdchentli<h4 Stunden öffentlichund

ohneEnkgeld zu le�en�chuldig.Ueberhauptmuß
die theologi�cheFakultätnach einer Verordnung

_ vont Jahre 1735. ihre öffentlicheVorle�ungen�o

einrichten, daß es den Studirendén in keinem

Fahr an Gelegenheit fehlt, alle Theile der theo-
logi�chenWi��en�chaftenzu hôren. Es mü��en

auchdie vornehm�tenWi��eu�chaftenvon zwey Pro-.-
fe��orenzugleich, jedoch in ver�chiedenenStunden

gele�enwerden „ damit die, welche in einer Stunde

nicht abfanumensdoch die andere be�uchenkönnen. |

Befonders muß allezeit ein ausführliches Theti-
kumgele�enunddie�es in anderthalb Nahren

,

die

dogmati�che,polemi�cheoder morali�cheVorle-

�ungenaber, mü��enin einem Jahre zu Ende gez
bracht werden, die übrige Kollegia aber OE

__ Längerals ein halbJahr dauern,
:

Niemand
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“Niemand kann cine Stelle in--dertheologi-

�chenFakultäterlangen, bevor er nicht gehörig
den Gradum eines Doktors bekommen hat. Alle

|

14 Tage wenig�tensmuß die theologi�cheFakultät
zu�ammenkommen, und darüber �ichbe�prechen,
wie den Studenten- der Theologen: am be�tenge-

Holfen werden mdôge. Die Direktion der�elben
führt alsdenn , wie uberhaupt in allen. Fakultäts-
�achender Dekanus, der den Statuten-der Fa-
kultät gemäß, allemal den Tag >nach der. Rektor»

wahl aus den Gliedern der�elbengewählt wird,
�owie nemlich die Ordnung: hntrifte- Denn
niemand fann ohneUr�acheübergangen:werden;
er habe denn nicht fleißiggele�en.= "Der Des
kan nimmt in den Sigungen jederzeitden ober-
�tenPlas ein, ober gleich au��erden�elbendie

ihm �on�tzukommende Stelle behältz er hatauch
neb�t-dem Vortrage der Sache: die er�teStimme
und wenn die Stimmen gleich �ind,ein doppeltes
Votum. Dadie Fakultät keinen Sekretär hat,
�o.be�orgetder Dekan zugleich alle Ausfertigungen
und entwirft die abzufallendeBerichte: Bedenken
U. �w. nur daß bey den-Sißungen.der jüng�te
Profe��orordinarius das Protokolführetund der

Lektorwöchentlich�ehsBogen in Fakultäts�a-
chen \{hreiben muß; Alles, die Cen�uren,Rez
�pon�aund was bey den Promotionen vorfällt,
j?do< ausgenommen, wird um�on�texpedirt, �o,
dafi:auch nicht einmaldie Schreibegebührenerle

get werden- dürfen, - Die Zeugniß und Briefe

unzer�chreibtder Dekannur allein; die Berichte
¿4 Religighszu�tand,4, Y, N : aber,
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aber, die-án'die-KöniglicheRegierungen abgehen,
unter�chreibendie: Glieder®der: ganzen Fakultät

i

insge�amtnamentlich. Fhm “i�tauch aufgetra*
gen wordéñ dahin zu �ehen/"-daß:dit Lekftiones

von den Profe��orendet Fakultät gehörig ‘abge-

wartet werden:?Zu dem Ende ‘�oller zuteilen
�elb�t‘dieVorlé�ungen�einerKollègen be�uchen,
den dffentlichewtheologi�chenDispüten beywohe
nen „ oder ‘aber“eine#voùñ�éinenKollegen, der

�eineStelle “vertrete, “ernennen.

.

Jhm* gehört

auh die Cen�ur-‘allet theológi�chenSchriften;
wofür er nach: Billigkeit bezahlet wird. Kein

Buchführerdarf: Schriften: verkäufen',wenn nicht
der theologi�cheDekan das “Verzeichnis:davon

vorher durchge�ehenund'genehmigethat.’ Ueber-
dem: i�tihm! aufgeträgew;“dahinzu �chen;daß
die Studikendéñ! etwas: gründlicheslernen: "Ee

hat, wie überhaupt die ganze Fakultät , ‘diebes

fondereAuf�ichtÜber das Verhalten der Stkuden-

tenz ihm i�t“dieDirektion ihrèr“Studien-aufgé-
trageit, zu welchemEnd er auch einen Haupts
�<lü}��el*von allen? Stuben des afademi�chen

Géebäudés/aufwelhemStudio�ilogiren, bey�ich

haben -müß.*Der Dekanus hät al�óhinlängliche
Arbeit, ündes i�tihm daher*érlaubt’,wenn eë

�ichzu�ehrbé�chweretfindet,�ih'vonder Fakultät
von dem Lè�endispen�irénzüla��e.“Fmübri*

gen hat er'au<hdäs Siegel iñ Véttvährung, wels

ches diè“Fakultät �ichbey“Verfértizuüg:‘ihret
Státuten' errvählethat /- und' welchesdas"Bild

desEE e dd / ‘derauf dievot ihii
�téhende
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�tehendeWeltkugeldie linke Handgelegethat unt

mit zwey Fingern der rechten auf �elbigeweißt;
mit der Unter�chrift: Diligiteveritatemet pacem;

aus Zach. $, x9. und der Unter�chrift: SGULUM FAC. THEOL. ACAD.REGIOM:
- Au��erdemaber, daßdertheologi�chenFa-

kultät , nach-ihren Statuten die Auf�ichtüberdie
Beneficiariender Landesherr�chaftundihrer Stu-
dien zukommt, �ohat �ieauch die be�ondere.
Auf�ichtüber die �ämmtlichenStudenten ihrer.

\

Fakultät; �ie�ichetauf ihren Wandel,drdnet
ihre Studien an, und giebt ihnen. gutenRath.
Sie examiniret auh die Neuankommenden,ehe.
�iebey-dem Dekan der philo�ophi�chenFakultät
das. Signum depo�itioniserhaltenkönnen,. er-

theilet denen, die um. das Alumnat,das Kon-,
victorium, oder um irgend ein Stupendiuman-
halten wollen, die dazu benöthigten.Zeugni��e,
examiniret die, welche in Königsberg�ichim

Predigenüben wollen ,„-und giebtLI gozüglichauf ihre Lebeusart. Acht. E

- Hier darf ih-auch.- die cheologi�then.Semi:
nariennicht verge��en:

— Als-der:KöônigFried

rubWillhelin dfters das“ preußi�che: Litthauen

be�uchte,fand er bey dem gemeinen Mann eine

Tiiklinde:Unwi��enheitin der Neligion, - Die�er
abzuhelfen,verlangte er vonder“ theologi�chen
Fakultätein Gutachten„: ob-es-nichtdienlich �ey;
tüchtigeStutäio�enteut�cherNätion,:mit Erthei-

H einigerBeneficienund Stipendien „zur:Ere
| N23 lernung
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lèrnung der litthaui�chenSprache zu erinuntetns

Die Fakultät fand dies für gut. Auf ihrem
Vor�chlageergieng al�oein Aus�chreibenan die

fämmiétlichenlitthaui�chenAemter, diejenigen Stu-
denten, die in- der litthaui�chenSprache �chon
etwas gethan hätten, �ogleihaufzu�uchen,�ie
an die Fakultät zu wei�en,damik �ievon der�el-
ben vollends dazu angeführtwerden könnten. —

Hieraus ent�tanddas �ogenanntelitchaui�cheSe-
minarium, woel<es das Vorrecht erhielt, daß

die in dem�elbenbefindlichen Studirenden vor

allen andern in das Alumnat aufgenommen tver-
den �ollten. Der König lègte au< auf der Uniz

ver�itätzu Hallecinen befondern Ti�chvoralle diez
jenigenan, diè �ih der litthaui�chenSprache
befleißigenund �ihder Kirche GOtkes in deri

preußi�chenLitthauen widmen würden.

Nicht lange hierauf traten auch die pölni-

{chen Studirendenin- ein Seminarium. Die�e
erhielten einen gleichen Vorzug in An�ehungder

Beneficien, wie die Verordnung von 1728. und

1730. ertvei�en. BeydeSeminarien nahm der

König in �einebe�ondernSchulen und machte zu

de�tobe��ererAufnahme der polni�chenGemeinen
die Verfügung, daßdie von dem Marggraf Al-

brecht vor ‘die Polen und Litthauer angeordneten
|

16 “Alumnat�tellenihnen ohne Verzug eingeräu-
met werden mußtenund nicht andertveitigvergeben
werden �ollten,Ja es ward den Polenund Lite

in auf: den Fall,wenn�ichein E
añ

atade-
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akademi�chenBeneficienfx �ieereignen �ollte,ein

Rechk zu ‘den deut�chemStellen und ein Vorzug
Bey ‘den�elbenvor den Deut�cheneingeräumet,
Und ihnen„da �ie’neb�tden andern Wi��en�chaf-
ten-auch die Sprache zu exleruen hatten , und �ie
al�o-mehrere Zeit zur Zubereitung zu einem öffent-
lichen Amte gebrauchten, der Vortheil zuge�tan-
deu ¿daß �i?die�eBeneficien länger als andere
geuie��enund: �iezu dem Alumnat gelangen konn-

Æn, wenn �iegleich no< nit in der Kommuni»
fât ge�pei�ethaben. i

|

Der vorige König verordnete ferner: daß
Die bey der Édnigsbergi�chenLandrenthey befind-
lichen“�e<sStipendien , ‘jedes von 26: Rthlr.
zährlich; �on�tkeinem unter welchem Vorwand
es auch �ey, als. nur: dew die Theologie �tudiren-
den Polen undLitthguern aus die�enSemiuarien,
wenn �iedariun gearbeitet und: rühmlicheZeug-
ni��e-vonder theologi�chenFakultät und den Jn-
�peftorender Seminarienbeybriugen

-

fonnten,
gegeben werden �ollten,Die�e Vorrechte be�tä-
tigte. der jehige:König in der Art „ daß die�e-dem

Semingrium gewidmete Stipendien ; den alten
Verordnungen gemäßund nichtanders vergeben
Und nicht vou der Fundation der�elbenabgegan-
gen werden �ollte.Es �indaber alle diejenigen
Studenten, die aus �olchenOrten „wo polni�ch
Oderlitthaui�chgeprediget wird , verbunden z �ich
31’ einemvon den Seminarien zu halten, deren

�ieeines �olchenBeneficiumsgenie��enund dabey
geduldetwerden wollen. AES
ua

:

e Die
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Die Auf�ichtüber die�eSeminarien vertväl-

tet ein Profé��orderTheologie; dem �ieunmittél-

bar vom Hofe'ertheilt wird. Unter �einerDirek-
tion kommen"’die“Seminari�tenfa�etäglich in

ver�chiedenenStündeu zu�ammen,da ‘�ie-denn

theils von einem dev-Sprache vor anderngewach-
Feien Studentén der Theologie in der�elbenunter-

richtet werden; theils au< �ichün Vorträge und

Kätechi�iren, "in“die�enSprachen üben ‘und wö-

hentli<h untér derDireftion des

pears eine
FchsbungälßgudehaltenWÜ

Da idqwi�cenPr dit Ddgulcasbey
denen: die polnifche Sprache: erfordert wird; “im

Lande befinden als? �olche,wóo die Litthaui�che
nôthigüi�t;�osift auch das polni�cheSeminarium

�tärker."Jedes-be�tehetaber 'aus'zwey bis dreh
Kla��en,je:nachdem die vorhandenen Glieder'des
Seminakiums'‘an- Kenntni��enin “der: Sprache
gléich‘oder uñgleih/�ind, ‘JedeKla��ehat ihren

‘be�ondernLehrér, die in beÿdenSéminarienwor

ihreMüheeins von den königlichèuRenthey�ti-
Péndiénbekommen: — Der Jyn�pektorhat'übti-

Gensbey Be�ezuiüg"derpolni�chenund litthaui-
\chèn“Alumnäat�tellenden Vor�chlag, und ihm
Féhët es fréy; von den ; auf dèm Kollégio!woh-

tenden Studenten, die auf eine:Stube zu brin»
gen „ ‘von ‘denen “er glaubt, daß �ie�owohlin

Akfehungder-Studien, als der Exkolirung vs:
Sprache;fút-einander �ich,veuetp

ae

1 17643280
TEL e Œ

/ Qu
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aigu ‘den bisher:angeführtenGe�chäften’derihe Fafultät:kommt:noch die Ertheilung
der: Schulzeugni��ezw vakanteu Predigt - und
Schulämtern in Preu��en.

-

Alle-Kandidaten , die
- zum Predigtanit oder von einer Genieine zur an-

dern befördertwerden wollten, mu�ten�ichehedem
bey-denen' Profe��oren:‘und --Kon�i�torialräthen
Wolf und -Rogäll, und da jener �tarb,- bey �ei
nem Nachfolget! Schulze melden! Die�e Mäns
ner mü��en�ich“nach! ihren Studien, näch ihret
Erfahrung:imthätigenChri�tenthuingenau erkun-

digèn/ Und keine: andere Zeugni��eohne eigene
Prüfungannehmen: Jm Jahr 1732, wurde dies
beydenProfe��oren’allein zu �chwer,eê tourdeal�o
der ganzen Fakultätdie'Sache auf ihr wiederhole

teS An�uchenübergeben,fo daßdieZeugni��evon

der�elben:nah der Pluralitätausgefertiget ter-

dén:HE wobey.esdenn�eitdemgebliebeni�.

“Auchwardverordnet,daßniemandweiter
zueinemSchulamtegela��enwerden �ollte,der
nicht von der theologi�chenFakultätein gutes
Zeugnißaufwei�enkonnte, und. zwar �olltedies

nicht nue von den Docenten inden lateini�chen

Schulen, �ondernvon allen bey Kirchdörfern

onluben Rektoren und PrAcaptnezu vers

benfeyn, -

“Damit aber der Fakultätde�toeigentlicherpelnwürde, wie“�ie�ichbeydie�erSache zu
verhaltenund was i�iedabey zu beobachtenhabe,

�obefahldervorige König , daß�ie�ichEsN 4
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lich ‘dahin bétnühen-�olle; ge�chi>teund uttadel-
hafte Männer zuzichen ,* niemanden ein Zeugniß
zu ertheilen*, bevor �ienicht von �einemLeben
und, �einerLehre hinlänglichüberzeugt wäre.

Dabey i�tihr ausdrücklich vorge�chrieben,feine

 zu-junige Leute, die noch unter 25 Jahren �ind,ans

zunehmen;— wovon jedoch die in der Litthaui�chen
- Und epolni�chenSprache erfahrnen: ausgenommen

wurden, —. auch:�orgfältigeinen Unter�chiedunter

den Prediger�tellenzu machen, und wichtige Pfarrs
âmter „be�onders die Jn�pektionenund Pfarren
in-der Stadt-Königsbergnur �olehenSubjekten
zu ertheilen, ‘dieau��erder gehdrigenFähigkeitund

Frömmigkeit�chon:in anderweitigen geringen Stelz
len treu und eifrig gedienet haben; junge Leute

aber zu geriñgern Stellen zu- befördern. Dabey
wurde die Univer�itätKönigsbergvon der Verords
nung,’ nach welcher alle, die TheologieStudirende
wenig�tenszwey Jahr auf der Univer�itätHalle
fuditet' haben “�ollten,chefie �ichzu einem Amte

meldenkônuiéen/ ausgenouimèn:
*

“Was endlichdie théologi�chenPromotiönen
in Könhigsbergbetrift ; "fo wöllte der Kay�er‘an?
fängli</*dabéÿ ihm die Bé�tätigungdie�er'Afka-
demie ge�ucht:wurde, “der theologi�chenFakültät
‘die Freyheit zu promoviren nicht zuge�tehen/*'dié
Akademiewollte �ichauch-der�elbenbegeben. Nach-
her aber, als vom polni�chenHofe die: Konfirmas
tion erfolgte ; betam die Akademie auchdas Recht;
in allen Fafultätenzu allen Gradus zu promovis

E

;

z ren,
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ren» Jedoch dauerte es noch lange, ehe eine wirks

lichePromotion vor �ichgieng, bis �ieendlich im

Jahr:1640 erfolgte. Weil -aber die�ePromotios
nen mit vielen Ko�tenverknüpftivaren, �owurden

�eit1710 die Kandidaten von der Regierung ges

wöhnlichvon: der öffentlichenPromotion di�pen�irt,
Und 1717 alle ehemalige úberflüßigeKo�tenund

ko�tbare-Ga�ttäahlegänzlichunter�agt,
:

Einjeder, der dèn Gradum eines Licentias
ten oder Doktorsder Theologie annehmen twill,
mußwenig�tensdas 25e Jahr angetreten und fünf,
ddér wenn er �chonMagi�terPhilo�ophiài�, vier

Jahrdie Theologie gehdrethaben , dabey in einem

dffentlichenLehramt bey der Kirche,der Akademié

oder Schule �tehen,wenig�tensdoch die gewi��e
Hofnungvor �ichhaben, daßer gleichnach erfolg-
ter Promotion eine �olcheStelle erlangen werde,
damit er nicht zur Verachtung �einererlangten
Würdeau��erBedienung leben dürfe.

Um aber die Tüchtigkeiteines Kandidaten
�olcherWürden zu prüfenund �ieöffentlichbekannt

zu mächenzwird’ ein jeder vorher “vom Dekanus

tendiret, nachher von der ganzen Fakultäteinen

ganzen Tag hindurch examiniret, Hierauf folgen
Lektiones kurforià,die an vier Tagen in dem theo;

—

logi�chenAuditorio dffentlichgehalten werden, und

wozu der-Dekanus in einem gedruckten Programs
ma, in welchem die vornehm�ten.Lebensum�tände
des Kandidaten, welche Lehrer er gehabt, was

fürWi��en�chaftener vorzüglichgetrieben,was

d65
i N 5 vor



202 Siebén- und �eh8zig�terBrief.

vor Proben - �einerGe�chicklichkeiter abgéleget2c:;
angezeigt werden , einladet.: Die�es Programni
wird.-des Sonntags vorher in den drey Hauptkitz
en der Stadt und’ im Schloß, auch: unter ‘deneu

Studirenden vertheilet.Nachher di�putirtdex

Kandidat pro Gradü und zwar unter: dem Vor�ig
vesjenigen Ordinatius ; den die Ordnungtrift,” eis

nen ganzen Tag. Dann'folgt die Doktorpredigt;
“. die.nah den Statuten in der. akademi�chenKirche

gehaltenwerden �oll,vorjeßtaber im Schloß ges

haltenzu werdenpflegt, worauf-eudlichdie Pros
uotion.�elb�tvon demOrdinarius, den die Reihe

trift, nach vorhergegangenergedrucktenEinlaz

MRSjdridesDafanus,verrichtetwird.

‘Gebräuchewêrdenißtwenigbeobachtet;außdAdaßder Kandidat nach der vom Brabevta ge:
haltenen Rede das obereKatheder cinúimuit, und
als Doktor prôklamirtwird, woräuf ihm ofné
Bücher vorgeleget“und nachher wieder zugethan
werden. Denn wird er mit einem goldnen Ringe

beehrtund vom Brabevta mit einem Kuß empfans
gen..— DixUnko�tenbey die�erGelegenheit;�ols
len �ichin dem, was an die Fakultätzu zahleni�t,
auf 24 Dukaten belaufen,wenn nemlich die -ehes

woligenSolenaitätendabeywegfallen.— ;

Die vorzüglich�ienund gelehrte�tenMänne
die�er:Fakulcät*�indigt die Herren Arnold, Liliens

chalund Schulz, die �ichdurch nianche guteSue
E

ten bcfanut
ags 7

—_——

|

E Bz ë 2E E, 2)
Noch
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F-Noch'will ich die�erNachricht eine allgemeinëE i über: den-Zu�tandder Religionn bas
es Preu��en-anhängen...'

“

Dié‘Reformitténhabenîn Knigabersáñe
bout�cheund einefrätizö�ii�cheKirche/ ‘ein Wa�en?
haus, ein Simultaneum}*Unddie“Poten,‘eine
Ver�ämmlungsfaalüber dèr Schüle: —* “Deuts
�heGemeinen giebt es in Memel, Sii�térbütgé
Güumbinen,wo auch ein franzö�i�cherPrediger i�t,

Til�it,Wilhélmsberg,Pilkoln,; Geritten, Ruda
:

�chen,Preu�chhollandund Soldau. Jn Sam

roth und-Schlodien:-�indgräfliche:Prediger. , Jn.

We�tpreu��enbe�orgtdèr Prediger in: Elbingenzus

gleich Braunsberg; Marienwerder, Graudenzz
und

d

der Preußi�chholländi�cheMarienburg.D

Jn 'Königsberghaben im vorigenJahrhun-
drt

i

Bérgiussu, Jablonsky dié allgemeineGiiä-
dégelehret; ihre Nachfolger aber, ‘die in Holland
�tudirethatten, führten nachher den Partikula=-
ri�musund die Lehr&der Dordrechtereinz “jedoch

. i��eiteinigen Jahren: ein

SORE,undAE
EE eingeführt'worden.+774 + et 2

“SieFormdes Gottesdien�tesif die alte,‘aus?

géüommen,dafi 1772in Königsberaein Anhän

vön‘neuen Liedern‘herausgegeben"ward, den id
in Memél und Elbingenauh ¿tau Jn Kö7

nigsberg�ingtman beyder Kommunionneue Lie

der. Hieri�tauchdas Arméñ-und Schulwe�en
aufeinenbe��ernFüßgebracht'tvordèn, “An�tatt
dervier Lehrer’,‘die’�on�tbeyder Schulewaren,

|

hat
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hat-man’nur den?Rektor’und: Könréktor-beÿbehal-
ten’ ‘dagegenin den Plas der abgegangenen: zwey?
Lehrer einige Kollaboranten und’ Maitres ge�eßt

unddie Ordnung:eingeführt,daß.die-Schülernach
hren Kenntni��en.klaßificiretwerden,und die Leh-
ceralle Etundenabwech�eln.Inder deut�chen

Schulei�demSchulmei�terauch einKollaborant
äugeordnetworden. - Fe

Die fônigsbergi�cherrfériiiteGemeinebe-

�teht,wenn

-

die Garnifon da’ i�t,"hôch�tens'aus

I200-Kdpfen. Dagegen�indin Litthauen Gemei-

nen, „die einige tau�endKommunikäntenhaben:
Unter ‘den drey deut�ch:reformirten Predigern i�k

|

ohne alles Bedetúken Herr Doktor und Hofprediger
Crichton dér*berühmte�te.‘Er �änd-ehemals in

Frankfurt an der Oder als Profe��orund Rektor.
Ganz neuerlich hat er ein Bändchenfürtreflicheu
Predigtenge�chrieben, und giebt im Wegen

daS

Zweyte heraus.
Die Aufklärungin der Religionund dieBia

Leranzi�tin Königsbergals �ievor dem lezten Kries

ge war. Beyde prote�tanti�cheParteyen komme

mit- einander zu einem gemein�chaftlichenGottess

dien�t, Dennochgiebt'es, zumal unter den Theo-
logen und ihrenAnhängernZeloten,die alle vom

“ Kirchen�y�temAbweichende mit demoft nichts�a-
genden Schimpfnamen der Socinignerbelegen.
Herr Tre�choi�tdas Haupt dex Afterkritikerund.
der �{<wärmeri�chenAndächtler.. Er i�t�tolz,auf
�eineVerdieu�teund denBeyfall�einesVerlegers.

In
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Ju der lutheri�chenKirche herr�chtkeine
Freyheit. Es giebt zwar einige wenige erleuch®
teté Prediger ; �ieunter�tehen�ichaber nicht , ihre.
Gedanken freymüthigzu �agen. Seit 1740|
vielleicht keine theologi�cheSchrift da�elb�theraus®-
gekommen, deren Verfa��erals Selb�tdenkerbe-

trachtet werden fönnte. Der �eligeDoktor Franz
AlbrechtScholzbrachte nur das Kirchen�y�temnach

LeibnitzensBegriffen in die Ordnung-der mathemas

ti�chenMethode. tilienthals Schriften u. Starks

Hephä�tionaber kdnnen �chwerlichhieher gerechnek
werden. HCA ftt HI

Unter den deut�ch-reformirten Predigern zeichs
net �ichgu��erdem gedachten HerrnDoktor. Crichs
toù feiner be�ondersaus.

/

Schröder in Pillau
hat einen gro��enEifer zum Studirehn ¿: aber er i�t

�chrlange in einer unglücklichenSituativn ‘gewes

�en,— Rindflei�chin Elbingen-i�t:bey�einerGez
meine �ehrbeliebt , und der franzö�i�chePrediger
Hort hat vielen Beyfall, Allén-aber'i�tder polnis
�chePrediger Wannowsfki„. der �stoie Schröder,
unter Hr, Crichton in Frankfurt �tudirethat, vor

zuziehen. Er �tudirtfleißig, predigt gründlich
und angenehm, und �prichkau��erciñèm übergés

bliebenen Nachklang der. polni�chenSprache fo gut

deut�ch,als wenig gebohrneDeut�chees �prechen.
Er �owohlals Herr Schröder�indMänner , die

�elb�tdenken, und keinen blinden Glauben annehs
men und empfehlen. — Unter'den Lutheranern

i�tder neulich Hofpredigergewordene Hr, Doktor!

Schulz der be�tePrediger, Hr. Reccard;Hennin«
fi ger
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gerund-Neumatin ‘äberhaben’ard}ern Beyfall,
Die Orthodoxie�tehtbey beydenParteyen fe�tunid

i�tihr Ruhm= Und es würde‘gefährlich�ey,den

ME Katechi�muswegzuwerfen.Ue

deE)

:

Au��er“deëreformirtenSchulegiebtes dhvial?‘¡Haupt�chulenin Königsberg, nemlich in jes
der Stadt eine; ‘und auf der Burgfreyheitein Kol-

legium Fridericianum.

“

Auf“die�emlettern pfles
gen- niht weñigè auswärtigePen�ionärszu �eyn.

_Mledie�eSchulen können aber mit keiner auswär-

tigen um den Rang �treiten. Niemand hat �ich
unter ‘den Schullehrern hervörgethan. Der D.

Pi�ansky, Rektor»der Dom�chule,i�tjedoch:ein

guterLateiner; ‘und �ollKenntni��ein der Gelehrz
tenge�chichtebe�ißen,er i�tabér ein �trengerOr;

thodox z:-�eine’Schriften haben eben keinen gro��en

Veyfall gefunden: ‘Der ‘reformirte -RektoL

Seifert würdeohne? Zweifel unter den Gelehrten
“einen: an�ehnlichenPlat erlangt haben, wenn ek

nicht �eitvielen Fahren mit der äu��er�tenArmuth;
mit+Widerwärtigkeitenund unverdienten Verfol«

gungen-hätte‘kämpfenmü��en.Er i� ein guter

Mathematiker.—  Ueberhaupt weiß man dort

noch: zuwenig, :wäszu einem guten Schullehrer
gehört.“ Man kennt �iezum Thèil nicht, und die

man. kennt, �ind:êntweder gar nicht, ‘oder auf dent

unrechtenWegezur:Gelehr�amkeit,
— Anwe

nig�tendenkt man’datan , daß ein Schullehrer Ges

�hma>,Sitten -und ein gutes Herzhaben mü��e
Man úbc ndrh.immer das Gedächtnißder MES229 :

_

gallein,
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allein; vernathläßigetaber die übrigenSeelenkräfs
re—*" Mañ über�etztden Horaz „#0wie“den: Cis

cero, faum’daßeineSpur von Poe�ieübrigbleibt.

27 Noch kann: ich einige milde Stiftungen hier
üichtverge��en,— Das reformirte Way�enhaus
in Kdnigsberg ‘i�tden 18, Januar 1701 ge�tiftet.
An dem�elben�tehenzwey Prediger!und zwey:Jn:
formatoren von beydenKonfeßionen,Die Anzahl
der Way�enkinderxbe�tehtaus ZÖ„davon 12 reforz

mirter, 12 lutheri�cherKonfeßion, und 6 adelichen

Standes �ind. Sie „werden

-

nicht.wie-gemeine
Kinder erzogen, �ondernentweder zumStudiren,
oder doch zu'einemGewerbe des mittleren Stan-
des vorbereitet. Das! Haus hat’�eineeigene{de
ne und geräamige-Kirche.—+;;Das gro��eHo�pi-
tal in Löbenichti�tvon gro��em.Umfang.-, Es i�
ein gro��erviere>igtermit be�ondernThorenver�e-

hener Plas , von allen Seiten bebauet, und nah
dem Pregel ju nach einer be�onderwStra��efornmi-
ret. Es i�tHo�pital,Kranken ;¿;und -Frrenhaus
zugleich. Ju der Mitte �tehteine-nichtleine Kir-

che, bey der 2 Prediger�tehen.: Bisweilenwer-

den hier einige hundert Armen*von ‘âllendrey Re-

ligionen ver�orgt. “DieGrößbritänni�cheNation

hatfür ihre Armen ein paar be�ondere-Zimmer,
“

Au��er:die�en-beydenHäu�erni� (noch das

Georgeho�pitalin der Vor�tadt,—-- Wittwen-
häu�ergiebtes viel, und zum Theil �ehrgro��e.
Z-:B. das Hebexbergi�che,das: gur neuen Kirche

gehdrige,auch das reformirte. MAEgiebtes cei:

“nige
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nige Häu�erfür arme und alte Kaufleute — und

einige adeliche Stifter, als das. von Röôder�che,von

StanislawSfy, von Lesgewang, von Podewils 2c,

-Zum Be�chlußwill ichhiernocheineLi�teder
Evangeli�ch-Lutheri�chenKirchen in dem Königreich

__ Preu��enbeyfügen.

-

Die ganze Anzahl der�elben
in die�emKönigreich, an welchen ordinirte Predis
ger �tehn,beläuft�ich,nach einem noch vor wenis

gen Jahren gemachtenVerzeichniß,auf 413. Es

giebtnemlich :

)

T.) Jn KönigsbergKirchen*
wt 4°: FA

an den�elben�tehen29 Prediger.

IT.)Au��erhalbKönigsberg
A. Auf Samland7gehörigzur In�pektion

1) Fi�chhau�en_— 10

2) Scha>ken —_— IO

3) Welau - _— Ig

4) Labiau —— 6

5) des Oberhofpredigers 6

6) Jan�terbug — 22

7) Stallupehnen — 13

8) Til�it" — 12

9) RNagnit“ = ID

_t0) Memel — IO

_tnachtzu�aienmit Pillau x18 Ars
E =

SCAR



As

t

Siebenuid [�echszig�terBiie�? 309

B. Auf Natangeti,?gehörigzur!etr
H.

1) des Oberhofprédigers,“-

aus dent 7 Lù GtiI {E
2) EN fi He
b)- Balg�chen.è ‘es rp cg.

39

ZA) desAle�tädei�chenPf.in.SiME. (e

dnigsberg_— Mus eS,

3) desErzprie�tersinVarepg E

_fen�teinEHD. 22 RL

4) Ra�tenburg,ausdemAmte
RE

j a)“Brandenbug “FP
b) Ra�tenburg=" TE ZE

e): SARE RSN 33

d) Seh�ten7 dt
e) Rhein , a anat

_—) Li, aus dem 1m? (4
2) _Lick�chenttm > 7è ES f

Ls“Oleßfo�hen— “aM,
17

6) ÄÂügerburg,aus dem!ne fS
2) Aagerbuxgi�chen„4 (à

SE

b) Lögi�chen —-_ 5 14

7) Johannisburg,aus
=

ay Johannisburg ré 15h 8
b) Rhein

agis
:

8) zur In�pektionPeh�tene =$

9 zurNördenburgGere
y

aui�chen1578 ina 4 T

thun zu�ammen 137»
:

Keligionszu�tand,4. V. O C. JR
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C. Jn dem-Oberlandegehbren---
u -A

c, zur In�pektion.
-

EEP
| x) Holland, aus MEE‘Amte.4): Holland??: CNDS

by Morungenu.Licb�labtE 34
2) Nie�enbütrgNCH

D E RRE 00

4) Marienwerder SP
b) Deut�cheylau
© Schönberg— eimj�:(0

4) Ra�tenburgauf Nacangen,-
i

cs ausdem AmteOrtelsburg.., tA

5) Saifeld,aus demAmte

a)-Preu�chniarkt
re

to]
b) Liebmúhl 30 9 (RA

c) O�terode INTA es

49
ETBohen�tei.

Mld 381:

€) Ortelsburg - patiit8Þ (A

6) Neidenburzg,aus deniAnte
a)Hohen�tin 3]
b) Neidenburg o00RK<) Soldau — 30

d) Gilgenburg aj
im Oberlande zu�ammen144

die ganzeAnzahl
|

413

i

Von
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Gondie�enKirchen gehen zwar63 Filialeab,
‘wenn man blos die Prediger�tellenwi��enwill; es

blieben al�onur 3$r. Dagegengiebt es aber Kire
chen , an welchenmehr als ein Prediger �teht,und

die Anzahl der Diakonen in dem Lande er�tré>t
�ichauf 64z re<hnet man die zwèen Prediger if

Pillau dazu, auf 66; folglich giebt es 447 Pre:
diger�tellen‘im ganzen Lande. Hierunter �inddie
Kirchen in Städten, welche ‘etwan Gottesackêr-
oder Ho�pitalkirchen,oder die einer be�ondérnz. E.
der polni�chenoder der Landgeméinegewidmet�ind;
�owie in Til�it,Holland, Salfeld, O�terode,Bärs
ten�teinund Ra�tènburg, nichtmik begriffen,"weil
an ihnen feine Prediger �tehen,�onderndie da�elb�>
�ichbefindendenden Gottesdien�tverrichten. Dies
gilt auch von den' Kirchen des Collegi Fridricianñî
Und des“ Sk. 'Geoörgen-- Ho�pitalsin Königsberg.
Dennin jenenbe�orgendie: Jn�pektorendes Kolle-
giums den Gottesdien�t,an die�eraber �tehetzwar
ein be�tändigerPrôdifant,der i�taber nichtordi
nirt, �onderndie Alt�tädti�chenPredigerverreichenda�elb�tdie KommunionPONG NR»

- Nungenug;
—

IGPbin2c,

e

E TEE

ie

Seidl

Acht
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à

und‘idioteVie�
E;wird Shnenganz.gewisviehKarauódaa
�eyn,wenn ich Jhneneine gedrängteNachricht vow
den Unitariern-oderSocinianera in-Preu��enlies:

fere«  Jch werdemich, �oviel -als-möglich,der
Voll�tändigkeit:befleißigen„, und -dabey;-aufdas.

Merkwürdig�te- 0d: Jateré�iantelie„vorzügliche;
Rück�ichtnehmen 7,= -

Jch bin: vorzüglichden weinmar�chen.Adis

gefolgt:- NachdemdieUrheberder;-�eciniani�chen-Selta
ausFtalienvertriebenworden „und: ihren Haupts,
�i6.-inPolen aufge�chlagen,�o-giengenauch gar
bald einige in Preu��en.

-

Johann:Paul-Alciatus:
\�cheinetder er�tedarunter gewe�en:zu �eyn,welcher,
13560.nah Danzigtam , -und 1565da�elb�t�tarb.
Zu eben.der Zeic-fand �ichauh-Usmanninus das:

�elbein , galt viel an dem Hofe.Herzog Albrechts:
in Preu��en,und würde die Partey �einerAnhâns

ger �tärkerbeförderkhaben, wennrnic<ht 1563 in

einer Ra�ereyzu Königsbergge�torbenwäre. Daß
der bekannte Paul Scalichius-ein vertrauter Freund
des Lâlii Socini und vielleicht ein Emi��ariusdie;

�erSefte gewe�en,i�t darum wahr�cheinlich,weil

ES ausgemadchtif, daß er zu eben der Zeit in Jta-
lien gewe�en,da die �ociniani�chenVer�ammlun-

ds zu Vicenz es worden z und da er felb�t
:

:

ges
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ge�tanden,daß ex der Religion halber aus Jtalien
vertrieben und ‘ates �einesVermögens bèraubet

worden, �o:muthmaßetev, daß er diè�esSchick�al

wegen eben'-dex Ur�ach‘als die übrigen Freunde
Socini: gehabt, wie erbdenn auch-den Lälium S9-

cinum an ‘den damaligen König Marimilian in

Bôhmen , als&-einen Freund der wahren Religion,
rekommendirt; "ZehnFahr-nach Scalichio langte
ein Engländer„ Raphael Ritter in Preu��en‘an,

der cin Büchelgen--aus�treute‘unter dem Titel?

Brevis deimonftratio, . quòdChri�tusnon* �it

ip�eDeus, qui pater, nec. ei æqualis,darge;
gen Joh. Wigandus drucken ließ: Nebulas Ar-

 vianas-perD.Raph.Ritterum�par�as,luce vé-

ritatis divinæ discu��as.Regiom,x 575. 8. Durch
das Generalmandat Herzog Georg Friedrichs vont
12, Nov. 1586, in welchem allen Fremdlingen,die

fich zu der Sekte der Wiedertäufer,Sakramenti-
rer und anderer: Schwärmer bekenneten , und mit

der aug�purgi�chenKon�eßionnicht überein kämen,
anbefohlenwar ; in einer' gewi��enZeit das Land

‘zu ráâumen,wurde die Ausbreitung der Socinia-
ner in Preu��engenauer einge�hränket.Denn ob

�iegleichnicht ausdrücflichgenennet werden, weil
'

�ienoch feine be�ondereSekte machkèn, und unter

demNamen der Socinianer nochnicht fo bekannt

waren, wurden �iedochohnfehlbarunter dem Naz
mender Anabapti�cen@) und Neformirten, zu
denen �ie�ichhielten, vornemlichgemeynet,

“4
i

j
O 3

«6 <-WF ‘

Was
“ ()'S. A&. Vi�t,Ecclef, XIE, B.-p. V. der Vorredé

47 cf, Muß,Helyet, Tom, IV, P, XIV, p.277.
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Was�ie auf �olcheArt im brandenburgi�chen
Preu��ennicht zu Stande bringen konnten, ver�uch:
ten �ieim polni�chenPreu��en,und manfindet, daf
nach 1580 eine Gemeine-der�elbénda�elb�tgewe�en,

“

zu der �ichauch einige Bürger, vornemlich aber
der -Raths�ekretarius,Mich. Nadecius, der herz
nach ein Lehrer unter ihnen wurde, wendeten, tves-

wegen der Magi�tratallé Sorgfalt gebrauchte, das

mit die�eSekté �ichnicht weiter ausbrèitete. Als
lein ob �ieihr gleich in der Stadt ziemlichenge
Grenzen �ezten,�ofanden �i: do< von Zeit zu
Zeit- noch ver�chiedeneda�elb�t, z. E. 1684. Joh.
Bapti�taBovius ‘aus Bologna, ein vertrauter

Freund Socini, und Ju�tusde Prez; auch �cheint

es, daß um die�eZeit Werner Büttelius zu die�er
Sefkte gebracht worden, auf dem Lande aber biels
ten �ieauf den bu�caui�chen, bolizni>i�chenund

�traszini�chenGütern Ver�ammlungen, und was

ren zu Bu�cauChri�tophO�torodus,Ulrich Hetz
waréfus und Val. Smalcius, der vorher 1603 eine

Vi�itationihrer Zu�ammenkünftegehalten hatte,
Vor�teher‘die�er:Gemeinde. YFunzwi�chenwurde

doch auch die Stadt vielfältigvon ihnen beunruhiz
get, der da�igereformirte Prediger, Joach. Stegs
mann , ergriff ihre Partey, Jo. Bot�accus, von

dem Stegmann ausge�prengét,als ob er den Sb-
cinianern nicht ungeneigt, �chrieb�eineWarnung
für der photiniani�chenLehre, und als ihin die�er

1633 die Probeder einfältigenWariung èntgegen
�eßte,widerlegte er die�elbein �einemAnti-Stez-

mano. Zu eben der Zeit kam Mart, Kuarus
: nach
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näch ‘Danzig,nd’ verführte viele, würde aüch“
nöchwêiter gegangen�eyn,wenn nicht ‘aufver�chie-*

dentlicheAnregung ‘polni�cherMagiiätendet-Mäs'
__ gi�trätbewogen“-woëden, "ihmüeb| ?ällen�einen?

Anhängerndie. Städt räumen zula��en7 däruntet

auh Florianus Crit�iúsund: Dan, 'Ziwvikérüs!we

re,” Bey �einemAufenthalt zu Danzig�uchteer

�owohl‘alsMart. Gittichiusdurh Schriften, und.

�onderlichder lettere dur Briefe an Laur, Weges
rum und Côle�t¿Misléntain, auch ‘iii’ ‘branden-

bürgi�chenPreu��en“die �öciniani�chètJrrthümeë
andern einzuflö��en7welches ihm bey‘eineni:königs-
bergi�chenMagi�ter,‘Valent. Baumgartid, deë
aus Memel gebürtigwar, gelungé,'ièlchérzwar
añfangs‘dié�elbenin einer dffentlichenRedetieders

rief,‘abêr hernach deniiochwieder annahm. Man

�treuete�onderlichMelch.Schäfets-‘Stift unter

dem‘Titel :- Nam le�lús-Propria’vi feiplamiex

mörtuis�u�eitaverit? aus; wel<hëzuwiderlegen
dér'Chürfür�tvon Brandenburg‘und Herzog in

Pre��e,Georg Wilhelm, ‘denkdnigsbergi�chen
Theológenaufgab, wider welche auch Calov und

1648zu Li��a,wie es wahr�cheinlichi�t/Jo. Ainos
Cóômeñius‘ge�chriébén.Die Land�tändeführten

deswegen bey ‘dèin Ländtagé1640 Be�chwerden,
daßnicht allein beyPrivatper�onenünd'inHâu-
�ern,‘�oudernauchin Staridesfamilien undin uns

__Sé�heüten"Ver�ainmlungendiè Sekte der Antitriz
ríitäniér;,‘be�onders‘im oberländi�chèn‘oder Hoz
>etlándi�chenKrei�e,hervorbreche. Es wurde

LOE ein gedru>tes churfür�il,Mandat dd:

OD4
: Königs
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Königsberg...den:29.Oct.3x640:«die�elbe:ern�tlich:
 vexrboten,zund/nicht nur allen Predigern befohlen,

ihve-Zuhdrer,�owohldffentlichvon der Kanzel,als.
Privatim-Für �olcheLehre und- Schriften„zuwar-

nenz;-die vergiftetenzu: unterrichten, und davon

abzu�teheztzucermahnen,unddie hartnäckigendem.

Haupte, oder Amtmann, �o Oberräthe, anzuzeis
gen , �ondernauchden Beamten aufgegebenauf:
�olcheAntitxinitarier- ein wach�amesAuge zu ha-
ben, die�owohlgedru>tenals ge�chriebenenSchrif=
ten zu'folligiren-und im Amtezniederzulegen,die

Aus�treuer-zur-Redezu-�egen-,: auch, wo etwas bes.
denkliches-dahinter, anzuhälten-,und die-heimlis
chenKonventiculaund Schulen der�elbenauzumers.
Éen„und -dem-Churfür�ten,�elb�toder den preußi-
�chenRegimentsräthenanzuzeigen 2c. -Preu��en
wurde „abexdadux< noc< ni<t von denSocinias

. nern-béfxeyèt;ynd Churfür�kFriedrichWilhelmder

Gro��e;9 daher:nichesalleindeydem :Antritét-�eis

�ândeeinen neuen-Befehl.wider �ieheraus �ons
“dernbefahlauch bey der 1644;ange�telltenKirchens
vi�itationvornemlich,unterzden Seftea mit-auf
die Arianex:undPhotinianerzu-�chen> unddie

rrenden-eines-be��ern„zu-unterrichten,Das zw

horn1645ange�tellteColloquiumcharitativum
gab den Socinianern noue-Gelegeuheit,Preu��en;
au durch�treichen„- und die, �o;ihnen gencigt, was;
ren, noch mehr. zubefe�iigen.---Denn-da-in--den:
Königl.Nus�chreibenund. der erzbi�chöflichen,-Notis,

(Gatanur der Ailidentey,DIRRIRAEMela desji {ah, -

/
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�hah,und. die Socinianerin Polenauch daruüs

ter begriffen werden wolltenz “�o�chi>ten-�ieden

Ao. Schlichtingiumund Mart; Cuarumauf da�z

�elbe...Da- aberidurc< die édnigl.Briefe nur �ole

che eingeladen“waren}die die heil. Dreyeinigktit
bekenneten,�owurden �iedavon-ausge�chlo��en::
Joh. Lud. Wolzogen �cheinet�ichübrigens damals

zu Danzig aufgéhalkenzu haben, Andr. Wi�fos

watius-brachteden Winter über 1649. als Lehrer
der dauziger Socinianèet zu Buskauzu „ «nach

de��enAbrei�eneb�tRuarus, Stanis{íausWor�tia
�us,ferner Joh. Crell und“ nochweiter Jerem.
Felbingerden�elbenvor�tunde. .Jemehr- von

|

die�enLeuten geredet wurde , de�to-begierigerwa-

ren manche, ihre Bücher zu le�en,unter denen

�onderlichHeinrichs Nicolai zu: Danzig ,-der dem

Socinismus �ehrnahe war, und Chri�tophSan=«
dius zu Königsberg, der um die�eZeit cin Aria=-
ner wurde ¿:�ich:befanden.“ Als die Socinianec
1658. aus ‘Polenvertrieben wurden , �uchten
viele bey dem: Fär�ten-BoguslavRadzivil , der!

Stadthalter-in Preu��enwar, und zu Königsberg
lebte; befonders-aberSam: Przypcovius ; Orze-

<hovius, Schlichtingius und: audere, Schus,
denen jedoch;Güter anzufaufen. nicht ge�tattet
wurde, ES ergiengen- auch 1661. Und 1663. <ur-.
für�tlzBefehle wider �ie,deren völligerJnhalt
war niht mehr betannt, daß�ieaber deu�eclben.
nicht angenehm gewe�en,erhellet �owohlaus ihcen
Bitt�chreiben,als �onderlichaus der 1666. überz:

ehenApologie,die �owohlin des Przypcovii
IG} "D:5 Werken

è
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Werken �tehet, als von dem Herrn Kon�i�toridlè
rath Bok �einerSchrift ganz einverleibet worden,

Sié erhielten dadurch�oviel, daß�ieunter der

Hand, doch ohne eine <urfür�tl.-Konceßionju

erhalten, �ichim Lande aufhalten durften, gién-
gen “aber gar bald �oweit, daß �ieZu�ammén-
künfte in Königsberg �elb�thielten, wo die Anz
hänger die�erSecte Dan. Jaskiewicius-,gleich
wie hingegen die'übrigen im “preußi�chénLand&
Trennbecius be�orgte,Au��ergedächterApologie
übergaben�ieau< dem! Churfür�teneine Kon-

feßion, welchezu Berlin 1716. teu�h-gedru>et,
und vön dem f�feligénProb�tReinbek in dem

(R Heböpfergeprüft"worden.
56

SCRE AC

- DaibasSürehein öffentlichRUSSlagens
Editider freye Auffenthaltin Preu��enabge�chla-
gen wurde, �o.reichten�ienochmals ein Bitt �chrei-
ben’ anden Churfür�tenein; der den Ständen,
die Sentenz zu mildern anrieth , brächtenes auch
beydem König Michael in Poléù dahin ; daß ex

bey-demChurfür�teu, bey dem Herzog von Croy
als Gouvernzur und den Staatsuinütern für fi>
bath, welches vermuthlich Gelegenheitgab, daß
man voi 1673. an berath�h<lagte,auf was Wei�e
man“ihnennach�ehen,“aber guch ‘aller für -die

preußi�chenKirchenzu befürhtenden Gefährvors

gebeuget werden könne, da zwar der Churfür�t
auf das gelinde�temit ihaew zu verfahren erach-
tete, daniit �ienicht zur De�peration gebrach>

ES ME
¿die Ständehingegen immér;

be�on-
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be�ondersaber-1679. auf der�elbenWeg�chaffüng

drängen. Ob nun sleich“imbrandenburgi�che

Preu��endie Sentenz', das Land gänzlichzu räuz

men, ‘niemals vollzogen worden z ‘�o’�cheinet‘ès

doch, daß �iedas polni�che:Preú��en:dainals
ebenfalls verla��enmü��en,als �ieaus. Polen
�elb�tvertriében worden , weil nächder Zeit ihrer
Géméèindezu Bu�cau?undStrasziniz in den ‘ge

�chriebenenAkten:feineweitereMeldungge�chiehet,
:

Seit �olebar:Zeitbaben�ie:nun ihre Ge-
meindenzwar eigenmächtigerWei�e,do unter

mitleidiger Nach�ichtder Obrigkeit , zu Rutau und
Andreswalde im brandenburgi�chenPreu��en.er-

richtet „wo �ieauch noch dermaleyihrenSis
haben,E zs

Das LakrgiètRutauim¿Qtr�tesMheiai�tvon

vai Churfür�ten“Friedri<hWilhelm dem <urz
für�tl?Rathe Zbigiaode Racibórsfko-Mor�tinio,
mo�ini�chenSchwerdträger, wegen treu gelei�tez
tet Dieu�teauf �cineund �einerFrauen Lebenszeik
üñifer gervi��enBedingungen 1663. verliehen,

nach de��enTode ‘aber auf Bitten der Wittwè

1698. auch auf ‘de��enErben und Vettern trans=

fétireé worden. Das Gut Andreaswälde im

Amte Johüiinisdirahat der Hauptmann von

Léhtwaid*mit <urfür�tlicherBewilligung 1666.
Nicolao- Sucthodolio und Nic. Przypcovie für
5000 Guldeùverpfändet, von denen es dem

Alex, Sierakovius,herna<h Sam. Arci��evius

E DEEdie�etSain, Damarakius, ‘nachde��en

« Tode
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Tode-aber Stanislaus- -Wilkkowiusüberla��en
worden, ¿Da- der Eigenthumshérrnunmehro
darauf bedachti�t; es wieder cinzulö�en;,dürfte

der: Socinianer Auffenthalt da�elb�tnichtE
vpnaugerDaute�eyn.C à

, +54 Ar hasVAR �ind.RGE
gôwe�en: 1) Johaun Trembecius Er hieß er�t
Jacobus -Rynievicius, ‘war ein polni�cherEdelz
mann, und verwaltete das Lehramtunter den

Socinianeri' zu Lublin“und Ki�felin;nachdemer

abér ‘aus Poléùvérbannet worden, nenute er �ih<_
_ Trembeciuni. #)*Dan. Jäskhéwicius.E fucr

cedirte,als dév'votigegé�totben/und: warfowoht
in dér Mebièéials ‘in dén’Morgenländi�chen
Sprachen geübt. 3) Sam. Stano. 4) Smt

Nontky..‘Ev�tudixtein dé CollegioFrideri-

ciano zu Königsberg und: auf der frankfurti�chen
und: den holländi�chenAcademien, und war au-

fangs Lehrer der Socinianer zu Andreswalde und

hernach zu-Rutau, wo er 1737. �tarb. 5) Andri

Labensfy, der -zu- Königsberg und in Holland
fludirt, und die wenigen Socinianex in der Mark
Brandenburg und in Schle�ien-jährlich be�ucht,

“und ihnen dieagera gereichet hat. Er kam hierz
auf nac< Audreswalde. 6) Thaßitius.  Nach=-
dem. er-die er�ten-Gründeder Wi��en�chaftenin

Preu��engelegt, wurde er inmiJunio 7747. na<
Holland ge�chickt, um �ichin den �ociniani�chen
Lehr�äßsenUnterwei�enzu la��enund zum Lehramt
unter ihuen tüchtigzu machen, Nach �einerZuU-

i

|

rü>funft
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rifuift ver�aheev furzeZeit dié'rutaui�chéGes
metüde;undi�tdéni5Jul; 7587ver�tórbèit.?ad

y“BuAndreswaldehaben!das dhtanil‘géführt?H'Üri�topbCelts ein Só]n des befanuten
SocinianétsJohäniCréllii,apEDhat e)Jahr

“ M i
j

Le,€ re 4D A à < IEs 414423 dr Td 620% ig #4 +

25efHere Dofkter!WalßieblokfisDie�tSeui |

in �einérGe�chichtedes“vpreúßi�hèuSóötiniani�s
181 “mus, ‘Näachoichtvön‘det: ételli�chèn.Familie:

Sie i� von álléttiZeitér?inlObrk - ünd-Niédéré

. . _„teut�chlandunter dem Namen Crell uhd Krell
befannt gewe�en,i�taber �owehlder Religion

als Wappen nah unter�chieden.Wolfgang
7% Crell , Theol, Dbctor:utid. Pidfe��orzu“Frank-

à

E
ander Oder „und ‘hethach‘huxfür�tlicher

|

“Hofprediger‘und -Kon�i�torialeäth‘in Berlin,

à Miijueaiù dem�elben2 Adlersflaues ;Joh: Crell
(aber ,1-der Socinidiner;,:3Ro�en.Dit�érJoh.

?«Crell, de��en“LebenJoach,!Pa�torius ab Hir-

dètbeigibe�chrieben, wie es. vor: �einenWerken
114 în devBiblióth;/frarr.!Polonor:�tehet,hinter-
B58 ließ 3 Söhne; Theophilum,Cheri�tophorutnund

tan Theophilus war Ingenieur beydem

: Für�ten‘von -Radzivil- in Litthauen "und �tarb
« ohne Leibeserben.: Chri�toph;der“ �i<Spi:

*

«novium ináuntez-warein �ociniani�cherLehrer
 in-Polen , ‘nah ihrer Verjagung in S@ßle�ien,

7 und’ zuleßt zu Andreswalde.© Sein älte�ter
‘¿Sohn i�der unter dem Namen Arcemonii und

aus ver�chiedenenSepci�ienbekannte,und vor

‘wenigen
wt
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in?Schle�ien-undeben �oviel Jahr in Preli��en
das Lehramtverwaltetund �tarbden12 Dec. 1680 z

2)Benedict.Wi��owatius,ein Sohn des Andr.
Wi��owatii,undEnkel des Fau�ftiSocini,de��en
Tochter�eineMutter war „ ein�ehrberedterMaz

_Z)Chri�tophSchlichtingiüs:4) Sam. Arci��e-
wius, der in politi�chenund Kirchen�achen�ehr
erfahren warz ,5)-Tob., Wilkovius ;: welcher den

27 Mart. 1746ain- hohen Alter: �tarbz:-6)Andr.

Labeuski, der von Rutau hieher kam, und nun

beydeGemeinen be�orgenmuß. +-
+ 7

Ï
€

br tf
E

ur CE tt 3 MIII i yep z Fi

“Neb

wenigen; Jahren : zu: Am�terdam.ver�torbene
„Samuel Crellius gewe�en,“ de��enbeydeSöhne
¿Stephanus ‘und Fohannes, �ichin der eng-

7 li�chenLand�chaftGeorgien-inAmerika auf-

7 halten. Stephanus i�teinFriederihter , Jo-
hannes-aber treibet den:A>kerbau. Beyde �ind

“+"verheyrathet„haben . aber keine’ männlicheEr-

ben. Chri�tophorusjüng�tétSohn ¿Paul
„+ Crell lebet “noc: in ‘einein 72jährigenAlter zu

‘Andreswalde„und: genie��etvon'einer engli�chen

Familie einen jährlichenGehalt wegen �einer

—— Verdien�te, der ihm richtig?Über�chi>ketwird,

Johann Crell , Johannis Sohn , war der

_�traßini�chenGemeinde Léhrer, ‘der zu Am�ter-
dam ge�torben,von de��en-SöhnPetro lebet

_ zu London noch de��eneinziger DafJohann

ya�arinahat::

:

f
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+ eruNeb�tden-Lehrernhaben-�ieauchDiacanos,
welche vor: -die--Wittwen ,

>

Wayh�enund Armen

Sorge tragen. Die Einkünfteder Kirchendiener
�iud�chwach„ 'wie-denit der 'igigeLehrer der�elben

-

nicht über-100 preußi�che-Guldendiénet-, und als

Thaßitius nächHollaüd rei�ete,bekam- er nicht
mehr:als:60 Thaler zum! jährlichenStipendio.
Ein Mor�tiniushat ein Legát von 6000 Thaler

“gemacht, von de��enIntere��endie Kirchendiener
be�oldet,und Wittwen, Way�enund Dürftige,
�oviel möglich/„ ver�orgetwerden.

ShrenGottesdien�thalten�iein der Stube
eines ordentlichenWohnhau�es, weil ihnen gufer-
legti�t,allen Schein.ciner freyenReligionsübung
zu. vermeiden.. Sie kommen da�elb�tauf. die
Sonn- und Fe�ttagezu gewöhnlicherZeit zu�am-
men. Wenneinige bey�ammen, fängtderPre-
diger ein Lied aus dem Gefangbuchan, das Jo-
hann Preu��e,ein �ociniani�cherPrediger in der

Mark Brandenburg , verfertigen und: dru>en
la��en.Wenn die�eszu Ende ‘tritt er vor einen

“Ti�ch,und fängt die-Predigt miteinem Eingang
án. Nach Endigungde��elbenfällt er auf die

Küie, und“ thut ein Gebet aus dem Herzen, um

Segen ‘zu der Predigt des Wortes, verlie�etdas
|

Evangelium“oder einen andern beliebigen Text,
indem�ie�ich,wie die Reformirten aù keine ge-
wi��eTexte-binden, �chreitetohne fernern Eingang
zur Abhandlung‘undAnwendung de��elben,und

prediget darüber eine Stunde; worauf ate e



224 Acht unv�echszig�te>Brief:

be dur Frage’ Und Anttvort mit*dér Yugend
 wiederholet, und mit einem Geber “undLied“dex
Schluß gemacht wird. Nachmittag -wöird der

Göttesdien�tauf gleiche Art gehalten, nur daß

kürzer geprediget , und länger!Katechi�musexat
men *)’ gehalten wird; : Alles-ge�chiehetin polni

�<èr-Sprache,weil. die mei�tenSocikiamesin
‘preußi�chenPolen�ind.

rec

“Diejenigen/ deren‘Alter derfiedétifitas
fähig i�t, und zumAbendmahl gehènwollen;
werden, wenn �iéin den Säßèn' ihrer Religion
faft�amunterrichtet,und das Zeugnißeines chr-
baren Wandels haben, al�ogetaufer. Der Lehrer
fraget�iein Gegenwartder ganzenGeineinde:
ob �iege�onnen‘feyn,mit Chri�toin einen Bund
zucreten? ob�iedem Teufel, der Welt und deni;

verderbtenLü�ténAb�chiedgebet, und Chri�toin
eiñemun�träflichenLeben und Wandel nach deli

Ge�et
9):Dex Sii ‘den �ïevada: und: det

ihrem Angeben: na< ‘niht’ voh einèm, �ondern
im Namen der ganzen Gemeine verfertiget: wort

den, führt den Titel: Katecthizm malytoje�
i Náukdáo-Nabozenf-wie Chriftianskim krotk@

222

:

Zebraâna. Sie brauchen au< zuweilen einen

7 Deut�chen,-der “mit dem polni�chenvon-Wort
zu Wort überein�timmet,aber von- dem ras

Faui�chenin einigen Stücken, �onderlichin dex

Lehre von der

AEN LE
unter;

�chiedeni�t.
;

;

i
ç
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_Ge�eßGOttes-nachfolgenwollen? ob �ieumdie«
fet erkannten und befaunten Lehre willen auh dew
Verlu�t ihrer zeitlichen

-

Güter , ja- des Lebens
�elb, wenn: es GOtt be�chlo��en,erdulden,und
die�esalles Chri�to,zu�agen;wollten? Wenn �ie
die�eund: noch-andere Fragen :bejahet, und er
für �ie gebetet, führet er �iezu denTeich, (der
i6o in Paul Crells-zu AndreswaldeGarten und
mit Steinen um�chlo��eni�t,)-tauchet�iemitden
ganzen Leibe ins.Wa��er,-und taufet �ieim Na-
men’ des Vaters; des Sohnes und des heiligem
Gei�tes;worauf'er-wieder in-das-Ver�ammlungs®-
hâuß gehet,, und’ein Gebetverrichtet. Die,Ge-
tauften werden-balddarauf ihresgemachtenBuns.

MesRAEE
und zum Abendmahlgela��en.

Diedede zumAbendmahtTabawollen,GIE A �ich:Tages; vorher an - dem,gewöhn-
lichen'-Ort, ‘da denn: gepredigetwird. Wenn die
Prédigtgeendiget , mü��endie „-�o-‘andererReli
‘gion , oder: noch:nicht getaufet �ind„ „abtreten,
Und die: Thüren*werden.ver�chlo��en.Hieraus
wird die Vorbereitung, oder, wie.�iees nennen,
Die Di�ciplinange�tellt,

die �ievon Anfangihrer
Secte. gehalten. Es werden nemlich,einesjedem
FeineFehler und Uebertretungen.desGe�ckesmik
ern�tlicherVermahnung verwie�en.Es brauchet
darbéyder Prediger nicht nur das Strafamt.geeut

' alle und jede, �ondernalle, die.darbey�ind,e ;

„benErlaubuniß¿ wenn �ie die Gabedarzu. habe,
¡auderezu be�trafen,und ein jedexi�tvexbunden,
17 Nlligionszu�tand.4, D, P des
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des andern Ermahnungen“anzuhören. Wenn

einer den añdeën beleidigetoder von andern bé»

leidiget worden ,. �owerdén �iemit einander aus-

‘ge�dhnet.Die, wi��entlichund vor�eblichandern

Aergerniß gébên',“werden -

ern�tlichvermahnet,
vder gar abgewie�en:Eben ‘dergleichen:ge�chiez

Het hernach befondèrsmit den! Weibesper�onen,
die jedoch‘nicht in ‘der Gemeine-reden, noch an-

dere vermahnen dürfen. Ohnerachtet die�er

�charfenDi�ciplinfinden�ich‘dénno<Unter ihnen
Zank�uchtigeUnd andere La�terhafte,die �iejedoch
nicht vor Brüder erkennen“wvollen. "Wann! die

Di�ciplinvorbey i�t,wird diè Thúr tviéder erdf-
net, und die Vaiolluiaismit’A undGe�ang
be�chlof�én.*

: Das Abendinahb.wird.beslyeibentTages
al�ogehalten, ‘Nachder Predigt wird der Ti�ch

gede>et und cine Schü��elmit Brod und ein Kelch
mit Wein darauf ge�eßzet,auh“ein Abendmahls-
lied ge�ungen.

'

Hierauf trétén züer�tfo viel Maii-

nesper�onenum den Ti�chals daran"géhen der

Lehrer verlie�etdié Worte dérEin�eßung,‘�egnet
das Brod und die um�tehendenbeten. Die „o

¿
bisher ge�tanden, �ehen�ihum den Ti�ch,der

“Lehrerbricht das Brod, und wenn êres gebrocheñ,
reicheter es denen, die da �ien, und esmit

ihrer Händ von ihm nehmen und e��en,Nach

diefem�egitetér ‘unter Gebet dén Kelch, roobey
die, �ozuvdr‘gege��en,auf�tehén,den �ieaber

hernach �igendtrinken. Wenü die�esge�chehen,

Vegeben�ie�ichcd gèthaüerE

LUIBOEt



GOtt «ant ihren vorigen-Ort, -da,denuandere an
ihre Stellè kominen , bis alle die�esMahl geno�-

-

�en. Jn det Predigt ‘wird dabey vom Leiden
Chri�tigehandelt, und, die ganze Ceremonie, wie
�iees¡nenuen, mit. auf den Knien.verpichtetent

GUGund mic: einemLiede gecndiget.
f

“Ehemals.‘haben�ie aucheigeneEgulengégesin wie deun1729.einerNamensS erasfowsfySchulmei�terzuAndreswaldegewe�en.
HberwehnterTha��itiuswurde zwarzumSANmei�terin AndreswaldemitY hatteglber
feineKinder, die „erünterrichte dune.zu
Rutaui�ti6o auhfeine‘Schule4 biewenige
da�igenKinderhat det“udreswaldi�cheLehrer
nterwie�eny diehinündtiederber zér�treuetet
efommenUnterricht1vonihren E tern.i“Juvori-

genZeiten,hielten�ie.auch Synodos,‘undnmN den�elbenver�chiedeneAuorduungen,SZ
«gleichen1678. und 1682. zu Ruge�dehtn,wobeyauchSocinilaner'aus.derM gele�en

denSocinianera-in‘Elcbtubigen,tAAfeineGemein�chaft.‘Die inPl leben;
nen nochibozuweilenin�oherA zu-
7 E:

‘DVisweilen:Libs die�e“e Aa, diedbakeiliieNach�ichtgemi®brauchet„ und den
lutheri�chenPredigern+ mit ihren. Ge�prächen,

Briefen und’: Einwürxfen- allerhand.Be�chwerde
gemacht , „auch. durch ¿ausge�ireuete«Schriften

„Mehrmals die Einwohnerzu--verführenge�ucht
5K P2 wodurch
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| toodür<�iedochwenigausgerichtet. Jm Jahr

1712. fieng eincr von Adel Wilkowsky,- dé

Stallmei�tér ‘béh demn Grafen ‘von Dohna war;
ünd nicht’ �tudirt‘hatte, einen. Briefwech�el‘mik

'dem’Pa�torezu?Deut�theudorfGotkfried Albrecht
Pauli an , und'giengmit vieletHeftigkeit auf hw
los, brachteaber uichtsvor , als was überall
betannti�,Ju folgende Jäht �treuteman.

einige ge�chrièbeneEinwürfeaus, die dem Titel

nachaus demHag über�chi>etfeynfollken, ud

vondenendetVerfa��errühmte,“daß�ieda�elb�k
giemandauflö�enfönnen.Mehreredetgleichen
BemühungenLain dieTöônigl,pteußi�ché
Regierung.dén13Jan. 1721.an lle Beamte der

Di�trictedesŸ cis deñBefehl
;

zu geben,ehé-E i beri êén,obSöcintaüetin den�elbti
Sen tas �ievor pactaundPrivilegidhätten

und ob �ieruhiglebten, oderZu�ammenkünfte
hieltenund Pro�elytenniachten?“Ausihren Be-
tichten war zu“er�chen,daß.inden méhre�ten
Ortendes Lañdeskeine Sotiniähnervorhanden,
au��erin demJohannisburgi�chei‘nd rheini�chen
Amte, in welchemlebtern�i<‘daitalsihréAñs
zahl-auf 44 Per�onenbelief, wo �eihr dffents
licheZu�ammenkünfte,ja gar Prediger und Schül

méi�teëhielten , ohne daß îw ‘venVer�chréibungen
ünb Kotitracten ihrer fn Pd�féßionhabendèn-Gü>
fêr etwas ,- wodurch �iedazu: befugt wären, zu

findén�cy/wie denn auch*einérbonihnen Namens
Dantarazki déú alkén Grzywä/Freyenvon Ofträttz

„fen,imDrigallifchen: 2dtin Buch zu verfüh-
ren



“Achtund’ �echszig�terBrief. 229

ren ge�ucht,(der jedoch bisan �einEnde der .

aug�purgi�chenKonfeßion zugethan verblieben.
Die�eBerichte wurden darauf dem famländi�chen
Kou�i�toriozuge�chi>et, uin �einGutachten dar-

Über zu er�tatten,welches vornemlichdahin gieng,
die Socinianer anzuhalten, “ihrPrivilegium,
mittel�ide��en�iebefugt , einea Prediger und

Schulmei�terzu �eßen, und öffentlicheZu�ams
menfünftevorzunehmen,

*

zu produciren,„ auch
den Beamten zu befehlen, daß �ieauf ihr We�en
genau acht habeu möchten,damit �iekeinen-öffent-

«lichen Gottesdien�thielten „- noch andere auf. ihre
Seite zu verführen oder einige ihrer Schriften
denen- von un�ererKirche zu kommuniciren,- und

das zwar lub pœna relegationis, unternehmen

möchten. Als hierauf dergleichen Befehle a#

die Beamten ergangen , konaten die Socinianerx
nichts weiter zu ihrer Vertheidigung vorbringen,
als daß ihnen öffentlicheZu�ammenkünftezu hal-
ten, und Prediger und Schulmei�terzu �eßen,
bisher nicht gewehret worden , daher das Kons

�i�toriumJhro tônuigl.Maje�täter�uchte,ihnen
vors künftigedeu öffentlichenGottesdieu�t�oforé

aufs nachdrülich�te,und zwar �ubpœnarelega-
tionis inhibiren zu la��en; worauf denen Beamten
anbefehlea wurde, die Socinianer genauer einzu-
<râufen,

Im Jahr 1729. und: 1730. ent�tundenneue.
“

Unruhen. Ein gewi��erSocinianer de A. der
“

einen Studio�umTheologiæW. aug�fpurgi�cher
Konfeßionzum Jnformator �einerKindex auge-

- BRd22q P 3 nommen,
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nommen, ‘hatte’den�elbenaus einem Religions-
haß feind�elig‘tractirt, und ihn nicht nur mit

Verläumdüngen',fondern auch auf eine re<t
grau�améund barbari�cheArt angefallen, Dié-

�esE Gelegenheit,- daß, als der In�pectórFS,
F-. B. zu Johannisburg die Sache an bas’ �ám-
Ländi�cheKon�i�torium; ‘der Magi�trataber añ

die Regierung berichtet hatte, die Um�tändeder

Sociniäner von neuem unter�uchetwurden. Ge-

dachter Erzprie�terzu Johannisburg“meldete bey
�olcherVeranla��ung,daß,‘ohnerachtet die �oci-
niani�cheGemeinde zu Andreswalde 1721. wegen

ihrer öffentlichenZu�ammenkünftezur Redè ge-

�etetworden �ie dennoch �elbigenicht abge�tellet,
�ondernvergrö��erthabe, indem �ie ein ganz bee

fonderes Haus zu ihrem Gottesdien�terbauéet,
ánwendigdie Wände mit Bretern verkleidét , in
der- Stube: éinen Ti�chund gnug�ameMannes-

und Frauensbänke, auch be�ondereBänke für

Fremde’�egenla��en, einen ordentlich vocirtén

Prediger und Schulmei�terhalte, einen dfént-
lichen Gottesdien�t�owobl am Sountag und-

Mittwooch und Freytag hielte, dem nicht nur die

in Andreswalde befindliche Familien, fondern
auch ‘viéle’andere aus benáchbartenDörfern und

Aemtern béywohnten, zu dem äuch Leute un�erer

Religion zngela��enwürden, ja gar Kindbette-
rinnen allda’ ihren Kirchengang hielten, auch in

An�ehungdes Begräbni��es'ihrer Ver�torbenen;
die �iéinit öffentlicherProcéßion,worzu:�ie‘aüh

Evangeli�cheinvitirten, Und mit einer Leichen-

e predigt



Acht“ünd"�echszig�terBrief. 231
-

predigt beerdigtenz -der Kopulation, die: �ieohne
dreymaliges Aufgeboth in den evangeli�chenKir- -

chen verrichteten 2c. uicht anders’ thâten, als-ob
�ieeine: privilegirte Kirche und Gemeine hätten,
da �iedo< na< Drigallen eingewidmet, und. da-

�elb�tdie jura �tolæabzutragen wären. Er fügte
zuleßthinzu’, daß es den lutheri�cheneinfältigen
Leuten„zu gro��erVerführung gereichen könne,

wenn �iebey Socinianern dienten, von denen die
lutheri�chenEinwohner Hundes - und heidni�ch
Ge�chlechtge�choltenwürden. Hierauf wurde

eiae fônigl. Kommißion dahin ge�chi>et,die

Sache zu unter�uchen,welche die Akten an die

kônigl.preußi�cheRegierung �hi>te,da �odann
die Sache zwi�chendem A. und Studiolo W. �o

beygelegetworden , daß jener die�emzur Privat-
�atisfakftion40 Rthlr. und eben �oviel Strafe
geben, auch die Kommißionsko�tenbezahlen�ollte.
So vieldie übrigenoberzehltenGravamina betrift,
fo wurden die Aften an das �amländi�cheKon-

�i�toriumge�chi>et,um de��enGutachten darüber

zu vernehmen, das haupt�ächlichdahin gieng,
daß fort nicht mehr die Frage von der Ejeétion
und Weg�chaffüngder Socinianer, als welche
nah Verlauf vieler Jahre zu �pât�eyndürfte,
als vielmehr von ihrem exercitio religionispu-
blicozu erdrteru �ey,um �ovielmehr,da ex Ac- -

tis abzunehmen, daß �ie�ihruhig verhalten und
ihre Scriptanichtdi��eminirt,niemand von un-

�ernGlauben zu ihnen getreten, vielmehr fünfe
von ihnen ad ca�traEvangelicorum�i gewen-

P 4
:

det,
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dés;und man ‘al�obey ihrer Toleranz �ichHofs
nung machen kônnè,daß vielleichtalle gewonnew
werden dürftén , daher �ienur ihren Gottesdien�k
näher einzu�chränkenanriethen. Demohngeach=
tet �inddie �ociniäni�chenGemeinden in dem voriz

gen Zu�tandgela��enworden, und verrichten ihren

Gottesdieu�tnoh igo auf obbe�chriebeneArt.

JhreGemeinden be�tehenvor io ohngefähr
aus 70 Seelen. Die vornehm�tenFamilien unte

ihnen �inddie Schlichtingi�he,Morftini�che,
Thâaßitzi�che,Suchodoli�cheund Wilkovi�che.

Ich bin 2c.

“Neunund�eszig�terBrief.
a

aii)

‘a Îebt will ih michmit Jhnen,meinBe�ter,übé
die Kircheaverfa��ungin den Cleve- und Mârfi{cen Landen etwas näheruncerhalten,

Hier i�tdas ellgemeine Detail des reformirs
ten Religions8we�ensüberhaupt. Jch habe die�e
Nachrichtder Gewogenheit eines

Anye�chrnnGei�te

lichenin S520 danken s

Beantwortungeiniger, das reformirteKirchen
we�enund die Synoden in den vier Provinzien,
Jülich, Cleve, Berg und Mark, betref-

-

fendeFragen. y

x) Wie
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1)"Wie viel Haupt: und Neben - Synoden giebt
tiadetn=eg®2 |

zi

Re�p. Es giebévier Provinzial- Synoden,
¿nachden viet*vereinigtenLändern,nach deren'

|" leßtemRangé�ieauch in gleicher:Ordnung fot-
gen: Die Jülich�che,Clevi�che,Bergi�cheund

“Märki�cheSykode.  JedèSynodeijk wieder
“In ver�chiedeneKla��engetheilet,welche zuf�am-

« men den SynôdumProvincialem jedes.tandes
© “ausmáchen,und die�em�ubordiniret�ind.

- Alle
vier Provinzial - Synoden machenzu�ammen

Einen SynodumGeneralemaus, urid �ind
dem�elben�ubordiniret.

OS 3

:

‘2)Wasgehöreteigentlichvor dieSynoden?
__ Re�p.Vor die Synodengehöretalles, was

zum *Fnnernund Aeu��ernder Religion und

___Kirthenverfa��unggehöret,was der Prediger
e

Berufung, ‘ehre, Leben und Amtsführung,
wie auch die Aelte�tenund Diáken, die Kir-
chen-und Haus-Vi�itation, neb�tder ganzen
‘Einrichtungund Liturgiedes öffentlichenGot-

‘tesdien�tes,�owie auch dieSchulenund Schuk-
diener, und die Verwaltung der Kirchen- und

Armen - Güter betri�tzwie es alles, theils in
der Clev- und Märki�chen,theils in. der Jülich-

“ Und Bergi�chenKirchenordnung be�timmtund
" verordnet i�t,

/

Zwi�chendie�enbeydenKirchen-
‘Ordnungenfindet�ichnur in wenigPunktenein

-Vnter�chied,‘der �ichauf die ver�chiedenetan-
deshoheitbezieht,unter welchen‘die4 Syno-

AT | P5. den
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den �tehen.Die unter katholi�cherLandesherr«
�chaft�tehendeJülich-und Bergi�che-Synoden
habengrö��ereBefugni��eund Rechte in-allem,
was-das Religions-und Kirchenwe�enbetri�t.

3) Jn wie ferù hangen die Prediger von den

Synedenab ? TS Än

: Re�p."Jn allen, unter No. 2) benannten
_Scückenhangendie Prediger ‘vonihrenKla�s
�en,Synodénund $ynodoGenerali abz �o-

gar, daß im Jülich-und Bergi�chendie-Sy-
nodi völligeMacht haben, einen Prediger und

Schuldiener zu cen�uriren, zu �u�pendirenund

�elb�|ab affcio zu removiren: dagegen über

die Remotian die Synode im Cley- und Már-

fi�chenvorher an die Landesobrigfeit berichten
© muß, von welcherdie völligeRemotion ab
officio abhängt,

+

4) Wieoftver�ammilen�ichdergleichenSynoden ?

Re�p.Die Kla��enund Provinzial-Syno-
den ver�ammlen�ichjährlich:einmal zu der in
der Kirchenordnungfe�tge�eßtenZeic; hinge-
gen SynodusGeneralis alle drey Fahr einmal,
gewöhnlichzu Duisburg. Es können aber

auch au��erdemwegen wichtigerVorfälle von

jederKla��eund SynodoConventus Extraor-
dinarü durch den Præ�idemSynodivel Cla�lis
mit Gutfinden der übrigenModeratorum an-

geordnet werden, worauf dann gewöhnlichnur

einigebe�ondersdazu ernannte Deputirte,Pre-
diger und Aelte�teer�cheinen. vi

5) Jn
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5) Jn wie fern �tehen�ieunter dem reformirten
1 Kirchen-Direktorium= “Obèr-Kon�i�to-

1 rium und der Regierung?"

Re�p.Die�eFragedárftewohlver�chiedents
lich beantwortet „werden mü��en,je-nachdem

, de jure oder de facto die Rede i�t. WVermóôge
-Un�er*Kirchenordnung—welche�chon1 568 zu

„entwerfenangefangen, 1612 völligzu Stande
: „gebracht,von daran in allén-diè�enLanden ein-

‘geführet, und von Fhro Churfür�tl.Durch-
_ laucht Friedrih Wilhelm 1662-den 20,

May feyerlichbe�tätiget-worden„ vorbe-

„hâltlih, wie es in Clau�ulaconcernente hei�e
�et,daß Wir, -(der Landesherr) die�elbezu

_jederZeitvermindern,vermehren,und nah
Gelegenheit ändern und aufhebenwollen
_—_—— gehörenalle Religions- und Kirchen- -

Sachen,die nicht in be�agterKirchenordnung
ausdrü>lih davon ausgenommen �ind,und
davon �chonoben Nao.3) eins vorgekommen,
vor die Synoden; und zwar geht die Jn�tanz
‘von dem Kon�i�toriojederGemeinde er�tan die -

Kla��e,worunter die Gemeinde gehöret, und

kann �ieda nicht ausgemachtwerden’,an die
«— ProvinzialSynode, und von hier an die Ge-

neral-Synode, Die�eKirchenordnungi�tauch
von allen nachfolgendentandeshetrenaus dem
brandenburgi�chenHau�ebis hierhinjedesmal
von neuem’ be�tätigetund deren Aufréchthal«
tung ver�ichertworden, Wenn nun en n
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inden Gemeinden oder Synoden vorkommen,
die nicht von uns-abgethanwerden: könnenoder

dürfen, und daher von un�ernSyuoden dar-

über andie Landesgobrigfkeitberichtet,oder deren

Befehl darübernachge�uchet, oder ihr Schus
‘erbeten werdenmuß, �ogelänget'�olchesan die

hié�igehochpreiglicheLandesregierung; in �o-
fern �tehenwir unter der�elbênals unferer ho-
'hentandesobtigfeit. Wenn aber zuweilenBe-

fehle oder: Verordnungenvon hieraus‘an?die
Synoden ergéhen,darüber die�ewider die al-

lerhöch�t-approbirteund fe�tge�eßteKirchen«

“ordnung �ich‘be�chroèretzu �eyn"glauben: �o
“ appelliren fie an den König,und �o:fommctihre

i Sacheans Kirchen-Direktorium zu Berlin.

So weit géhetsde jure. Wie es aber mit
die�enRechtenund Verhältni��ende fato �te=-
he, de��enBeantwortungdürfte,ohnebe�on-

 ‘dereFata um�tändlichanzuführen,wohl�chwer
fallen, und nicht �oleichtin das gehörigeLicht
_ge�ebetwerden können.

6) Welches�inddie �ymboli�cheBücher?

Re�p.Die reformirteKirche in die�envier

vereinigtenProvinzien hat feine andere �ymbo-
li�cheSchriften, als den heidelbergi�chhenKa«

techi�mus.

7) Wer be�eßtdie Schul�tellen?

Reé�lp.Die -Schul�tellenwerden ordentlich
von denConfi�torüsoder Kirchenrathjeder
z

y;

i 8

Ges
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= Gelneinde ‘be�eßet, der aus Prediger,Aelte«
�tenund Diaken be�tehetzau��erin den Patrok

© mnat-Gemeindenzwoder Patronus f�owohl:den
“ Predigerals-Schuldiènerberufêt@Îo1-7

8): Welches�inddieberühmte�teSchulen,�owohl
:

. ¡reformirtealslutheri�che?«13

“ Re�p.: Au��erder einzigenhohe Sthule oder
| Univer�itätzu Duisburg: Und-deai-Gymnälio
‘illu�tri in-Hamm, �ind:diezan�ehnlich�tenGy-
 mna�ta‘und Schulen.hier zu»Cléve„das. ein

"Eönigliches.Gyima�iumi�de��en:fünf Præ-

“ceptáresvont Königeangeórdnff:2iñd-be�oldet

werden —'zu We�elünd Duisbürg.:?-Es�ind
«aber noch‘einige:Städte:“im-Clevi�chen-und
Märki�chen,die: auch:eine lateini�che»mit x

«7!oder’ 2 Präceptorenbé�eßteSchule-haben5 �o

auch im -Bergi�chén;¡zu Elberfeld-ündDü��el-
‘dorf, Jm Herzogthum,,Jülich:abergiebts

- feine lateini�che:Schule,,‘als*nur;in der-davon
¿umgebenenRéichsfreyenHerr�chä�t:Wickrad,
Hut LES. 4D CHO i uit 2/028

9): Welchs �inddiemerkwürdig�tenSekten?,
0 «Re�p.Dies bedarfeiner „nähernBe�tim-

“mung. Sollten durch merkwürdigeSekten

‘lóffenelichgeduldete: und ‘be�ondersbe�tehende
Religionsparteyenver�tandenwerden; �ogiebts

„indie�entanden au��erden dreyenim Römi�chen

“ReichprivilégirtenKirchen,tür die Menno“

niten, oder hiergenannt, Menni�ten-Gemein-
de, die hierzu Cleve, Emmerich, Dagens/

: rey:

TTA
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:2?CteyfeldihrePredigerund-öffertlichen:Göfteg-
“dien�thaben. Eine eigentlich:�ogenannte,âus
:.»binèr der dveyReligionen-ent�tandeneoder �ich

davon abge�ondert‘habende’Sekte giebts ‘je6o
„feine mehr,�eitdemdie Ronsdorfer Sefce er-

“lo�cheni�t;Die�étiahmin Elberfeld,der gröf
SE �e�tenund an�éhúlich�tenréfotimittenGemeinde

in die�enPròvinzien, wo: es-�on�t�chonin die-

�emSæculo- mancherleyArtên derSeparati�ten
-und Schwärmer:gegebenhat, ihrenUr�prung,

‘'bauete�ich}Äo.::1740. in:deïn nahe -dabeylie-
-=genden wü�tenObteRonsdorf.an; und erhielte
dur Vor�prächeun�erspréußi�chen.Hofes óf-
VfentlichenGöttesdbien�t,wolle aber immer-zur

DI‘veformnirten?Kitche“‘noch’gehören;* und vêrur=«
7 �athte-un�ernSynodenñdie grö��e�teÜUnrüßen,
© Gefähöen'und-Bedrängni��e:; -Endlichda: �ie
«hte Schwärmerehund-Unwve�e@gar zuweit
¿trieben , unter: �ich�elb�t:zerfielen,ein «Theil
?Gutdenktender:Glieder: zu den-näc<h�tbénachbar-
„Ten Gemeinden*wiederzurücf-traten?-undder

leßteRonsdorferPredigerWülfingabzudan-
ken genöthigetwurde: ‘hatbér“�ämtliche> bis

dahin nochverirrte Re�k-die�etGemeinde den

Ronsdorfer Frr<hümern;feyerlich-ent�aget,und

“i�un�erérC R Dia Mmtilei-
“betworden. MEI GEN C

:

x0).Haben�eit1240ewa.SET Jreleh-
1 reránden-Für�tenthümerngelebet?

«‘Rëfp.‘Keinewüßteichzu nennen au��er-den
Predi-

/
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¡cPredigern, die theils mit als Stifter und Bee
_

@-�órdererder: jeßt-benanntenRonsdorfer'anzu�es
“then�ind,-theils--als Prediger-die�erGemeinde
| vörge�tanden-haben,und nun �chonalle ge�tore
»bén �ind.= Given ER

T1)‘Welches�inddie bekarincé�tenGelehrtenin
DO CET MILINERORIET

+ Relp. Wenn gleichhie. und.da no< Mäns
„Ner zu. finden�ind,die denNameneines,Ges
lehrten verdienenmöchtenz.�o�inddoch:gar

4 wenige,die.�ichdur Schriftender Welt bee
„„kaunt gemacht.; Darunterrechneichden Hrn,
:;: PredigerMei�terin Duisburg, .jebtProfe��or

“

Theologiada�elb�t,Auch derKonrektorMaas
„am. hie�igenGymna�ioi�tein.ganzge�chickter
Mann, und dafürbekannt... E,

12) Wo’�indmerkwürdigeBibliotheken? =

Re�p.» Oeffentliche’merkwürdigeBibliothé«
“kengiebtsmeines Wi��ensih die�enProvinzièn
“feine, au��erder Univer�itäts- Bibliothekin
“Duisburg. Seit einigenJahrenaber hat‘die
*“Churpfälzi�cheRegierungin ‘Dü��elborfeine

Landesbibliörhefzu errichten‘angefangen, die
�conziemlich�tarkangewach�en�eyn�oll,So

“giebts auch in der ‘reformirtenHaupckirchézù
__

We�elnoch eine alte Bibliothek, die der be-
__rühmteHeeresbachdahinver�chenkethaben�oll.

Eine jedeKircheund Gemieinéhat hier , wie
ehemals zu der Apo�telZeiten, ihrebe�ondernutte�ten :
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te�tenund. Vor�teher,Die�emü��enim Leben*“Uund
Wandel �owiedie Prediger ünfträflih�eyn,Und
niemand Unter der Gemeine mußihnen mitGrunde
etwas Bdô�es:vorwerfen: tdnnen. =. Jhre Wahl

._ge�chiehetan denen Oertern, wo noch kein Púes-
byteriumi�, von dem Inlpe&orCla��isrinGes
genwart dervornehm�tenMitgliederder.Gemeine.
An den andernOertern aber, wo wirklichein

Presbyteriumange�ebti|, ‘wied’die Wahlder�el-

ben nach ge�cheheneGebet, der- gutenÖrdüñung
gemäß,vorgènómmen,“dieNamenber neu Er-
wähltenwerdenvon dek Kanzeläbgèle�en';‘und�ie

hernach,es �ehdnt,‘daßwichtigeHifderni��edors
Fallen,“b�fentlid; taut demKlrchenfotmular

,

&
zu

ihremAmt be�tdiger :

2 Ein ‘auf.dïéfeArtertähllerBör�teher!darf
ohne hôch�wichtigeUr�achen,�ich"nict weigern,
ein �olchesihm-aufgetragenés-Amt:zuüberüéhnien,
Die�es Amt- aberbe�tehet,darinn , daß.�ienes

bendemPrediger aufdieganze Geimeineein wachs
�amesAugehaben,— daß �ie,die Lehre,Lebenind
Wandelder Prediger�owohl„als der Zuhöreèx:be:

obachteny daß-�ievor alles Sorge tragen, was

zumBau der Kirchen:erforderlichi�t, Zum Sens
�piel,daß�iedie Kranten, Wittwenund Way�en

be�uchen,die Kleinmüthigen„undAngefochtenen
tèd�ten„. und diejenigen, welcheein argerlichesLes

benführen,be�trafen;daß�ie,wo es nöthig
i�t,in der Geineine vorle�en,mit ihr fingen, kates

«chi�iren,*in ‘Abwe�enheit-der-Prediger bèten und

da,wo keindffentlicherGottesdien�tgehaltenwird,
Kx - die

yr

I
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die Gemeine zu�ammenberufen, auch bey Bedies
nung der heiligen Saframente und Aus�pendung
der Allmo�enauf alles Acht haben, und die chri�ts

liche Bußzuchtnah dem Befehle Chri�tiund der

Apofielneben dem Prediger ausüben,

Zur Dank�agungfür die�eder Gemeine geleis
�tetenDien�tewerden den Aelte�tenjährlich die

Halb�cheideerla��en,und an ihre Stelle wieder ans

dere zu die�emAmt tüchtigePer�onenangeordnet.
Trift es �ich,daß ein �olcherVor�teherder

Gemeine wider �einenLehrer Klage zuführen für
"

nôthigerachtet, �oi�ter angewie�en,den�elben
er�tbe�ondersfreundlich zu ermahnen, undwenx

die�esnichtshilft, ihn mic Zuziehunganderer Aels

te�tennochmals an die Beobachtung �einerPflichs
ten zu erinnern, und bevor er die�esbeobachtet

hat, feine weitere Klagen anzu�tellen;übrigens

aber die Prediger und ihr Amt gegen alle NVerâch==

ter de��elbenzu vertheidigen.— Eben die�ePflichs
‘ten habenauch die Prediger wiederum gegen die

Aelte�tenund ihre Zuhdrer-auf�ich,

_—

Die Diakonen oder Allmo�enpflegerwerden

auf gleihmäßigeArt und auf eben �olange Zeit
wie die Aelte�tengewählt.

;

"

hr Amt erfordert, in und au��erder Geineis
ne fleißigAllmo�eneinzu�ammlen,das �on Eins
ge�ammletegehörigin Verwahrungzu. nehmen,es

vor�ichtigund treu mit Zuziehungder Prediger und

Aelte�ien, nach den Gebräucheneiner jeden Kirche,
auszu�penden,den Empfang und die Ausgaben

Religionszu�taud,4, B, A davon.
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davon fleißigzu’berechnen, und darüber zum we

tig�tenjährlih einmal gehörigeRechnung abzules
gen, damit der Gemeine ihrenthalben nichts entzo-

gen, und�ie alles üblen Verdachts überhobenwer-

den. Sie mü��enferner die Armen in ihren Häu-
�ernbe�uchen,�ichnach den Nothdürfeigenfleißig
erkundigen, ihnen mit Rath und That zu ihrem
Tro�tan die Hand gehen , und gehörigenOrts da-

von Bericht ab�tatten,übrigensaber �ichder ih-
nen übergebenenOrdnung gemäßverhalten,

"Wenn�ich die Aelte�tenund Diakonendurch
La�terund Aus�chweifungenin üblen Ruf bringen,
\o werden �iedie�erhalbeben �owohlals die Lehrer

Und Prediger zur Rede ge�telletund nach Befinden
be�trafet._

Die kirchlichenVro�kliliitunäen:�indin den

Cleve- und Märki�chenLändernvon vierfacherArtz

nemlich es giebt darinn ein Presbyterium oder Kir-

chenrath, eine Cla�lis,einen Provinzial: und eis
nen General-Synodus.

In An�ehungdie�er i�tverordnet:

1) Daß�ie alle ihreVer�ammlungenmit Gebet

anfangen und wiederum mit Dank�agungzu
__ GOtt be�chlie��en.
2) Daß�iedarinn-nicht anders als zum Bauder

__ Kirchen gehörigeSachen vornehmenund ab-

handeln,
3) Daß in den Klaßikal-und Synodal - Zu�am-

menfünftenniemandanders als die von den

Predi-
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¡-Predigern, Aelte�tenund Diakonen dazuab.
geordnet �ind, zugela��enwerden.

|

i

4) Daß die Conli�toria alle vierzehnTage, we-

nig�tensdoch monatlich einmal, nach eines je-
den Orts Gelegenheit;die Klaßikal- Zu�am-
‘menkün�ftejährlichein- oder zweymal; die Pros
vinzial-Synodenjährlicheinmal-, und der Ge-

neral-Synodus alle drey Jahr:einmal, wie ge-
wöhnlichzu rechterZeit, auch am gehörigen
Ort, gehaltenwerden mü��en:

5) Daß zu bequemerFort�eßungund Ausfüh-
rung die�erVer�ammlungen,allemalder Pre-
digerdes Orts in �einemKon�i�torió,wö abet

méhrereals einer find, die�enah der Ordnung
den Vor�isführen,und in den Kla��enneben

dem Prä�esoder ‘Jn�pektornoch ein �ogenann-
ter Scriba, in den Synoden aberein A��e��or
hinzugeordnetwerden�oll. Tz

6) Eine jeglichéKirche, Cla�lis‘oderSÿtiodus
muß ihr be�onderesSiegel und- Büch haben,
die Vor�ißeraber beydesin Vetiahrüng“neh-
men. 1 30S

78

7) Die Klaßikal-und Synodal-Predigtenmü��en
durch vorzüglichgeübteund von derKla��eoder

der Synode dazu érnannte Prediger gehalten,
und Sterl

8) Bey den Sibungen das Alter im Dien�tbe-
‘obachtetwerden, i

9) Jn den Vollmachten zu die�enVer�ammlun-
gen’muß vorzüglichdas mit angeführet�eyn,

¿1

E

: D 2 daß
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“daßdie Abgeordnetealles, was in dem�elben
“

nach GOrtes Wort verhandeltwird , und was

zum Bau der Kirchenund Ab�chaffungaller-
. hand Unordüungenin der Furcht des HErrn
_fe�tge�ebtwerden möchte,genehmigenmü��en.

x0) Niemand darf ohneErlaubnißaus den Ver-
- “�ammlungenweggehen„auch kein dazu Abge-

ordneter ‘ohneerheblicheUr�achenausbleiben,
¿_ widrígenfalls�ollen�iein willkührlichevon der

Ver�ammlungbe�timmtéStrafen,verfallen.

So hâtteih Jhnen al�o-dasAllgemeine.diez

�er:kirchlichenVer�ammlungenge�childert;la��en
Sie mich.nun auch noch etwas voneiner jeden ins

be�ondere�agen,— Jh will mit den Presbyte-
rüs den Anfang mnachen. G4

Eine jede Kirche hät ihr.Kon�i�toriumoder

ihren Kirchenrath, der aus Predigern, Aelte�ten
und nach; Befinden auch aus Diakonen be�tehetz

Die�e-mü��en,- wie �chonge�agt,erforderlichén-

Falls zu�ammentreken ,- das Be�teder Kirchezu

befördern,Gutes darinnen anzuordneù, und. das

Bô�eabzu�chaffen. Dabeyaber mufßfolgendes
beobachtet werden: y

:

x) Muß der Prediger als Vor�ißerdes Kon�i�to-
«riums nach verrichtetem Gebet zur Abhandz-

“

lung’‘der'Sachenden Anfang machen ; die Anz
und Abwe�endeaufzeichnen;die Schlü��e-des

‘vorher gehaltenenKon�i�toriumsable�en;was

‘noch abzuhandelni�t,vortragen, die Stim-
e

;

e men
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7 men darüberabfragen,das Be�chlo��enein das
Kon�i�torialbucheinzeichnen, und endlich die

Ver�ammlung«wieder mie ‘dem Gebet bee

�chlie��en.

2) Mü��endie Schlü��edes Koh�i�koriums
i

in al-

lem zur Ausübunggebracht, und im Fallder

Bey�tanddes Magi�tratsdazuerforderlich�eyn
�ollte,der�elbegebührenddarumer�uchtwer-

“bèn.

zyNiernand' batf beywillküßrlihetStrafe das,
was im Köh�i�kötiumabgehandeltwird, be=-

“‘¡Fanntmadhéh, niemand in dem�elbenúnndéhi=
gé Dingevorbtingen. Was etwa darinn nicht

ent�chiedén“werden fann, darüber mußin den
"

Kla��enweitere Verfügunggèmachtwerden. -

4) Ein jedes Kon�i�toriummuß�einebe�ondere
Bücher haben, „um darinn neben dem, was

darinn abgehandeltworden, auch die Namen
der getauftenund fonfirmirtenKinder, der Vers

ehlichten-und Ge�torbenenehltyagaszukönnen,und endlichmü��en
|

5) Die Schlü��eder Klaßikal-und: Synodals
Ver�ammlungenin jedemKon�i�koriobeyge=-
bracht, vorgele�enund in ein

RS Buch

AMgekhriebenwerden.

“

Was die Kla��enbetrift;.�oiftjedeE
nach einer �hon im Jahr 1610 darüber ausgefers
tigten Verordnungin-unter�chiedliche-Kla��eaein-

getheiltunddabeyfe�tge�etworden :
S

A3  1NDoaß



246 Neun und�echszig�ter:Bref.

1) Daß ein Prediger von jedèr Gemeine neb�t
einem Aelte�ten; diemit gehörigenVollmach-
ten vêr�ehen�eynmü��en,die Klaßikal-Ver-

�ammlungenbe�uchen,wenn aber mehr als ein
ordentlicher Prediger:an dem zu Haltung der
Kla��ebe�timmrenOre�ichbefinden,auchdie�e
hinzugela��enwerden �ollen;

e

2) Daß der gewe�eneVor�ißeroder Jn�peftor
der vorigenKla��enach verrichtetem Gebet die

Vollmachten abfordern„nach den Abwe�enden
_�icherkundigen, die Namen anzeichnen,die

Orthodoxiebezeugenla��en-�ollzferner �oller

die anfommenden Prediger vor Gliederder
Kla��eauf- und annehmen, und alsdenn die
neuen Moderatoren, nemlich die Vor�ißer,
Bey�iberund den Schreibererwählen;worauf
der neue Vor�ißerdie Handlungunter vorher-
gegangenem Gebet wieder anfängt.

E

3) Ju der�elbénmußder gewe�eneVor�iberoder

Jyn�pektorberichten,wie er den Kirchenzu�tand
währendfeinerAuf�ichtbéfundenhat; ob und
wie die Presbyteria, Sonn- Fe�t:und Bec

“tage unterhalten, dié Katechi�ationenund die

Kirchenzuchtgeubet, die Armen und Schulen
ver�ehen, und �on�tnochetwas zum Bau der

Kirchen benöthigeti�t. Alsdenn muß erdie

Cen�urhalten, vier Prediger und zwey Aelte-

�ten, durch wélche der künftigeSynodus be-

�uchetwerden �oll, benennen la��en, und

sfLLA
i li
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lich die Ver�ammlungwieder mit dem Gebet
be�chlie��en. |

4) Was übrigensdie Cla�lis nicht hat abhan-
deln fônnen , mußvor' den Prövinzial-Syno-
dus gebrachtwerden. - 5A

Zu die�emletzternwerdenaus den unter�chied-
lichen Kla��eneinex jeden Provinz Abgeordneteaus

“derAnzahl der Prediger und Aelte�tenmit glaub-

würdigenScheinen abgefertiget. Nach Vorzeis
gung der�elbenmü��en

1) Die anwe�endenKirchendiener ihreOrthodoxie
mit Hánd undMundbezeugen , und der Kir-

:chenordnungferner nachzulebenangeloben;
darauf werden die neuen Moderatoren durh

Abwechslungaus jeder Kla��evon neuem, wie

gewöhnlich,erwählet,
-

f
:

2) Mußder neuerwählteVor�ißerdie Handlung
ebenfalls mit einem eifrigenGebec zu GOre
anfangen; die Schlü��eder vorigen Synode
vorle�en,die Anwe�endenzur Stille, Kürze
und Deutlichkeit im Reden vermahnen; �ih

“

hierauferfundigen,ob die Verrichcungenauf-
gegebenermaßenbewerk�telligetundabgethan

�ind; die noch zu überlegendeSachen vortra-
©

gen, die Stimmen darüberäbfragenund durch
den Schreiber den Schlußaufzeichnenla��en.

3) Mü��endieAelte�tenderGemeine eben �owohl
als die Prediger ihre Stimmen haben, und

4 -das-
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dasjenige, �oauf dem Provinzial-Synoduszu
ent�cheidenvorfället,mit be�chlie��enhelfen.

4) Muß das, was der Provinzial-Synodus nicht
ent�cheidenfann, auf die General-Synodever-

wie�enwerden. Dabey mü��en‘die anwe�ende
Abgeordnetedie Schlü��evor ihremAb�chiede
verle�enhören, �iemit eigenèrHand unter-

�chreiben, und alsdenn muß der Vor�ikerder

Synode mit einer Dank�agungzu GOcc und
“mit brüderlicherErinnerung zum gott�eligen

4eben und Wandel die Ver�ammlungendigen.
„znAn�ehungder General-Synodeni� end

lichnochfolgendeszu bemerken :

FP Die Gemeinen vergleichen �ich, da nichts
darüber fe�tge�eßti�t,wie oft �iegehalten werden

�ollen/ auf ‘den Provinzial - Synoden hierüber.
Ausjeder Provinz werden vier Prediger und zwey
Aelte�tenoder an�tattder Aclte�ten,wenn die�e
Licht er�cheinenkönnen, �oviel Prediger , als die

Kon�i�torienfür gut befinden, dazu abgeordnet.—
|

Er wird gleichfalls mit Gebet und Wahl angefan-
gen, und mit Dank�agungzu GOtt be�chlo��en,
Und auf dem�elbendie Kirchenorduung an�tattder
Schlü��eder vorigen Synode jedesmal abgele�en.

Sieben-
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Fs fomme nunzu“LindffentlichenSSaleeaien�e,
zur Liturgie und der Ardes in“DesClevi-
�chenLanden.

Der dfentlicheGottesdien�in den Hihi
wird damit angefangen, daß ein dazu verordneter
Vorle�er,er �ey‘Prediger,Aelte�ter, Diakonus:
oder �on�tein frommer Chri�t,zwey oder mehr?

Kapitel der heiligen«Schrift„nah Be�chaffenheit.
der Zeit, neb�tdenfünf Haupt�tückender chri�tlis
chenReligion dffentlichablie�et. Ueberhaupt mü�s
�enaber: bey dem�elbenalle Kirchendiener dahin �ic
befleißigen, daß �iein den Ceremonien mit der ert

�tenapo�toli�chenKirche oder auch mit denen , di&

die�eram âhnlich�ien�ind,überein�timmen, und
allen Aberglauben „und e hrus

in den

Mitteldingenvermciden,

__ DiePredigtenwerdenin keiner andern, als
in derhochdeut�chenSprache gehalten, und die
‘Predigermú��en�ichder Churpfälzi�chenAgenden,
die in dem Anhange des heidelbergi�chenKatechis-
mus zu finden�ind,neben dem gewöhnlichenbez
dienen, Dabey werden die gewöhnlichenLieder,
entweder die 150 P�almenDavids, oder anvere

fhciicri�iigaMange�ungen. |

as An
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An den Orten, to des Sonntags mehr als

¿wey Predigten gehalten,und auch an denen, wo

in der Woche 'geprediget wird, wird ein Text aus

der heiligen Schrift , oder aber ein Buch aus der-

fridaordentlichnacheinander ausgelegt.
Jn An�ebungderTaufe.i�tinden Clevi�cheit

Landenfolgendeszu bemerken: Niemanddarf in

den�elbenzu taufen �i<unter�tehen,
es �cydenn

ein ordentlich: berufener Prediger, — Die Kin-
der tvoerden der Gemeine in öffentlicherVer�amm-

lungvorge�tellet,und nach gehaltener Predigt durch:
die Taufe der�elbeneinverleibet. Doch i�den Pres

“

digern vergöonnet„wenn etwa an einem Orte kein.

öffentlicherGotteSdien�tver�tattetwird, oder aber

die Gemeine er�tzu wach�cnanfänget, auch wenn

den Kindern Schwachheiten zu�to��enoder �on�ter-

hebliche Ur�achenvorhanden �ind, die Kinder in

Bey�eynetlicher Aelte�tenoder Diakonen mit den

gewöhnlichenCeremonien, Gebet. 2c. zu taufen.

Hingegen darf kein Reformixter �einKind

bey den Papi�ten, wenn es gleich die Noth erfor-

dert, oder Schaden davon zu be�orgenwäre, tau-

fenla��en,widrigenfallser ern�tlichbe�traftwird,

Wennau��erder Ehe gezeugte Kinder zur
Taufegebracht werden, �owerden“ die Eltern
der�elben,Vater oder Mutter“ und wenn man

beydenicht erfahren kann, wenig�tensdie Mutter?
mit der Kirchenbu��ebeleget.' Findlinge und?

Kinder der
Pavi�ten

oder �olcher,die unter dem

= Kirchen;
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Kirchenbann �tehen, werden nur alsdenn getauft;
wenn �ichgott�eligeGevattern finden, welche die�e
Kinder mit der Zeit in der wahren Religion zu
unterwei�enver�prechen.

Heiden , Juden, Wiedertäuferoder Fold;
die den chri�tlihenGlauben verläugnen, terden

zur Taufe nicht gela��en,es �eydenn, daß �ie
vorher in der chri�tlicherReligion unterwie�en,�ie
als wahr erkannt und durch ein dffentlichesBes -

kenntniß ihre vorigeJrrthumer widerrufenhaben,

wobey das Formular von der Taufe der Erwacho-
�enengebraucht wird. i

:

Kinder, deren Vater ‘reformirterReligion,
die Mutter aber papi�ti�<,oder deren Vater

papi�ti�hund die Mutter reformirter Religion
- i�t„werden auf des rehtglaubigen Theils An=-

halten getaufet ; läßt aber der Unglaubige Theil
�einKind einen kathöli�chenPrie�tertaufen, #0
wird auch der Nechtglaubige  deswegen zur Rede

EE
und nach Befindenbe�trafet.

|

* Was das heilige Abendmahl betrift: #0
Sl da��elbenach der Ein�egungChri�tiallein

von den Predigern in den Kirchen nach gehaltener

Predigtmit gewöhnlichemBrod und-Wein, dem
im Heidelbergi�chenKatechi�mobe�chriebenenFor-
mular gemäß, hedienet.

-_ Wenig�tenswird es viermal im Jahr, nem-_
li<h auf O�tern,Pfing�ten, dem Chri�tagund.
dem er�tenSonntag im September, oder wie es

�on�t
in jedem Jahr am zuträglich�tenbefunden

wo,
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wird, gehalten: Einen oder etliche Tage vorhet
hâlt. der Prediger cine Vorbereitungspredigk,
wobeydie öffentlicheBeichte und: die Erla��ung
der Sünden neb�tdem Gebet- vorgele�enwerden.

___

Esdarf aber niemandzurKommunionge

la��enwerden, der nicht vorher ein Bekenntuiß
�einesGlaubens abgeleget und einen un�träfli-
chen Wandel geführet hatz hat er jenes gethan
und i�t�on�tgegen �cinenWandel nichts einzu
wenden, �owird ihm auch der Ti�chdes HErrn
nicht entzogen.

y

Während-der Kommunion wird die heilige
Schrift vorgele�enoder man �ingt,jedo< nach

 Gelegenhcit und Erbauung der Kirche,P�almen.
Niemanden wird das Abendmahl allein gereicht z

i�taber jemand in der Gemeine, der etwa aus

Schwachheit-oder anderer wichtiger Ur�achenwe-

gen dem�elbenin der öffeutlichenGemeine niché
bewohnen kanu, �oi�tihm jedoch ver�tattet, es

zum wenig�tenmit zwey oder drey glaubigenPer-
�onenim Hau�e.zu genie��en,

Ohne Schein und Zeugni��ewird niemand

zu einer andexn Geineine hinzugela��en,�ondern

jederzeit zu ‘dèr , darunter er eigentlich �tehet,zu-

rügewie�en; im Fall aber jentand mit feiner

ordentlichènGémeine in Mißver�tandgerathen
wäre, �omußer �ichmit der�elbenzuvor gütlich

Verglelegem
2

:

Eben
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7 Eben �odüúrfen auch keine zu junge Leute

zum'heiligen:-Abendmahlangenommen werden, �o
lange �iefich niht �elb�tprüfen kdunen, und bevor

�ienicht gehörigunterrichtet worden �ind.Doch
ÉöônnenStumme und Taube , die vorher die :

chri�tlicheTaufe empfangen, dem Gottesdien�t
gehörig beygewohüetund gewi��eKenntzeichen
einiger Erkenntniß GOttes und eine Begierde zu
Der Gemein�chafthaben merken la��en; zugela��en
werden, Au��äßigeaber und �olche,die mit-ge-

‘fährlichenan�te>endenKrankheiten behaftet �ind,
empfangen am lebten, an dem Ort, da �iein
der Kirche ihre Stelle haben, das Abendmahl,
Dabey if den Predigern erlaubt, denen, welche

von Natur einen Ab�cheuvor dem Wein haben
auch wohl gar weder den Geruch noh den Ge-
�<ma>de��elbeaertragen éônnen„. an�tattdes

Weins neben dem Brodeinen’�olchen.Trank, den
�iegewohnt�ind, zu reichen.

Vor der Kommunion mü��endie Prediger
und Elte�tenzum wenig�tenviermal im Jahr eine

Hausoi�itationhalten und unter�uchen,ob. die

Kommuniktauten �ichin ihrem Glaubenaufrichtig,
und in ihren Lebenund Wandel ohne Tadel be-

¿eigen, oder ob �on�tetwas �iezu dem Ti�chdes
HErrn zu treten, verhindernRE, und es aus

demWege räumen.

Finden �icheinige, die it in derGés
meine gewe�en�ind,aber no< kein Bekenntniß

e Glaubens abgelegethaben auchnichtable-

gen
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gen wollen, oder �olche,die zwar �chonein dffent-
liches Bekenntniß*gethan, hernach aber Jahre

lang �ichdes Abendmahls des HErrn enthalten

haben z #0 werden �ie er�tins geheim, hernach
in Gegenwart zweyer oder dreyer Per�onen,‘und
endlich dffentlih zum Ti�chdes HErrn zu gehen
ermahnet, und wenn �iedie ôftere Ermahnungen
muthrwoilligverwerfen, oder �ihdurch ihr gott-
lo�esLeben de��elbenunwürdig machen , aus der

Gemeine , nah Erkenntnuißdes Kon�i�toriums
heraus ge�to��en.

Uebrigens wird beyBedienungdes heiligen
Abendmahls keine be�ondereGeld�ammlungvor

die Armen ge�tattet, damit es nicht wie im Pab�t-
thum, áls ein aberglaubi�chesOpfer ange�ehen
wird; doch aber werden, �ooft geprediget wird,
�owohl Vor- als Nachmittags die Allmo�envor

die Armen ordentlich ge�ammlet.

____ Noch habe ich von der Kirchenzucht folgen-
des zu bemerken. — Alle Glieder der Refor-
mirten Gemeinen �indohne Unter�chiedund An-

�ehender Perfon der�elbenunterworfen, und die

Prediger mü��en�ichder�elben,wenn es nöthig
i�t, nah Vor�chriftder Lehre Chri�tibedienen.

Doch aber haben �ie dabey zu beobachten, daß

fieden Jrrenden , und denjenigen, deren Sünden

und Fehler verborgen �ind, in der Stille ihre
Fehlervorhalten und �iedavon abzu�tehenermah-.
nen. Sind hingegen offenbare La�terhaftein der

REEE3E mü��enE die�eöffentlichin Gegen-
wart
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wärt der übrigenPrediger und Elte�teninit brü-

derlicher Be�cheidenheitzur Rede �ellenund ihne

Be��erunganempfehlen.

|

Dabey �ind�iebefugt,
im Fall folche boshafte Men�chenaller heimlichen
und öffentlichenVermahnungen ungeachtet den-

noch hals�tarrigzu �ündigenfortfahren, �ievom
heiligen Abendmahl und von "Gevatter�chaften

“

bey der Taufe zu'entfernen; und wenn denn no<
keine Be��erungerfolget, döffentlih im Gebet,
doh mit Ver�chweigung ihres Namens, neb�t
der Gemeine GOtt um ihre Be��erungzu bitten

undalsdenn, wenn auch die�es.nichthilft, die

Excommunicationwirflich an ihnenzu vollziehen.
Niemandal�o,der die wahre Religionver-

lâugnet, der Mord, Ehebruch, Hurerey', Ver-

râtherey, Dieb�tahlund andere grobe La�ter

begangenhat , darf, wenn er gleichmit Worten
Reue überdergleichen Handlungen- ver�puren
lä��et,zumTi�ch.des HErrn gela��euwerden, es
�eydenn, daß er vorher durch eine chri�tliche
Aufführung wahre Bu��eundBe��erungin der
That bewie�enhabe. |

Jedoch mü��endie Predigerund Kirchenel-
ke�ten, mit der völligen Aus�chlie��ungeines
Gliedes aus der Kirchengemein�chäftund mit deL

“

Wiederaufnehmungde��elbenin die Gemeine �chr
vor�ichtig,und zwar nah dem Inhalt der 83, $4
und 85�en Frage und Antwort des Heidelbergi-
{en Katechi�musverfahren. Auch �ind�iever-

ER vor der gänzlichenBekanntmachungE�elben
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�elbenBericht davon abzu�tattenz �iekönnen aber

dergleichenla�terhafteöffentlicheSünder �olange,
bis weiterer Be�cheidin An�ehungihrer erfolgt,
vom heiligenAbendmahlausfchlie��en.

Nach der ge�chehenenExcommuniecation
�elb, wird die ganze Gemeine ermahnt, mit

den Gebannetenweder zu e��en,noch zu trinken,
oder irgend einige Gemein�chaftmit ihnen zu

haben, damit. �iedadur< zur Schaam und Er-

kenntniß ihrer �elbgebrachtwerden. Doch �ind

_„Hievonihre Ehe =-und Hausgeno��enausgenom-

_men. Die Predigerund Elte�tenaber mü��en
die Excommunicirten demohngeachtetohne Auf-

hôren-zur Bu��eermahnenund �ie wieder zu ge-
winnen�uchen.:

Dies wäre al�odas, was i< Jhnen, mein

Freund, in gegenwärtigemBriefe zu �agen,mir
vorge�etzthätte. Ehe ih aber �chlie��e,will ih
noch etwas von dén Ehe�achenmit berühren.

Der gôttlichen Ordnung gemäß,muß der

Ehe�tandnur zwi�cheneinem Mann und- einer

Weibsper�on,die - beyde ihr -gehörigesAlter

“erreichethaben, mit beyder�eitigerBewilligung,
auch mit Vorwi��enundEinwilligung der Eltern,
Vormünder und Freundeangefangen und na<

“den einmal eingeführtenchri�tlichenTIRAvollzogenwerden.
Wer �ichohne Borwi��enGideEltern und

Vormünderehelich ver�pricht,de��enName darf
von
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von dem Prediger nichtabgekündigetnoch er von
ihm fopuliret werden. Diejenigen aber, die

etwa vor einge�egneterEhe die Grenzen der Ehr-
barkeit über�chreiten,mü��endeswegen im Kon-

.�iftoriozur Redege�telletund nachBe�a eager
be�trafetwerden.

|

Niemand, er �eyvon‘wel<hemSStande er
wolle, darf ehelich einge�egüetwerdeñ, "wenn

nicht �einName und Vorname drey Sonntage
nach einander öffentlichvorher abgeéündigetwore
den i�t, Die�eAbkündigung kann jedoch auh
von Römi�chkatholi�chenPrie�ternge�chehenz.�ie
muß aber, wenn der Bräutigam und die Braut

zu untker�chiedenenGemeinen gehören, an ES
:

Otten zugleichverrichtet werden.

Die Einfegnung-�elblänger alshöch�tens
vierzehnTTage nach dem öffeatlichenAufgebotverz
lobter Eheleuteaufzu�chiebenif nicht erlaubt.

Was die Wikttroenbetrift;�oift ihnen un»

ter�agt,vor Ablauf dreyerViertel - Jahre nah
ihres Mannes Tode, wiedetumzu heyrathen5

Wittwern hingegen i� uur ein halbes Jahr
ñach ihrer Gattinnen Ab�terbenzu warten vor=z

ge�chrieben.
Niemand darf �i<mit einer ungetauften

oder excommunicirten Per�onin ein eheliches
Bünduiß einla��en, �onderndie ungetaufte muß
vorher ein Bekenntnißdes chri�tlichenGl aubens
ablegen und �ichtaufen la��en;die excommuni-
 Keligiouszu�tand,4, E, R cirtetn
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eirten ‘äber dér Kirhenzucht gemäß, �ichmit der

Gemeinevorher ver�öhnen.

Die Eheein�egnungmuß nach der Vor�chrift
des Heidelbergi�chenKatechi�musund öffentlich
in der Gemeine ge�chehen.— Kein Reformirter

-

darf in EhefällenDi�pen�ationbeyden Päb�tlichen
fuchen, oder ihnen die Ehe�achenvortragen. —

Mißver�tändni��eund Streitigkeiten in der

Ehe mü��endie Verwannten und Freunde, oder

auch der Kirchenrath, ehe �iean die Obrigkeit
gelangen, gütlichbeyzulegen�uchen.

Trift es �i, daß die Eltern aus Religions-

haß oder anderen nichtsbedeutenden Ur�achen,

ihre Einwilligung zur Heyrath ihrer Kinder nicht
geben wollen ; �owird die Sache er�tdem Kon-

�i�torium,— und alsdenn der ‘Obrigkeitvor-

getragen, und von ihr ein Be�cheiddarüber ein-

geholet.
"

Auch darf kein Prediger bey Verlu�t�eines
Amtes und anderer willkührlihher Be�trafung;
Leute , die zu einer andern Gemeinegehören,ohne

Vorzeigung ihrer da�elb�tge�cheheuerordentlichen
Abkündigung und ohne Vorwi��enund Genehm-
haltung des Predigers von dem Orte, da �iezu

Hau�egehören, mit einander ehelichverbinden,

y v

fl

Ein
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Hi. habenSie die Beantwortung der mir neu-

lich vorgelegten Fragen.
'

i

I.

#

Was haben �ich-�eit1740. für merkwürdige
Veränderungen im Religions-We�enim

Für�tenthumO�tfrieslanderäugnet? — =

Hierüber wird man die um�tändlich�tenBe-

lehrungen, in �oferne die vorgegangeuen
'

Veränderungenvon einigem Gewichte, und

der Bekannt�chaftauswärtiger Ge�chichtfor-
�chenderGelehrten wütdig �eymöchten,am

be�tenin den atis eccle�ia�ticisWeimarien-
libus antreffen fönnen. —. — Seit 1740.
�ind,�oviel- ich weiß, keine eigentliche Reliz

gions�ireitigkeitenin O�tfriesland geführet
worden, man möchtedenn die Streit�chriften,

welche der hie�igeKon�.Rath Go��elim Jahr
1746. mié dem Herrn Pa�torDreas, dér die

lutheri�cheReligion mit der reformirten ver=-

wech�elte,in �cinemBuch : die richtigeMit-

tel�traßein der Gnadenlehreder evangeli�chlu-
 fheri�chenKirche gegen die Be�chuldigungen

des Herrn Dreas :; betitelt , gewech�elthat,
rechnen wollen. —

- Denn was ein gewi��er
�ogenannterHinrich, ein Bauer im Bro-

RN 2 mer-
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_merlande, von dem die lange Hinrichs - Sekte

ihren Naméei hat, dazu �ich:noch: einige hin
und her zer�îreutwohnende Bauersleute, theils

_oôffentlih, theils heimli< halten , die aber

__-int Grunde Sdino�i�tenund- Panthei�ten�ind,
für Unruhen angerichtethat, �owohl, als,

“

was durch den Uebergang eines gewe�enen(vor
einigen Wochen er�tver�torbenen)lutheri�chen

“Predigersiù Bingum(einem Dorfe in Réider>

land) Namens Röling zur Sekte der Unitanier

und Socinianer für Streit�chriften�indverau-
la��etworden, fält �chonin die Jahre vow

1740. findet �ihnah dem ganze Pröce��edes

Mannes in befagten atis, und i�tvon keinem
“

fonderlichen Belange. — Jn Che�acheni�t

“Feit des Königes Negierung in die�emFür�ten-
fhum , �owie in andern preußi�chenProvinzen,
‘die Aenderung vorgegangen , daß die Ent�chei-

dung ungewöhnlicherFälle in Verheyrathun-
gen unter einander, �owie auch über verlangte
Ehe�cheidungèn, welche vorhin die Sache des

*

Con�i�toriwar, dem�elbenniht mehr über-

la��en,�ondernvielmehr in das forum rezi-
“mims verwie�enworden , welches darüber die

�pecial-Vergün�tigungenin Berlin fuchen muß,
ehe �iedie�elbe�ie�uchendenPer�onenerthecilen

‘darf. — =— Schulverbe��erungenhat man

vorzüglich�eitder Einführung des bekannten

Édniglichpreußi�chenSchul-reglements, noh
mehr aber �eitder Ankunft des zeitigen Herrn

Sen.Supr. Hâne 1772, zu machen ge�ucht,
:

und
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‘¿und?zwar an manchenOrten mit be,gutem
Erfolge. Seit 1764. if auchdie we�entliche.

Veränderungvorgenommen,daß, an�tattvor-

hin der jedesmaligeGeneral «+ Supr, ‘die Jn-
�pcétionallein über alle evangeli�cheKirchen
und Schulen die�csFür�tenthumshatte, w0-

«bey aller OrtenOrdnung zu halteu-�ehr-�chwer
¡Hielt , die�eJu�pettionunter ver�chiedenePre-

diger des Landes, die dazu:für gefchi>t, und

7 deren Wohnort dazu der Lagénachfür be�ondersi

„bequemgehalten worden , vertheilt- i�t, Da

„denn die�eDiôce�ennatürlicherWei�eewas

‘+-Ungleich.mußtenvertheilt, und-dem einen Jn-
= �pektor.mehr , dem: airdern weniger Gemeinden
gur. Aufficht «angewie�enwerden. - Ueber die�e

alle hat, nämlichüber die von der lutheri�chen,

-11-dergeitige:Gen.Superintend, ; überdie vonder

[keformirten Religion, aber der âlte�terefor-
+ mixte Prediger in Emden ,,- der zugleih- Sil

und Stimme im hie�igenKou�i�toriound. den

Titul eines Konfi�torial- Raths und Ober-Jn-
. ¡�pektors-hat ,- die- Auf�icht, dem denn auch
die Oerter, wo dergleichenJn�pektoren�ich:be-

finden, zu �einerSpecial-Ju�pektion�indanz

1 gewie�enworden. ;

I.

EEFdl �i< lutheri�cheund reformirte
Gei�tliche gegen die�ymboli�chenBüz

i Dielutheri�chenKandidatentheologiæ
‘werdenbald nach ihrer Zurückkunftvon der

RER N 3 __ Akfades
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Atademie von ‘den gei�klichènRätheit deSHie-

�igenKön�i�torii,dem Genéral - Superinten-
denten und Koh�i�torial+ Räth'iñ pleno Kon-

�i�toriiüber diè Dogmatik, Polemic, Moral,
19

Kirchenge�chichte,orientali�chenSprachen und
alten klaßi�chen Autoren éxäminirt , erhalten,

© je nachdem �iebefunden wörden,die bedun-

gene oder unbedungene“Freyheitin die�em
“"Für�tenthumzu "predigen." Wann “�ievon

“irgend einer Wahlgemeinde (dergleichen *

im
DN

Für�tenthumO�ftfriesländ“alle. �ind,‘ausge-
nommen die luthéri�<hènGemeinden in Gret-

“mer- utid Pêw�umer-Ait, Pew�umLogüfard
und Woquard, die’ �ämmtlichénFu�éln,wo-

‘von Porcu réformirti�t¿und in Leerer-Amt
Holtgä�te',*än welchen“lekténOertern ‘das

Kon�i�toriumdas Patronatsrecht, im tveict-

läuftig�enSinn genommen, hat, indem

Harlikgerlandabér �indalle Prediger�tellenin
ihréi Be�etzungendem Kon�i�toriouñterworfen,
welchès �iena< be�tén'Guffiüdenbe�et)na<
den mei�ten“Stimmen berufen , Und die Vöka-
tion vom Kon�i�totid’genéhmigetworden, mü�-

“fén �ievor’ deur Ordinationstage (‘ünd’alle
Ordinationes der Predigek“ge�cheheninder

__ Stadtkirche zu Aurich von dem Gen, Supr.
‘und den beyden Stadtpredigern lutheri�cher

Religion) in einem dazu be�timmtenund �ich
in den Händen deszeitigen Gen, Sup. befind-
lichen Buch'diedrey Symbola , das apo�tolic.
nicâhi�cheundAthana�iani�che,die �ymboli-

�chen
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�chenBücher un�ererKirche, �chmalkadi�chen
„Artifel u, �,w, quiaunter�chreiben,und mit
Hand und Mund, im öffentlichenLehrunter-
“richt ihrer Gemeinden nichts denen�elbenwider-

�prechendeszulehren ver�ichern, welches Ver-

�prechenbey der Ordination �owohlals Jn-
troduction laut widerhohlet wird. Examinirt

7 Oder eentirxt aber werden �iebeyzuAntritt eines

“Lehramtsnicht wieder. Die reformirten Kan-
didaten werden-von-dem �ogenanntencœtu em-

"dano; ehe--�iepredigen dürfen, examinirt,
“mü��envor den�elben einmal predigen und

befommen nachher bey Vakanzen vom Kon-
�i�toriodecretum conl�entiens.-Wie es wei-

“ter mit ihnen gehaltenwerde? tannichJhnen
genauberichten

r

IH. Wiei�tder katecheti�cheUniéréichtbe�haf.
en? — —

Der katecheti�cheUnterichtwird,wasdie
Zeitund die dabey zum Grunde CTenkrWehte

bücherbetrift , �ehr ver�chieden.gegeben. Jun
den mehre�tenStadt- und Land�chulenwird

-:1muit den Kindern ( lutheri�cherReligion) theils
über den berlini�chenerklärten Katechi�mus

“

Lutheri,, theils überdie da�elb�therausgekom-
mene ‘�ogenannteOrdnung des Heils, auch

"noch hie und da wohl überD. Ge�eniierklär-
„ten. Katechi�musvon einem jeden Schulmei-
�ter,�ogut.er ihn �elb�tver�teht,auch wohl

von einigen nach der tabellari�chenMethode
R 4 des

SA
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:

des zeitig Herrn Gen. Sup. Hâäâne,

|

tie

-

von andern nach eigenen vom Prediger jedes
Orts herau8gegebenenLehrbüchern, deren es

jedo< nur ein paar giebt,katechi�ire. Jn
Aurich habe * die Prediger wöchentlichdes

Mittwochens von 10- 11 Uhr Vormittags eine

 Katechi�mus-Stundemit den grô��ernKindern
der Gemeinde dffentlichin der Kirche ; an den
mehre�tenandern Orten ge�chiehtdies lestere
jeden Sonntag Nachmittags “in der Kirche,

wo mehrere Prediger�ind,bald vor, ‘bald

nac der Predigt, wo-nur einer i�tallein, mit

vorange�chicktenFragenüber den Inhali-der
Vormittags -Predigt zur Wiederhohlung,da-

“Bey �ichdenn immer au) ziemli< viele Erwach-
Fêne mit einfindèn. Die �ogenanntenPräpa-
randi zum er�tmaligenGenußdes heil. Abeud-
mahls gehen ein, zwey und mehrere Jahré
des Winters wöchentlicheinige Stunden zum.

Prediget; üm vön ihm,

-

entweder in �einem
Hau�e,oder-in der Kirche, óder,wie zu E�ens,
auf dem Saál des Wai�cnhau�ésin den Haupt-

‘wahrheiten desChri�tenthumsunterrichtet zu
‘‘werdé. Die Konfirmation ge�chiehtän eini-

"gen Orten dfféntlichin der Kirche kurz vor oder

‘Vald na< O�tern, an den mehre�tenaber von

dem Prediger in �cinemHau�e. Die refor-
‘mircen haben den Ruhm,“ daß ihnen durch-

gängigein längerer und wenig�tenspolemi�ch-
gründlicherUnterricht inder Religion, als. den

Lutheranern;gegebenwerde. — /

IV. Nach
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rv. Nach welchèrMethodewird gepredigt?

Die�ei�t,wie man leicht denkenkann, im
“

Gânzengeiomméen,�ehrver�chieden.Unter
den Reformirtènherr�chtdükchgängigdie ana-

lyti�cheMethode, nah dèn Gründfäßen und

Erklärungendes Coccejus, �odaß �iéer�tihren
Text weitläufigerklären,Unddann erbauliche

Folgerungen

|

daraus ziehen; indem �ie�ich
mehrentheilsnach den holländi�chen‘Undbremis
�chenGottesgeélehrtènzubildéù füuchen.Unter

den Lutheranérnhingegen wird durchgängig,
be�ondersin den Städten und grö��ernOécrtern

nach der �yntheti�chenMethode geprediget, und

�ucht-man�ichnah den Reinbeki�chenAntweis
“

�ungenzubilden, Doch findet man nochhâu-
fig aúf dein Lande Liebhaber der ältenLeipziger
mit vieler My�tikuntermi�chtenLehrart. Wo
keine vermi�chteReligionsverwandte �ind,ent

halten �ich"die Predigerweislih alles Polemis
�irens; doch i�tes hie und da no< unter den

Reformirten inehrals unter den LutheranernMode. i

V. Giebt es in O�tfrieslandviel undmerfwür-
dige Religions- Sekten? :

Jn O�ifriesland(nicht aber dem dazu gehôs

rigen Hartingerlande, wo alles lutheri�chi�t,

“fo daß man darinn beynahe �elb�tgar keine Re-
förmirten findet) giebt es beynahe ‘alle mdglis
che chri�tliche:Religions-Parteyen ," als Katholi-

fen, Neformirte,Lutheraner,Hernhuter, Men-

Rs5 noni:
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_noniten¡-(Mini�ten)-Ukötvalli�tenfeinerer und

 grôbererArt, �elbSemiarianer und Armi-

„ nianer;-- dochhabendie legternbisher, da, ih-
_„xer auch nur ienige find, und, �ie�chrzer�treut
„im Landewohnen,ohngeachtetcin gewi��erabs
_ge�eßterlutheri�cher.Prediger,Röôling,der �ich

„+ einenUnitarier,nannte,�ichviele Mühe gegeben
1 hat, es dahin zu bringen,daf eine Unitarci�che
; Gemeindeim, Landeerrichtetund er zum Predis

ger der�elbenerneant würde,nicht �oweit kome

men fönnen/: eine eigene Kirche und einen. ciges

-;—nen-Prediger an.irgend einemOrt die�esFür-
; �tenthumszu erhalten, Jn Aurichi�tdie Anzahl
… der-Lutheranerdie grdßejke,und: die Reformirs
_ ten-belaufen�ichauf etwa funfzig bis �ech8zig

— Glieder„(alte und junge zu�ammengerechnet,
- die jedoch�eit1771ihren er�ieneigenen Prediger

in dem zu- Bremennachher, dahin er berufen

wurde, ver�torbenenHerrn:Wienholt erhalten,
und igt fortge�eteinen; be�ondeun.Predigerha-
ben, der-alleMini�teria!handlungenunter ihnen

dffeutlichverrichtet, doch�o, daß die Acciden-

zien für Kindtaufen und Kopulationen , wie

“auch bêy Sterbefällendenen lutheri�chenStadks

predigern ‘die�csOrts, wenn die Reformirten
in der Stadt wohucn, dem? General:-Súperin-
“tendent als" S<hloßpredigeraber, wenn �eim

Schloßbezirkewohnen, entrichtet werden müß
�en.“Vor dém Jahr 1771 wurde unter?ihnen
er nur. alle Viecteljahr, darauf alle $ Wochen,

|

undzuleßtalle 4 Wochen:von dentjedesmaligend�s
‘Predi=
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“Predigerzu Bedéca�pel,‘ohngeféhr2 Stunden
von Aurichentléen , dem ‘einzigenreformirten

“Dorf im ganzenAuricheAmt, gepredigt;und

“das Abendináhl‘ausgethéilet!"Son�thiélten�ie

�h zur lutheri�chenStädtgemeinde. Es wird

“auch it ‘noch’unter ihnen “nürjèdenSonntag
“einmal?nättlih Vormittägs, geprediget, ‘die

Sonntaget- Advent Und Paliárumausgènom-

‘*inen,‘tvdrandas Abeüditahlausgethéeiletwird,
““tviè Auch’vieer�tenFeyertagëin Begbhadten,
‘“O�técnund Pfing�ten,‘und endlich am jährlis

chen Bußtage, Es findet �ich’gegenwärtignur

ein Katholik, �oviel-mir bewußti�, in Aurich,
i de��enKinder fich zur lutheri�chenReligionge-
“

wandt haben; und garkeiner, der �ichd�fent-
lich zu einerder übrigenReligions - Parteien be-

Pfenñete,Sn Emden UndLéeer“i�tfa�talles re-
«

'fórimirt/ ‘dahermü��enin Emdendie Lutheraner
“jura�tolæbèn'Re�ormircenènttichten.An bey-
“denOckterngiebt es auchvielé'Katholikenund

9 ‘Mennonîten,von denen die letzternauch ‘itLeer
‘ihren eignen Domine ( Mini�ten¿Domin ges

nannt) habén,\o wie ex�tèrein beydenOertercn

eigene gottesdien�tlihéHäu�er,- Jn Norden

�inddie mei�tenEinwohnerlutheri�ch,und ha-
ben die da�elbwohnendenReformirten in dem

Freyherrlich-lütetsburgi�chenDorfe Bargerbur,
“das nahe ‘vor der Stadt lieget, ihre eigeneKirs

|

che und ihren eigenen Prédiger. Ju die�erStadt
“giebtsKatholiken, Uken, Mennoniten, wovon

die beydeñTegtern die freyéReligionsübung,
eigene
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„eigenedffentlicheHâu�erund--Prediger haben.
“SmEmder Amt�indnur zwey bis: drey luches

ri�cheDórfer.„Jm.Norder Amt.-ifalles --die
nach Lütetsburg( welchesreformirti�t,BE.… �eineneigenen Amtmann hat, ). gehörigeLr

“mirte Gemeinde. ausgenommen- lutheri�ch,La
E im Be�umerAmt „undFriedeburger, größtens

- theils auh demStikhau�er.--„Jnden übrigen

+Aemtern�inddie�ebeydenHaupt-Religionsvers
wandten �ichbepuahegleich. Unter:den �either

gu OftfrieslandgehörigenIn�ulini�dieGage
SÙ¡MamansBorcum reformirt, |

VLWie�tark“i�wohl die Anzahlder uéfori,
_�hen—reformirten— undfacholi�chen
“Chri�ten? 2

s “Die�eFrage zubeantworten,habeichmich,
_ohngeachtetder-darüberange�telltenNachfragen,
icht inden Stand.�egenkönnen...\-Dierefors

mirten undlutheri�chenGemeinden.�indin O�t=
 frieslandin gleicherAnzahl. da „ �odaßetwa

im Ganzen eine lutheri�chemehr-�eyn.mag. Die -

„Zahl der Katholikeni�t,gegen-einer jedenvon

die�en gerechnet, äu�er�tgering.

VII.Wieift die Uturgiebe�chaffen2“

Die�ei�tbey uns�eitder. preußi�chenRegîes
rung durchaus unverändertgeblieben, Die lu-

theri�henPrediger unter. uns bedienen.�ichim

ganzen Lande.der alten Lúneburgi�chenKirchens
ordnung - �owie fie 1716 nachdem Exemplar

von
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von 1631 ift fomplèt abgedru>c orden, ‘do<
“fnit mancher freyen läng�teingeführtenund von

“Jedem�elb�tfür gut gefundenen Abwech�elüng,
da, wo Articuli fundamentales‘und di�cer-

nentes nicht “angeta�tetwerden dürfen. Dic

“Kinder toerden unter ihnen nach fich‘darinn fin-
denden Formulat, ohne alle: ieitere Zu�ätze,
doch an de mehre�tenOrte mit Wegla��ung

“der Formul“Nimm hin das Zeichen{c. Und

‘ohneBefragung der Pathen, bald in den Hâu-
\ern der Eltern, bald dffentlichin der Kirchen,
bald auch (und ohne Ausaahme ‘aller uneheli-

chen bey uns ih Aurich) in der*PbedigerHâäu-
�erngetauft, wie und �obaldes jedeEltern für
gut halten, An einigen Orten ift noch der Exvr-

ci�mus,die Mittheilung des Zeichens+ Und

Befragung der Gevattern, wie auch die Ent-

blôßung des Haupts des Kindes, Mode, Au
“den mehre�tenaber Haben die�eleere Ceremonie
“Ein heil�amesEnde. Bey Austheilungdes heis

ligen Abendmahls in den Kirchen (die unter den

- Lutheranern , wo es verlangt wird, auch no

privatim bey alten, Éranken und �terbendenPers
�onenin den Häu�ernge�chicht, bey den Refor-
wirkten aber, wie bekannt, nie) werden die

“Ein�ezungsworte,das Vater Un�er,die Dank-

fagungs-Formel nach dem Gebrauch, und der

Segen Aarons an den mehre�tenOertern ge�un-
gen , wie auch die �ogenañinteKolleëten,wenn

fein Abendmahlausgetheilet wird; an ‘anibèin
aber blosgele�en,An einigen Ottenbrennen

noch



270 Ein-und�iebenzig�terBrief.
„noch Lichter,«an andernund den mehre�tenaber

nicht, beyKommünionen.DieReformativer-

richten die�eheiligeHandlungmoreHollando-
‘rum , die befannt genug i�t,und haltenzuwei-

lea wohlTaufreden.

-

Die Konfirmation der

¿, Katehumenen wird an einigen Orten öffentlich
in der Kircheum. die O�terzeit,an andern aber

privatim im Hau�edes Predigersverrichtet. Die

Neformircten, und die�enachahmend die unter
*_

ihnen wohnenden Lutheraner, haben in dem. �o-

genannten frummen Horn und Reiderland die

úble Gewohnheit , �ichin den Grundlehren des

Córi�tenchumsunterrichten, und darauf konfir-
miren zu la��en,ohne darauf zu kommuniciren,
welches �ieoft bis auf den ‘legten Augenblick
ver�paren, ja manchmal gar nicht thun. Uebri-

«gens i�t die Einrichtungdes öffentlichenGottes-

dien�tesbey beydenReligions: Parteyen mehren-
theils auf einen Fußge�eßt,um tweisli< allen

auffallenden Kontra aufs möglich�te.zu vers

hindern,

VIII. Wie �inddie Schulen — Stadt- und tand-
�chulen—be�caffen?.

Lateini�cheSchulen haben wir in Offfries-
und Harlingerland nur zwey. bis drey, die die-

�enNamen verdienen, Jn Aurich �inddaräân,
�owie in Norden, drey Schulkollegen, ein

Rektor, ein Konrektor und ein Kantor. Jn
Emden ein Rektor und Konrektor;. inLeer gleichs-

falls; ia E�ens.cia Rektorund Kantor,der zu-

gleich
%
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: glei Vor�ängerin derKirchei�tzin!Wittmund
„ein-Rektor allein. Ani: den beydenlebtenDer-
«kern werden die Jünglinge�eltea-�olange:unter-

richtet , bis �iezur Beziehung:einer Atadêmie

reif �ind, Diesge�chichtblos in Emden, A4-
ri<h, Norden ud Lees; und vor¿úglich:anden

beyden mittlern Orten. Deut�cheSchulen �ind
‘‘allerwärts im Lande, niht nur da; wo ein Pre-

ger ift, �ondernauch in kleinen Dörfern, als

 Neben�chulen.- Sie �indnaturlicher Wei�e,nach
dem ver�chiedenenGrade der. Ge�chicklichkeit"ih-
rer Lehrer, von ver�chiedenerGüte. Jnde��en

“�t in ‘allen \eit- der 1764 ge�chehenenEinfüh-

rung des Schulreglementseine-we�entlicheVer-

be��erungbewirkt, Die Eltern hier zu Lande
�ind �eltengenèigt , viel auf einen guten Unter-

“richt ihrerKinder zu wenden. Daher�ichauch
viel Unwi��enheit-in der Neligion- be�ondersunter den Lutheranern,findet: -

IX. Welches�indohngefehr�eit1740dieberühm-:

te�tenGelehrtenin O�tfriésland?
“

Fri�ianon, cantat (�eribir).Es liegt zu

weit von den Haupt�ißen-der Gelehr�amkeitin -

„Deut�chlandab, am kalten Nord�eez.und das

:Druckenla��enwird einem hier �ehrer�chweret,

Uebrigens wird man über die�eFrage nochden

be�tenUnterricht,in demO�tfrie�i�chenPrediger-
Denkmal finden, das ein gewi��erPrediger in

Niepe, Keershemius,vor einigen Jahren her-

ausgegeben hat, Jn die Schilderung un�erer
| _ißigen



272  Einund“��iebenzig�terBrief.

ißigenGöttesgelehrtèn,worunter es �on�thie
und“da mache gründli<hund frey denfende

Männer giebt, la��emichnichtgelnein, Das

"Ding i�hierfriti�ch..

X. Wie verhält�ichOftfrieslandgegen Orthodo=
vie und Hecerodorie?

Seit einigen Jahren i�man dagegen , doch
ohne �att�ameUrtheilskraft, etwas empfindli=
cher geworden, als man vordem war. Offen-

‘bare Heterodoxen (das Wort nach den beyden
Haupt�ymbolisdér religionum in Fri�ia -do-

minantium genommen) werden natürlicher
Zei�enicht geduldet, Son�ti�tman hier weis-

lich oder dumlich (wie mans nehmen will) no<
|

tolerantgenug: Auch �indwenige , die Muth
“ und Ge�chickgenug hätten,�ichmit Kegerbei�-
�ercyenund Verfolgungen abzugeben. An Hys
perorthodoxenfehlts �on�thie und da nicht.

XI. Juden giebts bey uns in ziemlicher Menge«
Nur éeine, die �onderlichviel Auf�ehensmach
ten. Sie haben an den beyden Hauptorten
Ofifrieslands, wie auch im Harlingerläandzu

E�ens, ihre eigene Synagogenund Rabbinen,

Bey uns toohnet ein �ogenannterLarnas, -dex -

bey unter die�emVôdlkleinent�tehendenStreitz
_

hândelndie er�teJn�tanzhat. Das Volk lebt,
wie“ alle �eineBrüder, vom Schachern“undim

Druek,

|

Zwey



273
\

Zwey und �iebenzig�terBrief.

çv H

aÔ6glaube, es wird Jhnen nicht unangenéthm
�eyn,wenn ih meinen heutigen Brief mit einer

Nachricht von einer ohngefehr in der Mitte die�es
Jahrhunderts in Oftfriesland ent�tandenen�on-
derbaren Sekte von Schwärmern ‘anfülle.

y

Die�eSekte von Schwärmernund Liberti-
nern breitete �ichunter die Evangeli�chluthri�chen,

Reformirten und Mennoni�ten,be�ondersaber

unter die Reformirten aus. Jhr Utheherwar

Henrich Jan��en,ein Bauer, auf einem nicht weit

von Emden gelegenen reformirten Dorfe, Na-

mens Frep�um.Vonevanzgeli�chlutheri�chenEl-
tern gebohren und erzogen, wandte er �ichher-
nach zur reformirten Religion. Hier oerwickelte
er �ihaber in der Lehre von dem unbedingten
Rath�chlu��eGottes derge�talt,daß er nach und

nach auf ganz �onderbareJrrthümer verfiel.
Die�emachte er ohngefehrin �einemfunfzig�ten

Jahre an vielen Orten bekannt und ver�chafte�ich

dadurch, vorzüglichunter �einen-ißigenGlau-

bensgeno��enAnhänger. Ein angenommener
Schein der Gott�eligkeit,Geduld und Gela��en-
heit, und eine Drei�tigkeit, alles, was ihm ein-

fiel, zu �agen,blendete viele Einfältige,daß �ie
ihn für das hielten, wofür er �ichausgab, nem-

“Neligionszu�tand.4, BV, S lich
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lichfür einen be�ondersvon Gott ge�andtenBo-
ten und Reformator. Er rühmete‘�i<hüberdem
vieler göttlichenOffenbarungen,wollte zukünftige
Dinge wei��agen, und betrug �ichüberhauptwie

die gröb�tenSchwärmer,Enthu�ia�tenund fal-
�é Propheten, i

E

Seine vornehm�tenLehrenwaren, nach �ei-
nem eigenen und �cinerAnhängermündlichenund
�chriftlichenGe�tändniß, folgende:

Die heilige Schriftredet nach der Einbil-

dung der Men�chen.—- Gott i�tdas Leben und

die einige Kraft in allen Ge�chöpfen.— So

wie alle Dinge aus dem göttlichen We�enausge-
flo��en�ind, fo mü�enBewieder einmal in da�e

*

�elbezurü>kehren.— Jn demgöttlichen We�en
�indnicht drey unter�chiedenePer�onen.= Chriz-
fus i�zwar ein heiliger, abernicht ein gei�tliche
Sohn, Gottes, no< aus dem göttlichenWe�en
gezeuget. Er hat zuer�tzu �eynangefangen, als

ihn Maria empfieng. — Was man von der

Men�chwerdungdes Sohnes Gottes lehret, i�t

nichts. — Niche Chri�tus, �ondernder Vater
“

hat �icheine Gemeine mit �einemBlute erkauft.
=_= Esi� ungereimt zu behaupten, daß der hei-
‘ligeGei�tdie dritte Per�onin dem gôttlichenWe-

�en�eyund vom Vater und Sohn ausgehe. —

Die. Welt ‘i�tnicht aus nichts er�chaffen, �ondern:
aus Gott geflo��en,—

Es
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Es find wedèr gute noh bô�eEngel. Was
dié Schrift von ihnen �agt,i�tblos von Men-

\<en, die Gott als �eineBoten fendet, zu ver�ke=

hen.

“

Gute Engel �indvon Gött ge�andtegute

Boten, oder auch die Seelen der �eligver�torbe-
nen Men�chen. Die Teufel �indbô�eMen�chen,

ja das Böfe und die lügenhafte Einbildung der

‘Menfchen,— Die paradi�if�cheSchlange war

eine blos naturliche Schlange. — Gott erbar-

met �ichnach �einemewigen und unwandelbaren

Math�chlußeiniger Men�chen, andere aber ver-

härtet und ver�to>ter: daher alles was ge�chieht,
- Gutes und Bö�es, von dem göttlichen Rath-

�{<lußabhänget.— Der: Men�chhat keinen

freyen Willen, au< ni<t in leiblichennatürlichen

Dingen oder Verrichtungen ; fondera alles, was

er thut, thut Gott �elb�tin ihm und durch ihn.
— Der Men�chi�tder That nach nicht die ¿weyte

- Ur�ache�einerVerrichtungen. Wenn cin Men�ch
einen Mord wider das göttlicheGe�eßbegehet,
(�oerflârte�ichJan��en�elbdarüber) fo thut
oder verrichtet Gott den Mord in der That und
er giebt dem Mörder auch die Gedanken, den

Mord zu begehen, ein ; der Men�chaber thut es

in der Einbildung. Wegen die�er�ündigeter.
zwar damit ; Gott abex, der den Mord eigentlich
‘verrichtet hat, �ündigetnicht, woeil er der �duve-
raine HErx der Men�cheni�t,der mit ihnen ma-

chen kann, was er will, (Die�erSaß und der

gleichfolgende war die Hauptlehre diefer Leute,

aufdie �ieam mei�tenhielten.) Alle Gedanken,
S 2 Worte

Ì
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Worte ‘und Werke thut ein naturlicher Men�ch
nicht aus �i �elb�t,�ondernGott wirket �iein

ihm. — Das Leben der Gottlo�eni�tGottes

Leben, denn das Leben der Seele i�tGott.—

Die, welche �agen,der Men�ch�eydie zweyte
Ur�ache�einerThaten, �indblinde Wegwei�er.—

Ein natürlicherMen�ch�tehetzwar nicht im Bun=-
de der Guaden, aber im Bunde der Werke; das

i�t, er i�tgleihwolein WerkzeugGottes auch in

bô�enWerten.

Die Sündekommt von Gott, �owie es au<
Gottes Wille war, daß der Men�chfallen �ollte.

— Gott reizet niht nur die Men�chenzu �únd-
lichen Werkenz �onderner wirket �ieauc �elb�t
“in ihnen. — Gott wirket in den Ungläubigen
zur Uebextretung des Ge�eßes.— Söündigen
und SÍnde, oder daß etwas Sünde �ey,be�te=
Het blos dariun, daß die Men�chen�ichciubilden,
�iethâten die�esund jenes, oder die�eund jene
Werke kämen von ihnen her, da �iedoh von-Gott

herrühren. Sie �ündigenal�o,weil �ieGott
darinu nicht kennen, das i�t, nicht erkennen, daß

Gott alles- thut und verrichtet. Solche Einbil-
dung i�tLügen: Lügen i�tSündez- al�obe�tehet
die Sünde blos in der Einbildung. Simei hat
darinn nur ge�undiget,roeil er �icheingebildet,
er fluche David, da doch Gott �elb�tdem David
dur<hSimei gefluchet. Ein Mörder ‘�ündiget,
wenn\ereinen Tod�chlagbezeht, aber nur dadurch,
daß er �ichfäl�chlicheinbildet , er habe den Mord

ADE da'ihn ag Gott in der That gewir-
fet, —



Zwey und �iebenzig�terBrief. 277

fet. — Wénnein Glaubiger in Sündefällt, �o

wirket �olchesGott in ihm zu �einerDemüthigung.

Die Bekehrung eines Men�chenge�chiehet,
wenn �ichGott zu einem gewi��enZeitpunkt�einen

Auserwählten offenbaret, welches die be�timmte
Zeitder Liebe i�t,— Esi�t unnüblichund Heu-
chelwerk, vorher, ehe Gott einen bekehret, un

�eineErleuchtung und Gnade zu bitten. — Kin-

der Gottes und bekehrteChri�tenkönnen im Gu-

ten niemals �tille�tehe,vielweniger zurü>gehen 5

�ondern�iewach�enin der Gnade, auch wenn �ie
in grobe Sünden fallen, indem Gott �olcheSún-

denfälleihnen zu ihrer Demüthigung zubereitet.

Bom Gebet hielt die�eSekte nicht vielz

Fan��enund �eineFamilie betete weder vor noch
nach Ti�che.e «

Ferner behauptete er und �cineAnhänger:
In der prote�tanti�chenKirche �iehetes noh �ehr

fin�teraus: �iebraucheteine �tarkeReformation,
denn die babyloni�cheHure �ißetin ihr auf dem

Thron. — Alle Heiden und Juden �ollenno<

derge�taltbekehret werden, daß nicht ein einiger

Kananiter oder Gottlo�ermehr übrig bleibt.

Glaubige und Kinder Gottes �inddie allein, die

�olehren und glauben, wie Henrich Jan��en.
Die�eGlaubige oder Anhänger des Jan��enwer-

den in kurzer Zeit überhand nehmen, und die

Prädicanten,wie- auh andere, �oihnen _entge-
gen �ind, mit Flegelntod�chlagen,—

S3 Alles
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Alles Predigenund Schreiben der unbekehr-
xen Prediger i�tLügen: es nugtet nicht allein gar

nichts, �ondernthut au< Schaden. Die Pre-
diger verführen die Men�chen, wenn �ieGottlo�e
zur Prüfung ihrer. �elb, zur Lebensbe��erungund

daß �ieChri�tum�uchen�ollen,anmahnen. Denn
dies alles fannein unbekehrter Men�chnicht thun,
Pevor es Gott nicht �elb�tin ihm thut und wirket.

Solche Prediger machen es wie Bileam, der im

Unver�tandauf �einenE�el�chlug,=

Von�ich �elbhielten �owohlJan��enáls
FeineAnhänger�ehrviel. — Alles �ollteihnen
¿hr Vater im Himmel offenbarethaben. Wer es

mic ihnen nict hielt, oder ihnen wider�prach,dex

wurde von ihnen als blind und unbekehrt verläz

�tert. Ja hin und wieder in den Gemeinen und

�elb�tbey dem öffentlichenGottesdien�tin den

__

Kirchen erwé>ten �ieUnruhe und riefen die Prez
diger mit láuter Stimme fürLügenpredigeraus.

Zu folchen übertriebenen Lehren konnten die

Lehrer der offrie�i�chenKirche von beyden RNeli-

gionen „, nicht �tille�igen, weil die�eRotte: mehr
und mehr um �ichzu greifen anfiengund hin und

, Wieder Unfug.anrichtete, Ver�chiedenegaben �ich
Mühe,die�eLeute auf andere Gedankenzu brin-

gen, ‘aber vergebens. Sie wurden größten
theils von ihnen verachtet und verlä�tertz—

Weil nun. das Uebel unter den reformirten Ge=-
“meindenam �tärk�tenausbracund die mei�ten

die�er
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die�erLeute �ichvorher zur reformirten Kirche be.

fannt hatten z- �onahm �ichdie ganze reformirte

Gei�tlichkeitzu Emden und den nahgelegenenDre
fern der Sache an: HenrichJan��enmußtevor

ihrer Ver�ammlungetliche mal er�cheinen.Man

gab �ichviel Mühe, ihn von �einenJrrthümern
nach den Principien der reformirten Kirche zu

überzeugen. Es war aber: nichts weniger als

dies von die�emhartnäckigenMann zu erhalten.
Er wurdedadurch uur aufgebla�enerUnd verwe-

gener. Daher wandte �ichdie Emdenex Gei�k-

lichkeit an den Für�tenvon O�tfriesland,klagte
wider ihn, �pezifizirte�eineJrrthümerund bat

“um Ein�ichtund Remedur-

Jan��enwurde hierauf vor das für�tliche
Kon�i�toriumcitiret und über die wider ihn ein-

“gegebene Klagepunkte vernommenz da er denn

manches leugnetè, manches ge�tandund �ichda-
bey über das Verfahren der Kleri�eybeklagte.—

SMan-fand al�onôthig, daß er �i auh �{rift-

lich darüber erklären �ollte.— Dies wurde ihm

auferlegt, und er brachte �eineErklärung, nach

einiger Zeit bey dem Kon�i�torioin einer aus etli-

chen Bogen be�tehendenSchrift ein, die auch�o-

gleich von �einemAnhange bekannt gemachtund

hin undwieder ausge�treuetwurde.

EZ“Die�es�chriftlicheBekenntnißwurde darauf
ven Theologen im Kon�i�toriozur Unter�uchung

übergeben.- Der Kon�i�torialrathund Hofpre-
S 4 : diger
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diger Bertram machte daraus einen ausführliz
hen Auszug der Jrrthümer des Jan��ennach der

Ordnung der Glaubensartikel, und über�chite
ihn neb�t�einemBedenkendem Für�ten. Die�er
verordnete, man �ollteno< einen Ver�uchan�tel-
len , die�enMann voù �einenJrrthúmernzurü>-
zuführen. Dies Ge�chäftewurde dem reformir-
ten Prediger zu Frep�umaufgetragen. Die�er
ver�uchtees, aber ohne allen Effekt. — Hen-
richJan��enbezeugte, niemand würde und �ollte
ihn von �einenSäßen und Meynungen abbrin-

gen, da er fie für lauter göttlicheOffenbarungen
hielte. Man forderte ihn al�oabexmals vor das

Kon�i�toriumund unterhielt �ichmit ihm in pleno
‘übereinige �einervornehm�tenJFrrthümer.

Endlich �eßteder Für�teine theologi�che
Kommißion niedèr, wel<he aus dem Oberhofpre-
diger und Géeneral�uperintendententindhammer, -

dem Kon�i�torialrathund Hofprediger Bertram,
dem Prediger in Aurich, Go��el,be�tand. Vor

die�ermußte Jan��enabermals er�cheinenund auf
die ihm vorgelegte Fragen antworten. Aber es

war auch hier �owenig, als bey allen vorigen
Ver�uchenmöglich,bey ihm etwas auszurichten.
Er erklärte fôrinlich ,. daß er von �einenMeynun-

“Sen nie abla��enwürdenoh könnte.

Danun nichts weiter helfen wollte, �oließ
der Für�tnach eingegangenen Berichten und dem

Gutachten des Kon�i�toriumsfolgendes Urtheil
: im
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im Kon�i�torio‘den ein und dreyßig�tenAugu�t
1749 bekannt machen :

Erkennen Wir, von GOttes Gnaden,

„Cárl Edzard, Für�tzuO�tfriesland,Herr
»zzuE�ens,Stederdorf und Wittmund 2c.

»zhiermitzu Recht: Daß der Henrich
»Zan��envon Freep�um,weil er �olchefal-
„5e und verdammlicheJrrthümer,dadurch

Gottes heiliger Nahme gelä�tert,die

zzGrund�äßeder chri�tlichenReligion um-

»5getehrt,die natürlicheund obrigkeitliche
55Ge�eßbeund Verfa��ungund deren Ver-

»zbindlichkeit,auch darob hangendeäu�er-

oolicheRuhe und Sicherheitaufgehobenwer-

»5den,nicht nur für�ich�elb�thegetund frey
heraus bekennet , �ondernauch eine Zeit-
 zhero gegen andere befannt, und ausgebrei=

ptet, auch theilsverführet; aber von �olchen
ygrobenJrrthümerndurch keineoft wieder-

yzholtegründlicheBelehrung aus Gottes

»5Wortund angewendetegütlicheErmah-

zznungen zu bringen gewefen: �ondern,ob

er wol die un�eligeFolgen �einerirrigen

„»Ságeeinzu�ehennicht einmal fähig, den-

noch hierinnhartnä>igbeharret und fer-
zznerhinzu behauptenund ausbreiten zu wol-

»len �icherflären dörfen,als ein heillo�er,
»s�chädlicherMen�ch,ihm �elb�t,zur wohl-
»»verdienténStrafe, und andern mit der-

»gleichenun�eligenJrrthümerneingenom-
 o9menen
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„menen zum ‘Exempel;- ‘und damit �eine
95 Frrthümervon ihm allhier nicht weiter

 zausgebreitetwerden mögen, Un�erFür-
�tenthumund Landeinnerhalb acht Tagen

“

auf ewig zu räumen �chuldig�ey. Jn-
5zma��enWir denn den�elbendazu, �odann
zur Ab�tattungder Urphede�chuldigerklä-

ren; mit der Verwarnung, daß, wofern
9er, ohneUn�ere�pecialeErlaubniß,in diez

„�emUn�ernFür�tenthumund angehörigen
zzeand�chaften,Herrlichkeiten,Städten,Fes
5»�tungen,Fleefenund Dörfern�ichwieder

„möchtebetretenla��en,alsdenn mit �chwe
zzrer teibès«+und andern nachdrücflichen
55Strafen nach Befinden wider ihn verfahs
ren werden �oll.V. A, U. R. W,„

Als Henrich Jan��endies Urtheil angehöret
hatte, erkÉlärteer �ic, daß er ¿war aus dem Lan=-

de gehen wolle, aber nicht deswegen, weil es ihm
von der Obrigkeit anbefohlen würde: fondern
weil der himmli�cheVater ihm und vielen feiner
Anhängergeoffenbaret habe, daß �iewürden aus-

gehen mü��en.Nicht wieder ins Land zu kom-

men, tönnte er nicht, verfprechen, weil ex niché

wüßte, was ihm der himmli�cheVater künftig
offenbaren würde. — Hiebey wei��agteer, daß

O�tfrieslandinnerhalb vier Jahren wü�teröerden

�ollte,da ihm denn niemand würde wehren kôn-

nen, wieder ins Land zurück zukommen. Die�e

bevor�tehendeVerwü�tungerkläreteer hernach �o:

daß
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daß Baals Ahn (lle, die es nicht mit ihm
Hielten ) würde gehenket und vertilget werden, —

Zur Ab�tattungder Urphede bequemeteer �ichauch
nicht, ja er gehorchete nicht einmal den 'obrigkeit-
lichen Befehlen; fonderhielt �i nocheine ge-

raume Zeit im Lande auf. Einer�einerAnhân-
ger, Tidemann, ein Schuhfli>ker zu Emden, wur=-

de von dem Magi�tratdie�erStadt auch aus ders

�elbenverwie�enzer �chwärmeteaber auch noch
lange im Lande herum. — 5

Da nun HenrichJan��enden obrigkeitlichen
Verordnungen zuwider noch immer im Lande blieb

und �eineLehr�âßeandern beyzubringenfortfuhr z

�owurde er ein�tensdurch die Gerichtsdiener auf-

gehoben , auf ein Schiff gebracht und aus O�t-
friesland über dieEms und deu Dollart ins Grô-

ningi�cheausge�ezt. Allein, er blieb nicht lange
fort ; fondern fam nach wenigen Tagen zu �einer
Wohnung in O�ftfrieslandzurück.— Auf ge-

richtlihe Befragung deshalb antwortete er:

»Sein himmli�cherVater habe ihm keinen Beruf

»gegeben,anderwärts zu lehren, �ondernhabe
»ihm befohlen , ‘wieder zu �einerHeimat zurü>k

»zu kehren. Ueberdem ‘hätte er auch noch einen

»gemä�tetenOch�enzu Hau�egehabt, den er no<
»verzehren wollen. Es �eynur vergebens, ihm
»das Land zu verbieten , da ihm Gott geoffenba-
»kret, daß es innerhalbdrey bis vier Jahren wü
„�teund verheeret werdenwürde, u, �w.

_Ob
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Ober nun gleich nachher no zweymalvor

das für�tlicheKon�i�toriumgeladen wurde, �o
blieb er do< jedes8mal aus, und pflanzete �eine
Meynungen immer weiter fort. — Sein An-

_

hang vermehrte �ihimmer �tärker, �o,daß er �ich
über etliche hundert belief. Die�eLeute bezeigten
�ichallenthalben �ehrkühn ,*trosig, hartnäckig
und verwegeu in der Behauptung ihrerSäge,
Son�taber nahmen�ie, wie alle alte und neuere
Verführer den Schein der Frömmigkeitan, Eis

nige bezeigten�ogarLu�t,wo môglih, Märtyrer
zu werden. —

-

Sié �cheueten�ihni<t, den

Sat: daß Gott alles in den. Men�chen,Gutes
und Bö�es, allein wirke, öffentlichmit der größten

Heftigkeit zu behaupten. Dabey beriefen �ie�ich
auf den unbedingten und unveränderlichenRath-
\<lußGottes. Hievon nur einen Beweis : —

Ein lutheri�cherMann, der in einem refor-
mirten Dorf wohnete und �ich�on�tfleißig zu
der lutheri�chenGemeine in �einerNachbar�chaft

hielt, blieb gänzlichdavon weg. Der lutheri-

�chePrediger die�erGemeine begab �ichal�ozu

ihm, fand ihn aber �elb�tniht, �ondern�eine
Frau und die Frau des HenrichJan��en.- Er

fragte jene nah der Ur�acheder Ab�onderungih-
res Mannes vön �einerGemeine. Sie antwor-

kete: Jhr Mannbefände es üicht mehr für gut,

�izu ihr'zu halten; und brachte dabcy die Lehre
vom unbedingtenRath�chlußGottes vor. Der

Prediger zeigte ihr hierauf das Jrrige ihrer Mey-
nun-
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gungen z: worauf �ihdie Frau Jan��enin das

Ge�präch:mi�chteund den Saß: der Men�ch
„kann ohne Gott nichts thun,“ behauptete. Auch
die�ewiderlegte erz; �ieaber führte zu ihrer Ver-

theidigung die Worte dés ProphetenAmos an:

„ZJauch ein Uebelin der Stadt, das der HErr
„nicht thut,“— Ererklärte ihr die�eWorte z

�ieließ ihn aber nicht ausreden, fondern gerieth
in Eifer und rief aus: Es �indLügenz ihr Prä-
dikfanten �eyddes Têufels, ihr �eydLügenpredi-
ger, Gößgendienerèt.

So wie es die�eFrau machte, fo betrugen
�ichalle von die�erSekte ; �ie�chrieenüberall, auh

|

unter dem dffentlichenGottesdien�t,die Prediger
vor Lügeurednerund Teufelskinder aus, obgleich
ihr Haupt Jan��enin �einem�chriftlichenBekennt-

|

ni��eden Sas, daß, wenn auch unbekchrte Pre-
diger Lügen vortrügen, doch Gott es in ihnen
wirke, behauptet hakte. Son�tkamen �iegar
nicht zur Kirche, au��erwenn �ieUnfug darinn
treiben wollten. Stellte man �iezur Rede, �o
ent�huldigten�ie�ihjederzeitdamit, daß.�iees

auf Gottes Befehlgethan hätten. Sie hielten
auch andere vom öffentlichenGottesdien�tund

dem Gebrauch der Sakramente ab, und gaben
vor: dies alles gehôre zu dem Ge�e6,das�ie,
als Glaubige und das rechte Volk Gottes, nicht
verbinde , da �iedurch Chri�tumdavon befreyet
wären, —

Eben fo weigerten�i<hauch viele, ihre Kin-

dertaufen zu la��en,und verantworteten �ichdes-

: wegen
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wegen vor Gericht �o?Sie vertvürfendie Kinder-
taufe zwar nichtz Gott aber hâtte ihnen nicht of
fenbaret, daß �ieihre Kinder �olltentaufen la�-
�en. -DiePrediger könnten �ieauch nicht taufen;
da �ievon Gott nicht ge�andtwären. Das Volk

Gottes würde nicht mehr mit die�eräu��erlichen
Taufe, wohl aber mit dem heiligenGéi�tund mit

Feuer getaufetr. Die Glaubigenwären von dem

Ge�es,wozu die Taufe und das Abendmahl der

Unbekehrten auch-gehöre, befreyet. Sie hätten
eine andere Taufe und Abendmahl, da nemli<
ihr Leben mit Chri�toverborgen toâre.

Narh obrigkeitlichenBefehlèn fragten �e
hiebey nichk viel. Als man einem �olchenMan

aufgab, �einneugebohrnes Kind taufen zu la��en,
und den Prediger, dem die�esaufgetragènwar,
nicht davon abzuhalten,�agteert er wolle ihn

“

zwar vor �ichnichtbeleidigen, wenn Gott nicht
“etwa durch ihn es ausführen möchte.— Durch-
gängigrühmten �ie�ichgöttlicherOffenbarungen,
be�ondersaber rede und handele Gott dur< Hetz
rich FFan��en.Sie hielten hin und wieder �tarké

Zu�ammenkünfte,worinn ein bibli�cher,vdrzüg-
lich propheti�cherText aufgeworfen und denn geo
fraget wurde, wieer zu ver�tehen�cy? Ein jeder
anftortete alsdenn, was ihm Gott darüber offen»
baret habe, da denn wunderlicheMeynungenzumVor�cheinkainen. —

ditt

Drey«
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Si können �ichnicht vor�tellen,daßder König
vou Preußen allen �einenUnterthanen eine voll-
kommene Gerwi��ensfreyheitver�tattetund jeden
bey der ihm zukommenden Religionsúbung nach.
den Srund�ägen�einerReligion �hüßet,Der
Regierung in Marienwerder i�tin�onderheitan-

befohlen , dahin zu-�ehen, einem jeden wes Stan-
des und Religion er �ey,unverwehrtzu la��en,
die katholi�cheReligion anzunehmenund �ichin-
der�elbenunterwei�enzu la��en,gleichwiedage-

gen einem fatholi�chenReligionsverwandkenunbe-
nommen. i�t,�ichzu der prote�tanti�chenReligion
zu betenuen , und in der�clbenungehindertUnter-
richt zu nehmen,�o.daßwederweltlichenochgei�t-
licheGerichte oder Per�onenjemand daran zuhinz
dern befugt �ind. Weil aber die Freyheit�ichzu
einer, Religion zu bekennen „, die Reife der Beur-
theilungsfraft voraus�egtz �oi�tfe�ige�ebt,
daß vor zurückgelegtemvierzehnten Jahre keine
dergleichenErgreifung einer andern Religion , als

worinne jeder erzogen , Plab greifen�oll.Ein je»
des Kind muß bis zum vierzehntenJahre inder
Religion�einerEltern erzogen werden , welche
die�elbenbey ihren Leben bekannk, und nichtet-

wä er�tin. dem lesten Augenblickihres Lebens,
oder auch in den lezten Monathenergriffen haben 5

und wenn die Eltern ver�chiedenerReligion�iind,

Keligionszu�tand4. B. E ó
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“fo follendie Sdhne in der Religion des Vaters,
und die Tôchéerîn der Religion der Mutter érzo-

gen werden. Wasdie�erhalb in Ehe�tiftungen,
und andern Verträgendie�emzuwider verabredet .

worden, i� iù derJnftruktion für die Regierung
fürungültig erfläret worden. Wenn alfo einer

prote�tanti�henMutter von einem katholi�chen

Vater ein Sohn hinterla��enwird: �omuß e
diefenSohn bis ins vierzehnreJahr in die fa-

tholi�cheSchule �chi>en,oder wenn �ie �ichde�-

�enweigert,gewärtigen, daß ihr die�erSohn
aus der Edufation genommenund Per�onenkatho-

li�cherReligionzurErziehung gegeben werde.

Äl�ohingegen, wenn �iedie Erziehung'inder ka-

tholi�chenNeligionnichthindert, ihr untér dem
DVortvand, daß �ieprote�tanti�chi�t, die Erziés
“hungni<t genomünenwerden kann. Was votr

der Mutter wegen der Söhne verordnet,

-

findet
eben�obey“den Vätern in An�ehungder Töchter,
auchüberhauptein vollkommenes gleiches Reci-

S procumin An�ehungder katholi�chenundprôtes
�tanci�chesRéligionftáft.

E
y

Wenn beyEhen ver�chiedeneReligionsver-
wandten nacheines, oder beydenEltern Ab�térben;

Vormünderzu be�tellen�ind,�o�ollenin der Re-

gelden Kindern Vormündervon der Religionth-
rer Eltern be�telltwerden, wenn al�oder Vater
fatholi�<,die Mutter aber prote�tanti�chgeröe-
�eni , �o werden den Söhnen katholi�che,den

»icli
aber prote�tanti�chéVormündérbe�tellt.

:

Auch
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Auch in dem Falle da Vormünder / die gleich nahe
verwandt �ind,konkurriren , foll den Vorzug diéë

Neligion be�timmen.Wenn aber.cinVater oder

Mutter bey dem Ab�terbenauch auf ein anderes
Subjekftum, welches nicht von �einerReligion
i�t, �einVertrauen ge�ezt,- und ihn-im Te�ka-
mente zum Vormunde be�tellthätte: �o-�ollauf
den Unter�chiedder Religion nicht ge�ehn,�ondern
er dem ohnerachtet zum Vormund zugela��enwer-
den, Jedoch muß auch ein �olcherVormund,
der von einer andern Religion, als die Pflegbe»
foblnen i�, die Kinder nach. den Grund�äßender
Religion ihrer Eltern erziehen la��en,oder aber,
daß ihm die Edutation wieder genommen werde,
gewärtigen.

Weil dem Kökige daran dilegenift, das
die Jugend aller Religionen, auf ‘die dem Zwe>
angeme��en�teArt und Wei�e:erzogen und zugu-
ten Bürgern des Staats gebildet terden : - ‘�s
muß die Regierung die Schulan�taltén‘nichtblos
der Prote�tanten, �ondernauh ‘der katholi�che
Glaubensgeno��en, auf das DARNEfR

Es würde unbillig �eyn,“wenndieprofes
�tanki�cheGei�tlichkeitvon katholi�chenEintvoh-
nern ihrer Parochien die �dgenannteStolgebüh-
rèn, wegen Taufe, Trauen , Begräbni��en, ohne
eine gei�tliheHandlung dabcyzu verrichten , for
deri wollte. Esi� daher fe�tge�eßt,daß diè ka-

tholi�cheGei�tlichkeitebenfalls nur alléiù von ihren
E die Gebührënfr  die-dabéh
Ï TA vorge-
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vorgenommenen AQas mini�teriales erheben
�olite.

Ob auch gleich verordnet i�, daß die Ehe-

f<eidung8proze��e, �obald niht beyde Theile
dér katholi�chenReligion zugethan �ind, als in

tvelhem Fälle �olcheder gei�tlichenkatholi�chen

Gerichtsbarkeitüberla��enbleiben , bey den weltliz

éhenGerichten angebracht und ent�chiedenwerdèn

follken: fo mußdoch auch von die�enweltlichen
Gerichten jeder Theil nah den Grund�äßen�einer
Religion beurtheilt , und das Erkenntniß darnäch-
eingerichtetwerden , al�o,daßwenn rehtli<e Ur�ä-

chénzur Ehe�cheidungvorhandén und bewie�en�ind,
‘der ptote�tanti�cheTheil auch ‘ratiône vinculi ge-

�chieden,und von dem Gerichte ihm die ander-

weitige Verehelichung durch das Urthel nachgege-
ben werden kann; in An�ehungdes katholi�chen
Theils aber , ob zwar die Ehe quoad e�ettus ci-

viles �einetwegengleichfalls aufhört , doch die

Erlaubnis zu einer andern Ehezu �chreiten,ihm,
bey �einemgei�tlichenObern zu �uchenund zu er-

halten überla��enwerden muß.
:

Die Regierung�ollauchdarauf �ehn: daß

auf der einen Séite dem katholi�chenGei�tlichen
in der- Verwaltung �einergei�tlichenofliciorum
‘und Gerichtsbarfeit keine Hinderung in den Weg
gelegt, auf der andern Seite aber, �olcheweder

i

gemisbraucht,noch allzuweit extendirt werde.

Daßdeshalb auch infonderheit-keine páâb�t-

licheBulle , oder MIO oder eines andern

gei�tlis
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gei�tlichenObern Verordnungohne Landesherrliz
cheEinwilligungpublizirt werde. Ein gei�tliches
Amt oder Benefiziumdarf niemanden ohne Ge-
nehmigung ertheilt werden. So oft cine gei�t
liche Vakanz, es �eyeines Bisthums, Prälatur,
Abtey , Kanonikats , Prob�tey,Parochie tc

�ichereignet, oder ein Vikarius , Offizial, Des
kanus, Provinzial eines Ordens abgeht, �oll
�oles von den Bi�chôffen, Capituln , Aebten,
Prälaten, Konventualen, Vikarien, Officialew
und Dekanen, und wenn derjenige, der die vakank

gewordene Stelle bekleidet , keinem- gei�ilichen
Obernin der Provinz unterworfen gewe�en,vow

dem nâch�tenihm unmittelbar unterworfenen

Gei�tlichen,der Regierung �ofort berichtet , und
hiernäch�tin den Fällen, wo dem Könige die Nos

mination, Collation, oder Approbation de��elben
zu�teht,der dazu ernannte nah den Gebräuchen
der katholi�chenKirche in �einAmt von �einem
gei�tlichenObern einge�eßzetzwo aber die Kolla-
tion einem andern , es �eyeinem gei�tlichenObern,
oder einem weltlichen Patron zu�teht,der Er-

nannte jederzeit ,- che ex in �einAmt eingeführt
wird

, der Regierung angezeigt werde, damit �ie,
tvenn gegen die Per�onde��elbenni<t® zu erin=-

nern i�t,und er zuvor dem, als ober�tenLan-
désbherrn�<huldigenHomagialeid abgelegt , die

ihn. in �olchemFalle im Namen des Königs auf-
gekragene Genehmigung ertheile. Die Regie-
rung hat auch mit darauf zu �ehen,daß bey der-

gleichengei�tlichenAemtern,Fremde den fdnigli-

T3
: chen
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chen Unterthanen- nicht vorgezogen werden.

*

Es

i�tdem officio filciebenfallsaufgegeben;darüber
mit zu: vigiliren. Be�ondersaber mußjederzeit,
ehe. zu: einer neuen Wahl ge�chrittenwird, um

dieErlaubniß dazu gebeten werden , welche, wenn

�iedurch die Regierung ertheilt worden , nöthi-

genfalls in Bey�eyneines von der�elbenzu benen-
nenden Kommi��arsvorzunchmen i�t.

Denen Di�pen�ationen,die katholi�cheGlau-
bensverwandte in verbotenen Graden von ihren
gei�tlichenObern' erhalten, follen keine bürgerlitht

Wirkungen beygelegt werden, che �ienicht bey
der Regierung prodüzirt worden, als toelche
hierauf nach deren Produktion das Nöthige ver-

fúgen , au die Di�pen�ationenquoad e�ffettus
civiles be�tätigenwird , dafür aber nur die Hälfte
derjenigen Gebühren, welche für die gei�tliche
Di�pen�ationentrichtet werden müf�en,zu nehmen
hat. Wie denn auch unter Per�onenver�chiedeneë

Neligion die einander zur Ehe begehren, wenn dem

prote�tanti�chenTheile gleich die Ehevollziehung
nachgegebeni�, der katholi�chedennoch die Di�-

pen�ationbey �einerGei�tlichkeit�uchenmuß.

Die in We�tpreu��ennachgela��eneatidliGe
Gerichte dürfenblos über cau�asvere eccle�ia�ti-
cas exfennen, in allen cau�iscivilibus, wenn �ie
auch eine gei�tlichePèrf�onoder deren Nachlaß
betreffen oder �elb�tüber das Patronatsrecht oder

über den Zehendea ge�trittenwird, dürfen �ie�ich
feiner Cognition , vielwenigereinerKriminal-Ju-

___

__Tisdif-



Drey-und �iebenzig�terBrief: 293

risdiftion anma��eu,weshalb denn auh ,-wenn
ein Gei�tlichermit Tode abgeht , zwar „wo. Gez
fahr im Verzugei�t , die Ob�ignation�einesVer-

mögens von der Gei�tlichkeitlalyo jure der welt-
lichenGerichte vollzogen werden kann. Die
Inventur und Theilung aber i�tlediglichden
weltlichen Gerichten überla��en,

i

Zur Ober- Landesherrlichen Sorgfaltdtr
hôrt,daß das Vermögenaller, auch der fatholi�chen
Kirchen, Klö�ter,Schulen, Ho�pitälerpiorum
corporum, und andern milden Stiftungen gut
erhalten, verwaltet und zwe>mäßigangewandt,
die Kapitalien �icherund nicht au��erLandes unter-
gebrachtwerden. Bey allen Kirchen mü��endaher
ordentlicheNechnungen , von zwey dazu von dem

Patronzu be�tellendenKirchenväternoderVor�te-
 hern mit Zuziehungdes Predigersgeführt,die
baaren Gelder neb�tden Obligationen in einem
be�onderenKa�ten, wozu der Prie�tereinen, und
die Kirchenvor�teherden andern Schlü��elhaben,
wohl verwahrt, und ohne Vorwi��endesfanskeinGeld Sg Neswerden.

|

�oferndie Kirchenin den Domänen,Et E
legen�ind,denen darinn be�telltenBeamten, in-

�oweitdie Kirchen �on�tauf dem Laude, oder in
den Städten belegen, �owie wegen derKlö�ter,.

SUA,Ho�pitälerund piorum_corporum
der Regierungdie�eRechnungen belieabgelegt

_

werden,

T 4 : ‘Son�t

"e
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Son�t muß dem Patron die Ablegungder

Wi�nüasge�chehen.
"

Bey Gelegenheit die�er“Abnahme muß zu-

gleich alles dasjenige unter�uchtund regulirt wver-

den , was wegen der Bauten und Reparaturen der
Kirchen- Pfarr - und Schul - Gebäude, des Bey-
trags der Eingepfarrten 2c. und �on�tetwa �trit-
tig geworden.

Es'muß der baare Be�tanddabey úberzähle,
daß �olchesge�chehenund de��elbenRichtigkeit,
vom Prediger und ‘Jn�pektor,bey Unter�chrift

der Rechnung atte�tirtz wegen der auf Zinfen
ausgethanen Kapitalien hingegen, wo �elbige
aus�tehèn,und wie die�elbenge�ichert�ind,eben-

falls bey der Unter�chriftna<gewie�enwerden,
Es ver�teht�ichvon �elb, daß in den Fällen,
wo dem Könize das Patronatsrecht zu�teht, bey

*

Austhuungdér Kirchengelder,jedesmal mit An-

zeigeder Sicherheit bey der Regicrung angefragk,
unddazu Kon�enserbeten wcrden muß,

Vonallen, auchderen Rechnungen,welche
die Regierung�elb�tnicht abnimmt , muß den�el-
ben ein Duplikat einge�endetwerden, daß �ievon

der ge�hehenènAbnahmevergewi��ertwerde, und
‘

allenfalls�elb�tErinnerungen darüber machen
Eönne, Beträgt das Vermögen über fünfhun=
‘dert Thaler jährlicheEinnahme, �omü��enfo-
wohldie von der Regierung�elbabgenommene,
als die einge�andteRechnungenan die Oberrechen-
fammerin Berlin zur Revi�ioneinge�andtund

inittel=_
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mittel�tBerichts an das, auŸh ‘dieiis
Kirchen�achendirigirende gei�tlicheDepartements
desEtats Mini�tèriiin Berlin zu deren Abgebung
ándie Oberrechenkämmeraddreßirtwerden, -

Aller andern gei�tlichenStiftungen wegen,
welche feinen eigenen Patronhaben, mü��endie
jährlicheRechnungen von ‘den zu; deren Verwal-
tung be�telltenAuf�ehernder Regierung abgelegt;
und im übrigenes eben �o,wie in An�ehung-der

Kirchen , bey welchen der König Patron'-i�t,ge-

halten werden, Wobey in Ab�ichtder Klö�ter
be�ondersdahin zu- �eheni�t,daß deren Vermöd-

"gen durch unnôthigeWallfarthen und Rei�endex

Ordensgei�tlichenin fremde Lande, wozu �ieohne-
dem Erlaubniß voh der Regierunghaben mü��en,
nicht ge�chmälertwerde.

/

So �orgfältignun GE einer jeden
Kirche oder milden Stiftung katholi�cherReligion
das ihr zu�tehendéVermögenerhalten, und daher
nicht ge�tattetwird , daß den Kirchen und gei�tli-
{hen Stiftungen zugehörigeJrümöbiliènveräu��ert

werden; �ohat do< aus guten Gründeanicht
zugégeben werden können, daßdie�elbenohne

Kon�ensJmmobilienacquiriren, am allerwenigs
�tenaber, daß dur< übermäßigeund oft nur

einen blo��enblinden Eifer, Ueberredungen, und

Induktionenzum Grunde habende Ge�chenke,
Vermächtni��eund andere titulos dominü trans-

lativos, no< 1inehr an�ehnlichesVermögena>
'

manusmortuas gebrachtund den re<tmäßigen
j T 5 ;

Erben,

Ï
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Erben „Verwandten, und dem gemeinenHandel
“

und Wandelentzogenwerde. fà

Doiuchdem Dien�tedes Staats viele tüch-
cige Mitglieder dadurch entgehun, wenn eine all-

zugro��e,und �owenig mit dei Bedürfni��endes

Kirchendien�tes, als der Bévölkerung eines jeden
Orts proportionirteAnzahlLeute dfters aus blo��en
blinden Eifer, Per�ua�ionenund Jnduktionen den

Klo�ter�tandwählen, oder ihre Kinder dazu wid-

menz �ohat die Regierung die genaue�teAuf-
merk�amkeit‘darauf zu richten, daß niemand der

We�tpreußi�chenUnterthanen , “adelichen oder
unadelichen Standes, männlichen ,/ oder weibli-

<en Ge�chlechts, in den Klo�ter- Stand an-und

aufgeuommenwerde , er habe denn hiezu vor-

her von der Regierung, welcherdie Beobachtung
"

die�csGe�chäftsaufgetragen: worden, den Kon-

�ensdazu erhalten. Zu dem Ende hat �ichein
jeder, der entweder das Klo�terlebenzu erwählen
vorhabens. i�t„= oder auch ein „oder mehrere Kin-

‘der darein treten zu la��engedentet, welches vox

dem- zurückgelegten-ein und- zroanzig�ten

-

Jahre
des Kindes nichtge�chehenkann, die�esVorneh-
men, mit Beyfügung der «dabeyvorhandenen
Ur�achen, bey �einerordentlichen Gerichtsbarkeit
zu: melden,- welche die vorkommende Um�tände,
und: òb- dergleichen:Ge�uch„+ ohne Nachtheil des

Publikums- nachgegeben werden kann, pflicht-
mäßigzu unter�uchen, und �elbiges- neb�tBey-

gung:ihresGutachtens.an die Regierungzur

weiteren
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weiteren Verfügung einzu�endenhat; die�eaber
“

i�tverbunden, in�oferne-das Domänenintere��e;
oder das Enrollirung8we�endabey ver�irt,mit

der Kriegs- und Domänenkfammerdarüber: zu

tonferiren ,

-

�on�taber allenfalls mit Zuziehung
der gei�tlichenVorge�eßtender Didzes zu unter�u-
en, wiefern der LandesväterlichenAb�ichtdes

Königs dabey kein Eintrag ge�chehe,ehe �icdie
Einwilligungdazuertheilt.

__ DieGe�chäfte,die �on�tdie Kon�i�torienin

den preußi�chenLanden haben, find der Regie-
rung, in�onderheitin An�ehungder Prote�tanten
auvertraut, indem in An�chungder katholi�chem.

Religionsverwandten , die wahren caulæeccleli-

a�ticæet �piritualesder katholi�chenGerichtsbar-_
keit und ihren Obern , jedoch�o,daßdie Regie-.
rung darauf ebenfallsdie

Oberäuf�iichthat, über-.
la��enworden.

Hieher gehörtin An�ehung!‘Ééipliprote-
�tanti�chenKonfeßionen, fowohlder Evangeli�ch?
Reformirten, als Evangeli�ch-Lutheri�chen,

1) die Auf�ichtauf die Kirchen, Gymna-
�ien,Schulen, Ho�pitäler, Stipendien, pia cor-

pora und andere milden Stiftungen,
__2) Die Examina, ERES: Voka-

tiones, Be�tellungund re �p.Be�tätigung,Jn-
troduktionoder Verpflichtungder Jn�pektoren,
der Parochen,Prediger, Rektoren, Profe��o-
ren , Schul - Kirchen- und

Ho�picatbedienen,undORE “

z)Ueber-
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3) Ueberhaupt alles, was das Neligions-
Exercitium, die Schulan�taltenund die Verwal-

tung des ,
den Kirchen, Gymna�ien,Schulen,

Ho�pitälern,piis corporibus,und andern milden

StiftungenzugehörigenVermögensangeht.
Die Negierung �tehtin allendie�enSachen.

unterden beydengei�tlichenDepartements des Mis
ni�terii,reformirter und [utheri�cherAngelegenheis
ten in Berlin, und hat zu Ausübungaller der, ihr
in die�erQualität eines prote�tauti�chenKon�i�to«
riums obliegenden Ge�chäfte,nicht allein alle die

ihr �ubordinirteVoigteygerichteund dabey be�tellte

Per�onen,die auh in die�en Kok�i�torial�achen
die Aufträge und Befehle von ihr anzunehmenund

zu befolgen {uldig �ind,�ondern�iéhat �ichauch
_vornemlich der dazu be�telltenJu�pektoreazu bes

dienen,

Uebrigensbleibt es in An�chungder Kirchenzs-
re<hnungender Prote�tantenbey dem, was �chon

vonden fatholi�chenKirchenrehnungen ge�agtif.

Viéèr
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Als einen Nachtrag zu der Religionswe�enin

Schle�ien.

Einrichtungder evangeli�ch-reformirten-Predigere
Wittwen- und Way�enka��eim Herzogthum
Schle�ien, welche von. Jhro Maje�tät,dem

7

-

König von Preu��en, be�tätigetund geneh-
miget worden.

a
Ag

Er�tens.

E. �ollen‘alleund jedein ganz Schle�ien�ichbes
_

findende reformirte Prediger'zudie�erKa��egehö
ren. Diejenigen,welche anjeßt bereits darinn
ange�eßet�ind,wie auch diejenigen insge�amme,
welche erwa mit der Zeit bey denen �chon�tehen-
den , oder nochfünftigaufzurichtendenGêèmein-
den würden ange�eßetwerden, und wie jene er�tere

�ichzu ihr verbunden; �otreten auch, damit eine
�ogute und heil�ameSache be�tehenmöge, ihre
künftigeNachfolger, und andere angeordnete Prez
diger , �ie�eynverheyrathet,oder nicht, �ogleich
beyUebernehmung'ihres Amtes zu der�elben,ohne1

«

daß�ie�ichde��enentziehenkönnen,

Zweytens.

Wenn reformirte Schulbedientein Schle-
�ien�ind,können�ieauchauf eine gleicheWei�e
Ei und
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und in ErwartunggleicherVortheile,wie die

Prediger., zu die�erKa��etreten.
-

z

i Rie Drittens.
i

Das Ordinaire,was ein jederPredigerjähr-
lich zur. Ka��ebeyträgt, i�tzwey pro Cent von

�einer�tehendenBe�oldung,�odaßwer z. E. zwey
hundert Rthl. Be�oldunghat, vier Rthlr.,, und
wer fünfhundertRéhlr.hac,zehenRthlr. giebt,
undwird die�erBeytrag nach den gewöhnlichen
viex Quartalen , Krucis, Luciä,Remini�cereund
Trinitatis eingeliefert. Will jemand aber freys
willig mehrhun, und z. E. vier pro Cent geben,
�ohabenauch die hinterla��enenSeinigen dermal-
ein�t:verhältrißmäßigde�tomehr zu-empfangen;z
doch.mü�teer �ichgleichvom Anfang, da er zur
Ka��etritc, zu �olchemgrö��erenBeytragerklären.

|

Viertens.

gd “Au��erdie�emwird zum Behuf �olcherWitts
*

wen- und Way�enka��e,wie dies auch in anderen

königlichenProvinzen�chonläng�tgebräuchlichi�t,
allenthalben , wo in Schle�ienreformirterGottesz

dien�tgehaltenwird, einmal des “Jahreseine
Kollekte einge�animlet,und Zzwar'jedesmalam

neuen Fahrstage,oder wenn etwa an die�emTage
Kommunion gehaltenwürde,den näch�tenSonns

tag hernach, nachdem�olche.Kollekte Sonritags
zuvor abgekündigetworden. ‘Derreformirte Felds
predigerkolligiretaber aller Orten, wo erGottes-

dien�tzu halten pfleget, um die Zeit, die: den
ditu neuen

.
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neuen Jahrstag am näch�tenfällt, und ein-gleiz
ches beobachtenauch andere Prediger,

die au��er
*

der Gemeinde,bey welcher �ie�teher,noh äti-

dere Oerter , um da�elb�tordentlicherWei�eGok-

tesdien�tzu hälten,'zu berei�enhaben. Vielleicht
finden�ichauch einigePer�onen,- die zum Wohl:
thun an Wittwen und Way�enmehr, als andere,
geneigt �ind,und daher von dem, was. �ievon

GOttes Segen übrighaben, Doönationenoder te«
gate’an die Ka��emachen.

"

Man wird ihreGa-
ben, wenig oder viel, nachdem ein jeder willig
i�t,mit gro��erErkänntlichkeitannehmen, und

GOtc wird der Vergelter dafür�eyn."

Fün�tens.- N

Die Ka��enimmt mit dem bevor�tehenden
Jahr 1766 ihrenAnfang, und wird demnachdie
ér�teKollekte am künftigenNeujährstag1766
gehalten. Der Entwurf zu die�erWittwenkä��e
war bereits gégén das Ende des Jahres 1765ut-
terthänig�teinge�andt, und darum heißthier das
Jahr 1776 ‘ein nah bevor�tehendesJahr. Un-
terde��enhacdie Ka��ebeygewi��erErwartung der

à foniglichenKön�trmation,mit dem Anfangdes
Jahres 1766, dürchdie Neujahrskollekte,in dêr

breslaui�chenKirche, und den Beytrag der Pre:
diger bereits ihrenwirklichenAnfanggenommén,
Derer�te Quartalbeytrag der Predigerge�chieht
in termino Remini�cerebemeldeten Jahèes,Die -

ißo�chonim Amt �tehendenPrediger erlangen:
durch die�eQuartalzahlungden völligen:Zütritt

ai
: zur
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zur Ka��e,und deneraus ihr’enf�tehenden,Vor-.

theilen. Kün�tigeneue Predigeraber zahlen bey.
dem Eintritéihres Amts, wie die�esauch an an-

deren Orten beobachtetwird, zum Eintritt einen

ganzen jährlichenBeytrag, undfontinuirenher-
nach quarcalicer,

__Sech�kens,
Sollte ein anjeßtinSchle�ien�tehenderPre«

digermit der Zeit anderwärts wohin, es �eyim fda
niglichenLande, oder au��erdem�elben,berufen
und ver�ebetwerdenz �o�tehtes ihmfrey, mit dem
vorherigenBeytrag:zu fonctinuiren, oder nicht,
Jm er�ten-Fallbleibet den nachgela��enenSeini-
gen der Genußaus* der Ka��eeben �oauf, als
wenn erin �einerStelle gebliebenwäre,

-

und wird

ihnender�elbederein�tverabfolget; an welchem
Ort �ie�ichauch befinden; im andern Fall aber
gehtes verlohren,Sollteauchein Prediger, der
in Schle�ienbleibe,eine Vermehrung�einer�te-
hendenBe�oldungerhalten, oder zu einer einträg-
licherenStelle befördertwerden ;z-�ozahlet er nach
der Grö��eeiner �olchenVerbe��erungauch ins=
künftigemehr, doh muß er auch �olchesPlue,
von der ganzen vorigen Zeit nochnachbezahlen,
wenn die hincerbleibendenSeinigen einmalEs

:

mnehrempfangen�ollen,
|

Siebentens»
Umallen. partheyi�chen(Gunübezäiingn

vorzubeugen; wird fe�tge�ebt,daß-dieHinterblies
|

bene
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bene einesver�torbénènPredigers, er mag we

nige, oder viele Jahre beygetragenhaben, das

Quintuplvym�einesjährlichenBeyträgeszu einer

‘gewi��enjährlichenPen�ionerhalten,�o,daßwenn

er z. E, jährlichvier Rthlr, gegeben, jene zWan-
zig Rthlr., und wenn er zehenRthlr. gegeben,
jene funfzigRthlr. bekommen. Doch, wennein
Prediger zwanzigJahr und darüber fontinuiret
hâtte,und dabeyeine Wittwe mit vier, oder meh«
‘reren Kindern hinterlie��e,�owürdedie�endas

Serxtuplumzukommen. Sollten es auchdie Um-
�tändeder Ka��e,unter GOttes Segen, mit der

Zeit zula��en,daßdas Sextuplum füralle, oder
auch ein mehreres fe�tge�ebetwerde, �owird es

alsdenn ge�chehen.
:

AS

SS

\ s Achtens.
y

:

) Diejenige,diedie�ejährlichePen�ionzu ges
‘nie��enhaben, �inddie Predigerwittwen, �olange
fie im Wiéttwen�tandeleben, und �iehöret�ogleich
‘wiederauf, wenn �ie�ichanderweitigwiéder ver-
Heyrâthen,von dem Tage ihrerHochzeican. Es

‘genie��en�ieaber auch ‘die Way�en,�o,daß�ie,
‘wie viel, oder wenige ihrer �eyn,eben das befom«
“men,was die Wittwen würden bekommenhaben,
‘und’welches �iedaher unter �ichtheilen mü��en.
“Wennal�oein ¡Prediger�tirbt,und läßezwar
Feine Wittwe, aber Kinder, die noch’nichtdas

ächtzehndeJahr erreichet; �obekommen�ie,was

eine Wittwe haben�ollte,und zwar �olange, bis

dasjüng�tedavon achtzehnJahr alc geworden,
“geligionszu�tand,4, B, U

-

und
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und �iealle.demnach-erwach�en�ind.Eingleiches
ge�chieht,wenneine Wittwe�tirbt,uud noch �ol-

ghe: Kinderhinterlä��et: denn denen wird bis auf
angezeigten.Terminumder Mutter Pen�ionkon»

 tinuirec._, ¿Soaber eine Wittwe �ichwieder ver-
heyrathef, und hatnoch eines, oder mehrereKin-
dervónihremvorigen Manne, die unter achtzehn
Jahren,�ind,�owird.für �olcheKinder bis auf
‘obgemeldetenTerminum nur die Häl�teder Witt-

wenpen�iongegeben,weil.die Mutter durch ihre
neueVerheyrathungnun inden Stand kommt,
auch�elber.etwas zur Erziehungihrer Kinderbey-
zutragen,“,Au��er�olchenWittwen und Way�en
�oll-anfeinem-andermaus die�erKa��eetwas ge-
gebenwerden, indem�iefürjene allein ge�tifteti�t.

Neuntens.

„… Um alleStreitigkeitenUnter �olchenWay�en-
tindern zum Vorausabzuhelfen, wird: zugleich
folgendesfe�tge�eßt: Daß-wennz, E.vier Kinder
�ind,und alle noch unter achtzehnJahren,

-

�o
theilen�ie�ichdie Pen�ionzu gleichenTheilen,oder
�iefommtallen vieren gleich�tarkzu gut, Wenn
aber das âlce�tedavon das achtzehnte-Fahrvöllig

_-
erreicht hat „�ohac es alsdenn feinen Theil mehr
daran, �onderndie übrigendrey theilen:�teallein
Unter �ich„ und 6 fort an; es �eydenn, daßdie-
�ejüngernaus �chwe�terlicheroder brüderlicherLie-
be, dieEltern nochwollen fernerdaran Theilneh-

“Behne
PA
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Zehntens, è
M

Die Auszahlungder Witétwen- und Ways
�eripen�ionge�chiehtquartaliter in denen gewöhnli.
cen vier Kä��enquartalen; und �oll‘von nieman-
den unter einigemVorwandeöderNamen an der=

�elbeneine Präten�iongemache,“oderaufdie�elbe
önnenein Arre�tgelegtwerde

Eilftens. Ee,

S6lange Wittwen , oder Way�ennoh des

ver�torbenenPredigersBe�oldungoder das �oge-
nannte Gnadenjahrgenie��en, bekommen�ienoh
nichts aus der Ka��e,�ondernmü��envielmehr
mit des ver�torbenenPredigers Beytrag nochkons
tinuiren; �obaldaber die�erGenuß,oderdas �a
genannte Gnadenjahr aufhöret, gelangen�ie�os
gleichvondie�er Zeit .an zur Hebung ihrer Witts
wen - oder Way�enpen�ion,-

AD

"

 Zwölftens.
Sollten einigeZei:langkeine wirklichzu ver«

�orgendeWittwen oder Way�envorhanden�eyn,
«und�ichdadurch etwas Geldbey der Ka��e�amm-
len; �o�oll,�obaldes �ichaufhundert Rthlr,
beläuft,funfzigRthlr, davon auf�ichreHypo-
thek, als ein Kapital, gegen landüblicheZin�en,
ausgethanwerden; fun�zigRthlr.-mü��enallezeit
in der Ka��evorräthigbleiben. WennWittwen.

__ and-Way�envorhanden�ind„ �oll-das, was an
“- Veber�chuß, nach ‘denen ausgezahltenge�ebten

A e EE Pen-v
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Pen�ionen,�ichetwa findet , nicht unter die�elbe
Ebenfalls.vertheilet,�ondernbeygeleget, und auf
�olcheZeitenge�paretwerden, da der�elbenmöch-
‘ten viel werden. Sollte aber dagegen ein Mans

gelbey der Ka��e�ichereignen, �odarf doch une
ter -Vorwendungde��elbendenen Wittwen. und

, Way�enzu ge�ebterZeitihre- Pen�ionnicht vor-=

enthaltenwerden, �ondernmän mü��ein �olchen
Falle, auf alle möglicheWei�eund durch füglich

anzuwendendeMittel �uchenRath zu �chaffen.

‘Dreyzehntens.
Die Rechnungdie�erWittwen- und Ways
\enka��eführendie beyden Prediger der breslaui-

�chenreformirten Gemeinde wech�elswei�e, ein

Jahr um das andere , von einem Neujahrbis

zum andern „ “und zwar übernehmen�iedie�e
Mühwaltungunentgeltlich. An einem von ihs
nen wird daheralles folligirteGeld , �ogleichnah
gehaltenerKollekte, getreulich von auswärtigen
Orten„ entweder auf der Po�t, oder durch an-

‘dere �ichereGelegenheiteinge�andt,und das Po�t-
‘gelddafürwird beyder Rechnungin Ausgabege-

‘bracht. “An einen ‘von ihnen überinachen auh
“quartaliter‘die auswärtigePrediger ihren Bey-
‘trag; doch franko , wenn �ie ihn nicht etwa hiér
“durchjemandenzahlenla��en.Ueber das einge»
lieferteGeld aber wird von dem jedesmaligenRech=
nungsführereine Quittung aus8ge�tellet,und den

Auswärtigendurch eben den Wegzuge�andt,durch
‘welchem�iedas Geld einge�chi>ket,MÏ

»

as
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.  MWay�enoder Wittwen �chicken-zur-Hebungihrer
Pen�ion:quartaliter ihre Quittungen-gleichfalls
franfo ein, oder es wird ihnen das Briefporto
von der zu über�chickendenPen�ion-abgezogen,- |

Vierzehntens, n 164

Das Presbyteriumzu-Breßlauhat mic dem

Presbyteriozu Glogau gemein�chaftlichdie nächs
ikeJn�pektionüberdie Admini�trationdie�erWitt-
wen- und Way�enka��e, und wird beyjenem er�te-
rem in pleno „- gleichnah.dem Neujahrstag die

Rechnungvondem bisherigen Rechnungsführer
abgelegt, - under durch Uncter�chreibung�olcher
Rechnungvon“dem Presbyteriüumund �einem

Kollegen, dem er alsdenn die Rechnungsführung
mit dem baaren Be�tandder Ka��eund allen zu
ihr gehörigenSchriften und Nachrichtenübergie-
bet , quictiret,.. Solche Rechnung-wirddarauf
ohne Verzug an das Presbyteriumzu Glogau
Über�chi>t,um von dem�elbenauch geprü�etund

unter�chriebenzu werden,
:

Kein Geld.darfbey
der Ka��enacheignemGutbefindenvon demRech=
uungsführerausgethan, oder �on�t-auchetwas er«

beblichesbeyder�elbenvorgenommen werden, ohne
Bey�timmungund Genehmigung-des-breslaui:
�chenPresbyteriums,und i�talsdenn der Rechs
nungsführernur von aller Verantwortungfrey,
wenn er bey Austhuung des. Geldes nach �olcher-

Bey�timmung-und Genehmhaltung:-gehandelé..
Jn Fällenvon be�ondererErheblichkeitund Wich-?
tigkeitmußaber auchdas Presbyteriumzu Glo--

U 3  *=gât
Ya Sis

T4148
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gau um �einenRathbefragetwerden.“ Uebrigetis
FMehetaucheinem jeden ‘beydie�erWittwen und

Way�enka��eiñtereßirtenPrédigerfrey, zu Bres-
lau’ín loko die geführteRechnung zur Perlu�tra-
tion zu fordern, wenner fürnöthigerachtet, �ich
von der gutenAdmini�trationder Ka��edurch�ol-

_chenAugeri�cheinzu ver�ichern.
“ Jakob008, köônigl.Hofor.\ beyder reformirten

Dan. Heinr.Hering,Pa�t.\Kirchezu Bréslau.
Chri�tianTheophilusZimmermann,C. A. et

|

Coet, reform. Glogov,Pa�to.
“ GottliebSchleyermacher,reforlitirt.Feldpred.
“ ‘Mo�es,böhmi�ch-reformirter*Ptedigerin Hu�-
“ fineßbey Strehlen

9

“ Sohann Dávid Richter, Pa�torder evange-
 * i� - reformirtenböhmi�chenGemeinde zu

Friedrichstaborim wartenbergi�chenKrei�e;
und Kabinetspredigerbey Jhro Excellenz
‘derGtäfinvon Reichenbachzu Ge�chüs.

_JohannEndredi, alias Stettiniüs, Reform,
“

“„Eccl,Friedrich Graezen�is,Pa�tor,

Dabey-aber Un�ererallerhöch�tenPrös
tektionbériöthiget�eyn,damit �olchebe�techenund

darübergehaltenwerdenmöge,mit gehor�ani�ter
-

Bitte, �olchezu dém:Endeallérgnädig�tzube�tä-
tigen; und Wit denn �olchemgehor�am�tenSü-

chenîn Gnaden Raum und Statt gegeben; “als
approbirenuhd'kön�irmirenWir ‘aus landesfüt�t-
licher Machtund Gewaltvor�kéhendeEinrichtung-

‘und Abredein allenihrenArtikeln’und Punkten,
BP e 14 wol
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“

jollênündverordnenauh hiermit,“unidKrafe
die�es, daßdarüber�teif,fe�tundunberbrüchtichèhalten,däwiderkéine-Kontraventionvér�tattet,
nöthigenFalls c{leunigeJu�tib,admíini�triret,
und in�onderheit“dit�etWittwen - Und Way�en=-
ká��e,dèren Piorumfotporumfavor; zuge�tan-
den werdeninôge.Wörnachalle und’jede Un�e-
té Ober‘UundUnrektgerichtein Un�erniHerzogthumt
Schle�ien�ichgehor�am�tzu achtes, und über diez

�eUn�ereKonfirmationmit Nachdruckzu halten

häbén.Urkundlichi�t�olchemitdem königlichen
In�iegelbedruckt, ündvon demföniglichengez

heime Exatstnini�tériumunter�chriebenworden,
So gé�chehenUndgegeben, Berlinden23ten

OftoberTOO E
:

i

züreeOR

AfS.Königl.Maje�tätallergnädig�tenSpecialbefehl.-
v. Münchhau�en,veDorvitl,

-

LD

C

Eps Zik

pp
2 Z E pp

MEund�iebenzg�terBri
: Eai�tgewiß,i dieÄvigbétNation die allers
fonderbare�teNationi�t,die jemals‘aufErdenge»
we�eni�. Ob �iegleichîn den Augen.vieler Leute
verächtlichi�, fo bleibt �îèdochden Philo�ophen

y �ehrachtungswürdig.

-

Die Judenund ein

U 4 ‘Paar
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Paar. andexewenigebekannteVölkerfind dieeinzi
gen, diezer�treutvor �ichbe�tehen,und die, ob

_ ��egleichfeine Verbindungmitden Nationen ha-
ben, �ichdoch unter ihnenveretiuigen, Ehemals

waren die Geber no<- viel bekannter als die Ju-
den , weil�ieein Ueberbleib�elvonden alten Per- -

�ern�ind,die die Judenunter ihre Bothmäßigkeit
Hatten, Jett befinden �ie�ichnur noch in einem
Zheile des Orients. AEZ

Die Banianer , die von den alten Völkern

ab�tammen,von welchenPythagoras.�eine.Phis
 Tofophie lernte, �indnur noch in Jndien und Per-

�ien.Die Juden. aber �indauf der ganzen Welt

zer�treut;und wenn�ie �ichver�ammleten, �owür;
den �ieeine zahlreichere Nation ausmachen , als

zuder Zeit, da �iein Palä�tinawaren. Beynahealle

Völker,die eine Ge�chichteihres Ur�prungsge�chries
ben, haben�iein Wunder eingehüllt. Alles i�ein

Wunder: Jhre Orakel haben

-

ihnen nur Erobe-

xungen vorausge�agt;und die, welche wirklich Er-
… vberer geworden �ind,haben-nicht viel Mühe, die-

"

Fen Orakeln Glauben zuzu�tellen,die den Ausgang
- rechtfertigte. Das, was die Juden von anderen Na-

tionen unter�cheidet,i�t,daßihre Orakel die ein-

gigen wahren �ind,und an deren Gewißheitwir
nicht zweifelndürfen. Die�eOrakel- vder Wei��aë
gungen, die �iegemeiniglihim bu<h�täblichenSinn
nehmen,habenihnenmehr als hundert mal pro-
phezeybt,daß�ieHerren der Welt �eynwürden; ob
fie gleichnur einigeJahre hindurcheinigeE“ane:

LS
:

4140
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be�e��en,Und jet nicht einmal ein- eigenes:Dov�ß,
haben. Sie mü��enal�oglauben; und �ieglaus,
ben es auchwirklich, daß endlichdie Vorher�aguna
gen werden erfülletwerpen, und

daßEsBAREErde�cynwerden.
“

Diechri�tlicheund fuädöiéeKelglös
fehen die jüdi�cheals ihre Mukter an’, und fie ha:
ben' gegen diefelbeeine gewi��eEhrfurchtune

:

Schrecken. Ein �onderbarerWider�pruch.
Ich twillhier nichtdie Wunder DiderbutE

die die Einbildungsfraftin Er�taunen�eßen/ den
Glaubenaber üben.

Man�ieht in Egyptenplôslicheine Faniiit
von �icben;ig-Per�onen, „dienach ein Paar hun-
dert Jahren eine Nation gezeugthabeu, in welcher
man �e<Smalhundert tau�end�treitbareMänner.

�ieht, und die al�s, wenn man Weiber, Grei�e
und Kinder mitrechnet , über zweyMillionen muß
�tartgewe�enfeyn, Son�that man: meines Wi�ß?
�ensauf dex Erde kein Bey�pielvoneiner fo be:

wundernswürdigenVermehrung. - Die�e:Nation?

zog aus Egypten und blieb vierzigJahre in einex

Wü�tedes �teinichtenArabiens,A
wo �ichdie

EEzahl�ehrverminderte.
Was nochvon der Nationalt,blieb,gieng:

ein wenig nach Norden. Es �cheint,als wenn die
Judendie nemlichenGrund�ätzegehabt hätten,-die

nachherdie Völker in Akabienhatten, nemlichdie:
Einwohnerdex kleinen Städte, die �ichnicheweh-

Us xen
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n fonnten/‘obeBakitiherzicfeitniederzuhaten,
und blos dié Mädchenszu ‘erhalten. Die Bevölé
kérung i�timmerein Gegen�tandder Politik gewez

_�éin.*-Man �icht,‘daßals die Araber Spanien ers:

obert hatten, �iein den Provinzeneine Tribut’

auflegtender blos im der Ablieferung einigerjun-
gen manubarea Frauenzimmer:be�tand. Noch:
bis.auf den heutigenTag gehendie Araber keinen:

“ Friedenein, ohne das �ie�ich.einige Mädchens;

�olltenzum Ge�chentgebenla��en.
DieJ

Judenfamenin ein �andigesund bergigs.
tés Land an, wo einige fleine Felderwaren, die.
von einem fleînen Volke, das �ichMidianiten
¡ieunte,’bewohnt Wirede: Dié Juden nahmèn ih-

_

nên!�ofórt�ehéhuñdettUkd fünf uad�tebenzigtau!

�enö-Hänimel} zwey1nd �iebenzigcau�endOch�en;
ein und �e<zigtau�endÊ�el/und’ zwey unddreyßig:
tai�endmañnbäre Mädchens ab.

+

Allé Manns4?
_ péxfonen, âlle Weiber und alle Kindermähnlichen

Ge�chlechtswurden nmiedergehdäuen,"Die Mädchen,
und ‘diè' Beúte wurden unter das Volk und die’

Ps vertheilt,
Nachherbemächtigten�ie�ichin die�ernemlíi-*

<énGegendeiner Stadt NamensJericho, Nach-
dem �ieaber alle Einwohner die�erStadt verflucht
hatten , brachten�ie/alles,�ogarbisauf die Mäd-
c<hènsum. Sie �{öntenkeines Men�chen, au��et

, einer gewi��enHure Raab „- die’ihnen dieStadlmit
ic

baiteüberwindenhelfen;NSE z,
TA

LEDA

- C
:

Doch
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5 Doch’die�eGe�chichten�ind“jedermänn"bez
fant, ih verde nur noh etwas-von- ihre Lehren
�agenund nachhermich ‘blos auf die Juden in.

Königl.Preaß-Staaten ein�chränken,Wenn ich

hier von den Juden überhduptredé, �over�teheich
nur diejenigen, -dié man den Pôbel neunt: Dean:
fon�tdenken viele Jüden eben �ohell: und: vielleicht
noch hellèr,als viéle Chri�ten. Wenn man eine res.

förmirte Dogmatik�chreibt,0 muß man den hey-

delbergi�chen:Katechismusfein fleißigzu Rathe zies
hen’, und die�embey“Verlu�t�einerReputation
nicht wider�prechen, eben �omuß ih'es. nun au

tn) wenn ich: von den Glaubensformularen
der Juden.rede, Die klugenLeute unter ihnen
glaubeneben �owenig, was. im Talmudt2c.
�teht;als wie erleuchrete Chri�teneineSachefür
wahrhalten, weil�ie.in der AnosurgihenSoft
RSS�tebt#;iief

“Die méi�tenRabbinen finbdamitft�üledäigUGihr Meßias die ganze Welt be�tiegen, �ichallé

ihre Bewohnerunterwerfen,Und über �ieherr�chen!
werde. Mani�teinig, daß der Méßias die gans

ze“Evdeals eite Univer�almonarchieregieren wird

Die Mittel,wodurch er alle Vdlker unter �einem)
cepter erhaltenwird , �ollennachAbarba:els

Sain/ ZeichenundWunder�eyn,

„Er wird dieEëdemitdemStabe�einesGies
des fehtagäda und den Gottlo�enmit dem Odem-

�eïnésMundes töôdten.,, Wenn �ichetwa ein Land-

: e
die Gebote des Königs Meßias: EOous
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�ollte,�owird; er dâ��elbenicht er�tmit Krieg über-

ziehen, fondern- mitdem Stabe-�einesMundes wird

Wes �chlagen.Eben �o,- wenn etwa ein , oder

der ‘andere Gottlo�eeine Todes�trafe“verwirkethat,
man wird �onicht nôthighaben, ihn auf die Tortur

"

zu-bringen'undnach Art der Delinquenten hinzu=«
xichten, �ondernder Meßias wird �ogleichFeuer
vom Himmel-fallen, und �olcheMi��ethäterverzeha
zehrenla��en,oder die Erde wird �ie-ver�chlingenz
oder ein wildes Thier, ein Lôwe, eine Schlange2c

wird �ietodten',
|

�owieetwa
qur:Zeit Elià und!

Eli�àge�chahe? ie

Allein nicht genug, daß die Völker dêr Erö
den den glü>lichenJuden ihre Schäßeausliefernz

fie�ollen�i<ihnenauch, wenn der Méfias fommet,
als Sklaven unterwerfen, und auf cîivigihm treue
und gehör�ameDiener werden. ‘Die Feinde, �agt
ein alter Rabbiner , werden �tehnund eure Heer-
den weiden; und Ausländer werden eure Ackerleu-
fe und Weingärtner�eyn. Die Juden, meynterz

dürfen�ich�odannals Prie�terdes HErrn gar mit;

Feiner Handarbeit mehr be�chäftigen„: �ondern-die;
andern Völker �ollen�iebedienen,und ihnenihre:

RREüberla��en,|

0a ;

Das BuchJalkut Schimonibe�timmtdie
Zahl der Leibeigenen„ die jeder frommerJude zu
kommaáñndirenhaben: wird. Die Stelle Zach. 2.

v. 23. erklären�iefür�ich�ehrvortheilhaft,welches?
man ihnen auch’gèrne gönnenkann -;. Zudersz

e Zeit:erbenzehnMänner aus. E y
:

en
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chender Héhdeneinên Yudenbey dem Zipfel�eiz
nes Kieides' ergreifen, und �agen:

*

Wir wollen

mit euh gehn, denn tir hôren,daßGott mit euh
i�t, Es i�tbekannt, daß �iebenzigVölker inder

Welt �ind. Wann nun aus jedemvon die�emVols
ke zehnPer�oneneinen Zipfel ergreifen �ollen, �d

mü��enan einem Zipfel �iebenhundert hängen; dä

aber jeder Jude vier Zipfel an �einemKleide trägt;
�o*folgt�ehrnatürlih , daß auch ein jeder Jude
zwey tau�endaht hundert Heyden zu Knechten haz -

ben werde, Wem die La�tdie�erZipfel zu �{hwet
�cheint,der mag wi��en,daßdie Juden zu den

Zeitendes Meßiànicht ihre Statur behalten, �on-
dern in Rie�en�ollenverwandelt werden, wo nache
dem al�oauch die Kleider eingerichtetIEEE
mü��en.

*

Wie iis bérMefßias “ve‘der glücklichen
Ueberwindung �einerFeinde , und der �iegreichen

|

Einnahme aller Länder �eine“Juden beherr�che
ivird , und was �ich�on�tweiter unter �einerglü>-
lichen Regierung'zutragen �oll,davon will ichnoc<

“etwasanführen. Die heiligen Schrift�tellerder

Juden wider�prechen�ichzwar. Es tvird- aber

niemand daran einigen Anfioß nehmen , der da

weis, daß in Glaubens�achenüberhauptviel Wis

dér�pruchi�t, Einige �agen,die Tage des Meßias
dauren vierzig Jahr, andere wollen lieber �ieben-
zig Jahre haben. Anderemeynen, das Neichdes
Meßias würde drey Men�chenalterhindurchbe�tes

a Rabbi Do�a(udie�eZeit auf 404 Jahre
“und
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und’führt �einen:Beweis aus dem Buche Mo�is.
Ich kann nicht gleich�agen, aus wel<em Buche,
noch weniger „-aus-welchemKapitel, am aller-
wenig�tenaber aus welchem Ver�edie�erBes
weis geführt wird.

“

Allein es �chadetdie�eUn-

_wi��enheitniemanden. Sie-zum Bey�piellieb-

er Freund , dürfen nur die Bibel auf�chlagen,
uád ein jeder Vers wird einem Ausleger eben die
Dien�tethun, als. vielleiht-derVers x1 Mo�-.15,
v. 15, dem Rabbi U�athat. Abicon- ein Soha
des Rabbi Abhugreift durch, er �tätuirtein �ez

bentau�endjährigesMeßiani�chesReich, und.das

aus eben�oguten Gründen , als“ die andern.
Sein Beweis�tehtE�ai62, v. 5. „Wie�ichein
Bräutigam föeuet über �eineBraut, al�owird

�ichdein Gott deiner au< freuen. Nun währt
befannterma��eneine Hochzeit �iebenTage, und

èin Tag beyGott, i�, wie der P�almi�te�agt,tau-

�endJahre „ergo .— Jehuda ein anderer Rabz

Hi will �ichdoch aber durch die�enBeweis nicht

Überzeugenla��en:Nach feiner Meynung- �oll

das Reich des Meßias �oviele Jahre -dauren ; als

von der Schöpfung dek Welt bis zur Ankunft
des Meßias verflo��en�ind In Wahrheit -ex
macht �eineSache �ehrgut. - Jhn zu widerlegen

“wirdniemand unternehmen. Au��erdem bringt
er ourch �eineMcinung den Juden noch einen �eht

artigen Tro�tbey. Nemlich.jelängerihr Elend

hier jezt unter andern Nationen währt ; de�toläu-
ger werden �iedie andern Nationen beherr�chen:
Maimonidés-i�t.auchder Meinung, daß die Me

a 2

:

�ianis“

$
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�iani�cheRegierung nicht ewig -dauren werde ; al
leiner be�timmtder�elbenauch feinegewi��eGren--

‘zen,�onderndrükt-�ichin �einem;Kommentarius
ber die Mi�chna-des- Talmudi�chen-Traktats
Sanhedrin davon al�o‘aus:

-

DasReich? des

Meßias wird. �ehr.lange dauern:und-‘man-hat
eben nicht nôthig,�i darüber;�ö-�ehrzuverwun-

dern „ daß es einen Zeitraum -von-einigen Taufend
' Jahren betragen-�oll::denn -unféreWei�euhabtn

mit gutem Grunde: angemerkt „- daß, wenn �ich
einmal eine gute Ge�ell�chaft-ver�animlethäâttez
�okönnte�ie�oleiht und ge�chwinde:nicht wieder

getrennt werden. - ‘Daß:�chon-viele die Rolle'eiz

nes Meßias: haben �pielenwollen, kann man

�ichleicht vor�tellen,“BisIN
aberva es

Dee
�ridemgeglûdt.-

D

i DieE iA O E eine-

1e

Aufer-
Schungder Todten,,: wie man aus “ihrenGlau-
bensartifeln �ehnfann.- Wenn-abér die Aufer-
�tehungder. Todten vor �ich;gehen?wird,darübet

�ind�ieuneinig. Das Mittel, de��en�ichGott
zur: Auferwe>ung der

-

Todten bedienen wird,
�ollnacheinigen eine gewi��eAëtvoúThaue, nach
andern»der Schall einer Po�aune�eyn.‘Wo der

Thau herkommen�olli�twideruui�trittig.  Elie�er
Läßtihn von dem Hau�eGottes. herabflie��en,
und giebt zur Ur�achedie�esFlu��es; das Schüt-

teln der HaupthagareGottes án ; worauf ihn das

Hohelied Salomonis «gebrachthat. F<“mu#ß

nobanmexkfen,daß die�erThau nur: die Rabbi-
7; :

nen
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nènkréffenwerde; den andern Judeni�t ein gewi��er
Bal�aingut genug. : Mit die�emBal�amhat es

Folgende Bewändniß, Wenn die Gelehrtenüber
¿hrèmeifrigen -Studiren ein�chlafen, fo verwahrt

det heilige Hochgelobte�orgfältigden Geifer, der

ihnen -dabeyaus dem Munde auf ihre Bücher her-
ab fließtz: dutch de��enSalbung wird er künftig
die Ungelehrten von den Todten aufeëwe>en.
Die jüdi�chenGelehrten, mü��enwenn �ie ‘ein-

\chlafen , eine-artize Po�ituxnahen.

-

Wie abet
die Aufer�tehungder Todten durch den Po�aunen
�challge�chehenfoll, lehrt Rabbi Akiba-�chrgründ-
lich. Es i�t’ dur<: müadlicheUebérlieferungen
ausSgemacht(wie bündig) daß'Gott eine gro��e

Po�auné,nachdem: Maaß�tabeder gdttlichen El»
len genommen , tau�endEllen {ang ergreifen,

“und dur ein �iebenmaligesBla�enauf der�elben
die ‘Todten auferwe>cn"wird." Womit werdên

�ichaber die Aufer�tandeneabe�<äâftigen?Mali-
monides behauptet, daß. die Men�chennach der

Aufer�tehung-e��en,trinken , �chlafen-2c.werden.

:

So uneitig' die Nabbinen in der Lehre von

der Aufer�tehungfind, �o�ehr-�ind�iees auch in
der vom jüng�ten!Gerichte. Ueberhaupthalten

- fie:dafür, daß Gott die Men�chendreymalrich-
tez nemlich einmal nochin die�emLeben , hernach
imTode,und eudlich an dem gro��enallgemeinenGés

 Tichtstage..: Alle Schriftausleger, �agteinerihs
xen Rabbiner ;- kommen darinn überein,daßdas

ti Gericht.y-ODOdie Wir Gottes
mié

-—
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mit den Sterblichen noch in die�emLeben“unter=-
nimmt , ‘nur allein den Leib und die leiblichen
Dingebetreffe; das zweyte, das cinem jeden �o
gleich nach �einemAb�chiedebevor�teht,nur allei
die Seele angehe. Dasdritte aber bey dér Auf-
er�tehungder Todten er�tre>t�ichherLeib und
Seele zugleich.

Vondem er�tenGerichteN dláübeiUnigé:
daß es alle Jahre, undzwar an ihren Neujahrs=«
fe�tege�chehe.Andere, daß es täglich,�tündlich,
oder ja alle Augenblitke ge�chehe,

“ Añi fürchters
lich�tenwird das lezte Gericht �eyn,da Goct die

ganze Welt im Thal Jo�aphatrichten wird. Ss

gar den Gelehrten und Rabbinen i�tdie�erTag er-

\{re>li<, weil �iean dem�elbenalles, was �ie
jemals im- Ge�eß�tudirthaben, von Wort zw

Wort vor dem Richter�kuhleGotteswerden erzähs-
len undher�agenmü��en.J< weis den Gelehr=
ten keinenbe��ernRath zu geben, als daß �ie�ich
entweder ein �tarkesGedächtnißan�chaffen,oder
immer beym Studierenein�chlafen.

Die Juden �ind�obé�cheiden,daß�ieglaus
ben, daß auch einige aus ihrem Volke in dieHölle
fommen werden , inde��enhaben fie doch Mittel

ausfindig gemacht, �iewieder daraus zu erlö�en,
Nach der Erzählungdes Rabbi Akibá wird es dag-
Mit al�ozugehen: Gott �igetimParadie�eauf �ei-

“mem Throne. Zu�einer Rechten �tehenalle him-
li�cheHeer�charen,und 'zu �einerLinken„die

: Sonne,derMond, die Planeten, und alle Ster4

Geligionszu�tand,4, Y, 8 nfo



e. Vor ihm �itten’bieGerechten,denen er das

‘meue Ge�eß‘des Meßias erklärt. Wenn ex nun

in Pen�uns?‘mit einer Aggeddah d. i. kurzweili-
gen Erzähliigbe�chlo��enhat, �o�tehtSeruba-

bel, der Sohn "Schealciel àuf und �prichtdas

Kaddi�ch- Gebêth,mit �olauter Stimme, wel-

che die ganze Welt und al�oauch die Hôlle durch=-
dringt. Alsbald fangen die gottlo�en Juden,
neb�tdenen Gerechten aus andern Völkern, die

noch darinnen�ind,das Amenaus vollem Hal�e

zu �chreyenan. Weil nun dergleichenAmen-

fchreyereine �hre>li<eMenge in der Hölle i�t,
Fo wroird ihr Ge�chrcydeu ganzen Himmel und
Gott �elbaufmeré�ammachèn,-daßer die Dien�t»
engel nach - der Ur�achedie�es er�chütternden
Schalles fragenwird „ die ihnen denn die Urheber
de��elbennennen. Darauf wird Gott vom Mit-

leid gegen �iebewegtweiter fragen: was �ollih
ihnen thun? „�iehaben �ihvon. der bö�enBe-

gierde der Sünde hinrei��enla��én,und ihr Ur-

theil i�teinmal ge�prochen.Jedoch wird er end-

lih nach einigen Bedenken , aus ganz be�ondrer

Barmherzigkeitdie Schlü��elzu dem “hölli�chen
‘Gefängni��edenen beyden Engeln Michael und

“Gabrielauslieférnund ihnen alle vier und zwan-

“zig tau�end-Thore de��elbenzu öfnen befehlen.
/ “Die�enAuftragwerden die�eHerren mit der größ-

“ten Freude vertichten.Allein -da die Abgründe
der Höllevon einer unermeßlichenTiefe �ind,�o

würdedoch deneù armen Verdammten die Def

“nung
dérThoreunnüse wenn ihnen nicht

E ‘von
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von den barmherzigenEngelnSeile und Stri>é

zum HerauUf�teigen, geliefertwürden. Das i�teS
was David rühmt: “Er läßt mich herausziéhn
aus der Grube des! Geräu�chesund“ aus dem

�hlammigtenKothe. «- Di�e dien�tbarenGei�ket
werden �ieauch von dem Kothe und Unflathe rei-

nigen, ihre Wunden, die �iein der Hölle em-

pfangen haben, heilen, ihnen �{öneund hertli-
he Kleidet anziehn, und �iémit allem An�tande
zu dem Throne der Maje�tätGottes führèn, Unt
allda nunmehro ihre Köur zu machen. Ehe
aber ér�cheinen,wird er�tvon den Engeln angêës
fragt, ob es aucherlaubt �ey,dié�egro��eMetige
verdammt gewe�enerMen�chen‘in das Paradief
herein zu bringen ? Auf erhalkene Erlaubniß
treten �ienäher und- verrichten gleich dén übrigen
Seeligen ihre Funktionenentwedernachdér Mels
M3oder RREeinmal.”:

S vridaibiayi�es, vusdie

e

Riduciam
von vielen Jahren her auh ein ‘ewigesLeben det

©

Thiere �tatuirthaben. Sie fagen, derMen�ch
werde nicht allein”die ‘an unvernünftigenThieren
verübte Grau�amkeitenzu verantwörtén‘häben,
föndernauch die Thiere , ‘die �ichan irgend eineitt:
Men�chenvergriffenhaben, würden Rechen�chaft
dafürablegen-mü��en."Sie �agen: ter cin uns
verüünftigesThier ohneUr�achquälet, ‘ihmciné
grö��ereLa�tauflegt, als es zu tragen vérinäg
odet dä��elbeauf eine barbari�che,und unbariis

bergigeArt
�chlägt,IEE in dieOhvenzwikk/

“Und
/
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und andern dergleichenMuthwillen mit ihnen
treibt , der ver�ündigt�ih, und muß an jenem
Tage ‘Rechén�chaftdafür geben. Das mögen

�ihauch die Chri�tenmerken. Mehr �onderbar
i�ts,daß auch die Bäume, die keine Früchte ge-

tragen haben , an jenem Tage von éhrerFaulheit
Rechen�chaftgeben �ollen.

Das Paradieß�ehendie Juden im Fre��en
Und Sauffen. Vermuthlich behelfen �ie�ichhier
�o�par�amund nehmen gerne mit einem Hering
und ein Stück Semmel vorlieb, damit �iein Zu=
kunft de�tomehr e��enkönnen , indem �ie�ichhier:
den Magen nicht verderben wollen. Jhr Meßias-

�îscallezeit oben an, und bey einem Bachusfe-
fie bleibt er bis auf den lezten Mann auf �einem
Stuhle �igen. Ju einem jeden von �einenZim=-
mern werden vier nie ver�iegendeStröhme, von

Wein , Honig und Milch flie��en.Flakons
braucht. man im ewigen Leben: nicht , ‘die Nord-

und Südwinde werden alle wohlriehende Aus=

dün�tungendes Paradie�esder Gegend, wo die

Mahlzeit gehalten wird, zuwehen. Inde��enthä-
©

Fendoch die orthodoxenJuden in die�erWelt �chr
wohl,wenn �iemehr auf die Flakons hielten. Akiz
ba macht von den Mahlzeiten die�eBe�chreibung:
der Heilige Hochgelobte wird  dabey�elb�tvon

demThrone �einerHerrlichkeitauf�tehen„* und.

vor den Gä�tenher�pringenund tanzen , wie che-
mals Davidvor der Bundeslade. Wenn nutre

Gott füpFreudendie-Sasder Gerechtenumtan=
L ¿en
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zen wird, �o‘wird der ProphekFe�aias'ausru-
Fen: Herr hebe deine Hand auf! d. i., wehre
den Gottlo�en, daß �ie�ichniht mit Gewalt her-.

zudrängen, ‘und die Herrlichkeit deiner Heiligen
be�chauen!Gott antwortet: Mein Sohn Fes
�aiaslaß �icimmerhin fommen, damit �ieüber

die�enherrlichen Anblick �<hamroth, ‘und mit Be»

trübniß erfüllt werden, denn es heißt, �ie�ollen
es �chenund zu Schanden werdem Herr der

Welt, erwiedert Je�aias, �ie�ollenniht herzu
nahen. und die�eHerrlichkeit �chen!Aber, antk=

wortet Gott, wer �olldenn nun den Streit zwi-
�chenuns beydenent�cheiden?Wer anders, als
die Männer der gro��enSynagoge, erwiederb

der Prophet? Sogleich wird durch den Fürfk
Metakron die�eehrwürdigeSynagoge herbcyge-
rufen. (Sie muß al�onicht mit zu Ti�che�ißen,
Fondern nur die Aufwartung haben.) “Die�eent-

�cheidetden Streit zum Vortheil Gottes. Die
Verdammten werden alfo“ hineingelä��en:Um
alle die unausfprechlicheHerrlichkeiten recht deut- -

Tich zu �chen,dehnen �i<die Verdammten auf
Hundert Schuhe aus, und �tehénnoch dazu auf
‘den Zehen, und fragenmit vieler Verwunderung,

"wer die�eGlülichen�ind. Die Spei�en,die

‘auf die�eherrliche Tafel aufge�estwerden, �ind
folgende: Die er�tebe�tchtaus ge�alzenenund
Fri�chenFi�chen, be�oudersaus dem Flei�chedes
gro��enLeviathan. Dies wi��enwir aus dem
Talmud, bey welcherGelegenheit noch folgendes
‘erzehltwird. Alles was- Gött in �einerWelt ge- -

i

X 3 �chaffen
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�chaffenhat, hat er paarwei�e,nemli<h Mann
und Weib ge�chaffen.Eben �ohater den Levia-

than ein Mäunlein und Weiblein ge�chaffen.
Allein. da Gott vorher�ah,daß, wenn die�euu-

_ geheuereFi�che�ichmit einander begatten , und

ihr Ge�chlechtvermehren �ollten,�ieendlich die

ganze Welt verwü�tenwürden, �ohat er den

Chapeau fa�trirt,die Demoi�elleaber ge�chlachtet
Und einge�alzen,um die Gerechten künftig auch
mit

Baals traftirenzu kônnen,

“Vondem nochlebendenLeviathanwird ge-
meldet, daß er das ganze Weltmeer auf einmal

auszu�aufenim Stande i�t. Damit aber auf
die�eWei�edas Meer nicht austro>net, �oläßt
Gott.täglichdrey Thränen,die er über das zer-

�iöhrteJeru�alemweint , in da��elbeherabfallen,
damit Leviathan etwas zu trinken hat. Die�er
Fi�ch�oll�oviel Wi��en�chaftund Klugheit haben,
daß er �ogaralle Nabbinen zu�ammendarinnen

úbertreffe,welches wohl �eynkann. Erredet

alle�iebenzigSprachen fertig und vollkommen.

Wegen �einervielen Wi��en�chafteni�ter auch �o
hochgeachtet„- daß Gott, vor der_Zer�töhrung
Jeru�alemsdôftersmit ihm ge�pieletund ge�cher-
get-habe,Der hochehrwürdigenSynagoge kann

vielleichtdie�erFi�cheinmal �ehr�hädli<werden,
denn wenn Gott das Be�tewählet, �omuß er

�tattdes Fi�chesden Juden lauterNabbinenflei�ch
vor�eßen.Wer ihn �chlachten�oll,wi��endie
Juden �elb�tnichtret, Engel Gabriel

�og:n;

târte



*

Fúnfund:‘�iébenzig�terBriéf... Das
Stärke genug be�itzen.“Vielleicht hilft ihm Mis
chael Ein Schelm kann es-nur mik zwèyen auf=
nehmen, und das i�tteviathan.nicht.Er wird
al�ounterliegenz

Die zweytekö�tlicheSpei�etiérèéder Be:
hemoth,der aus eben dem Grunde’wieLeviathan
ka�trirti�t. Das Weibchen i�t?ebenfalls�ehr

wirth�chaftlicheingé�alzen. ;

Die dritte Spei�ei�tein Te Vogel.
Rabba hat die�enVogel auf einem Schiffe�chon.

ge�ehen.‘DenKopfhatte er in den Wolken und

dastief�teWa��erreichteihm nur bis an die Knd-

hel, welches daraus zu �chlie��enift, weil eine

Axt, die vor �iebenJahren an die�emOrte ins

Wä��ergefallen i�ty bis die�eStunde nochim
î

Falleni�t. R
Ls

« DiemietteSpei�ebe�tehtaus �ebrLA
Gän�en. Sie �ind�o fétt , daß, da �ie�ichein�t
in eine Wie�everfügten, ganze Strômevon Fett
auf die Erde flo��en, wenn ihnenetwan eine

vátdder ausfiel, :

Der Trank beh die�er:E ‘Tafelif
¿ben �oausge�uchtundherrlich , als die übrigen

Auf�äge.Denn er i�aus den Trauben gépre��et,
die Gott zu Anfange der Welt er�chaffenhat
-J�aakund Jakobhaben ihn wirklichprobirt.
Wer�ie im Kellergelaffenhat, i�tuichtangemerkt.

Den Be�chlußmachtKönigDavid miteiner

Dank�agungsrede,Vermuthlich�pielter nach-
«

“ X 4 her
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Her die Harfe. |Doh wir -tvollen ihnen Gere{h-
-

xigkeit widerfahren la��en.Seibt einige unter

denen orthodoxen Yuden“glauben nicht ‘an die

Mahlzeit, die wir be�chriebenhaben.
|

Sie' hal-
ten-die�elbeblos vor eine Allegorie. |

Von. der Erbauung der Stadt Jeru�alem,
die i< bald verge��enhâtte, meynen �ic,daß
Gott �elb�tder Baumei�terder�elben�eyn,und,

wenn �ie fertig i�, �ieauf die Erde niederla��en
werde. Die�eStadt �olldreyMeilen lang, drey
Meilen breit , und drey Meilen hoch �cyn.Dies
¿�tdie gemeine Meynung. Andere la��enihre
Höhe bis ‘an den Thron der Herrlichkeit Gottes
reichen. Die�eHöhe und Grö��éder Stadt läßt
�ichauch‘daherleicht begreifen, weil ihre Ein-

“

wohner weniger niht als 900 Ellen lang feyn,
und, jeder von ihnen 690 Kinder zeugen. Jan
den Thoren Jeru�alems�ollenPerlen und: Edel-

 ge�teinedreyßigEllen längund eben fo breit, hin-
ge�eßtwerden. Wenn die Thore �oaus�chen

“

follen; fo mag i< von dent Tempel gar niht
reden. Wer der Baumei�terde��elben�eynwird,
darúber-haben�ichdie Herren Nabbinen noch nicht
verglichen. So viel ver�teht�ihnun wohl von

�elb�t,daß das Land J�raelalsdenn�ogroß,als
dieganze Welt�eynwird,

E

E

E

Sechs
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Des Königs Intention i�tvom Anfange der

Negierung immerfort gewe�en,alle �eineUntertha-
nen, �iemögenChri�tenoder: Juden �eyn,�o
glücklichzu machen, als es möglichi�t.Dadurch
aber daß �ichdie Juden�chaft�ogar�chrvermehrte,
und al�onicht allein den Chri�ten,�ondernhaupt-
�ächlich�ich�elbdie Nahrung entzog, und viele
von die�enJuden gemeinigli< nirgends zu Hau�e
gehören, �oi�tfe�tge�ezet,daß �owohlin Berlin,
als allen andern Haupt- und Land-Städten, nicht

mehr,als diejenigen ordentlichen und au��erordent-
lichen Schu6juden- Familien, �overgleitet , und

�amt ihren fe�tge�eztenöffentlichenBedienten,
Kindern und Se�indebeyderleyGe�chlechts,ge-
�<hüßetund geduldetwerden:

-

die unvergleiteten
. Judenaber, worunter aber doch die nicht zu ver-

�tehen�ind,die Handels und Waudels, oder

anderer Ge�chäftehalber ab - und zurei�en, -wer-

den nicht gelitten, vielweniger wird ihnen ein

be�tändigerund gewi��erAuffenthalt in preußi-
�chenStaaten ver�tattet.

-

Die Obrigfkeiten, in-

gleichen auch die Aelte�tenjedes Ort mü��en
darauf Achtunggeben, und dergleichen Leute den

|

Kriegs- und. Domänenkammernder Provinzen
anzeigen. Wegen der öffentlichenBedienten i�t
in Berlin folgendesfe�tge�est. |

X5
:

Ein
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1) Ein Rabbi, oder ein Vicerabbi. _

- 2) Vier Bey�iber. Ee

3) Ein Ober- und Unterkantor, mit �einen
Baßi�tenund Diskanti�ten, welchelebtere
aber unverehelicht�eynmü��en.

5

4) Vier Kiepper, davon der Eine dem Polie
 céydireftorium zu Anmeldung der fremden

Juden täglih aufwarten muß.
5) ZweySchulbedienten bey der Synagoge.
6) Sechs Todtengräber, welchezugloichbey

- ‘derGemeine mit aufwarten.
7) Einen Kirchhöfwächter,
8) Drey Kollers.
9) Drey Flei�chha>ker.
x0) Ein Scharn�chreiber�amtde��enKontrol-

Sf
E50

i

71) Drey Bäcker und ein Garkoch.
12) Ein öffentlicherGe�e6�chreiber.

13) ZweyThor�tehermit einem Gehülfen,
14) Zwey¿azarethaufwärter.

15) Ein Medikus.

16) Ein Badebedienter,mit einer Badefrau.
17) Ein Federviehmä�ter.
18) Acht Krankenwärter.

19) Zweyebräi�cheBuchdrucker.

n ZweyMädchens�chulmei�ter, die beweibt
Und SLE

Die�e‘und nicht mehrere �ollen, jedoch mit

Genehmigungder Kriegs - und Domänenkammer,
von den Judenälte�ten\elb| be�tellt,auch �oviel

mögli,
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möglich,arme Judengeno��endazu:VE nad
genommenWerde : :

Te

“AnänderenOrten �ollen‘die�epublifen Be»
dienten nah Verhältniß der jüdi�chenGemeinde,
jedoch nichtüberzwéy Todtengräber,in kleinen

Städten aber; oder wo wenig Juden vorhanden,
niht mehr als ein Todtengräber, ein Koller er-

laubt �eyn;utid “die�esVerhältnißwird auch
wegen der Schulinei�ter, fo abéêrunverheyrathet,
üicht üúbérdrey Jahre an einem Orte bleibe,
noch im gering�tenhandeln mü��enZ RIEwerden,

ZurUnterwei�ungder Judentöchter„|wer-
den in Berlin, Königsberg,Halber�tadt,Halle
und Frankfurthan. der Oder, auch Stargard in

Pommern , zweyöffentlicheund in andern Städ-
ten, wenn über zehn Judenfamiliendarinneu
�ind,ein keweibterSchulmei�ter,in den übrigen
Ortén aber; dergleichen gar “nicht zugela��en.

Wegen die�erSchulmei�terund �icheinfindendén
fremden júdi�chenStudenten und ledigen Ver-

wandten, auch allen auderen, �onderlichWei-
“

besleuten , welche.fich an einem Orte mit einigem

Rechte aufhalten zu können vermeynen, wird es

bey denen Kammern, wegen der Zettul und Re-

“gi�ter, wie bey den Dome�tikengehalten, daß

fie �ämtlichohne von �elbigererlangten Konzeßion
Und Zettul, wofürdem Sekretär zwey Gro�chen
bezahlt ‘wird, an keinem Orte, oder wenn es

ihnen erlaubt,nicht über dienachgela��eueZeit
: bleiden
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bleiben mü��en,"jedoch ver�teht�i<von �elb,
daß diejenigen Leute, die einét- als �eineDönte-

�tikenin �einLohn und Brod nimmt, darunter

nicht mit ver�tandenwerden.
Es mü��enzu dem Endedie Zudenälte�ten,

�owohlin Berlin, als in den Provinzen „ allemal
in den er�tendrey Tagen des- Monats, denen

_Kriecgs- und Domänenkammern-die „

.

bey der

Juden�chaft.im vorhergegangenem Monate- vor-

gefallenenVeränderungenan Getrauten.,,Gebor-
nen, und Se�torbenen,unter des-Nabbi und-der
Aelte�ten, oder wo kein Rabbi ‘no<Aelte�ter
vorhanden, des Vor�tehersUnter�chriftein �en-

den, ‘und �olchein eine Tabelle verfa��en.Die
Aélte�ten�ollen�ölchesauch alle Jahre an das

Géneraldireftorium,mittel�teiner Tabelle, �o-
wohl von Berlin, als aus den Provinzen, be-

werk�telligen.
i

WegenAn�ebungder Juden „werden fol»
gende Grund�äßebeobachtet...

“ “1)Wird! ein“ Unter�chiedgemacht unter

denenordentlichenSchüßzjuden,und denetjenigen,
die ‘au��erder Ordnung auf Lebenszeit geduldet
werden. ‘ Zur leztern gehörendie, die eines

SchußzjudenWittwe geheyrathet, oder �on�teine

Erlaubniß erhalten haben , wie äh diéWittwen
und übrigeKinder von der Familie, worauf be-
‘reits ein Kind ange�ett,derge�talt,daß nur die

Für ordentliche Schußjudengehalten werden, die
das Recht haben, ein Kind anzu�ezen.

A
:

2) Die
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2) Die vorhin benannten au��erordentlichen
Juden aber �indnicht befugt, ein Kind anzu�etzen,
auch ihres Orts auf ihr Recht zu verheyrathen.

Hiezu muß das eine Kind , das auf der

Eltern Schubßbriefange�eßtwerden will, ein

Vermögen von tau�endThalern, wozu aber das

tägliche-Hausgerätheund Kleidung, neb�tunge-
wi��enSchulden nicht zu rechnen i�,nachwei�en5

ingleichen die jedes Orts gewöhnlichen Jura zur

Chargenka��eerlegen. Uebrigens kann das an-

ge�eßteeine Kind, �olange der Vater lebt, kein
Kind wieder an�ezenzWenn aber deshalb be�on-
dere Um�tändevorkommen, �omü��en�ie�ihbey
dem Generaldirektorium melden. ‘Die An�eßung
des zweyten Kindes findet nicht �tatt. Wenn
aber von den bereitsvorhin ange�eßtenExtraor-
dinarien jemand-ein dur< Ab�terben, Wegziehn,
oder auf andere Art vakant werdendes Schuspri-

/

vilegium erlangen wollte, �omuß davon am König
�elb�tberichtet , und zugleich, wie viel er im Ver-

|

mögen hat, gehörigunter�ucht,und mit ange-

zeigt werden, da alsdenn der Jude be�chieden
werden �oll, e

ES

3) Nach einer Kibinetfördrévon 1749 \oll
die einmal fe�tge�ezteAnzahl der Judénfamilien
ohneallerhôch�teOrdre nicht über�chrittenwerden,

Daher derjenige Jude, der ein Privilegium hat;
�olchesnur’ für �einePer�ongenießt, jedochhat ex

auch die Freyheit, �eineKinder bey �ichzu behal«

e, �o,daßdie�e,0 oNer A �einesEEAe
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ges mitgenie��en,denno<aber feine be�ondere
Handlung vor�ichführenmú��en.

4) Wennder Jude, der ein Privilegiumhat,
mit Tödeabgeht

;

/ fo-fällt�odanndas Privilegium
auf �einâlte�tesKind. Die-Brüder uid Ge�chwiz

fier aber können.keinen weitern Schuß zur Hands
lung darauf genie��en;wie denn auch, wenn bey
Lebzeitendes Vaters die andern Kinder, au��erdem

Aelte�ten,�ichverheyrathen, �olchefort mü��en,
und nicht bey dem Vater bleiben, wenig�tenskeine

Handlungtreiben können. Wasaber die zweyten
und dritten Kinder reicherJuden betrifty wenn �ié
1000 Réthlr. zu�amnienbringen, �okönnen die�e

¿war nach Ab�terbenihres Vaters von de��enges

habtem Schutze nicht profitiren; es mü��en�i<aber

folchealsdenn melden, und Uum'einbe�onderesPris
vilegiuman�uchen„da denn aüf-dem von demGez
neraldireftorium ge�chehenemBerichte , darauf. jes
desmal re�olvirtwird, und“ muß ein folcher als?

_„dénndie für ein dergleichenPrivilegium geordnéte

Gelder zur Chärgènka��eerlegen." Die jeden Orts
eingebohrne und verarmte Juden, �emögenEltern
oder Kinder

�eyn,„ mü��enMsderEee géduls

detwerden...
5D Sim EianiiasSchußjudeni�ers

laubt, �einem-ange�eztemKinde bey�einenLebzeis
ten, �einenPlas abzutreten, weil da��elbeihmoh-
pedem folgt. Sollte ‘aber ein alter Vater �eine

Handelan niederlegen, und �ichdes-Gebrauchs

MasRechtsbegeben;oder.
AREE mn
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n�ände�ichdazu finden ; �omuß darüber bey“dem
Generaldireftorium angefragt. werden, und im

Falle es ver�tattetwird, der alte Vater bey jedês
Orts Obrigkeit�eineRenunziation ausdrücklichres

gi�trirenla��en,Noch weniger kann ein au��eror-
dentlicher Jude �einemKinde den Plat abtreten,
weil er kein Kind an�eßenkann, wie denn auch kei?

nem Juden frey �teht,mit �einemFreyheitsbrief,
bey Verlu�tde��elben,zu handel, oder �olchesfür
Geld oder Schulden ohne hohen Kon�ens

einem

Zrenabzutreten. \

Ss) BerénibéiiliienSchugzjudenabeéi�e

erlaubt,daß �iebey ihren Lebzeitenein Kind, Sohn

oder Tochter, worinn �ieaber die einmal getrof-
fene Wahl hernach zu ändern nicht befugt �ind,
auf ihren Schusbrief anzu�egen,und die�elbenher-
nach, wenn�ie �ichgehöriglegitimirthaben, hey-
xathenzu la��en.Falls auch das ange�eßteKind,
ohne wieder Kinderzu hinterla��en,bey des Vaters
Lebzeitenabgienge.,fo i�tdemVater erlaubt, an
de��enStelle ein ander Kind în �einenHandelal�o
aufzunehmen,daß�olchesnach �einemAbleben in

feine Stelle trite. Wenn aber währenddie�esan:

derweitig ange�egtenKindes Leben der Vater ver;

fiirbt, und jenes. gleichfallsohne Kinder abgeht;
o fdnnen die übrigenKinder weder auf des ver�tor-
benen Vaters noch Bruders Privilegium weiter

ohüe anderweitigeertheilteKonzeßionange�egztwer:

den, Auf der ver�torbenenGroßëltern Privilegien

OS �ichkeine Entel’ au�egen,wenn ihr

E:
|

oder
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oder Mutter �ihwegbegiebt, Stirbt ein Vater,
und die Kinder �indnoch nicht ange�est, oder uns

mündig, oder abwe�end;�omü��enim er�tenFalle
�ie�elb, oder ihre Vormünder,binnen drey Mo-

naten, im leßtenFalle aber binnen Jahr und Tag,
wegen Erhaltung des väterlichenPrivilegiums,
�ichbey denen Kriegs- und Domainenkammern

melden, und �olcheszu den Akten �chreibenla��en,
derge�talt,daß, wenn �olchesnicht ge�chehen, �ie
kein ferneres Recht an ihres Vaters Privilegium
haben, noch weiter genie��en,Hat der Vormund

aber hiebey'etwas ver�ehen,bleibt dem Kinde nah
de��enBe�cheinigung,bis es 25Jahreerreicht, �ein
Schutzrechtzu �uchen,vorbehalten. !

-) Wenn ein ordentlicherSchußjude�tirbt,
und no< fein Kind ange�eßthat, verbleibt der

 Wittwe, Namens des Schubkindes, der Plas zur
An�ezung�olange offen, bis �olcheerfolgt, und
fann, wenn ein Sohn vorhanden, keine Tochter
alsdenit ange�eßtwerden, es wäre denn , daß der

Bruder zum Vortheil der Schwe�terrenunciirt und

großjährigi�t,oder der Vater vor �einemAb�ters
benzuGun�tenderTochter di�ponirthat.

1 Uebrigens muß die Wittwe �i<,wegen Ers
Haltung des Rechts ihres Schubkindes, binnen der

be�timmtenZeit bey den Kriegs-und Domainens-
fammern melden, und �olcheszu den Akten. ver-

zeichnenla��en.Wegen der übrigenKinder:aber,
‘und tvenn das Schußkind-{on ange�eßt,imglei-

hen,wenn der Mann nicht unter den ordentlichen
j

|

“

Schus
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‘Schußjudenge�tanden, gehörtdie Wittwenur une
ter die Zahl der au��erordentlichenSchußgeno��en.

$) FremdenJuden �oll,in.preußi�chenStaas-
ten �ichanzu�ezen,gar nicht erlaubt �eyn. Jes.
doch, dafern ein �olcherwirklichzehn tau�endThas
lèr Vermögenhätte, und �elbigeins Land brächte,
‘auch die�eszugleich zuverläßigdarthäte,�ollun-

mittelbar, und was alsdenn an Chargen-Juribus
zu erlegen �ey?angefragt werden.

9) DenenWittwen, �okeine Kinder aus er-

�iererEhe haben, aber doh �ichgerne wieder ver-

heyrathen wollen, kann �olchesniht‘andersnach-
gegeben werden, als daß�iemit ihrem küuftigen
Manne einen Plat unter den au��erordentlichenJus
den erhalten, und der künftigezweyte Mann or-

dentlicher Wei�e ein Schußzgeno��eaus kdniglichen
Landen , und kein Fremder �ey;es.wäre denn, däß

�ienachwei�enkönnten, wie �iedurcheine Verheys
rathungan einen Auswärtigen, ein an�ehnliches
Vermògenins Land zdgen, alsdenn deshalb beym
Generaldireftorium anzufragen i�, Jedoch muß
die Wittwe, wie �on�tge�chieht, in allen Mas

:

die 30 Thaler Chargen-Jura erlegen.

Fm Fall aber die Wittwe das ‘Privilegium
�elberhalten, und darauf ihren Manngeheyra-
thet, die�eaber ohne Kinder ver�tirbt; �o fann �ie
ihr habendes Recht auf ihren zweyten Mannbriñ-
gen. Wie denn auch denen Wittwen , die Kindér
haben, das Héyrathengegen Erlegungvon 30
Rthlr. zur Chargenka��ezwar erlaubt if, jedoc<

Religionszu�tand.4, B, Y muß
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„muß.:es.uichtzum Nachtheilder Kinder aus er�ter

Ehe ge�chehen.Eine �olcheWittwe bekommt, �o

‘balddas er�teKind aus er�terEhe ange�eßti�t, mit

ihrem zweytenManne nur einen Platz unter den
Extraordinarien,

10) Ein Verwandter kann niemals auf jes
mandes Privilegium ange�eßet,noch angenommen

‘werden,weil die Privilegien �ichnicht auf Vex-
wandte er�tre>en.Wenn aber jemand keine Kin-
der, und dochein an�ehnlichesVermögen hinter-
läßt,�oauf einen Fremdenau��erhalbLandes fal-

Ten und weggezogen werden dürfte; muß er, wenn

“er etwa einen andern an Kindes Statt annehmen
‘will, �ichdie�erhalbgehörigmelden,; und darauf

‘Re�olutionerwarten.
11) Diejenigen,wel<heihren Sohn,óder

‘Dochterverheyrathen und an�ezenwollen, mü��en
¿eine �olcheSchwiegertochter, oder Schwieger�ohn
‘erwählen, welche ein gutes Vermögenhaben, und

‘zu deren An�eßzungund Mitgabe die Eltern �ich
‘nicht’er�t'umihr eigenes Vermögen bringen ; wie

¿denn überhaupt.ein herlini�cherSchußjude und

de��enKinder, männlich:oder weiblichen Ge�chlechts,
„wenn �ie�ichallda an�ezenwollen, �ichanders, als

„an einen berlini�chenSchußzjuden,oder de��enKind,

-dderdoch wenig�tensan einen aus fôniglichenPros
vinzenGebürtigen,verheyrathea �ollen. Es darf

auch kein jüdi�cherKnechteher eines andern Schußz-
juden Tochterheyrathen,bis er nicht wirklich drey

¿Agur
au��erhalbder

¿Stad
wo er gedient hat, ge-

we�en,
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we�en,und daß �olchesge�chehen�ey,bey den
Krieges: und Domainenkammern richtige Zeugni��e.
beygebracht habe; damit den Be�chwerden, daß
dergleichenKnechte ihrer gewe�enenHerren Kunden
an �ih_zôgen, dadurch vorgebeugt wird, Kann
�ichinzwi�chenein, oder anderer. derer Kindereines

wirklichen Schußzjudens,durch eine Heyrathaus
der Fremde ,- glücklichmachen, und ein an�ehnliz
es Vermögenins Land bringen, kann nach de�-
�enErwei�e,dazu Erlaubniß ge�uchtwerden, die

auch; dem Befinden nach, ertheilt wird.
-

12) Oeffentliche.Bediente, Pett�chier�techer;
Brillenmacher, opti�cheGlas�chleifer,Maler und

andere, welche �ichmit einer denenJuden erläub-

ten Profeßion ernähren,oder von der Judéengemeis
ne Unterhaltbekommen,mü��ennichtnur kèinen

andern Handel,als ihr
(

erlerntesGewerbetreiben,
�ondern�iewerden auchnicht“anders,als au��er-
ordentliche Schußjudenange�ehnund ange�eßf.
Sie dürfenal�oin ihr PrivilegiumkeinKindauf
nehmen , es wäre denn,”daß�olchezugleich,oder
vorhin, ein Privilegiumals Ordinarienerhalten,
oder �ichwegenAlters,oderanderérUr�achenhal-
ber, mit zu den publiquenBedientengebrauchen
la��en+ oder darunter begeben,
/ #13) Damit alle Unter�chleife, Er�chleichun-
gen, heimlicheund“unzuläßigeVermehrungder
Familiende�tomehrvermieden werden : �oi�tkeis
nem Juden eine Heyrath:ver�tattet,nocheinige
Erlaubniß,�ichauf eine oder die andereArt an-

Y 2 _zu�eßen,
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_zu�ezen,gegeben, noch darf der�elbeeher-getraut
werden , als bis von den Kriegs: und Domainen-

fammern eine gründlicheUnter�uchung,mit Zuzies
hungdes Officüfi�ci,desfallsge�chehn,und dars

“überein Gutachten — wobey zugleich die wahren
Um�tändedes anzu�etzendenJuden, wegen �einesers

fordertenVermiidgens, neb�tde��enErwei�e,in ges
naue Betrachtung zu ziehn, ertheilet, und darauf
ein Privilegium oder Konzeßionausgefertigt wor

den. “Zudie�erUnter�uchung�inddie jedesmaligen
Judenälte�tenmit zu ziehn, “diedas Vermögenund

die Aufführung. cines jeden Juden am be�tenken-

nen,auch Wsbeydes re�pon�abelwerden,

Ehe �olche
- erfolgt,�ollenweder die Chars

_ gen-Jura,noch Traugelderangenommen, am wenigs

�tendurchblo��eErlegungder �on�tgeordnetenChar-
gengelderjemandange�eßzet,oder auf den erhaltenen

Trau�chein,òohne daßer �einPrivilegium oder Kon-

zeßionvorgezeigthábe, von dem Nabbi, oder wem

der�elbe�olchesaufträgt,bey1900 Rthlr. Strafe z

�oder jedesOrts be�tätigteRabbi, als welcher
dafur�tehen,und ohne déffenWi��enund Willen
niemand , am wenig�tenein fremder Rabbi eine

“

Trauung allhier verrichtenmuß, getrauet, auch
derjenige, �o�ichallhier trauen la��en,�einesSchubs

“rechts verlu�tigerfläretwerden; indem >< dur<
Erlegung der Chargengelder“niemand zur Heyrath

“legitimirenkann. Die Trauung kann nichtcher

ge�chehen, alsbis der Gewohnheit und" den jüdis

�chenES nachdienTaoiun oder Ehe�tifctungmit

; Kon-
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Kon�ensder Aelte�tenund des Nabbi , wenn es

hier in Berlin ge�chieht, zwi�chenden Verlobten zu
Stande gebrachtund wirklichabgefaßtworden.

Knechten,Mágden,undanderenDome�tifen
aber, wird zu heyrachengar nicht ge�tattet, \0n-

dern, �obald�ie�olchesunternehmen, mü��en'�ie

nicht weiter geduldet werden. Wenn aber ein

FremderJude, �oau��erhalbLandes wohnet , eine

Sudentochterheyrathen, und �ichmit �elbiger�os
dänn nach �einerHeymath begebenwollte, der�el--
be fann, weil er in Fireutil:Landen feinen Schus

verlangt, noch durch die Trauung erhält, auchoh-
ne einen Trau�cheinvon dem Rabbi getraut wer-

den , es'muß aber der�elbe�odannnachvollzogener
Heyrath , nicht längerals �echsWochenan dem

Orte, wo die Schwiegereltern wohnen; wenn er

aber feineSchwiegereltern allhicrhat, nicht länger
als vierzehnTage verbleiben, �ondernnach �olcher
Zeit �ichunverzüglichan dem Ort , wo er wöhnen
will , hinbegeben. Jn Ent�tehungde��enaber,

der FeénideJude nah Verflie��ungdie�er�ehsWo-

chen und vierzeha Tage, täglicheinen Dukaten

zum Behuf des potédammi�chenWay�enhau�eser-

legen, und �olchenzu Berlin an das Polizeddirek-
torium, in anderen Städten aber, an dieMagi=

�iratezur Berechnung.bezahlen muß,

14) Der Ertveis des Vermögensmuß al�o
geführetwerden, daßein Paar Juadenâälteiten-die
zit den Jûtere��entennicht verwandt , noch �on�t
bey der Sache Schaden,oder Nuten zugewärtigen

; 9 3 haber,
“9
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‘Haben; mit dem Nabbi das Vermögen, und wor-

innen es be�teht,unter�uchen,und deutlich anzei-
gen, �odaündarüber auf Pflicht und Gewi��en,unter

ihrer eigenhändigenUnter�chrift, ein Gezeugnißer-

theilen , Und darauf die �i verheyrathendeoder

anzu�ebende,dem nach den jüdi�chenGe�ezenund

Gewohnheiten einzurichtenden Formulare, und da-

“beyüblichenCeremonien „- vorge�chriebenenEyd
vor dex Obrigkeitjedes Ortsablegen, und damit
das. angegebeneVermögenmit de��enwirklichen
Eigenthumebe�tärken.

Ein jederJude, der ein Privilegiumoder Kon-
zeßionerhalten, muß �olchesallezeit bey jedes Orts

Obrigkeit unter�chriftlichvorlegen , und eine Ab-

�chriftdavon zu denAktengeben, -damit er in das

Regi�tergetragen werdenkönne, widrigenfalls er

nicht für legitimirt genug ange�chenwird.

15) Wegen des Ab�cho��es�olldenen Judén,
die aus dem Landewegziehenwollen, und die als-

dann ihren Schusbbriefabgeben mü��en,“falls
�ienicht etwa ein gro��eshier im Lande erworbe-
nes Vermögenvon fünf und mehrtau�endThalern
be�ißen,nichts abgefordertwerden , welches �ich
auh in An�ehungdes zweyten Kindesver�teht,iu
\ofern es vo hier weg muß, das Vermndgenmag

auch no< grö��er�eyn. Wenn fie aber von hier
‘Erb�chaftenholen , �omü��en�iedem Fiskus das-

von den Ab�choßentrichten, auch dazu das, was

�ievorhin an MitgiftsgelderaOE á konfés
: Ven.

16) Die
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16) Die Kinderhier vergleitetgetve�cner,vr»
�torbener, oder \o herunter gekommener,und �on�t
�obe�chaffenerJuden, daß�iekein Necht zur Añ�e-

ßung haben,oder daserforderlicheVermögennicht
be�iten,�ollenzwar wie deren Wittwen geduldet
werden ; wenn �ieaber zu mannbaren Jahren foms

men, mü��en�elbige�ichdurhaus , und bey Ver-

meidung der Austreibung nicht Unter�tehen, für

�ich�elb�tzu handelù,�ondernentweder andern ver?

gleitetenJuden dienén , oder von hier �ichwegbe

geben, und anderwärts unterzukommen�uchen,
oder auch �i<auf �olcheSachen legen , daß �ie

�tattabgehender dffentlicherjüdi�chenBedienten

angenommenwerden fönnen , und de�tóweniger
Fremdedazu aufzunehmen, nôthigi�t,

- Wegen: Aufbringung des S{hüßgeldesund
anderer öffentlichenAbgaben,muß �oltheallezeit
nach dem befundenem Vermögeneingerichtet oerz

den , und davon au��erden Schul- undöffentlichen
Bedienten, Todtengräbernund Wehemüttern-und

dergleichen, weil die�e�ämmtlich:keinen Handel
treiben mü��en,kein einziger in-Berlin

EASchußtzjudebefreyt�eyn,

Und weil man gemerketHat, dugein uv
anderer Schußjude, welcher Unter ‘denen allhiet

\vergleiteten ordentlichen Juderifämiliénbegriffen;
�ihauswärts aufhält, �olcherge�taltaber , wenn

er gleichdas Schußgelderlegt , dochzu ver�chiede!
nen andernvorfallendenAbgaben nichts beträgt,gleichtbohl‘eine unter denen au��erordenttichenbes

94  _find-
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findlicheJudenfamilie,in. die. Zahl der ordentlis

chen zu rü>enbehindert ; �owird nichtnur feiner
der er�tenüber ein Jahr lang, es wäre denn, daß
er �einesHandelshalber, ohne Veränderungdes

Domiciliumsabwe�endwäre, ohne erhaltenebe-

�ondereErlaubniß,�ichau��erhalb�einerordentli-

chenHeymathbe�tändigaufhalten , �ondernwenn

> ja dazu einer Erlaubùißerhalten , �odauert �elbi»
ge doch nichtber drey Jahre, und muß der�elbe
zu allen und jeden,�owohlöffentlichen,als anderen

bey der Judengemeine , �einesDomiciliums vor-

Tommenden Abgaben \<le<terdings beytragen,
Will er nicht beytragen, �ogeht er �einesPrivile-
giums verlu�tig.Niemand aber kann zugleichan

zweyenOrten, unter dem Vorwande, zu den An-
Jagen zu foûtribuiren, Schusbriefe und den Effekt
an zweyen - Orten Kinder an�ezenzu können,ge-
nie��en.Es wäre denn, daßeiner Familie �olches
ausdrüdli<bewilligetworden.

Die jährlichen,Schußgelder�owohlals die
Chargen Servis- Kalender und Montis Pieta-
tisgelder mü��enalle viertel Jahre , und zwar

�ogleichmit Ende de��elben, zu den Ka��en,beyVer-

meydung wirklicher Exetution bezahletwerden, auch
für:�olcheBezahlung die ganze Juden�chaftder Proe
vinz in �olidumhaften , worauf::die Kriegs - und

Domainenkammernzuhaltenhaben.

R Erréichungdie�esZwes �ollendie Jus-
_denälte�tenund Vor�teher,jeder Provinz und Orts,
auf denZu�tanddererGnutlicieoJudenein bes
LES

�täns
J
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�tändigwach�amesAugehaben, und falls �iemex;
éen �ollten,daß einer- dergleichenderge�taltin Ver-
fall �einerNahrung geriethe,daßde��elben.Verar-
mung oder gar Banquerotzu be�orgen,folglich
der�elbezum gemeinenBeytrageder öffentlichen
La�tenund Gebührenbald untüchtigwerdenmüßte,
anderiveitige Veran�taltungbey den Kollektenma-

‘chen,‘daßdie Ausfälle verhütetund fein Abgang
nochRe�tbeyden jüdi�chenAbgaben,�oweit es die
königlichenKa��enbetrift,ent�tehenmögen.

Wegen der
MAREENdexA S,

HElage A. i

Auf daß nunbé die imEdittcziidesyJu:
den hie�igerNe�idenzien�owohl, als anderwärts

auch in den Stand gefeßztund erhalten werden md-

gen ; alle die�eund andere ihnen obliegende Abga-
ben zu be�treiten,fich ehrlich ¿zuernähren,und dem

gemeinem We�ennicht zur La�tzu fallen, noch we;

niger denen chri�tlichenKauf und Handelsleuten,
Manufakturiers , Fabrikantenund Handwerksleu--
ten, Eintrag ‘und Abbruch in ihrer Nahrung zu

“thun,�elbigedadurch: herunter zu bringen und zur

Abtragung-der öffentlihenAbgabenuntächtigzu

machen; �oi�tverordnet: Daß kein Jude ein bürs-

gerlichHandwerk treiben , noch au��erdem PVett-
�chier�tehen,Malen, Opti�chenzGlâ�e-Dig-
mant»- und Stein�chlei�fen, Gold und Silber �ti-
>en, wei��eWaaren ausnähen,„Kräßwa�chenund
anderen dergleichenGewerbe,wovon�ichkeine Pro-

feßionsverwandteundprivilegirteZünftefinden,
95 __�P<
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�hanmaßen , be�ondersauch fein Bier brauen

und Brandtrweinbrennen�ollen,jedochkdnnen�é
das Brandtweinbrehnnenbey denen von Adel, Be-
amten und anderen verrichten , nur daß dazu keine
andere , als ‘vergleiteteJuden und deren Kinder

: Senomnel,werden.

Zz ErmeldetePett�chier�techere mü��en.�ich

beyjedesOrts Obrigkeiteydlich verbinden , daß�ie
keine fal�cheAcci�e-Zoll und andere kdnigliche
Siegel, no< weniger aber Münz�tempel,�ie�eyn
von preußi�chemoder anderer MächteGepräge,oder

nicht, beyStrafe der Karre ,- und gänzlichèmVer-

lu�tedes Schuges-�tehenoder verfaufenwollen.
_ Gold und Silber darf fein Jude anders, als

“

‘auf den édniglichen Münzenvornehmen. Diejeni-
gen Juden aber, ‘die �ichgelü�tenla��en,gute gol-
dene'und �ilberneMánzen,umzu�chmelzen,zu be-

�chneiden, ‘oder gar au��erLandes zu führen, oder

�chlechteverrufene ‘und geringhaltige Münz�orten
in Preußi�,Lande zu bringen,�ollenohne An�ehung
der Um�tändeevr�tlichdes Schubes in allen kdnig-
lichenProvinzénverlu�tiggehn, ‘und über die�es

“an Haab und Gute, auh na< Befinden an

piund Lebenge�traftwerden.
“ Das Schlachtenwird denenJuden in �owèit

zu ihrereigenen Kon�umtionver�tattet,daß �ieein
Nindviehauf den Viehmärktenciñkaufen,aber beh
den CEhri�ten�hlächterndur< eiúñen�ogenanintén
Koller, doch�oviel das gro��eRindbiehbetrift,

nichtanders 7 alsindenpublikenSchlachthäu�ert,
wo
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wo dergleichenvorhanden , {laten , Und wenú

der Schnitt gerathen, dasjenige , was �iedavon

gebrauchen, davon nehmen, das übrigeaber ‘deu

Chri�ten�ch!ähternzum Verkaufe la��en,auch �o-

wohl in die�emFalle, als veni der Schnitc nicht
gerathen �ollte,vorher mit dem Schlächter,wegen
des Prei�es,wofür er das Flei�chbehandelntool?
le, handeln könnenz;-�elb�taber �ollen�iebey Vere
lu�tdes gekollerten Viehes, zum Vortheile der Ar-
men, kein Flei�han jemandendavon abla��en,oder

verkaufen, no< auch mit einländi�chemViehe han-
deln , ihnen auch niht Vieh/aufdem Lande, oder

einländi�chenJahrmärkteneinzukaufen, und indie

Städte zu bringen , erlaubt �eyn,und zwar ebens

mâßigbey Konfiskationdes Vieches, o �ieeinge:

Tauft und herein bringen wollen ; jedoch�indauch
die Schlächter{huldig, ihnen kontraktmäßig.-ge=-
nug�amesund gutes Flei�chzuliefern.

Í

Sollten aber �owohleinheimi�che,als aus:
,_ ländi�cheHandelsjudenmit PartheyenHorn - oder

andern Vieh, �o�ievon auswärtigenLanden het-
einbringen , die preußi�chenStädte und Me��enbe-
treiben wollen; �obleibt ihnen die�eszur Beförde:
xung des Vichhandelsund der

Zufuhr¿nah wie

vor frey.
¿ In Preu��eni�den Juden untergewi��enBe
dingungendas Schlachtenzugela��enworden,

Mit wöllenenFabriken und Manufakturen,
‘oder der�elbenVerlag , roher Wolle und wollenen

Garneaber, �ollen�ichdie berlini�chenSchußju-
den
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den, ohne dazuerhaltene be�ondereKonzeßion,als

deoshalb�ie�ichin gewi��enFällen bey dem Gene-

ráldireftorium zu melden haben, gar nicht vermen-

gen , �ondernes darf fein Schußzjude, ohne dazu
erhaltene be�ondereKonzeßionin Berlin einige Wols

“le, es �eyeinz oder ausländi�che,Schaar: Rauf-
“oderGerberwolle-kaufen,Gelddarauf leihen, oder

gegen Waare annehmen , noch auf eine oder ande-

re Art, es habeNamentoie es wolle, einige Wol-
lean �ihbringen, Verkehrung damit treiben , �olz
«he�pinnenla��en, Juden- oder Chri�tenfabrikan-
ten-halten , �olchemit Wolle oder ge�ponnenem
wollenen Garn verlegen, und wollene Waaren �elb�>

verfertigen , Weber�tühlekaufen, von den Fabris
kanten annehmen , “oder Geld darauf leihen ,- in

dem toidrigen Falle aber nicht nur die Wolle , das

ge�ponnenewollene Garn, oder die daraus ver-

- fertigten Waaren, imgleichendie Weber�tühleund

übrigesHandwerkszeug konfiszirt, �ondernauh
dér Jude, bey welchemdergleichen, oder auh nur

einige Sachen davon gefunden werden , oder de�-
�en,jedoch ohne Weitläuftigkeitoder Form von

Prozeß, nur einigerma��enüberzeugtwird , nach-
drücklichbe�traftwerden, worauf die Kriegs: und

Domainenfammer, imgleihen das Officium filci
und die Magi�tratezu �chenhaben. Jedoch i�tihe
nen freygeblieben,die Sterbe- und Merzfelle aufs
zukaufen, die Wolle von gedachten Fellen abzu

“

bringen ; �iemü��enaber die bewollten Felle und
|

- Wolle nicht au��erLandes bringen, �ondernán die

Fabrikanteneinländi�cherStädteverkaufen.
:

Da
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Dadie Juden an ihren Sabbathen und -

Fe�ttagenkein Geld angreifen, das Bier und den

Brandtewein abet bey den Schenken gleichbezah-
len mü��enz �oi�tihnen erlaubt Bier und Brand»

tewein unter �ichzu ver�chenken.JunBerlin�ind
in vier ver�chiedenenGegenden, wo Juden woh-
nen dergleichen Niederlagen ausgemacht. Die

Verkäuferwerden vom Polizey'Direktorium ver-

eydet, daß �iekeinem, als nux Juden davon et-

was verkaufen, auch das Bier uüd den Brandte-

wein von Chri�tennehmen, �elb aber weder
brauen no< brenen wollen,

Mit Wein dürfen�iewederins gro��e,no<
ins kleine handeln , vielweniger �olchenver=-

�chenken,
Zu ihrem eigenenGebraucheaber �tehtih-

nen frey , den fogenanuteu Kau�cherweinund

Meeth auswärts kommen, und �ichunter einan-
der etwas

abzula��en, auch den
Mees(N zubrauen.

Was dieSpezereyandSeirilezwanaatsbé
“trift; weil folhe nah ihrer Religion ganz rein

Und von keinen Würmern bekrochen�eynmü��en,.

‘6 ift ihuen zwar erlaubt , dergleichen Spezerey
‘und Gewürz auch andere zur Spei�ungdienliche
Waáaren, welche durchWürmer verunreinigt wer-?

den föônnen, als: Ro�inen,Mandeln, Reiß,

Senf, Kümmel, Annis , und dergleichen vor

andere Juden einzufaufen,welches�ichauch in

Mu�tyvngandereViktualien als : ¿„„Graupen,
Y

: Grüge,
\
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Grüße, Mehl 2c. �omietig werden kann, und

�odannvon ihnen nicht zu gebraucheni�t,ver�te-
het, jedoch,daßdie Viktualien allhier auf dffent-
lichem Maréte- von ihnen gekauft ‘werden, doch
‘auch nicht weiter, als zu eigenem Gebrauche.

“Dahingegendürfenauch die Judenohnebe-

fondereKonzeßionkeine Höckerwaaren,als He-
ring, Butter, Kä�e,eingewä��ertenStock-Bergetrs
oder Klippfi�h,Schollen, Salz, Seife, Licht,
Eyer, Schmeer, Hirx�e,Lin�en,allerleyGrü»

ße, Ger�tengraupen,Rüben, Erb�ea,Getreyde
im einzelnen, , Gartenwerk,Ob�tund derglei-
chenführen.

|

-

Mit folgendeni�teigentlichdenJudennur
erlaubt zu handeln, mit Drapd’or, , Drapd'ar-
gent, reichenStoffen und Bänderk, ein und aus-

ländi�chenge�ti>ktenWaaren, Gold- und �ilbernen
einländi�chenin der Berlini�chenköniglichenGold-
und Silbermanufaktur fabrizirten Tre��en,Tou-
ren, point d' Epagne Gold und Silberfäden und
Konktillen „ desgleichen mit Jouwelen, Bruch-
Gold und Silber, Luigots, allerhand alten Ta-

�chenuhrenund dergleichen , ferner ‘mit Geld,
Wech�el,und Pfändern,Geld Mäklen, Ankanfe
‘uud Verkaufevon Häu�ernund Güter vor andere
Leute’, nicht weniger mit allerhand Brabanti-
�chen,Holländi�chen,Schle�i�chenund Kur�äch-
�i�chenwei��enund: �eidenenWaaren , Kanten,
_Ne���eltucheund ganz wei��eneinländi�chengroben

:

«60
eG einländi�cherLeinewaud,auh: einlân-
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einläándi�chenSammet, denn mit allerhand hier

im Landefabrizirten , ganz und halb baumwolles
yen Waaren, �iehaben Namen wie �iewollen;
wie auch mit denen in Preußi�chen-Landen fabri-

zirten Kattunen und Zißen;

-

Ferner mit Pferden,
rohen Kalb und Schaffellen, Federn , Peruquen-
haaren, Talch, Wachs, und Honig, Pohlni-
�chenWaaren , Pelzwerke�onoh-roh'und unver-

arbeiteti�; aber feine neuverfertigtenKür�chner-
waaren , in den-Stáädten, wo Kür�chnerwohnen,
es wäre denn, daß�ieden Kür�chner,von wel-

chem�iedie verfertigten Waaren zum Handel er-

kauft, �ofort benennen könnten, wie auch mit
Thee, Kaffee, Chokolade und. fabrizirten ‘aus-

und einländi�chenSchnupf- und Rauchtoba>z
�o’�tehtihnenauch frey , mit allerhand alten Klei-

- dern, alten oder gebrauchtenMeublen , Haus-
Und Küchengeräthe,kurz mit. allen demjenigen,
was ihnen nicht generaliter oder�pezialiterver-
boten i�, oder wenn es in dem �ogenanntenZu-
dén Reglementnicht generaliter ,- oder �pecialiter
verboten i�t,zu handeln, zu �tugenund �on�tzu
verkehren , doch: allés die�esniht anders als in
den Häu�ern und ihnenRA zuge�tandenen
Fadenund Buden.‘

è Jin rigreisPreu��eni�dieSeit
etivas anders; weil das Pohlni�cheund rußi�che

KeinmerzihazumTheinoch vom
n Chri�ten- und

1

“Denen
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Denen Schüßjuden,die be�ondereKonzeßion
Biden:in den Städten, worinn �ie vergleitet �ind
oder wohneno�enéBudenzu halten , mithin ihre
Waaren an dem Orte, wo �ewohnen, oder

‘auh auf öffentlichenMe��en‘und Jahrmärkten
Stü- oder Ellenwei�ezu verkaufen, i��olches
zwar no< erlaubt; �iemü��enaber�owenig auf
einländi�chenMe��enund auf Jahrmärkten, wie

�olches�on�twohl zum Nachtheil der Chri�ten»
kaufleute ver�chiedentlichge�cheheni�t, vielweni-'

ger aber an den Orten, wo �tewohnen , mehr
als jeder ene Bude oder Kramladen öfnen und

dariunen verkaufen, oder durch die Jhrigen ver-

kaufen la��en;wie denn auh keinemJudenfrey
�ieht, an einem’andern Orte, als wo et wohnt,
in Preußi�chenLanden au��erMeß -oder Jahr-
markeszeiten,da ihnen auf demMarkte eine bé�on-
dere Bude zu haben erlaubt i�t,eineoffeneBudevder Kramladenzu A

y

ti

Wie nun aufdie vorberkeGlhmaArt und

Wei�evor die Nahrung ,- Handel und Wandel der

Schubjuden �oge�orgti�t,daß wenn die zu dul-

denden Judenfamilien nur wòollen„ �tegenug�am
im Stande �ind,�ichehrlich und redlich zu ers

nähren, und ihre Abgaben richtig abzuführenz
�o�ollen�ichauh die Juden damit begnügen,ihr

Gewerbe , “allezeitehrlich und redlich treiben
und �elbiges-auf feinerley Wei�e,und zwar bey

- Koufi�cationder ihnen nichtzugetheilten Waarew

vaSCU:

tu
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Zu dem Ende dürfen �ie�ichauh niht un
ter�tchen,unter was für Vorwand es auch ims

mer �eynmôge, mit denen ihnen ausgemachtén
Waaren in Städten au��erhalbden Jahrmärkten
zu hau�iren,in die Wirths- oder andere Häu�er
mit oder ohne Waaren zulaufen , ihre Waaren

aus8zubieten oder ánzuprei�en,�ondern�ie�ollen

�ihdurchgehends nach der Gewohnheit chri�tlicher
Kaufleute betragen , niht anders als gerufen,
mit Waaren aus ihren Häu�ernoder Läden gehn,
und au��erdenen durchaus nicht mit Waaren auf
den Stra��en�ichfindenla��en.Es i� hierüber
1747. ein be�onderesHau�iredikeergangen.

Und da man angemerkt bat!daß viele que
den und Judenjungenaus andern dem königlichen

Preußi�chenZeprernicht unterworfenenStädten18

ProvinzenJahr aus Jahr ein und fa�ttäglich
�ichin Berlin aufhalten, �i<unter einander mik

ab- und zugehn gleih�ainablö�en, und dur<-
heimli<h und öffentlichenHandel fo wohl dem

ganzen Publikum, als insbe�ondereder ganze
chri�tlichen, und erlaubten jüdi�chenNahrung

ungemeinen Schäden verur�achen, zugleich auch
die Ca��endurch allerley Defraudirung und bos-

hafte Praktiquen betrogen und hintergangen tver-

den , �o i�tfe�tge�eßt,daßau��erhalbden hie�igen
Jahrmärkten kein , niht na< Berlin gehöriger

Jude, wenn er auch�on�tgleich in preußi�chen
Landen vergleitet i�t, oder niht, mit andern

Waaren, als mit Bruchgoldund Silber in die�e
“gzeligionszu�taud,4. Y. 3 Stadt
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Stadt gela��en,auh au��erhalbden Jahrmärk-
ten fein dergleichen auswärtiger Jude männlich
oder weiblichen Ge�chlechtes, eingela��enwerde.

Die Rabbinen und Gelehrten aber, die kein Ver-

kehr haben , �ind ausgenommen. Die an-

dern mü��en�ich�tehendesFu��esdurch ein Atte�tat
der Judenälte�tenlegitimiren , daß �ieals Nego-
zianten hoher Potentaten , oder daß�iedurch ciz
nen ihn den fremden Juden �elb|und unmittel»

barangehenden Prozeßvor das Kammergericht,
oder andere hohe Landesgerichte unverzüglich
her zu kommengenöthigt �ind,oder �iehier Waa-
ren einzukaufen hergekommen , oder durchrei�en,
oder zu den Fe�ttagen,Hochzeiten, Be�chneidun-
gen und Be�uchenihrer Freunde �icheinfinden,
Die bezten werdenin Berlin nicht über acht Tage
geduldet , es wäre denn , daß �iefür einen jeden
Tag darüber einen Dukaten am Potsdammi�chen
Way�enhau�ebezahlen wollten. Und da hierauf
das PolizeydirektoriumAcht zu geben hat ; �o
mü��ennicht allein die fremden Juden an eben dem

Tage, da �ieankommen, von dem jüdi�chenAuf-
wärter bey �elbigemgemeldet und von ihm den

fremden Juden angedeutet werden , „daß wenn �ie
�ihüberdie�eaht Tage , oder ihnen �on�taus-

drücklichnachgela��eneZeit aufhalten würden,
fie für jeden Tag einen Dukaten vor das Pots-
dammi�chegro��eWay�enhauserlegenmü��en,es
wäre denn daß �iedurch ein Atte�tatder Judenälte-
�tenbéy dem Polizeydirektorium einen fernern

Au��igge�uchtund erhalten hätten,welchesin-

�onder-
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�onderheitdenen ohne Schwierigkeitertheilt wird,
die allhicr Waaren einzukaufenWillens, und �ich
binnen die�erZeit zu expediren nicht im Stande
gewe�en,oder auch die blos zum Be�ucheihrer
Anverwandten �ichhier aufhalten.

Die�erAufwärter muß �î<die�erwegenalle
Morgen bey dem Polizey Direktorium einfinden,
und einenordentlichenRapporkzettel, worin die
angekommenenund weggegangenen Juden anges
führt �ind,abgeben. - Wenn die�erJudenauf»
wärterkeine richtige Anzeige thut; �owird er

abge�eßt;und nöch überdem be�traft,

Jm KönigreichPreu��eni�tes auch hierin
etwas anders.

Alle fremde Juden,die nichkekiva mit den

Po�ten, Extrapo�tenoder eigenemFuhrwerk,�on-
dern zu Fu��eund zu reitenfommen,fönnnen zu Ber

lin,i in keinem andern Thore, als zumPrenzlauerund
halli�hemThore einpäßiren. Auch in andern
Städten wird dahinge�ehen,daß�tein gerwi��e
Thore cinpaßiren.Kein ausländi�cherJude wird
eingela��en,er habedenneinAtte�tatoderPaßprodu-
zirt , wo er herkommen, und wasdie Ur�ache�einer
Nei�eund Anherkunft�ey?welches leßterein Er-

mangelung des Pa��esoder Atte�tats,er dem Auf-
wärter mündlichanzeigen und dem Napporctzettel
einverleibetwerden muß.

Die Betteljudenwerden �ogleichin dasam

ibi Thore befindlicheArmenjudenhausgee

32 bracht,
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bracht , ihnenda�elb�tAllmo�engereicht, und oh-
ne weiter in die Stadt zu la��én,Tages darauf

“ wieder ‘aus dem Thore gela��en.- Und wenn �ie
zu-Fe�tzeiten�ichin Menge , wie �iepflegen, in

Berlin einfinden, i�tdie Gewohnheit , daß an

das Armenjudenhausvon dem Gouvernement ein

Unteroffiziermit cinigenMann ge�eßtwird. Das

fern aber einige gelehrteJuden darunter, die in
die Städte wollen, �omü��endie Judenälte�ten
odder Vor�teherdie�elbendem Polizeydirektorium
‘und iu-den úbtigenStädten dem Polizeybürge-
mei�ter-zuförder�t,anzeigen, und darüberErs
�aubniserhalten,

DammitauthdiezuET R CLILeinkom-
menden ausländi�chenJuden, den hie�igendurc<h/
Einbringunghäufigeroft durch allerhand Prak-
tiken erworbenen und ihnen wohlfeil zu �tehnkom-
menden Waäaren,in der Nahrung de�toweniger
Eintragund Abbrachthun mögenz �oi�verord-
net, daßkein dergleichen mitWaaren zu Jahr-
marktszeiteneinkommenderausländi�cheJude
von der gerodhnlichen Handlungs und Lö�ungs-

acci�efrey �eyn,�oudernvielmehr bey der Berli-

ni�chenAcci�eallezeit �oange�ehenwerden �olle,
als habe er für funfzig Thaler; in denandern Lande

�tädtenaber, als wenn er fünf und zwanzig Tha-
Ter eingebrachteWaaren wirklich verlo�ethätte.
Wie denn,er habeviel, oder gar nichts verlo�et,
er dennoch buziehüngsweifevon funfzigoder fünf

M zwanzigThalernWaaren dieLö�ungsacci�e

erlegen,



Sechs und �iebenzig�terBrief. 355

erlegen , was er aber etwa darüber verlo�et, jée
derzeit tarifmäßigver�teuren,�olchesal�oallemal

getreulich anzeigen, oder in Konfiskation �eines
ganzen Krames verfallen �eynfoll.

Da auch das Geldverkehr insbefondere zur

jüdi�chenNahrung mit gehört, fo i�tzwar denen

Juden erlaubt, Geld auf Pfänderauszulcihen,
�iemü��enaber von keinemUnterofficierund Sok-
daten Pfänderannehmen, oder etwas kaufen,

‘wenn �ienicht hinlänglich ver�ichert�ind,daß
�olchesder�elbenrechtmäßigesEigenthum und

keine Montirungs�tüke�ind,und �ichallenfalls
darüber einen Schein von dem Kominandeur

der Kompagnie vorzeigen la��en,hiernäch�tmüf-

�endie Juden überhauptbey allen Ver�ezungen
und Verkaufe wohl ver�ichert�eyn; ‘daßdie Pfän-
der nichtge�tohlen,oder von jungen Leuten ihren
Eltern, oder von ungetreuem Ge�indeihrer Herr-
�chaft,als deshalb �ie�ichbey den Eltern oder
der Herr�chaftjedesmal erkundigenmü��en,heim-

lich entwendt und ver�eßtworden z andererge�talt
die Juden , der�elbenFrauen oder Ge�inde, der-

gleichen angenommene Pfänder nicht aur dem

Eigenthümer unentgeltlich herausgeben, �ondern
wofern �ieWi��en�chaftgehabt, und de��enrechts
lichüberführtworden, daß das Pfand ge�tohlen,
oder heimlichentroandt, �ollendergleichenPfänder-
innhaber, gleich denen, �owi��entlichge�tohlne
Sachen gekauft, ange�chn,und nicht nur vor

�i, �ondernauch vor �eineKinder, wenn gleich:
53 �olche
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folhe �chonange�eßtworden , alles Schußes
‘verlu�tiggehn, die Schusbriefe- kaßirt, er mit

‘den Seinigen aus dem Lande ge�chaft,. auch in

�olcherFamilien�tellekeine andere wieder ange-

�etet, überdem auch der Uebertreter angehalten
*

werden, den völligenWerth der ge�tohlnenoder

verheelten Sachen, dem rechten Be�ißer,wie die�er
es allenfals be�<hwörenmöchte,zu bezahlen. Weä

er aber �olchesniht thun fannt , fo �oll,über den

kaßirtenSchutzbrief und fortge�chaftendazu ge-

hörigen Familie, die �ämtlicheJudean�chaftdes
Orts “ex officio angehalten werden, den Werth

der ge�tohlnenoder verheelten Sachen iu Subli-
dium baar und ohne alle Widerrede dem be�tohl-

nen -Eigenthümer zu bezahlen. Daher �ichdie

Juden �elb�tunter einander genau zu beobachten,
und wahrzunehmen,auch wenn �ieeinen oder

den andern auf unrichtigen Wegenbetreffen �ollten,
�olches�ofort gehörigenOrts anzuzeigen haben z

Und i�tdemnach die Juden�chaft,�onderlichdie

Aelte�ten�chuldig,um allem Verdrüß und Schaden
vorzubeugen, diejenigen Diebesheeler und ande-

res liederli<hesGé�indelunter ihnen, weg und

aus dem Lande zu �chaffen,worunter ihnen auf
ihre Angabealle hülflicheHand gelei�tètroird.

Wenn aber die Pfäuderdurhgehendsihre
Nichtigkeithaben , und die darauf geborgte Gel-
der zu des Pfandein�ezersHänden gekommen,
oder mit de��enZufriedenheit an einem andern

Gläubigerde��elbenbezahltworden ; �o�oll,wenn

E *

zur
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zur Einlö�ungde��elbenfeinegewi��eZeit be�timmt
worden, der Pfandinnhaber �odas Geld darauf

geliehen , befugt �eyn,�olchesPfand nach Vers

lauf eines Jahres, und nachdem �olchesdem Ein-

�eßer,wenn er anders zur Stelle i�t,bey Ablauf
des Jahrs zur Einlö�ungzuförder�twieder ange-

boten worden, zu verkaufen und loszu�chlagen.
In demjenigen Fallé aber , wenn eine“ gewi��e
Zeit zur Einlö�ungdes Pfaudes verabredt wor-

den, folglich die verflie��endeEinlö�ungszeitdem

Schuldner �tattdes Gläubigers erinnert, uad

der Pfandein�ezernah Ablaufe der�elben,keine

An�taltzur Einlô�ungmacht , alsdenn �tehtdem

Pfandinuhaber frey ; mit Verkaufe des Pfandes
zu verfahren; doh muß �olchesmit Vorwi��en

der Ober -und Untergerichte , worunter der Pfand-
geber gehört, und. nachdem �olchesdie zur Taxa
tion eydlich be�telltenTaxatores gewürdigt, ent-

weder dem Gläubiger in des dazu berufenen
_

Schuldners Bey�eyn,wenner aber nicht er�cheint,
auch bey de��enAusbleiben für die Taxe zuge�chla-

gen, oder falls er es nichtdafür annehmenwollte,
wie �on�tgewöhnlich,gerichtlih dur< einen An-

�chlagszettelfeil gebothen, an dén Mei�tbiethen-
den verkauft , der bisherigePfandsinnhaber�amt
‘den Gerichts- und Taxartionsgebühren, welche
doh ganz geringe anzu�éßen,daraus bezahlt,
und was nach Abzugdes darauf ‘geliefertenKapi-
tals, Intere��enund Ko�tenübrig bleibt, dem

Pfandein�eger,oder de��enErben zurückgegeben,
wenn die aber beyde nicht zu finden , der Ueber-

34 _____�{uß
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{<uß-geri<tli< deponitt, und �olchesdurch den

öffentlichenWochenzettelbekaunt gemacht werden.

Damitaber beyAblö�ungdesPfandes von

demPfandein�eßerein Mehreres an Pfand nicht
abgefordert werden Édnne , als er einge�cßthatz

�omuß ein jeder Schußjude,der Geld auf Pfand
ausleihet , �chuldig�eyn,ein ordentlihes Pfand-
buch zu halten, darinn er dur< den Pfaudein-
�eßer�elb�t,oder éinen andern, den er dazu be-

�tellt,und zwar in deut�cherSprache und deuk-

�cherSchrift , ein�chreibenla��enmuß, wer der

Pfandein�eger�cy,wobey ‘er, wenn er �einen
eigentlichenNamen nicht fund la��enwerden

will , �tattde��en�i< einiger willkührlicher

Buch�taben‘bedienen mag , �odecnn, was er

eigentlichvor Stücke verpfändet,es �eydenn, daß

�olchein des Juden Gegenwart ver�iegeltüberge-
ben worden, was er, wenn es in Silber, gol-
denen und �ilbernenMünzen und Medaillen, oder

Juwelen be�teht,| vor Probe und Sorten zum
Pfande einge�eßt,wie hoch er �olches�hätet,
und wie viel Geld er darauf empfangen , und

wie viel Zin�ener zu geben ver�prochen,auch an

tvelchem Tage und Jahre �olchesalles ge�chehn
�ey. Auf daß aber �olchesPfandbuch jederzeit
öffentlichenGlauben habe, �o�oll�oles von dem

Stadt�chreibereingerichtet , dur< und durch
paginirt, auf das er�teBlatt von dem Stadt-

�chreiberunter�chrieben, auf das legte Blatt aber
mit Faffung eines Fadens, womit �olcheseiuge-

nähek
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nähet oder eingebunden, mit dem ordinärenStadt-

�iegelge�iegelt, an Gebührenaber weiter nichts,
als �e<sGro�chenvon dem Stadt�chreiberge-

fordert, noh genommen werden.

Wegen des niedergelegtenPfandes �elb
aber, �ollendie Verleiher gehalten �eyn,dem

Pfandein�eßeraus dem Pfandbuchecine Ab�chrift
unter ihrem Ramen auszu�tellen,oder wenn �ie
felb�|nicht �chreibenkönnen,die Ab�chriftvon
einem andern , oder dem Ein�cßzerfelb�tnehmen
la��en,und nun ihre Namen- oder ein Zeichen,
oder ihr Pet�chaftdarunter �egen; auf welche
Wei�ees auch gehalten wird, wenn mit derglei-

chenver�eßtenPfändernetwas veränderlichesvor- |

fllt, als da nur ein Theil des darauf erhaltenen
Geldes, oder die Zin�envon einer gewi��enZeitbe-

zahlt werden,fo allenfalls allezeit auh ins Pfand-
buch zu

notiren und Ab�chriftdavon zu ertheilen.

Welcher Jude, als Gläubigerdie�esnicht
beobachtet, �ondernunterläßt,und �olchesan-

:

gezeigt würde, �oll�einesDarlehnesverlu�tig,
und das Pfand unentgeldlichhcrausgeben, das

eigentliche Creditam aber dem Fiskus verfallen

�eyn,und hatdie Obrigkeit, �onderlichbey ent-

�tehendenKlagen, die Pfandbüchernachzu�ehen,
und die Uebertreterdie�erVerordnungin gehöri-
ge Strafe zunehmen,

Wenn cin Jude auf Wech�elausleihet, fo
fann er �iebenfür hundert nehmen, Uebrigens
bleibt es beyder Verordnung der gemeinen Rechte,

35 daß
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daß kein Jude von aufge�{<wollenenZin�enbey
Verlu�tdes alten Kapitals, neue Zin�ennehmen,
oder �olchezum Kapital {lagen mü��e.Wie

denn auch, falls die Zin�envom alten Kapital �o
hochauf�<wellen�ollten, daß �iedem�elbenin dec

Summe gleich kämen , die Zin�enbis dahin ge-

hemmt, und ferner nicht laufe mü��en,und die�es
beyVerlu�tder �ämtlichenaufge�chwollnenZin�en,
wovon die Hälfte dem Fiskus, die andere Hälfte
aber dem Potsdammi�chenWay�enhau�ezufallen
�oil. Und da ver�chiedentlihdarüber geklagt
worden , daß die Juden die ver�eztenSachen
enfweder �elb�tgebrauchen, oder zum Gebrauche
verleihen, ingleichen ein oder anderes von den

ver�eztenStücken von Händen gekommenzu �eyn,
vorgeben ; �ofoll �olchesnun gar nicht mehr ge-

�cheln,und wer dawider handelt, des Pfandes
verlu�tig�eyn. Es i�tauch fe�tge�cgt, daß die

von �onderlichenbedürftigenChri�tenund cinfäl-

kigen , auch�on�tihren Sachen nicht wohl vor�te-
henden Leuten ausge�telltenWech�el,darinnen
von den Juden �att der Valuta oder Werthes
allerhand Waaren in hohen Preis ange�chlagen,
oder auf gleiche Att die vorhergehende Wech�el
erhôhet, oder wohl gar darinnen mehr, als em-
pfangen , ver�chriebenworden , keine Wech�eltraft
haben , und wie die Juden dafür ange�ehn,auch
dem Befinden nach ihres Privilegiums verlu�tig
erflârt werden follen; Al�ohat es dabey, und

was �on�tnoch wegen der Minderjährigenverfügt
i�t}�einBeweuden , wie�iedeun auch �on�tnie-

mand
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mand mit unzuläßigemWucher ruiniren, und
be�ondersvon einigen Leuten, welche no< unter

der Eltern oder Vormünder Gewalt �tehen, ohne

die�erihr Wi��enkeine Sachen erhandeln, no<
ihnen auf dergleichen oder ohne �elbigeGeld lei-

hen, oder �attde��enihnen Waaren, beyderen
Verlu�tpro

fi�coangeben mü��en.

DieSchußjuden, die keine eigeneHäu�er
haben , �ollenau< ohne be�onderevorher er-
langte Konzeßionenkeine kauffen, �ondernwenn

�olchesheimli<h ge�chieht,der Kauf an �i null
und nichtig �eyn. Und da �ichbey der 1747 ge-
�<hehenenSpezialunter�uhungbefunden , daß

vierzig von den Juden als eigenthümlichbe-

�e��eneHäu�erin Berlin vorhanden z �o�olles

bey die�erZahl zwar verbleiben, und die Gerichte
�olche , wenn es von den Be�ißernverlangt

wird, denen Gerichtsbüchern einverleiben , die�e
Zahl aber niemals vermehrtwerden. Ehe und

bevor von �olchenvierzig Häu�ern,Gorunter je-
doch die dffentlichenHäu�er,als das Lazareth, die

Synagoge, und das dabey béefindliheHaus,
die Schule und die Kirhhofshäu�er, neb�tdenen

bey den auf der Friedrihs�tadtam Wilhelms
Markte und in der Friedrihs�traßenicht mit be-
griffen, eines nicht wider an einen Chri�tenver-

kauft wird, �olfêinem Juden ein neuer Haus-
kauf ver�tattet, die-Be�ißerder Häu�erauch�olche
Leute �eyn, die bey au��erordentlicherEinguarti-
rung dié Soldaten zu logiren odex auszumiethen

O im
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im Stande �ind,und �olchesjederzeit bey jedem
neuen Kauf von denen Aelte�tennachgewie�en
und atte�tirt,auch wenn hiernäch�t�ih�olches
anders’ befinden�ollte,�iedafür nahdrü>li<

: be�traft,das Haus auch auf- Anzeige der Servis-
fommißion vom Magi�trate�o fort �ubha�tirt
und an einen Chri�tenverfauft werden, Wofern

- auch ein Jude ein Haus kaufen möchte, welches
höher in der Servisànlage�tünde,als der jüdi-
�cheVerkäufer des vorigen Hau�esehemals Ser-
vis entrichtet hat, �o�ollauf das neue Haus der

bisherige Servis vor wie nach bleiben, und abge-
tragen werden , und der jüdi�chenAulage �olches
anwach�en,. und in denen Provinzial�tädtenes

nach Verhältniß der Judenfamilien in�oweit�ie
noch nichtauf die darüber erhaltene Konzeßionen
im Be�iße�ind,und bis auf fünf Familien ein

Haus, und �oweiter na< Anzahl der Familien
zukaufen, na<gegebenz Wo aber in einer Pro-
vinzial�tadtnoch tein Jude ange�ezet,auch �ol-
‘chesferner ‘niht, no< wenigercin Haus eigen-
thümlich zu be�igen,ohue höch�tcigenhäudige
Verordnungerlaubt werden,

Wü�teund neue Stellen zu bebauen ; wird
denen Juden, wo �iegeduldet werden, nach vor=-

“gängigerUnter�uchungund darüber erhaltener

Verordnungvon der Kammer cclaubt, nirgends
aber follen die�elbenFreyhäu�er,- ingleichen kei-

ne öffentlicheWirtshäu�ernoch Brauhäu�er
cigenthümlichan�chaffen,noc dergleichen, oder

andere,



Sechs und �iebenzig�kerBrief. 363

andere, weder unter dem Vorwandte ciner daräüf
erworbenen Hypothek, Konzeßion oder andern
Kontrakts käuflichoder widerkäuflichan �ichbrin-

gen, noch M=*“.hswei�ebewohnen, Würde {�ich
auch ein Jude hinter Chri�ten�te>en, und dem-

�elbenin der Ab�ichtGeld vortreten , daß er,
'

der Chri�t,ein etwa zum Kaufe �tehendes,dem

Juden an�tändigesHaus käuflicher�tunde,und

herna< dem Juden mittel�theimlichen Kontrakts
einräumte, �olchesHaus al�o in der That aús

chri�tlichenHänden brächte, �ofoll der Jude des

auf �olcheWei�edem Chri�tenvorge�tre>tenKapi-
tals und Zin�enverlu�tig,und �ol<hehalb dem

Potsdammi�chengro��enWay�enhau�e,halb aber

demDenunziantenzufallenund gegebenwerdeit.

Landgütherhingegen wird den Juden zu

‘erkaufenund zu be�ißenüberallnicht ge�tattet.

Anlangend die Wahlder Aelte�tenund des

Rabbi oder Vicerabbi i� es dabey verblieben,
daß aus den drey Kla��ender Juden�chaftaus

Berlin, nemli<h aus den Vermögend�ten, Mitt-

lern, und armen Juden zwey und dreyßigMän-

ner, welche �ichüber die Wahl des Nabbi zu

vergleichen,herausgenommen. ZuErwählung
der Aelte�tenaber aus eben den dreyen Kla��en
�iebentauglicheMänner, nemlich drey von der

er�ten, zweyvon der andern und eben �oviel von

der dritten , in Gegenwartder �ogenanntenfunf-
zehn Männer, des Vicerabbi und dengelehrten
A��e��orendurchs Los gezogen, und daß �iekeine

_ wehlen
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wechlen wollten, �oder Gemeindevorzu�teheu
nicht tüchtig, vereydet werden , welche die Ael-

te�ten,gelehrteA��e��oren,Armenvor�teherund

Kaßirer"erwählen, ferner bewent«.1z und bleibt
es zur Zeitnoch bey der Zahl von (ehs Aelte�ten,
‘diealle drey Jahr gewählt, und nach Verflie�ung
der�elbenwieder andere erwählt, die ge�chehene
Wahl, �owohldes Rabbi, als der Aelte�tendem

General-Oberfinanz Direktorium jedesmalinner-
halb acht Tagen bey Verrichtung der Wahl ge-
meldet , und darüber �odanndie königlicheKon-

firmation eingeholet werden.

Bey Erwählung der Aelte�ten,au< A��e�-
�oren,Armenvor�teherund Kaßirer , aber muß
allezeit dahin ge�ehenwerden, daß keine nahe
Blutsfreunde, wie zum Exempel: Vater und

Sohn oder Schwieger�ohn, no< au< zwey Brúz

der oder. Schwäger im er�tenGrade, zugleich
dazu be�tellt,�onderndie �ehsAelte�ten,neb�t
den gelehrten A��e��oren, Armenvor�teherund

Kaßirer �owenig Konnexion, als im gemeinen
Leben möglich, mit einander haben mögen , und

muß, wenn jemand das Prädikateines Oberäl-

re�tenhaben�ollte, der�elbe�ichdeshalb nichts
vorzüglichesvor andern Aelte�tenanmaßenz wie

deun �olchesauch beyErwählung des Nabbi oder

Bicerabbi, und daß �olcher,wo möglich, ein

Fremder oder doch wenig�tens�on�tkeine Kon-

nexion mit der Gemeinde habe, in Acht zu

nehmeni. Gefieleauh der Gemeinde, na<
: Ver-
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Verflie��ungder dreyen Jahren , einen oder zwey
der bisherigen Aelte�tenvon neuen zu erwählen
und be�tätigenzu la��en; fo �ollzwar �elbigem
darinn gefügt, es mü��enaber deshalb erhebliche

Ur�achen�onderlichangeführt werden, ohne wel-

che�olchesnicht nachgegebenwird.

 Gleichwie nun der König alle die�eJuden:
familien bey ihrer Religion und üblichen jüdi�chen
Ceremonien übexall allergnädig�tund nachdrück-.

lich �chützen,auch ihre zu Berlin, Königsberg,
| Halber�tadt, Halle und Frankfurt erbaute Syna-

gogen , neb�t denen Schulen in den übrigenPro-

vinzien, Kirchhdfen, und denen zu den Synago-

gen und Kirchhöfengehörigenkleinen Häu�ern,be-

�tätigthat; �omü��en�ie�ichauh beyLeib- und

Lebens�trafe,und gänzlicherVerbannung der �ämt-
lichen Juden�chaftaus Berlin , und den übrigen
Städten, des Mißbrauchs des jüdi�chenGebets,
�o�ichanfängt,Alehna, imgleichen andere Ge-

bete von dergleichen Art, wie auch aller ungebühre>
*

ichen Aus�chweifungenbey ihren Fe�ten,�onder:
-

lich dem �ogenanntenHamanns- oder Punnisfe�te,

be�tändigenthalten. Wenn auch ver�chiedeneJu-
den in Berlin �i<unter�tünden, eigenmächtigex
Wei�ein ihren Häu�ernZu�ammenkünfteund Pri-
vatbet�tundenmit Ver�ammlungvieler andern Ju-
den, alt und jung, zu halten: die�esaber aller.
guten Ordnung zuwiderläuft, als �olchesder Ge-

meinde �ehran�tößigi�, auch ihrer gottesdien�t-

lichenVer�ammlungin dex
Aue vielenEin-

: trag
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trag thut. Es i�daherverordnet, daß �olchePri:
‘vatver�ammlungenzum beten einge�tellt,"und nie:

manden, als denen �olchesbe�ondersver�tattet,

auch fon�tniht mehr , als ¿wey dergleichen Bet?

�tundenin der Spandaui�chenStra��e,und eine in

der Juden�tra��evor alte und kränklicheLeute, �amt
Kindern , weil �olchezu Winterszeit nicht wohl
nah der Synagoge gehen können,geduldet werden.

Fn die�eBet�tunden-aber werden keine andere, als

abgelebte, alte und kränklicheJuden und Kinder;
die unter zwölf Jahren , �amteinèm und andern

Schulmei�ter,* die �ihallda ver�ammlen,gela��en.-

Sie dürfenauch keine andern“Gebräuche,Ceremo-
nien und Handlungen gebrauchen , als nur die,
welchezum Beten unumgänglich:nothwendig erfor;
dert werden. Was in der Synagoge für die ars

men Juden und �on�tge�ammletwird, wird �orgs
fältig aufgehoben, auch davon eine“ ordentliche
Rechnung abgelegt. Die Zu�ammenkünfteverden

jedesmal in einem Hintergebäudegehalten, damit

dén Nachbaren, und überhauptdem Publikum, durch"
überlautesGe�chreykeine Ungemächlichkeitzuwäch�t."

es eigenmächtigerWei�eBet�tundenhält , muß
n Thaler Strafe geben,

In Berlin und andern Städten mü��endie

da�elb�twohnende Schußzjudenin Neligions�achen
es mit der ganzen jüdi�chenGemeinde halten, und:
�ollfeiner davon ausge�chlo��en,noch auch die ges
ring�teTrennung darinnen ver�tatktet, �onderndie

�ämtlichenGlieder der jüdi�chenGemeine �indin

Relis
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Religions- ‘und. Kirchen�achenden Aelte�ten“und
dem Nabbi unterworfen, Wenn die�eauchvér-
merken, daß unter der Juden�chaftetwas vorgeht,
wobeydes Königs uñd des Staats Jnçere��evers

�irt;�omü��en�ie�olches,�owohlfür�ich,als auf
Erfordern, bey Verlu�taller ihrer Rechte, jedes-
mal, wie �iedazu in ihren Patenten und Ju�truks
tionen �chonangewie�en�ind, offenbaren, Kein
Schußjudekann �einenStand in der Synagoge
ohne Kon�ensder Aelte�tenan jemanden, und nies
mals aneinen Fremden, verkaufen,oder vertaus
�chen;und da �olchesmit der�elbenVorwi��enges
�hehn,muß dem Veräu��ererdie�esStándes das
für cher fein Geld ausgezahlt werden , bis er zus
Förder�tetwa �einre�tirendesSchuß-Chargen- oder

publiqueKollektengeldbezahlt, oder die�erhalb
�on�tRichtigkeitgemacht zu haben,Papeln
Fann¿Sai__Fielenauh ‘wegenderjâdi�chenCeremos
nien und Kirchengebräuche�on�tin der Gemeine
Streitigkeiten in der Synagoge �elb�tvor, �ollen
�olchedur<h den Rabbi, oder Vicerabbi und die

Aelte�tenerórtert, und abgethan ,. die Uebertreter
dem Befinden nach mit leidlichenGeldbu��envon

�elbigenbelegt, mit dem Bannaber und Geld�tra-
fen, die úber funfThaleraustragen, ohne Vors
wi��endes Magi�trats,gegen niemanden verfahs
ren, noch weniger �olchevom Rabbi, er �eyallein,

oder mit den Aelte�ten,jemand auferlegt,und in

bürgerlichenNechts�achenvon ihm keine eigentliche
_Erkenntnißund Nechtsverab�cheidung,weil dem

fi Seligionszu�tand4, So. Ya
©“

Rabbi
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‘Käbbiund Aelte�tenkeine Jurisdiktion zu�teht,an-

‘géináßtUnd unternommen , fondern die Recht s�as

‘chenan ihr ordentlichesJu�tizforumverwie�enwer-

den ¿ jedochi�es dabey geblieben, daß in Sacheti,

da Judennit Juden zu thun haben, und die in
‘ihreritus ein�chlagen,als die jüdi�chenEhepaften
und deren Gültigkeitbey Konkur�en,Rechtscognis
tion in Succeßionsfällen,die blos nach den mo�ais

�chenGe�etzenbey ihnen ent�chiedenwerden, wie
auch añderégerihtli<e Handlungen, wegen Te�ta-
mente, Jnventarien , Be�tellungder Vormünder,
dem Rabbi und den gelehrten A��e��oreneine Art

‘von rechtlicher Kognition nachgegeben , wiewohl

‘nurper modum arbitri, wovon denen Pars
‘theyen, wenn �iedamit nichtzufrieden, allezeit
‘Freybleibt, ohne daß ihnen deshalb ein kurzes Fas
tale läuft , ‘auf den ordentlichen Richter per mo-

dum �implicisquerelæzu provociren, und mü�s

�enderRabbi und A��e��oresdafür�ehn,wenn �ie
bey Jnventaärien,Theilungen, Be�tellungder Vor-
“wnündernicht gé�ezmäßigverfahren. Die Juden-
“ehe�tiftungen�ollen,wenn �ievon den �ogenannten

Beglaubten mit unter�chrieben, und die Jntere�-

‘\enten�elbigedurch den bey ihnen üblichenMan-
‘telgriffvollzogen, für gültig ange�ehnwerden,
“ohne,daß die Unter�chriftdes Rabbiallezeit nôthig.

__ Da âuh geklagt worden, daß Nabbi ‘und

_Aelte�tenein und andern Juden, welcher nicht nah
“¿ihremSinne i�, mit einem heimlichenBanne be

legen;�oi�tihnen �olchesnichtnurverboten, �on-
|

“+ “dern



Sechsund �iebenzig�terBriéf. 369

dernes �ollauch dergleichenheimlicherBannalles

zeit an �ichnull und nichtig �eyn,
Von denen in vorgedachten Fällendiktirten

und fallenden Geld�trafen,und denen täglichen
zwey Thalern, welche ein im Bann �tehenderver;

mögenderJude, \o lange der Bannnicht aufgehos
ben, „erlegenmuß, fallen ZFder General-Straffa��e
und >der jüdi�chenArmenfa��ezu. Zu dem Ende
muß‘jährlicheine richtige Specifikation davon,
welchevom Rabbi und Aelte�tenunter�chrieben,
jedesmal zu Ende des Dezembers überreicht,auh
wenn nichts vorgefallen, dennoch �olchesangezeigt
werden. "Hier in Berlin ge�chiehtdie Anzeigebeym
Magi�trat, und in den Provinzen bey der Kriegs
und Domainenkammer. Was das Forum der bers

lini�chenJuden�chaftbetrift, �o�tehen�ieunter den

Kammergericht. Fn Succeßions- und andern ders
gleichen Fällen, bleibt es tidderDi�po�ition,des

__ möo�ai�chenRechts.
wa TS"

Die AnnehmungundVerheyrathungda
Juden, die Ausfertigung der Privilegien, folglich
auch der Konzeßionen, Und die Weg�chaffungdex

unvergleiteten und �on�tnicht zu duldenden Juden,
gehörtzum Re��ortdes Generaldirektoriums; Die
Kriegs- und Domainenkammermuß alle Jahre mit
denen Judénälte�teneine Zu�ammenkunftan�eßen,
und Nachfrage:halten , wie �ieihr Amt verwaltet;
Der Tag die�erZu�ammenkunftwird vorher in der

Synagode bekannt gemacht , damit diejenigen von

derati die Be�chwerdenhaben, es �ey

Bg
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wörinneneswolle, auch �onderlichwegen der An-

lagen, alsdeun ihre Nothdurft ‘vorbringen, und

�olcheabge�telltwerden können.Jch werde Jhnen
künftignochdie Ceremonien der Juden von Berlin

kurzanhängen.„ Inde��enpa��en�ieauch gro��en-
theilsaufandreOerter,

Beylage
¿zum�echsund �iebenzig�tenBrief.

IV.jcndes ifaudecohiteines Juden, if im

General-Judenreglement.vom17, April 1750 $. 19

fe�tge�iéget:-

_ Sm Fall ein: oder andererdie�erSchuszjuden,
gar ineinen vor�eßlichenund boshaften Banques
rout-verfiele, �ollmit dem�elbenbe�ondersnach dem

_Edikte‘von 1747 verfahren werden, derge�talt,daß
wenn einèr derer Schußjuden‘einen im gering�ten

verdächtigenBangueroutmachen, und au��erStan-

des �ichbefinden wird, �eineCreditores zu bezah-
len; �odann:der�elbeneb�tallen denjenigen, �oun-

ter �einemSchußbriefe�tehn,oder daher ange�eßt
worden ,: des-Schutzes verlu�tiggehn, �einSchub-
brief gänzlich'kaßirt werden, und derge�talterlo=-

�chen�eyn�olle,‘daßau< �olchernicht einmal mir

einer andernundnèuenCIE VON(vea

den EA
o
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Noch i�t.den 7ten November 1767“wegender

Banqueroute der Juden, folgendes durch die Ins
telligenzblätterbekannt gemachtworden : “6è

Macht ein Schubjude �i einesvor�eblichen
Banquerouts �chuldig,�owird zugleich�einSchubs
‘brief für ihn und �eineFamilie kaßirt, Stirbt
ein dergleichen bangquerout' gewordener ‘undvers

{cuideter Jude, �owerden de��enEltèrn und Er-
ben mit allem Ern�teangehalten, noch vor �cinem
Begräbniß�eineSchulden zu bezahlen, oder Cau-
tion deshalb zu be�tellen. Könnendie�elben hiezu
vor dem Begräbni��enichtNath �chaffen,wird der
Jude zwar begraben, jedochde��enEltern und Er-
ben zu Bezahlung de��en,was der ver�torbeneJude
�chuldiggeblieben , durch die �hleunig�teExekution
angehalten. Kein bangquerout gewordenerJude
kann anders von deu angeführten Strafen eines

vor�eßzlichenBanqueroutslosfommen, als wenn
Se. Königl. Maje�tätauf den’, überdie ihm zu

�tattenkommende Um�tände,dur< das Ju�tizde-
partement des Etatsmini�teriumer�tattetenBericht,
ihn davon hoch�t.cigenhändigLEER

\

EARS OA



__

Sieben und�iebenzig�terBrief.

Di. Ceremonien und Gebräucheder Juden, �ind

zwar'in ver�chiedenenSprachen gedru>t , -und oft
in der deut�chenbe�chrieben.Noch kürzlichi�tzu

Leipzigeine ziemlichRea gageESaMenich�ters

�chienen,
E

i«Db�iegleichaller Orten, in den we�entlichen

Grund�ätzenihres Glaubens nicht im minde�ten
von einander abgehen, (vide die Ueber�ezungder

13 Grundarktikul im Le�ebuch,fürKinder des neuen

In�titut.Berlin 1779) �ofindet man dennoch in

denen Ceremonien und Gebräuchencinen merkli-

“chenUnter�chied, zu welchen die Kommentatores in

‘ver�chiedenenWelttheilen und LändernAnlaß gege-
ben haben, indem �olchevon der Gemeinde, wor-

unter �ielebeten , theilsangenommen, theils von

anderen verworfen wurden,

_ Wir konnen davon vier Hauptabtheilungen

(Synagogen)angeben, nemlich 1) die Jtaliäni�che,
u welcheralle in Jtalien, A�ien,und auf der

Kü�tevon Afrika wohnende Juden gehören. 2)

Die Porctugi�i�che, zu welcher�ihdie in London,
Am�terdam,Hamburg und Koppenhagen, nie-

dergela��eneaus Spanien und Portugall emigrirte
Juden halten. 3) Die Polni�che, und 4) die

deut�cheSynagoge , gemeiniglih Esquenary
genannt,

i

-
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_Junden königlichenpreußi�chenStaaten,
�indbeyde lettere die gewdhnlichen, und zwgr im

KönigreichPreu��en,Schle�ienund denen Mar-
ken, die Polni�cheim nieder�äch�i�chenSaalkreis,

Halber�iädti�chen,Kleve und Moeursaber i�dis,
deut�cheüblich,

Bey den Judeni�t die GleichheitdesStan-
des eingefuhrt; die Rangordnung aber wird nach
der Anziennicätder Verheyrathung und der mit
Ehrenämternbey der Gemeinde bekleidetenPer�o-
nen, beobachtet. Au��erwas den StammLevi,
welcher �ichin zwey Zweigetheilet, betrift , davon

der eine das Ge�chlechtder Prie�ter, der zweyte

aberdie gemeinen Leviten �ind;nur er�terehaben
einige Vorzügedes Standes, d.i. daß�iean Fe�t-
tagen in der Synagoge der Gemeinde den Segen
ertheilen; beymVorle�enaus den Büchern Mos

�es,werden �ieallemal zum er�tenangerufen, bey
allen Ver�ammlungen, und“feyerlichen Gelegens
heiten, wo feiner der Rabbinen zugegen i�, ge-

bühret�eibigender Vortritt, und das Ceremoniel

zu verrichten , bey Ausle�ungdes er�tgebohrnen
: Sohns,haben�ieden Aftus zu verrichten,u. d. m.

Die gemeineLevitenhabenweiter keine Vor-

rechte, als daß�iedenen vom Prie�terge�chlecht,che
�olchein der Synagogeden Segen ertheilen, das
Wa��erzum Händewa�chenreichen, und beym.Vor:
le�enaus den Büchern Mo�esdie zweyten in der

Ordnung �ind,trâfees �ich,daß feiner vom Prie-
�terge�chlechtzugegen-wäre, �o�ind�iedie er�tens

\ Aa 4
_
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jedochi�tdie�esfeine Nothwendigkeit , ‘weil durch
“

Abwe�enheitdes er�terndie Ordnung \chon- ge�tört

i�t, �okann nian le6tern gänzlichwegla��en.

Ein neugebohrnerSohn, wird am achten
Sienach der Geburt (das Kind mußfri�chund ge-

�und�eyn)be�chnitten, und ihm der Name beyge-

legt. Die�erAktus ge�chiehetöffentlichin[derSy-
‘nagogezbey�tréngerKälte aber, wo man ein zar-
tes Kind nicht der rauhenWitterung aus�etzenwill,
ge�chiehetdie�eszu Hau�e. UnehelicheKinder aber
werden niemalen in die Synagoge gebraht. Es
wird gemeiniglih' nur ein Gevatter genommen,
Und von Nechtswegen�ollteauch nur einer die Ope-
xation zu verrichtengenommen werden, man nimmt
aber gemeiniglichderen zwey, von welchen einer
die Operation verrichtet , der andre aber die Vor-

haut zurü>drückt,damit �olchenicht wieder über

wach�enfoll; zuweilen werden auch mehrere Ge-

vattern genommen, Die�esRecht haben zumahlen
Per�onen,die inTrauer �ind,und ge�chiehtauch zu \�ol-
chen Zeiten, da die ganze Nation Trauertage hâlt;
jedochwollendie Rabbinennicht gerne mehr, als
nur des Kindes Vater, einen Gevatter , und die

beydenOperateursbey der Be�chneidungerlauben.

Jt die�erSohn ein er�tgebohrnesKind, �o
ge�chiehetdie Ausle�ungnach dem mo�ai�chenGes
fes?

Dex ganze Stamm Levii�tdavon befreyet,
aimdreyßig�tenTag nach ‘der Geburt bittet der

Vatereine Ge�ell�chaftzu�ammen, worunter einer'

von
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vondem Prie�terge�chlecht�eynmuß. Man wähße
let gerne einen, der entweder zur. Familie‘gehdrt;
oder �on�t¿in guter Freund von unbe�choltenen
Nufi�, Wanndie Ge�ell�chaftzu�ammengekowms
men, �obringetman das Kind A reinlich angeflei?
det, und auch ein Be>en , worinnen etwa funf-

zehn Gulden liegen mü��en.Der Vater prá�entis
ret beydes dem vom Prie�terge�chlecht, 'und �tellt
ihm die Wahl frey, Die�erbefragt er�tlichdes

“Kindes Vater, ober auch �icherwi��e,daßdie�es-

“

feiner�tgebohrnesKind �ey;und ober nicht �chon
vorher miè irgend einer Per�onein Kinderzie-
let hâtte2 Waun der Vater die�esverneint, #0

wähletder vom Prie�terge�chlechtdas Geld , gibt
das Kind in die Händedes Vaters zurü>k,und"

ermahnetihn dabey, �elbigesim Glauben und als

einen recht�chaffenenMann zu erziehen ; i�tder Va-
ter kein bemittelterMann, �owird ihm das Geld

zurückge�chenkt; beyvermdgendehLeutenaber2d
piosu�usverwendet,

—

Die�erAftus ge�chiehtam dreyßig�tenSio
weil ein Kind bis zu die�enTag als ein Abortus
beyallen Vorfällenbetrachtetwird,

Bis zum dreyzehntenJahr i�des Vaters
Sorge, daß der Sohn nichts wider die Religions:
pflichten vornehme, weil der Vater �on�t|dafür
dein Himmel Rechen�chaftgeben muß ; fobald ex

aber das dreyzehnteJahr zurückgelegthat, wird

�elbigerin die Synagoge bey dèr Vorle�ungaus
den oge RS

mit angerufen,bey de��enEns“

Aa 5
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digung �einVater ibm anzeiget , daß er nunmehrso
felbÆfur �cineAufführunghaften mü��e.Nach
die�enAftus i�t der Jüngling in die Gemcinde auf-
genommen, zu allen religiò�enCeremonien und Ge- .

bräuchenfähig; dem ohnerachtet i�tfa�taller Or-
fea die Ordnung getroffen, (vermuthlih die Ju-
gend vom ehelo�enStand abzuhalten)daß unvere

heyrathete Leute, nicht zu allen Ceremonien, Ge-
bräuchen, Verrichtungen , und Ehrenämternin der
Gemeinde, zugela��enwerden,

Mit Tôchtern,wenn �olchegebohrenwers
den, wird gar feine Ceremoniegemacht.

Heyrathen werden gemeinigli<, zwi�chenEl
fern oder Vormündernbeyder Parthien verabredet
und ge�hlo��en.VernünftigeLeute unterla��enes
zwarniemalen , ihrer Kinder Einwilligung vorher
einzuholen.Eine Way�eieiblichenGe�chlechts,
mußnothwendig durch die jüdi�cheBeglaubte, um
ihre Einwilligung befragt werden. Yn Königl«
Preußi�.Staaten hat die Nation unter �ich,ges

i��erVorfälle.wegen „ die Einrichtung gemacht,
daßauchElternihre Tôchterdurch die Beglaubte-
um ihre Einwilligungbefragenmü��en.

Behm Verlòbniß,werden alle Verabreduns
gen, und Verbindungen, wozu beyde Theile �ich
añhei�chigmachen, durch jüdi�cheBeglaubte nies

derge�chrieben.Be�timmteKonditiones �indbey
allen und ‘jeden : Daß der Bräutigam ihr einen

goldenen Trauring, und die Braut ihm einen Tas

ethoder Bethdecke; und ein langes Sterbehemde
(Chor;
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(Chorhemd)gebenmuß.“Die EhepaktenamHochs
zeittage �indal�onur ein Yn�trument,welchesdie

Vollziehungder verabredeten AE und Verbins
dungen urkundet. |

Am Hochzeittage, Ge ‘dié Braut vere

\chleiert , nah morgenländi�henHerkommen.
Die Trauungge�chiehetals eine publike Hands
lung unter freyem Himmel,deim Brautpaare wer-

den jedemzwey Führer zugegeben, Der Rabbi,
Um die Trauung zu verrichten, und die beyde Be-

“ glaubte, eine Urkunde darüber“ auszu�tellen,müß
�en‘nothwendigzugegen �eyn; die- übergehaltene

Himmeldee �tellteinen Baldachin , (Thalamus)
vor, (nach morgenländi�chenGebrauch, wo däs

Brautpaar während�iebenTage, als �olang dort

das Hochzeitfe�tdauert, �ien mü��en).. Sobald
das Brautpaar darunter tritt , wird es-mit einem

|

Glückwun�chbewillklommet, alsdann wird die

Braut dreymal um den Bräutigamherumgefäühret,
(ebenfalls nach orientali�chenHerkommen, beyTüry
fen und Per�ianernwird die Braut gar! �iebenund

“

noch mehrmalen dem Bräutigamvorgeführt) und

nachdem der Rabbi über einen Kelch Wein den

Seegen ge�prochen,ge�chiehetdie Trauung, indem

‘der Bräutigam�einerBraut einen goldenenRing
am Zeigefingerder rechten Hand an�té>et,wobey
er dem Rabbi Wort fürWort na�pricht.y

Du

bi�tmir durch die�enRinganverlobet, nah dem

Ge�eßeMo�faiund J�rael,„ alsdenn vérlié�etder

Rabbi eine Pakte, nachwelcherder Bräutigam
LA

¿feiner
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�einerBraut eine Morgengabe ver�pricht,und das
Ferner die Pflichten-treuerChegatten enthält. Dies

�ePakte wird für allen und jeden, | weil �olcheöf.

fentlich verle�enwird , und derRéiche nicht den

Armen be�hâmenmöge, auf Pergamentvon gleich
gro��emFormate ,: und von Wort zu Wort gleich-
lautend ge�chriebenund ausgefertiget.Wênn nachs
hero no in vorge�cyriebener'Formul , einige Lobs

�prüchedes Ehe�tandes,und der dadurch zu erzie-
lenden Fortpflanzung des men�chlichenGe�chlechts
verle�enworden find, �owird dem Bräutigamein

Glas zum- zertreten vor die Fü��egelegt, womit

�ichdie ganze Ceremonie endiget. Man weis ‘eiz

gentlich éeinen �ichernGrund, woher der Gebrauch
mit dem Glas ent�tanden�ey; man hâlt es �on

�ogarfür �úndlih,ein noh nußbaresDingzu vers

derben ; es läßt�ichnur muthma��en,daß es einer

falmudi�chenim Traftat Berachoth befindlichenTras
dition zufolge ge�cheheamag ; wo erzehlet wird,
daß am Hochzeittage des Rav-Se��aß,als die

Gâ�tein der Lu�tund Freude , auszu�chweifen,
und �i zu verge��enangefangen, einer, um die�e

zu mäßigen,und ihr Einhalt zu thun, ein prächs
tig Porzelain - oder Kri�tallenge�chirrvon gro��em
Werthmit Vor�aszerbrochenhabe. Die�erScha-
denhâttedie Gemütherder anwe�endenGä�te.nies

derge�chlagenund gedemüthiget. Vielleicht ge-

�chiehetes aus die�erAb�icht,daßman denBräus- -

tigam an �einemFreudentag ein Glas zerbrechen
lâ��et,um ihn �owohl, als die Anwe�ende,an

die Vergänglichkeitzuerinnern,wie denn aus eben
: die-
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dié�erUr�achedèmBräutigam,währendderTrauung;
Fein LEE app8Sterbehemdangelegtwird,

;

Die�eGebräuchegebbéeidexertoähntenpol
ni�<henSynagoge zu. Dié deut�chegehet int

MWe�entlichén'ni{htsvon diè�erab; au��er,daß

�tâttdem’ Baldachin,
* Braut und Bräutigam dort

mit einem Taléthoder Gébetdecteum die Köpfe
verhüllet‘�ind,und an�tatt;däß der Bräutigam
hier das Glás zertèitt, �owirft er �olchesdort,
gegen einen zu dié�emBehufander Mauer gemahl-
ten Stern, daßes zerbricht.

|

Alle �on�tigeCeremonien�indlokal, too man

�ichnach den Sitten und Landesgewohnheitenrich;
tet. Obgleichnach* dem Grundge�etze,die Viel-

— wweibereyerlaubetwäre, �oi�tdennoch,zufolge eines

in der Nation �eit etwa 250 Jahr errichteten. Verz

trags, �olchesgänzlichverboten , �o,daß auch in

Staaten, wo die Polygamie ge�tattetwird, keiner
mehr als eine Frau halten �oll. Einige a�iati�che
Provinzienausgenommen, welchedie�enVertrag

nicht eingehen wollen. Hier erhält keiner eine
“

Frau zur Ehe, bevorer �ichnicht eydlichpexp�lichttet, neben ihr feinemehr zu heyrathen..

Ge�chiedenwerden Eheleute �o, daß jeder
wieder heyrathenkann.

*

Nach den Grundge�eßez
können �ie�ichwieder nehmen, wenn die Frau nicht .

Unterde��eneinen andern geheyrathethatte, Weil
auch die Scheidung �tatuireti�t,ohnebe�timmtzu

haben, welcheVeranla��ungdazu erfordert EFS Se 0



386 Siebenund �iebenzig�terBrief.
�o-fannman die Scheidung (die Veranla��ungmag

noch�ounbedeutend �eyn)niemanden mit Recht
verweigernz jedochhaben die Rabbinen von jeher
ge�ucht,�olche�oviel als möglich, u cinicaund zu hintertreiben,

Mânnern �tehetfrey , �oviel Weiber(d. i.
eine nach die andere) zu nehmen -,

-

als ihnen gut
dünkt, Weibern: �tehetes auch frey, aber �elten
wird eine Frau den dritten Mannerhalten. Eine

Frau, die zwey Männer begraben läßt, wird als
eine Mörderin bètrachtet, die ihre Männer, ents

weder durch unge�undeBe�chaffenheit.ihres Kör-

pers, oderdurch preGemüthsartzumZonebe;

förderthat. i :

Kranke ; Civet�olchesfineganzkleine Kins
der �ind)erhalten Be�uche,von Leuten , die �ichzu
die�endazu ohnentgeltlichgewidmet, und zu die�em

Behuf ein Jua�tituterrichtet haben. Wird die

“Krankheit�chlimm,und die Um�tändemißlicher,

�owerdéndem Kranken ¿zweyLeute aus die�emJns
�titutzugegeben, welche alle zwey Stunden durch

zwey, andere abgeld�etwerden , womit ununter-

brochenfortgefahren wird, bis der Kranke au��er

Gefahr i�t; gehetes aber zum Sterben, �owerden

mehrere herbey gerufen , �oviel man derenbekoms

men fann, Man�iehetgerne, daßzum wenig�ten

zehenzugegen �eynmögen, „welchewährendder :

Agonie bis zum lezten Hauch:Wor�elheieheneBebete wertje�temza
:
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Wennder ‘todte Körper etwa eine Viertels

�tundeill, und ohne berähret zu werden, gelegen
hat, und kein Lebenszeichenan ihm mehr bemerket
werden fannz �owird der Körperauf die Erde ge-

-

legt, bis �elbigerganz falt wird. Alsdann wird

die Leiche zur Begräbniß�tättehingetragen,dort

abgewa�chenund gereiniget, in ein wei��esHemde,
Ho�enund leinen Strümpfenangefkfleidet,worüber
noch das gro��eChorhemd angezogen, unten in ein

Lacken einge�chlagen,und in eine Grufft, �ehsFuß
tief, auf das blo��eErdreichgelegt wird. Zu bey-
den Seicen des Kopfs und der Fü��e,werden Bret-
ter nur in die Erde eingeklemmt, und mit Brettern

dicht zugedecket, worauf alle ausgegrabene Erde

ge�chüttetwerdenmuß. Bey die�erVerrichtung
„tvird eine ganz genaue Gleichheit beobachtet, Der,
oderdie Ver�torbenemag reich oder arm, alt oder
jung, verheyrathet, ledig, einheimi�choder fremd.
gewe�en�eyn; au��ereine Braut erhält einen Kopf;
pus, Eine Sechswdchnerin wird in ordentlichen
Kleidern begraben, Und einer vom Prie�terge-
{lecht wird in einen ordentlichen Sarg von rohe
Brettern , ohne allen Zierrath'zu�ammengenagelt,
gelégt.  Rabbinen und gelehrten Leuten , oder die

�ich�on�tum die Nation und Gemeinde verdient

gemacht haben, wird „,ehe �ieeinge�enktwerden,
einekurze Leichen:und Lobrede gehalten,

aan Die Juden begrabenihre Leicheneine neben.
die andre, weil �iefeineGräber dffnen, Hiezu

AOE�ie“ziveyerléyUr�achen.Er�tlich,E
e

es
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es als eineReligionspflichtan, indem Gräbernicht

anders, als durch die Allmacht:amAufer�tehungss

tage gedffnetwerden �ollen; und zweytens haben
�iedabey die �ehrheil�ameVor�icht,alle faule und

unge�undeDün�tezu vermeiden, die aus erdffne-ten Gräbern heraus�teigen.— —
i

Getrauert wirdum Blutsfreunde er�tenGras
des, nemlih Vater , Mutter, Kinder, und Gez

\{wi�ter.Die Trauerzeit dauert dreyßigTagez
in den er�ten�iebenTagen �indalle, �owohlwelts

'

liché, als geiFlicheVerrichtungen unter�agt,in den

Übrigendrey und zwanzig Tagenbe�tchetdie Trauer

darinn, daßman alle Fe�tivitätenmeidet, die

“�chlechte�tenKleidungs�tückeanleget, und keinHaar
�chenläßt, Söhne find gehalten, währendeilf
Monat nach ihrer Eltern Tod , bey dem täglichen
Gebete in der Synagoge, Morgens Und Abends

ein gewi��esGebet (eineArtvon Seelenme��e,)
zu verrichten,

__Da�eit der Zer�tdrungJeru�alems, und des

Tempels, der Gottesdien�tnicht mehr nach der

bibli�chenVor�chriftgefeyert werden tonnte, �ohat
die Nation �tattde��en,Gebete eingeführetund

angenommen, daß nothwendig jeden Tag in dex

Synagoge �owohl,als bey Ver�ammlungen,nux

einzeln diejenigen Stellen aus der Bibel, welche
den Gottesdien�tverordnen,das We�entlicheder

_ Andacht �eya�ollen, Die�en�indnocheinigeFors
meln beygefügt,welche aus zu�ammengetragenen

ts
aus denPropheten,P�almen.undGebeten

o be�tes
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be�tehen,welche zum Lob der Gottheit, ‘als Fürs
bitten zum Wohl des Staats, des zeitlichenund?
ewigen Wohlergehens, u. d, m, „ abgefa��et�ind,
An Werkeltagen �indfölchekurz zu�ammengezo-

gen; an Fe�t:und Feyertagenaber, �ind�iemit

poefi�cherAbfa��ung�ehrvermehrt, welche den

Gottesdien�tdie�esFe�ttages,währenddes Glan?
¿ésdes Tempels, erzählen, oder �on�tBezug auf
die Feyer des Tages haben, Bey die�enGebeten

an-Fe�itagentrift es zu7 wo die oben erwehntevier

ytanscoam merklich�tenvon einander abgehen,:

Der Gottesdien��oll

,

, nachden älte�tenVers.:

ordnungen, mit: feinem äu��erlichenPompe prans-

gen, nochmit úber�lúßigenCexemonien be�chweret:;

�eyn.Bey denerfolgten häufigenEmigrationen
áber, und Ver�esungenin ver�chiedèneWeltgegens
den ,- wo die Natioù viele Drang�aleerdulden mußs:
te, und zum dftern von der herr�{endenReligion:

gezwungen wurde, diè gewöhnlichenGebräuchedes:
Gottesdien�tesauszu�eßen,- hatteñdie Juden �els
biger Zeiten, jedesmalbey dergleichénVorfall, ans
dere Gebräuchecingeführét,welche,um dasAnden
ken der-abge�chaftenbeyzubehalten, "nur eine ents:

- fernte Aehnlichkeithäbendurftéz"und iveileine!

Reguli�, daf die einmal angenommêneuGebräu"
che niht wieder abge�chafftwerden �ollèn, \o-�ind:
�òviele auffallende Gebräuchemit üntermengts
von derenHerfommenñund

Ent�tehungmanfeinew
s

�ichernGrundanzugebenEe
| 11: caiRidIE

i

¡i 136 422
-- Seligionsju�tánd,4. €, : $ Ln

|

Der
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Der Marquisd'Argenthat im 121ten u. f.
feiner. Chine�i�chenBriefe,einige Gebräucheder
Juden angeführet, die ihm vermuthlich von einem

Juden, der-auf Ko�ten�einerNation, �ichihm ge-
fällig: machenwollte, verkehrt aufgeti�cht�ind.

Wannder Marquis �olchelauni�chvorträgt, o ge-

�chiehtes allem An�ehennach, um das Lächerliche,
des Bi�chofs.zu Volcurein ein noch helleres Licht
aufzu�tellen.

An Werktagenal�oi�bey dem Gottesdien�
gär fein Ceremoniel; am Sonnabend (oder Sab«

bath) wird eine Pa��ageaus den BüchernMo�is

vörgele�en, derge�talt,. daß in einem Jahrgange
die fünfBücher, vom Anfangbis zu Ende,ganz

durchgele�enwerden, y

DasneueJahrfälltbeyden Judenzwi�chen
der Mitte des Septembers-und Anfang des Oktos

bers. Weilbey-�elbigenhergebracht i�, daß am

Neujahrstag das: Schick�alaller Dinge für das

künftigeJahr angeordnet wird ; �ofangen �ie�hon
an, den er�tenSonntag vor dem Neujahrstage,
des Frühmorgensvor Tag, in die Syuagogezu ges

hen, um: da zu Bereuungund Vergebung der Süns

den einige Gebetezu verrichten. Am Neujahrss
tage �elb, werden‘ohnedenen zumGottesdien�t
gewöhnlichenGebetennochviele andre verrichtet,
die alle zur Bu��eund um Verzeihungder Súnden

abzwecken, An die�emTage wird auch das Horn
gebla�en, welches, �elb�|nah dem buch�täblichen

;

Einnder

AR Bücher,fürnichtstveiter, als

254 daß
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daß das neue Jahr dadurch eingeläutetwird, ans
zu�eheni�t. Weil man andie�emTage gern alles
vornimmt, was etwa Bezug haben kaun, �ichvon
Sünden zu entledigen z �ogehet man gegen Abend
an ein flie��endesWa��er,um GOtt anzuflehen,
die Sünden zu vergeben und zu verge��en,als wäs
ren �olchein die Tiefe des Meers geworfen, wie
die dabey ausge�prochnédrey letztenVer�edes Proa
pheten Michaklärlichauswei�en,keineswegesaber
die Fiche damit zu beladen , welches �ichauch dex

unwi��endePôbelnie hat einfallen la��en,

Die Tage vom Neujahr bis zum zehentett,
verden ebenfalls noh Bu��eund Fa�tengehalten,
Auf: den zehnten Tag-im Jahre fällt das gro��e
Ver�öhnungsfe�tder Juden ein, Die�esi�tder

einzigeTag-im ganzen Jahre, welchervom Mo�es
als éin Buß- Fa�t-und Ver�öhnungstaganbefohs
len i�. Die�erTag wird fünfund zwanzigStuns
den lang, nemlich vom vorhergehendenAbendbis
in die folgende Nacht, auf das �treng�tegefeyerf,
�o,daß au��erdie Finger�pißenund Augenzu was

�chen,alles übrige, �odem KörperPflege, odev

Vergnügen ver�chaffenkann, unterla��enwird,

Sogar der Geruch von Kräuternund Bal�amwird
nicht gernerláubt. (

Am Tagevorher ge�chiehetdie Ceremonie
mit einem Hahn und einer Henne. Ehedemi�
zu Berlin , und wie vielleicht an andern Orten
noch: jezt ge�chehenmag, für jedenTheil deë
männlichenGe�chlechtsein Hahn„und desroeib-

Bb 2 ‘lichen,
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lichen, eine Henne genominen werden;

-

für

f<wangere*Frauën aber,” ein Hahn

-

für ihre
Per�on,denn ein Hahn und eine Henne für ‘die

Frucht , weil man nicht wi��enkann , ob �olche
männlichen oder weiblichen Ge�chlechts�eynwer=

de. Gegéntoärkig‘aber darf keine Wirth�chaft:
mehr, als cinen Hahn und’ eine Henne nehmen.
Nit“ der Ceremonie �elb geher es folgenderge-

- �alther. Dér Häusvatcr" �amütelt�cineHaus=
leute um‘ �i<herum, wobey ét ihnen P�-106.

v. 10. 17. 18,19: 20. 21/ und Job. 33. v4 23°
* vorlie�et.Daun �<wenktetcr das Geflügel zu

dreymahlen über �ichund die Um�téhende,und

�agetzSollten wir alle, oder einer von uns,
durch un�ereSünden den Tod ver�chuldethaben,
�omag die�erHahn und Henneden Tod für uns

leiden, wir aber zu langenLeben be�timmt�eyn.
Man lâ��etauch die�eHüner �ogleihab�chla<-
ten, und trägtal�ogar keinBedenken,�iezuvér-
zehren.

__ AllemVermuthen nach, hatte die�eCeremo-
niedieAb�iche,umdas Andenken der mÿ�ti�chenZiege

-beyzubehalten,welche, nach den mo�ai�chenBüs-
chern, am ‘Vét�dhnungstagelebendig von einem

�chraffenFel�enherabge�türzetwürde, zum be��ern
Andenken , fölléeman glauben, würdeeine Ziege
\chi>licher�cyn, allein au��erdaßdie Ausgabe zt

fo�tbar,und �olche�ich"ni<t �ogemächli<über

die Köpfe �chwenkenlä��et,�okanù dies aus eis

nemENER Religions�aßznicht �tatt’har
: ben,
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bei, nach welchemes heißt, daßvonallenViehe,
weiches ehedemzum Opfer tauglichwar „' man

feinen ähnlichenGebrauh machen dürfe,�odaß
wenn jemand, unvor�ichtiggenug wäre, auf �ein

Eigenthum zu �agen,diefer Stier wäre'zu einem

Brandopfer gut, dié�eZiege zum Sündenopfêr,
die�esSchaf: zu einem O�terlamüt,u: �.f. fsl-
ches auch �honals ein dazu geweihêteszu betrach=-
ten �ey. Da nunjest kein Opfeë�tuhkift, �omüß

“man felbiges, ohne es zu nube, gehen la��en;bis
es von �elb�t�tirbt.“Am funfzehntenTage nach
dein Neujahr wird das Lauberhüttenfe�tgefeh-
ert. Man�ollwährenddiefes Fe�tesunter Lau-
ben wohnen. Die Juden in warmen: Ländern

‘Halten ihre ganze Wohn�tätteunter Laub- und Lu�t-

häu�ern. Ju hie�igerGegendaber , wo um die�e
«-JahrszeitdieLuft �chonziemlich rauh i�t,und wei-
«tev hin na<*Norden wird nux unter einer mit
Laub bede>ten Hütte ge�pei�et, i�taber die Wit-

terung nur in minde�ten�türmi�choder unange-

nehm, �oi�tman auddavon
Vilpen�ité,

e

Hieri�t dieAmmertungzumachen,daßau�-
fer dendrey Grundge�eßen, nehmlich Gößendien�t,
Blukt�chandeund Todt�chlag,-(der nicht Selb�t«

vertheidigungi�t)als auf tele das Märtyr-
thum ge�esti�t,alle übrigenGe�eßebeydem Ver-

�öhnungstagezurü>�tehenmü��en, wann �elbige
der Ge�undheit�chädlich�ind,oder au< nur wer-
den können, vornehmlich, wo {hon ein ge-

{wächter Körperi�t. Auchwird alles Ceremo-

Bb 3- Biel
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niel beySeite ge�etet, wenn�ol<esaden Freu-
‘dèi des Tagés, ‘alsFe�ttageund a Adi deitteiihia-

dérlich�ind.

Der lebte Tagdes Laubenfe�teswird be�on-

ders, Und als ein Freudentag gefeyert , weil �ich

‘an�olchender Jahrslauf endiget ; wo die lette
Abtheilung aus den Büchern Mo�esabgelc�en,
und wieder von vorue angefangen werden. Die

vornehm�teCeremonie- i�die�e,daß die ge�chric-
benen-und: aufgerollten Bücher Mo�es, auf das

�chön�tebekleidet und ausge�chmüc>>et,inder Sy-
nagoge herangetragen:und von jedermanngelicb-
_Fo�etwerden. +

Ju Frühjahrfeyern die Juden ihr O�terfe�t.

Die Veranla��ungdazu, als auch die vornehm-

fen Gebräuchehat Mo�esdeutlichniederge�chrie-
ben. “Sie ge�chehen,um das Andenken “der

Noth, �odie Nation în Egyptenerlitten , als auch
“dér wünderbären Erlö�ungund Ausgang aus die-

�emLande jährlich zu erneuern. Mani��etden
er�tenAbend bittere Kräuter und herbe Wurzeln,
die noch un�<hma>haftergemachtkwerden , indem

man�olchein Eßig oder Salzwa��ereintauchet,
‘um �iheine Vor�tellungder {le<ten Ko�tzu

“machen,welche die Natio in Egypten genie��en
mü��en:Nicht derjenige , �odas mehre�tedavon

“�et,wird für den frôm�ten,�ondernfür den

gtößténThötengehalten. Denn hier i� gar keine

Quäntitätbe�timmt.Bey andernGelegenheitenwo

esdarauf ankömmt,‘wieviel man vou einer vêr:

bofe-
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botenen Sache gege��enhaben muß, um die där«
auf ge�eßteStrafe ver�chuldetzu haben , oder wie

viel manvon anbefohlnenDingen genie��enmuß,
um dem Gebote Gnüge zulei�ten,�indau��ercini-

gen, von welchen �ogar der klein�teTheilhinreiz
<end i�t,dreyerleyGrö��enbe�timmt,davou die

klein�tewie eine Olive, die mittlere wie eineDat-
tel, und die größte, wie einEy �ind.

ZumAndenken des O�terlammesfömtnichts
vor , als ein an Feuer gerö�tetesunan�ehnliches
Stücke Flei�ch,das gar nicht zu genie��eni�t,ineh-

rentheils wird der Knochen vom Kalbe dazu ger
nommen, es wird �elbigemauch keineBenennung

beÿgelegtdie eine Aehulichkeitdes O�terlammshat.
Mannennet �olchesbe�tändigSeroah,undumalle

Aehnlichkeitzu vermeiden, enthält man �ich#0
gar die er�tenTage die�esFe�tesüber alles Ge-
bratenen und des Lammflei�chesgänzlich. Ganz.
unrichtig al�o,�agetder Marquis d’°‘argent�éi-
nem Juden auf guten Glauben näch, daß das
O�terlammjeßigerZeit auf zwey Helften in zwey
Nächtenverzehret wird. Was er noh ferner beh
die�erGelegenheit anmerket, „daßMy�es,‘�ollte
der�elbederein�twieder er�cheinen, �eineeigenen
Ge�etzenicht mehrtefennenwerde“flâret�ichvou�elb�tauf. :

Unge�äuertesBrodwid wähtênddie�ern:

ganzenFé�t,�tatt-desgewöhnlichengede��en, wo
von Mo�es�elb�tdie Ur�acheangiebt und befiehlt,

Ouman âllenSauerteigaus denHäu�erneég�chaf-
Bb 4 fen
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Fen �oll. Daher ge�chicht„cine.totale Reinigung,

veil man auchnicht den allerélein�tenTheilzurück
la��endarf. Der Hausherr-, «welcher�ichuic-

mals auf �einGe�indeverla��cufoll, untecuimmt
al�o.aus Vor�icht,den Abend vor Eintritt des

Fe�tes, eine genaue Nach�uchungin allen Win-
Feln und Spalten, ob nicht etwas licgen gcblies
ben i�t, und zwar ge�chiehetdie�eNach�uchung
des Nachts bey Licht, weil zu be�orgen�tehet,
daß am Tage, in Winkelund Riteu wegen des

dahin. fallenden Schattens, nicht deurlichge�chen
werden kann „0b eine Kleinigkeit da lieget, oder

N
Alles, zvásefwas von Sauerteigan �i

Hat , oder haben kann, wird aus dem Hau�egé-
�chaffet.

“

Es wird au andre Glaubensgeno��en,
entweder ganz, oder an Bekannte pro formaver-

Tauft. Jrdenes Ge�chirr/ das von einge�ogenen
«Sáften nie ganz gerciniget werden kann , wird

bey Seite ge�eßt.Ei�ernGefäß, das man brau-
«hen will, wird in Feuer ausgeglühet, Kupfer,

Binn und Silberge�chirr, werden zu drey ver�chie-
“denenmahlen, in heiß�iedendWa��ergetaucht, und

dann darf man �olchebrauchen, gereifeltes Gez

�chirrepflegt man auch no< ‘�einenNachbaren zu

ácigen, um nachzu�chen,ob nicht etwas dazwi=-
�chenfleben geblieben.FacouirteGe�chirremit er-

habenerund getriebenerArbeit, werden er�tlich
denen Nabbinen vorgezeigt,„um zu -beurtheileu,
ob es malei�t,(dasfolgeig allen Vertiefun-

gen
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gen- und Windungen�ogereiñigetwerden kön-

nen, daß nicht zu be�orgenwäre, es könnteetwas
„Dazwi�chenzurübleiben.

Nach neun und viétzigTagen, oder �ieben
vollen Wochen, vom zweyten O�tertagean gereh-
net , feyera die Juden ihre Pfing�ten, (nah
dem wörtlichenSiun das Wochen�e�t,) An

die�emTage i� die Offenbarung auf dem Berge
Sinai vorgefallen. Zü die�emFe�tei�tvon Mo-
‘�esnur ein Tag be�timmt,und mit keinem Cere-
moniel verknüpfet.

|

Anjedem Feyertage wirdin der Synagoge
von dem, aus dem Prie�terge�chlechte,der Segen

an die Gemeindeertheilt.

“Die�es �inddie den Juden, von Gott durch
‘Mo�enangeordnete Fe�teund Feyertage, an wel-
hen erlaubt i�t, alle Verrichtungen,die zum
men�chlihemUnterhalt nöthig �ind,als Feucr-
äninachen, Kochen , Braten, Ab�chlachten, ü. d.
m. felb�tzu bewerk�telligen.Trift aber ein Feger-
tag auf deim Sabbath, �owird folcher mit Bey-
behaltung des feyertäglichenGottesdien�tcsund

Ceremoniels, als ein �on�tgewdhulicher¡Sa-
bath gefeyert.

-

:

Der Sabbath aber," i�tals ein gänzli-
eherRuhetag angeordnet , an welchemgar nichts
handthiertwerden darf, dergefalt, dag alles,
was man an diefemTage nöthighat, [amvorher-
geheudenzubereitet werden muß, IE

Ls

B5 Fermer
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- Ferner haben die Juden ver�chiedeneTage
im Jahre, welchetheils als Freuden-, theils als
Trauerfe�tegehalten werden, an welchen gbet
alle Handthierungenfrey-�ind: die mit denen bey

den alten Rdmernals rothe oder �hwarzbezeich?

iroTage zu vergleichen�ind. i

__
Jeder er�teMonatstag,tvorunter der Neue

jahrstag mit begriffeni�t,wird'als ein Freudeu-
rag gehalcen, :

Am dritten Cagéim Jahre wird ein Trauet-
“

und Fa�ttaggehalten, als an welchemder Ge-

dalija (Jerem.41.2,5 er�chlagenworden.

Den 25tenTag im dritten Monat fällt vas
(Hanucka) oder das Einweihungs - und Erleuch-
tungsfe�tein, und die�esdauert achtTage. Amer-

�tenAbend , wird von jedemmännlichenHausge-
no��enein Licht ange�te>et,und. jeden folgenden
Abend mit einem vermehrt, bis an den lebten

" Abend von jedem acht Lichter angezündetwerden,
während die�eracht Tage wird fleißigge�pielt,�o

daß die frômm�tenLeute, welcheSpielen als das
größteLa�terverab�cheuen,währenddie�erZeit,
ob�chonnicht die ge�chickte�ten,doch die eifrige

�ienSpieler�ind,

Die�eFéyerif angeordnet wegen det Bes
freyung von den Spyrern dur<h Judith, und

der darauf erfolgten ReinigungUnd Einweihung
desAE nachdem�elbigerauf Befehl dés

Antio-
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Ankiochus, dur Auf�tellungeines Bitehtins
|

verunreinigetwurde,
Amzehnten Tageim vierten Monat i� ein

Fa�t-und Trauertag, wegen eines gedoppelten
Unglüs, �odie Nation betroffenhaben �oll.

Der funfzehnte Tag im fünftenMonat,
“

{vird als ein Freytag für Kinder gehalten.
Amdreyzehnten Tag des �ech�tenMonats,

fällt das font �obeéannte Hamansfe�tein,

Die Zwi�chenzeitvon O�ternbis Pfing�ten
wird als Trauer- und betrúbte Zeit ange�ehen,
wo man �ichaller $u�tbarfeitenund Spaßiergän-
gen enthalten �oll,Auch werden keineHochzeiten
ausge�tattet, Denner�tlichhat um die�eJahrszeit

die Nation einen gro��enVerlu�terlitten, unter

der Regierung des Trajan , wodie ganze Kolonie
zu Alexandrien er�chlagenworden. Und denn

hatte die Nation in Deut�chland,bey dem Kreuz-
zuge An, 1426 viele Verfolgung ausge�tauden,
die um obbemeldete Zeit ‘am heftig�tenwar.

Den r17tenTag“im zehnten Monat wird
ein Fa�ttaggehalten, weil an �elbigemin den

Mauern von Jeru�alemdurch die Römi�cheRü�t-
zeuge die er�teOefnung gemachtwurde,

Ein und zwanzigDago, als die Zwi�chenzeit
von 17ten bis zum neunten des darauf folgenden
eilften Monats, an welchem der völligeUcber-

gang von Jeru�alemerfolgte, werden als Trauer-

tage gehalten , “es werden auch in

as cine
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feine HochzeitenauSgerichtet, während den let>
fen neun Tagen die�erZeit werden keine Flei�ch-

�pei�engege��en

Den 9ten Tag des eilften Monats,welches
der Zer�tôrungJeru�alemstaggenannt wird , i�

ein Fa�ttag, von 25 Stunden. Es wird an �el-
bigem cben �o, wie am Ver�öhnungstag,von

aller Pflcge enthalten; úberdem wird eine �olche
‘Trauer gehalten,als wäre der nâäch�teVerwandte

abge�torben.„Die Synagoge wird von allem

Schmuck entblôßet. — —

Den Abéndbeym Eintritt des neunten Ta-

ges, werden die Klagelieder Jeremias verle�en.
“Am folgenden Vormittag werden be�onderezu

‘die�emTage verfertigte Elegien abge�ungen; eine
“vonHrn.Mofes Mendels\ohnin teut�cherSprache
über�est,foll zur Probehierbeyfolgen :

„Vergißtdu „ Zion! der Deinen, die flas
.vi�chin Fe��elnjeßt�chmachten?des Ueberre�tes
jenerun�chuldigenHeerde, die

EA in dei=
„nenruhigen Thâälerngeweidet?
: Nimm�t-duden Friedennichtan, mit wel:

«chem�ie dich von allen Seiten begrü��en, dahin

e ihr Treiberzer�kreuet?

Ï DenGrußeines in Fe��elnnoh hoffenden
i „Sklavin;dem wimmernd- die Zährenwie ‘Tro-

„ pfen des nächtlichenThaues auf Hermonherab-
. rollen, zufrieden, könnte �einThränenbadnur -

“deine verla��eneHügelbefeuchten.
«7 O!
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H! �eineHofnung�inktnoch nicht;

‘

jebt da
ih dein Clénd beweine,gleicheich der nächtliche?

Eule, und wenn mir von deiner Erlö�ungge-
träumt

, wird mein frohesGemüthedie Harfedei«
ner freudigenDanklieder.

(Bethel)o! die�eErniederungGoitbimir
das Herz! dein Heiligthum!deine unentweiheten
Hallen!

Wodie Maje�tätGottes fich�ichtbarlichzei-
gete, wo des Himmelsazurne Thore�ich.niemals

ver�chlo��en.
Woder Glanz der verherrlichtenGottheit

leuchtete,und Sonne, Mond und Ge�tirnevers

dunkelte,

H! könnte i< mein GiéinesHerzda aus. -

gie��en, wo Gottes Gei�t�ichein�taufB�sJünglingeergoß.
|

Seliger Ort! der irrdi�chenThronenzuhei-
lig, dem Throneder HerrlichkeitGottes nur ein

geweihetwar,
— ach jeßthaben verwogene

Knechtedein Heiligthumentweihet,— 5

: HO! könntemeine Seele in trauriger Stillé
da ein�amherum�chwärmen,woGott�ichdeine
Seherno�enbaret!

Wäre ih mit �chnellenFittigen ver�ehen!
wie weit wollte ih in der Jrre herum�chweifen,;
und mein von Jammerzerknir�chtesHërz, dört

zwi�chenden Trümmern deiner:Pallä�teherum
wagen.
f Dort
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| Dort werde ichmit meinem Ange�ichteauf

deine Erde dahin�infen,mich �e�tan deine Steine

an�chlie��en, und deinen Staub noch brün�tig
�eegnen.

Könnte ih mich denn, auf den Gräbern

meiner verwe�etenEltern aufrichten,hier,(Hebron)
das herrlich�teder Gräber, verzweiflungsvollanz

�taunen:Dort , jene Gebirge erblicken,die, die

größtenLichterder Erde, deine Lehrerbedeen.
O! �ozógeich die Luft deines Landes dem

Aether vor , den die Gei�terathmen. Déin
Staub wäre mir herrlicher „als alle Gewürze,
unddeine Flü��e�ü��er,als Strômevon Honig,

“

Mit welcherMilde werde ich nackend und

ént�tellejenen ödenGrund be�uchen,wo deine Pal:
lâ�tegepranget, die Erde �ichaufthaty din:Sádio
des Bundes und dein Allerheilig�tesim dunkeln

Schoo��eaufzunehmen„ daß �iekein Ruchlo�er
entheilige.

Dort wollte ih denSchmu meines Haupts

aufdeinen Gräbern hin�treuen, und jede Ver-

wün�chung, wömitichden Tag deiner Entwei-

hungbelüde,wäre mir Verzwei�eltenein wildes
Vergnügen.«= —

__ Muetein. wildes VergnügenfannichVer-
zweifelternochfühlen:�on�tjedeLu�ti�tmir �chnö-
de: �olangeichLôwenvon Hunden, deineWi�eovon Sklavenafelhan�ehe.

2

Jh
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2 Jch-�chaue-desTages Licht„das. mir �cheus-
licheBilder zeigt, das michRaben erblickenläßez
die deine heiligen Leichnamein die (fte herum
AGLTEN,

>

amis m :

… Derdu den Kelchder Leiden mi�che�t,halt
ein! �choni�talles voll von deinem bittern Traufe,
nur eine kleine Erholung! ich will allen meinen

Jammerer�tnoh einmal fühlen:

Ich will an Ohola, ih will an Ohaliba,
gedenken. Denngie��eauh den Re�tnochüber
mich aus.

:

Ermuntere dich Krone der!"Schönheit!ve

wacheZion! gedenkeder Liebe,gedenkeder Huld,
die die Herzendeiner Ge�pielinnenmit mächtigem

Reizegelocfet.
Sie �indes, die dein Wohlentzüet;

+

�ie
�indes, die deine Verwü�tungbetrübet,die über
deinElend

i

in Thränenzerflie��en,

Noch aus der Gefangen�chaftfin�ternKluft,
�ehnet�ichihr Herznach dir hin, und wénn�ie
‘vor Gotc die Knie andächtigbeugen, �oneiget

�ichihr Hauptnach deinen,Thorenzu.

(O dreymal�eligeBurg!) fann Sennear
und Pathros, mit ihrer �tolzenGrö��edir bey«

kommen!�ollich jenesentweiheteOrakul mit deis

nemUrirnundThummimvergleichen? ——

Können�iege�albteHäupter, Güven�ie
Propheten, fónnen�ieteviten, können�ieheilige
Sangeraufwei�en? — —

SA
;
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O! die Reicheder Abgöttéréy'�indwandel-
bar, und werden im Räuchvergéhen, nur deine

Herrlichkeitwährt fütund für.

Denn der HErr hatdich zu�einemAufent-
ha�terfohren, Heil dem Manne,der‘ein�ti in
deinen Maurenwird ra�ten!

Heildem Manne, der jeßtharret, und
danndein ticht im Aufgange_jauchzenderblicket,
denn brichtdein Morgenauch über ihn aus.

Denn �teheter das Wohl, die Freudender

muntern Jünglinge,unddie deine zugleich, daß
dudich wieder verjünge�t.

i
Um an die�em-Tage die-Trüb�al-zu?vermeh«

ren, gchen die Leute auf die Begräbnißpläge,'um-

da die Betrübnißwegen ihren abge�torbenenVers
wandten und Freunden zu erneuérn und zu betvei-
nen.

#3

__ Die�erTag wird als der allerunglücklih�teges

halten, Den Traditionen zufolge, i�t�elbiger
zu allem Unglü>kauser�ehen, indem alle Drangs

“ trúb�alè,und Unglücksfälle, welchedie Nation
betroffen , �ichgrößtentheilsan AERTageers

éignethaben,

Die Juden habenauch die Gewohnheit: das
\îeden leßtenTag im Jahr, die Gräberihrer nächs
fen Verwandtenund Räbbinenbe�uchen,allda eis
nige Gebete verrichten, ‘und die verklärte Seelen

„bitten, daß�elbigedem morgendenNeujahrstag
gute Für�precherfür�ie�eynmögen. LM

Jn
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Jan der Synagoge wird an Feyertagen für
“die Seelen ver�orbener Freunde eine Art- von

Seelenme��engehälten.
Nach den mo�ai�chenGe�egeni�tden Juden

verboten , irgend einiges Blut zu genie��en.

-

Aus

die�érUr�achewird nichts gewürgt, oder er�ti>t;
no< �onauf eine Art getôdtet,welche das Abs

Tebèn- verzögert; und wodurch das. Blut in den
Adern er�karret , und zurü>kbleibet; = �onder
es..wird �elbigem,Gurgel und Schlund auf eins

durchge�chnitten,wodurch das Blut in- tvenigen
Minuten mit Gewalt heräus�türzt;es darf auh
nicht jeder etwas abkehlen,�ondernés werden dazu

gelerueteKoller erfordert, die voit den Rabbi-
nen Erlaubniß�cheinehaben mü��en;UÜcebérdem,
wird dâs Flei�channo gewä��ertund mit Salz
be�treuet,damit das etwa noch zurü>gebliebene
Blut heraus gefogen toird. Aus ebendie�erUr-
fachee��en�ieauch keine Hintertheile von vierfüßi-
genThieren, weil folche der ‘vielen Adern wegen
ni<t von allem zurüfgebliebenenBlut gereiniget
werden können. Das abge�chlachteteVichwird
auch noch unter�uch,ob.an �olchenfein inner»
licher Fehler oder Schaden zu finden�ey,an

welchem das Vich binnen Jahrsfri�thätteverrek-
Fen mü��en.Findet �ichein �olcher,�owird das
Stück Vieh �chonjesffürUuge�inderklâret, und

nicht gege��en,= —.

7 "Beyden legten PunktvndinAn�ehungder
Gefrö�e,finden �ich.zwi�chenden vier Synago-

gen ein-merklicherUnter�chied. 4 +
-

ig
4

: 4/Neligidnszu�tand,4. B. Ce Weil
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Weil Mo�c8 zu drey ver�chiedenenmahlen

ange�chrieben, man �ollkein Ziegelein in �einer
Muttermilch kochen , �oenthalten �ichdie Juden,
der allerentfernte�tenVermi�chungdes Flei�chsmit

Milch.

“

Jüû den Talniudi�checnDi�putationen

finde man einige betreffende das Federvieh ob

Folches“mit-darzuzugehörtoder nicht. Es i�taber

bey der Nation zur reAEREERegul angenom-

men/ daß
i

Beyallen zweifelhaften Vorfällen, was

__Art �olcheauch �eynmôgen, lieber zu viel

thun als zu wenig und nichts auf die leichte

_Seite zu nehmen �ey,damit man gewißund

�icheri�t,es ge�chehenichts Unrechtes.

Die Juden zählen nah Er�chaffungder Welt ge-

_“genwärtigdas 5539. Jahr.“ Jhre Zeitre<nun-
gen �indná MondenJahr zu 354 Tageauf ein

Jahr gérechnet.Sie theilen demnach die Monas

the zur Hälfte auf 29 und 30 Tage ein. Damit
gaber dié Fe�tTage nicht beydie�erEinrichtung in

veränderlicheJahrszeiten fallen mögèn,�ower-
den alle 5 Jahr zwey Monate einge�chaltet.

Der éinzu�chältendeMonat folget allemal na<

dem �e<�ten, und führerauch de��enBénens-
©

nung, damit O�ternjederzeitin Frühling eintref-
fen muß. Ju welche Jahre die�eMonate einge-
�chaltetwerden, und wie es-mit übrigenoder fehz
lendènTage zu halten i�, "wo in einem Jahre
mehr als �ehsMonathe' zu29’ oder 30 Tage ei»

fallen., damit man! ‘denènRRE ‘gleich
„Fomme 5
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fommez. dazu �indfe�tge�ezteReguln be�timme,
von, welchen die vornehm�tedie�ei�t: daß der
Neujahrs-Tagniemals auf einenSonntag, Mikt-
wochund Freytag fallendarf.

Als die Nation noh bey�ammenwohnte,
war es nicht voraus be�timmt, welcher Monat
29° vder zo Tage haben follte. ‘Es fam darauf
an, wie die zu Jeru�alemniederge�ezteSanhes
drin (Senatorenz) den neuen Mond entweder �el-|

ber zu Ge�ichtbekommen, oder durch ange�tellte,
Aufpa��erbeobachten: lie��en. Hieraus ent�tand:
die Unbequemlichkcit, daß an entfernten Orten,
wo die Nachricht nicht zeitig genug hinkommen
konnte, ob der verflo��eneMonat 29 oder 30 Ta-

ge hatte, in dênMonathen, wo Fe�ttageeinfielen,
der dazu be�timmteTag zweifelhaftwar. Die�en
abzuhelfen, hat man die- Regul „lieberzu vi
zu thun, als zu wenig®zur Hand genommen,

'

und die Fe�ttagemit einem Tag vermehret. Das
mit es aber nicht das An�ehengewinne, als wäre.

die Nation getheilet, wenn die nahe wohnende
einenTag weniger, als die entfernetefeyern �olle
tenz; �oi�tbeliebet worden, daß die ganze Nä»

tion au��erim Tempel zu Jeru�alem,jedes Fe�k
einenTag länger feyern �ollte, Jn nachfolgenz
den Zeiten , wo der Kalender genau und richtig
be�timmti�, hat man dennoch den vermehrten
Tag nicht ab�chaffenwollen, nah dem einmal

Nene Sas »keinéeingeführtenGe-
bräucheabzu�cha��en,

e AE

Cc2 Die�er
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Die�erzugegebeneTag, und der Jhm fal�ch

gewordeneBericht, daß gegenwärtigdie Juden
dás O�terlammauf zwey Mahlzeitén ‘verzehren,

�indes, die den Marquis d'Argent zu fagen

neeauia�
enz

¿Daß Mo�es,wenn cr jezt wieder er�chiene,
�eineeigeneGe�egenicht mehr erfèénnen werde,“DinvermehrtenTag-feyern die Pohlni�chenund

Teut�chenSynagogen eben �oheilig: und �trenge,
rvie die wirklichverordnete, die Jtaliäáni�chenund

Potktugui�i�chenaber mit etwas weniger Eins

RGE:
o

í

<idrazin

vazitl“Achtund
d fiebenzig�teBrief.

L,fahre fort, Jhnéènjüdi�cheNeligionsnachrichten zu geben.

Her Öberlandrabbinerin Berlin hatbey
der Nation eit gro��esAn�ehen.Et {lichtet die
mei�tenStreitigkeitennach jüdi�chenGewohnhei=z
ten. Seine Ent�cheidungwird zwar für rehts-
fräftig gehalten; inde��engilt ex nur als der

Spruch eines Schiedsrichtérs® Wollen �ichdie

Partheyen beydié�emSpruche nichtberuhigen,�o
Éônnen�ie die Sache aus Kammergericht.bringe.
Die Voll�tre>ungdie�esUrtheils kann da��elbe

und mit Requi�itiondes ordentlichenRRE
der

{

Audebe�orgen,—
TA

‘Doch
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‘Doch be��eri�tes, — und Sie können al-

les, was hieher gchört, um fo viel leichter über»
�chn„wenn ih Ihnen den Be�cheidder 1757 an

das Kammergerichtin Berlin über dic Gerecht�g-
me eines Oberlgndrabbinersgegangeni�t,hier
mit�chi>e. A

:

Be�cheid
an das preußi�cheHofgericht úber die: Yurtsdifktió

des da�igenRabbi, Î

Berlin, den 5ten Jun. 7574
we 2A

(Friederich,Königin Preu��en,2c. 2c. Un�ern2c. 2e,
Aus Euremallergehor�am�tenBerichtvom 26 Fe:
bruax‘die�esJahres., und denen dabeyeinge�and-

ten, hiènebenwieder zurü>gehendenAkten, �ind
diejenige Juríisdiktionsdifferenziendes mehrernzu

er�ehengewe�en,welche�ichim verwichenemFahr,
zwi�cheridem da�igenRabbiner, hèrvorgethanhas
ben.Gleichwiees nun bey �olchenhaupt�ächlich,

- ‘aufdieBeantwortung der von EuchUn�ererbot=-
eigen Kammer vorgelegtenund Blätt‘48 und 46

"der Akten befindlichenFragen ankommt;* �ohaben
Sir zu �olchemBehuf, und damitJhr, auch
in anderendahinein�chlagendenFälleneine gewi�-
fe Norm habenmöget dein Ab�chti�tange�tlo�
�enetPrincipiaentiverfenla��en,elcheir über-
‘all bewilfiget, und'aus �elbigemnur gedachteFra
gen hiemitfolgenderge�taltent�cheiden;

Cez (- Er�kens,
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|

Er�tens.
Daß,in�oferneinemRabbi ein 'Arbitrium;odèr

“Kognitionin Streitigkeitenzwi�chenJudenüntér
�ih,nachgegebenworden, �olchesohne Béden-

Éen,auf fremde�owolals einheimi�cheJuden, �ich
er�trecfenfönne, SERE TE

:

Zweitens.
Hâttebilligdas Privilegium des dortigenRab-

‘bi zu áa. Zenommen werden �ollen,weil. aus �ol-
chemdie�eFrage�ich�elb�tent�cheidenmuß. Jn-
zwi�chenerhelletaus demjenigen, was die Kriegs-
und Domaîínenkammerberichtet, �oviel, daß ihm
die Kognitionin Geld-und Schuld�achen,�ounter

zehenReichsthalergehen,darinn nicht eigentlich
ver�chrieben�ey,mithin kann er �ichau) �olcher

nicht anma��en, weil dergleichen im Generalpri,
vilegiumvom Jahr 1750. keinem Rabbi. bcyge-
leget, und.was nachherim Jahr 1751. den hie-
�igenper�pecialeprivilegiumver�chriebenwot

‘don,nichtauf,andere zu extendireni�t; eben�o
wenigkann er in dergleichenfleinen Handlungs-
Fachenerkennen, weil �olchenur alsdenn zu obgé-
dachten kleinen Geld- und Schuld�achenzu rech-
nen �ind,wenn ihm in die�eneine Kognitionbey-
gelegt worden. Wenn aber un�eredortigeFame
Mer vermeynet, daß.ihmwenig�tensper modum
Pali & compromi�lizu erfennen zukommez�o
Fann �olchesum �oviel weniger�tattfinden, als

die im Generalprivilegium,Art. 31. �einemAx«
bicrium überla��eneSachen,dieGeld-undSchuld-
�achenkeineswegesmit unter�ichhaben,'und mán

dem
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dem Rabbi dasjenige nichtwieder icli,
was von �einem:Arbitrium ausge�chlo��engeblie=
‘ben,und ihmzurExten�ion�einerKognitionadzula��en, ‘gar Ciesrath�ami�t.

“Drittens,

Kann zwarder�elbeinFnjurien�achen, die Par
theyenvergleichen,einer rechtlichen Erkenntniß,
oder Be�trafungdarinn aber kanner �ichfeines-
weges anma��en,weil ihm �olche�owenig im Ge-
neral-. als Specialprivilegiumzuge�tandenwor-
denz; �onderner mußin Ent�tehungder Güte, die
Sachean das ordentlicheForum verwei�en, es �ey
daun, daß�olcheZujurien, wegenRitual�achen,

fo in der Synagoge, oder in einer Privat�chule,
wo dergleichenzu haltenerlaubt i�t,vorgefallen
wären; jedochdaßalsdenn, wenn jemandáneine

:

Geldbu��e, welche über fünfReichsthalergehét,
verurtheilet werden“�oll, �olchesjedesmal nach
Maßgebungdes GeneralprivilegiumsArt 3 1..mit

Vorwi��ender ObrigkeitjedesOrts ge�chehenmü�-
�e;daferneaberein dergleichenStraffälliger�ich

wider�pen�tigerzeigen;,und die ihm auferlegte
Scrafe, welchenicht-überfünfReichsthaler �eyn
muß,niche erlegenwollte; �ohat der Rabbi �ol-
chesbeyder Regierung,oder Magi�tratdes Orts

anzuzeigen, und die�edem�elben.dazu alle

EMHandzu lei�ten, o |

“Viertens:

ZitaNu�ebiwnindes modi procedendi,�ofanu
darinn,weil, ünd wenn dem Rabbinur geringe

i} Cc 4 Sachen
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Sachen zur Kognition nachgela��en�ind, kein

�chriftlicherProceß, �ondernnur ‘ein �umniari«
fes Verfahren �tattfinden, wobeydie Partheyen
mündlichad protocollum zuvernehmen,der Bes

�cheidvon dem Rabbi ordentlich abzufa��enund

zu publiziren, die Protofolleund Aften einevon
dem andern recht�epariren,und übrigensvon“al-
len eine ordentliche Regi�trarurju halten. Die
Zuziehungder Aelte�ken.i�tauch daber um fo viel:

wenigerzu ge�tatten,als �on�t�olchesauf eine ovs
dentlicheGerichtsfißunghinauslaufendür�te,wels

cheaber der Ab�ichtdes Generalprivilegiumsfci-
nesweges gemäßi�t,noh gemäß�eynkann. Jes
doch bleibthievonder einzigeFallin Ritual�achen
ausgetomimen welchervaherauch im Genere�
privilégiumau8gedrut i�t,und bey welcherndie

Aelce�tenzuzula��en�ind.

«Fünfteäms0-- SE

-_ Vobrigens'aberhat der Rabbikeine Gerichte,
und es lâßt�ich�olchesaus der ihmund denenAels
te�tennachgela��enemKognitionin Ritual�achen

_ keineswegesherleiten,mithinfönnendie Lehrern
auchnicheals ‘ordentlicheGerichtsbey�ißerange-
�ehenwerden.“Vielmehrmußder Rabbialles,
‘waser nach�êinemPrivilegiumzu thun berechz
tigt i�t, älleïn verantworten, und MA EEnen Aelte�tenfein votum pronunciativum�eu
ñumerativum zugé�tariden'wérden,weil ecs �on�t
ebenfallsam-Ende-aufeine ordentlicheGerichts-
Haltunghinauslauüfenwürde, ©Daheroauchdié

hie�i-
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“hie�igegelehrte:A��e��orennur dâzu“be�timint�ind;
damit der Rabbi die jüdi�chenGebräucheund Cé«

remonien mit ihnenüberlege, da hingegenan an«

deren Orten, wo dergleichennicht yorhanden,
nichteinmal angenommenwerdenmü��en,

pi Séch�tens.E
‘Ueberdie �ech�teFrage i�tbereitsin! dem mehr
allegiréen31 Art. des Generalprivilegiüms/daß
die Partheyen�ichüber den Aus�prüchdes Rabz
biners, per modumM�implicis:quévelaz;beydeni
Rechtsforum laperiusbe�chwérenfönnen„ undies
‘vêr�tehet�ich'dabeyvon-�elb,daß;wenneineoder

andèéreParthey in dénenallda benanntenSucce�-

�ions-und übrigenin die: -Landésgeféßecin�chlä-
genden Fällen, mit-derwillkührlichenEvkenntniß

eE welche,wiebereis „obengedacht,
deutlichabgefa��et�vnmuß,nichtzü�riedeni�t,
adforum &quidem�upérius,obnean ein fur
esFatale gebundenzu�eyn, jedoch,daßes wes
mig�tensbinuenzweyMonathHeye,provozi-
ren, ingleichenbeyillegalenFn entlrüngen,Thel
lungen und Bevörmundungen�ichda�elb�tbes

Schwerenföónne,„worauf.denndas judicium fupe-
xius die Aktenpon demRabbiabfordern, und in
der Sache rechtlicherkennenmuß;.„-Fallsauch
einem Rabbi in �einemSpezialprivilegiymeine
Kognition und Ent�cheidungimgeringenGeid-
und,Schuld�achen-beygelegt�eya�ollte,�amú��en
Hoch�olche„ in An�ehungdes zwi�chendeneuPar-
-Gitñ9v

a

E theyen
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theyen:�treitigenIntere��e;�ichGide
übergehen

: OEES
|

t-ti ‘Siebenter.
“KannfiniRabbi,weilerfeineordentliche"icin hat, eine Execution, Voll�tre>ung
zuge�tandenerden; �onderner muß darum den

ordentlichenRichterder Fudenin Ju�tiz�achenre-

quiriren, und die�er�olchevoll�tre>enla��en,wenn

‘nemlichin:-denen-Sachen, �o-per“modumarbir

tri abgemachtworden, zwey ,Monac verflö��en,
in denen übrigenderKogniciondes Rabbiners über-

la��enenSachèn-aber , binnen- zehn Tagen nicht
ad forum -�apériusprovozirt worden i�t,- und-be-

darf és in-�olchen-Fällennicht as einerARREi

SARAGABEN
j

ui ?
i Achténs.

“Die alteFrageerledigt�ich.dadurch,daßatiwiedenenPartheyenunbenommenif , �ichunter
�ichzu vergleichen, zu �olchemVergleichZeugen
u nehmen,und den�elben�chriftlichaufzu�eben,

9 A IO,von dem Rabbige�chehenneé -Neuntens.
“DerVergleichFann von ihmvVliuGAR ub

mit der Wirküñngniedergé�chriebenwerden, däß
die

aet daraus‘zude��enPEEverbüti-deh�ind."9 ehnéens.
Wie derie denen jüdi�chenParthehenó0l

fre)�tehet, unter �i< �elb�t.eine poenam con-

ventioO-

t
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wentionalem zu�eßen„der Nabbi hingegen�olche
Zu verfügen, eben�owenig‘befugti�t,áls úber
die Frage: Obgegen Erlegungder�elben,derVer-
gleichaufge{fäbenoder gehaltenwerden �olle,vecht-
lich zu erfennen;�ondernvielmehr�olchesin foro

ordinario �uperioriausgemachtwerdenmuß.

Eilftens.. nn) 11:

Die eilte Frageerhältaüs der Ent�cheidlinig
dèr vorhergegahgetienihrehinlänglicheErlédi-
‘gung; zumal, wenn die Rabbinen�ichdärütäh
zi verhaltengenau angéwie�en,und zugleich‘be-
deutet worden, daß�ie,wenn �ie�ichnicht dars, -

nach achten, oder.Jllegalitäten.begehen�ollten,
jederzeitunausbleiblicherechtliche.Ahndungund
¿Be�trafungvon demjudice �uperiorizu gewär-
tigen haben�ollten.

6 EDids uGa IIO

_“Fhrhabtal�ohiernachdéndottigenRabbinén
‘undJuden�chaft,wie nicht wenigerdie Uniter-
richtegehörigzu be�cheiden,und wird Un�eredor-

„tige Kammer aufgleichemFußaus Un�erGe.
neraldirektoriumin�truiretwetden, Sind 2c.2.
Berlin den ten Jún, 1754

#8

ad mandatum —

v.„Jacriges..

Andas preußi�cheHofgericht.ni
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6/7 Ya Bekliù!-haedie jüdi�cheGeineine fi<
duch öffentliche�chrgut eingerithteteArmenan-
„�tálten‘ausgezeichnet,von denen “ih Jhnen hier

AG dasnôthig�teanführen-willz=;

Die berlin�chejüdi�cheGemeinehat nicht
nutdffentlicheArmenan�talten, zum be�tender

ganzen Gemeine, .*errichtetz �ondernes giebt

auh unter der�elbenGe�ell�chaften, -welche-aus
“inemfreyenTriebder Wohlthätigfeit,,ent�tan-

:

den�ind,unddie Ver�orgung.derArmen, als
eineNE anEENMesals eine,„Hpt�esplen�ilicheHandlt0aanten: E

À

LC FAL
É: è

:

“Die:AnzahldüE Sculli
i «plebätizenGefell�chäfténund “mildenStiftun-
“Jèit,dréenEintünftetheils’ vondéninonatlichen
Beyträgen,thèils von den Ge�chenkendutch Ved-

mächtni��e,theils gus den. Armenbüch�en,theils
Pou:denEinkaufgeldein den Gefell�chaften,‘vilevon.denLeihgelde.Fürgetoi��e-Ge�chirre,UG.

Hergenommean| werben,er�tre>et�ichohngefähr
anf.zwanzig,von.welchenih LLA AMF“folgendeanführenwill, Sa

;

CE Er�tgns,Lautahg

Y EineallgemeineArmenan�talt,oder Allmos-
�en,weléjégon der Gemeine jährlih verarmten

Mitbürgernund Wiktwenmitgetheiletwerdenz
auch Allmo�cn,wêl<e"denfécinden:Armenian

den, Toren gereichtwerden,Am RAEM tore
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thoréhat dië Gemeine cin Haus in welc<êèmdie

Fremden ,
‘ bé�ondersam Sabbath, au ihrên

Fe�tên,und voriéinlich an den O�fterfeyertagen;
äufallgemeineKo�tenge�pei�etwerden. ra)

a

Zweytens::

“DagLazareth„ welches dieGeméitieinitE��en
6s Trinken ver�orgetz von den audera Unko�ien
aber nur cinen Theil trägt , weil das Ucbrigevon
der folgenden Ge�ell�chaftbe�orgtwird. (Es
werden - auch fremde Kranfenin da��clbeaufge-
nommen)i

Ö
i

aérriGdicE
A

BRE E
:

* Rg EES

Eine. Ge�ell�chaft, welchedie cleats
* Verpflegungder Kranken,aus .déèr Gerneine
über�ichnimmt. Sie be�tehtaus mehr, ‘als

hundert Mitgliedern, - Werin �elbigeraufgenom-
Z

men werden will ;" dex.bezahlt.ein geringesEin-
trittsgeld, weil:esbeyder jüdi�chen| Gemeine.ür
eine Ehre gehaltenwird„ ein. Miegliedder�el!ci

zu �eyn.

-

Die�eGe�ell�chafthâlt ihren cigeneun
Arzt, Wundarzt, achtKrankenwärter,und zwölf
Krankenwärterinnen,Sie hat be�tändigKlcie
dungsftücke, Betten, und Erfri�chungenvortâ-
thig. Sobald jemand in- dei Gemeinefrant
wird ¿ und- es, dem Vor�teherdie�eèGe�ell�chaft
anzeigen lä��et, �o-mußdie�ertäglichvepnialiu
ihmgehen, und für die BequemlichkeitdesKray
Fen�orgen;inp zes Zug td aui caatillsLN s

e 24 +

nace
EA Nimmt

>:
#
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Niüinmt: die Krankheit zu :- �omü��en,no<
ohnéè:den Krankenwärter, alle zwey Stunden,
Tag-und Nacht hindur<, zwey Mitglieder der

Ge�ell�chaftdur<s Loos gewählet werden, den
Kranken, (wenn er keine an�te>endeKrankheit

hac) zu be�uchen,alle möglicheMittel zu �einer

Gene�unganzuwenden, ihn zum Todezu bereiten,
�einTe�tamentzu be�orgen,u. �1. für die�es
Alles bezahlt der Arne nihts.* Der Reiche giebt
einen belicbigen Beytrag zur Ge�ell�chaft.Die

Miktgliederdie�erGe�ell�chaftbefleißigèen�ichdeë

Reinigkeit déc Sitten, und- es wird Niemand

unter �elbigeaufgenommen, welcher �ich‘eiñes
Betruges gegen cincu Juden, oder Chri�ten�chulz
dig gemacht hat. Die Frauenzimmerhaben eben

eine�olcheGe�ell�chaftunte.�icherrichtet.

Viertens.
Die Stiftung zuniUnterhaltder Dürftiget

verforgetdie Hausarmen mit Brodt, Holz, und

andern unentbehrlichenBédürfüi��en.Aus verz

�chiedenenFamilien �indactzéhnHausväter bez

fellt, bey welchen�ichdie Armen, welche'von

die�erStiftung Wohlthaten genie��enwollen,
meldenmü��en.Die�ezeigen ès den Kaßirernan,

Shnedie Namén'der Dúrftigen'angebenzu dürfen,
und erhaltenfur-dié�elben,‘nachdem Verhältniß
det Haushaltung, und der Anzahlder ‘Kitider,

wöchentli<hdas nöthigeBéödt, Und für jedes
Jahr hinlänglichesHolz.““Es toïrd ihnenáber

Re nichtin Natux gegeben: �ondern�tebe-

fommen
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fommen gewi��eZeichen, wofür�ie,beybe�timm-
ten Bäckern für jedes Zeichen ein Zwéygro�chenz-
brodt, und bey den Holzverwalteru das darauf
angemerête Holz rhâlten.* Das Fuhr - und

Hauerlohn wird ihnen ebenfalls gereichet.Bey
nahe werden wöchentlichvierhundert�olcherZei-
chenausgegeben, und jede arine Haushaitung
befômmt jährlicheinen halben, auch wohl einen

ganzen Haufen Brennholz.  Jhren Fond hat
die�eStiftung. Er�tlich;Voù einen wöchentli-
chen Beytrag- mildthäthiger Per�onen. Zweyh-
tens: Von freywilligenGe�chenken,in der-gro�-
�enSynagoge, auch andern religiö�enVer�amm-

lungen. ‘Drittens: Von einigen Kapitalien; die dec

Stiftung zum be�tenge�chenft,und be�tändigauf *

Jutere��en-ausgethanworden �ind. Viertens:
Vornehmlich aber von:einem ausgébreiteten Han-
‘delmit O�terzucker.Die�enZuckerla��endie Vor-

�teher,zum!Gebrauch: der jüdi�chenNation: an
den O�terfeyertagen, inden hie�igenZucker�iede-
reyen verfertigen, und: verkaufen“den�elbenn
ihre Mitbrüder', ‘größtenthéils-au��er“Landes,

nach Pohleù„- Böhmen , Oe�terreich,u. a: i.

Jum be�tendie�erStiftung. Sowohl die Vor-

�teher,als- die Kaßirer ‘der Stiftung, ‘�indan-

Ge�eheneHausväter aus der Gemeine, die.ibréin
Ae OS ver�tehen.

Tin

its

Hnos “Fünftensae LES
“EineGe�ell�chaft;die fürden Unterricht-in

HSN �orgt,“Alle Kinder werden“

Age
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geldlichuntérwie�en,‘wozuME hnRRE
CIE E

15-ne

OT E Subliens,
EineGé�eltfthafe,die de ArmenHémbden

andanderéUE Kleidungs�tütkei
»

_ Sitbéntéts.
Eine:Ge�ell�ha�t- dit: âufeine �inureirhe

avail,den:Armén Gutes thut ;: ohne daß es je-
‘mand erfährt, wodur< mán=7-ihnen ‘al�odie

Schaamrxöthe“er�part: Wenn: jemaud- Trauer

beföómmet,;«da éx/7 vermöge des Ge�cbes, die

‘er�ten- �iebenDage? nicht ausgehen- darf; odèr

wenn de��enFráäu inden: Wochen-liegt, und êr

“al�ó-�chwereAusgaben hatz: �owerdcn ihm:von
cinem Vor�teherdet Ge�ell�chaft,zwey Büch�en
zuge�andt;wovon die eine-voll Geldes i�t,und
die andere �oviel enthält , ‘als dem dürftigen
Hausvater' zugedacht worden; zut zweyten wird
ihm der Schlü��elver�iegeltzuge�chi>t.Dérx

Arme nimmt aus der Büch�e�oviel, als et bez

baëf, leget. das“noch übrig bleibende Geld in die
er�te-Büch�e,'und �endet�iedem Vor�teher“zw

Der Reiche: nimmt ebenfalls das Geld aus der
áweytenBüch�e, und: leget esin diexer�te:z:thut
auch nach Belieben ein Allmo�enhinzu. Dá nun

die Büch�eim ganzénJaht nur einmal geöôfnet

 Wwicdè-�oétfährt üjemand, wér'etwäs hetausge-
nöôiümen,oder hineingelegthat: Die�e

hefeMéiClig
Í

�<aE



|

Acht“und�iebenzig�terBrief, 4x5

�chafthâlt übrigensnoch GERNERirsfammlungen,

:
Achtens.

i

Die Beerdigungsge�ell�chaft, tvelche �ich
mit dem Beerdigen und Reinigen der Todten bes

�chäftigt. Der Arme bezahlt weder �eineStelle
auf ‘dem Gottesacker, noh �einSterbekleid.
Der Reiche giebt nach. Belieben. Von die�ér
Ge�ell�chaftwird au< im Winter Holz und Geld
den Armen ausgetheilet.

Neuttens.

Die Stiftung zur Aus�tattungarmer Mábi
chen. Jährlich werden drey Mädchen ausge-
�tattet, und jede békômmt zweyhundertbis drey-
hundert Thaler. Auch genie��enarmeMädchen
‘aus der Provinzdie�eWohlthatz �ieerhalten
aber nicht �oviel, als die hie�igen.

“

Die�eGe�ell�chaftverleihet Zinn und andere

Ge�chirreauf Hochzeiten, und das dafür-einfom-

ménde Geld wird zu ihrenVtt Ab�ichs
‘ten angewendel,

_Zehntens, :

DieHeyrathsge�ell�chaft,be�tehtaus zwey-
hundertarmen ,

und reichen Hausvätern, Werx

�eineTochter verheyrathet, der erhält von jedem
Mitglied der Ge�ell�chafteinen Thaler. Die�e

“aweyhundertThaler werden ihm, acht Tage nach
“

Riligionszu�tand,4. V- =. DS: „Der
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der Hochzeit von dem Vor�teherder Ge�ell�chaft
eingehändiget. Es dürfen-aber jährlichnur acht
Mädchen verheyrathetwerden :. jeder Hausvater
darf nur cine Tochter einkaufen , und die�emuß
-dás zehnte Jahr noch nicht über�chritten‘haben.

Eil�en :

dita EineGe�ell�chaft, welchearmen Studiren-
den ein Gewi��esmonatlich reicht.

Iwölftens.

Eine nochnicht langeerrichteteFrey�chulefür
vier und zwanzig arme Kinder. Sie hat drey

Direktores, und drey Ju�pektores. Vor der

_Handwerdendie Kinder im Schreiben , Rechnen,
undin derhebräi�chenSprache unterrichtet. Die-

fähigenKöpfe�ollenauh in andern Sprachen,
in der Mathematik,und in. den freyen Kün-
�teneinen Unterrichterhalten,

i Dreyzehntens.
_Hieher gehörtauch die Frey�chulebey des

‘Herrn ‘BenjaminVeitel Ephraim Manufaktur
"

von brabanti�chenSpitzen. Ju die�erSchule
tverden die in der Manufaktur arbeitende Kin-

der, �iemögenJudenoder Chri�ten�eyn, im Le-

�en, und Schreibenunenkgeldlichunterrichtet.

‘

#-

„Neun
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Neun und �iebenzig�terBrief.
“K. in Preu��en,den

|

1779,

Mein werthe�terFreund!

Si haben vollkommen Recht, wenn Sie von -

meiner abermaligen Rei�enach Preu��enmehrere
Beobachtungen erwartet haben, Freylich habe ih.
Gegen�tändegenug gefunden, die mir manche nicht -

unwichtige Bemerkungen veranla��ethaben. - Mein
Tagebuch i�tauch wirklih damit. angefüllt. An.
Zeit uad Um�tändenhät:es allein gelegen, tvelche.-

- ‘mir-nichthaben ver�tattenwollen, meine blos aufs.
Papier geworfne Gedanken in Ordnung zu bringen.
Ich will Jhuen al�o�olchelieberganz rohiaia:len, -als längervorenthalten,

Die eifrigen Vertheidiger des Einflu��esder

Luft und der Himmelsgegendauf Denkungartund'

Ge�innungder Völker, lade ih ein, mit mir noz
einmal eine Rei�edurch die Mark und Pommern,
nach Preu��enanzu�tellen.Zuverläßigwerde ich:
�ieihresJrrthums überzeugen. Was für ein Uns

ter�chied,den eine nihts bedeutende Entfernung-
y

wénigerMeilen ällhierbemerken lä��et,in die Vers
fa��ungund den ganzén�ittlichenZu�tandder Bez
wohner des Landes, die einer und der�elbenLuft
genie��en,unter einem Grad wohnen,

Dd 2 Freys
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Freyheit, Freyheit i�tes, die vorzüglichda&

�ittlicheWohl der Men�chenîn ge�ittetenLändern

be�timmt?Freyheit im. Denken, Freyheit zu hans
deln, Wo der Landmann nur ein Sklave �eines
Edelmanns und Gebieters i�t;wann Blindheit des

Aberglaubens die�esJoch noch be�chwerlichermacht,
und dem unglücklichenBaucx anno) das Wenige
entziehet, was er von �einemSchweißund Blut

mit vieler Mühe und Li�t�cinem�irengenJunker
zuverheimlichen gewußt: könnenSie Sich wohl
da�elb�tZufriedenheit, Vergnügenund Glük ges

denken? Unzufriedenheitgegen alle Men�chen,Haf,
Rache, Verzweifelung, ein bd�csund tücti�ches

Herz entde>t �ogleichder allcrer�teAnblick, ‘�o;
daß ih Jhñen, mein Werthe�ter!wann wir die�e

Gegenden durchrei�enwollten, �ogleich,ohne zu

roi��en,in welcher Provinz wir uns befänden,aus

dem Anblick und dem Verhalten der Einwohner �as

gen roollte, auf welchem Grund und Boden wir

uns befänden.

-

Kann ih auh no< die Wohnune

gen und das bebaute Landder Bewohner anfichtig
werden, �o�olles mir niemals fehlen, -Jhnen recht

zuverläßigzu �agen, was für Unterthanen die Bes

wohner. �ind,zu welcher chri�ilichenNeligionspar-
they �iegehdren, Und, Freund! wie traurigz

“wann auch �elb|Men�chenvon Geburt oder ver-

meyntenhdherm Stande in niedrig�terDürftigkeit
und allen damit verge�ell�chaftetenBe�chwerden,eis,
nen gro��enTheildie�erGegenden ausmachen!

"5

Nun
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‘Nunerachten Sie leicht, was für eine Er-

munkerung meinem niedergefchlagenenGei�ie,was

für eine Erquickungmeinem gefränftenAuge�eyn
mußte, wann eine Entfernungvon ein paar Mei
len mich auf einmal in die anmuthig�tenGegenden
ver�eßte,mich wiedèr unter wahre und gute Men-
�chenbrachte! Und was fur Gegenden waren es,
die einen �olchenKontra�tdarboten? Alte Königl.
Preußi�cheProvinzen, und �ogenannteNiederun-
gen und Werder! Und die Einwohner, �ogenannte
Kälmee ; �eitundenklichen Jahren allhier an�äßige
‘Koloni�ten, die aus weiten Gegendenver�chrieben,

quit vielen Freyheiten allhier ange�eßetworden, und

ihre Freyheiten mehrentheils bis' auf die�enTag er-
halten ! “Von welcher Kirche aber? Gar nicht
Fragens werth; �icherProte�tanten, oder Menno-
ni�ten! Religion ,

: wahre Religion, von einem

vernünftigenReligionseifer geleitet, finden Sie

Hier, Freund! Und wollen Sie Sich von dém gu-
ten Einflußüberzeugen,den eine gottgefälligever-

nünftigeNeligion auf die ganze Denkungsart des

Men�chenvon jedem Stande mache: fo will ih
Sie zu einem und dem andern Wirthe in Dorf-
‘�chenkenhie�igerGegenden führen, wo Sie von
dem Wirthe, der Wirthin und feinen Kindernmit

auffallender Artigkeit werden empfangen und be-

gegnet, mit vieler Vernunft und Ueberlegungin
angenehmer Unterredung über ver�chiedeneGegen-
�tände,�elberüber Religionswahrheiten, mit gu-
‘ter Ein�ichtwerdenunterhalten werden, Und in

x Dd 3
2

den



429

|

Achtzig�terBrief.
7

:

den kleinen Städten unter den Adlichenz welche
gute Erziehung!Wasfür feine Sitten !- Wie viel

Kenntnis und Wi��en�chaft!Was für ein guter

Ge�chmack!Was für Men�chenliebein ihrem Be-
tragen! .

Hier brecheich ab. Ein Gemähldewollte ih
Shnen nur entwerfen, nicht auszeichnen. Vielleicht
finden Sie blos Striche, Es mag �eyn, Nux

gewißkeine fal�che, An meinem Pin�el,oder viel-

mehx an meiner Reißfeder werden Sie gar leicht
eine zitternde Hand entdecken, Kann ich dafür,

daß: natürlicheSchwachheiten und Mängel mich
drücken? Leben Sie wohl, bis ih Sie von Preu�s
�ennoch einmal in furzemunterhalte,

— - —_——

“Acui�taBrief.
E, den 1779

tieb�ter.Freund!

Nurmit einemWortehatte i< in meinem Leis
Fern der Mennoni�tengedacht, und Sie fa��enmich

auch. �ogleich.béydie�emWorte, Unrecht haben Sie
gar nicht,daßes ZhrenFreunden�ebrangenehmfals
lenmü��e,von die�en�o�ehrmerkwürdigenLeuten

, zuverläßigereNachrichten.zu erhalten, als - un�re

Schrift�tellerunsdavonmittheilen, Jch erinnere
mich,
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Äzrt

mih, daß mir vor einigen Jahrenvieldaran ge:
legen war, die Sekte der Mennoni�tennäherkens
nen zu lernen.  Jch habe�icheralles davon geles
�en,was ich nur davon auftreiben fonnte. Und

bey dem allen hat cin einziger Tag, den ih mit

die�enLeuten umgegangen, wich eines ganz andern
belehret. Oft werden Mennoniten von demges
meinen Haufen un�ersVaterlandes mit den Herren-
hutern in eine Kla��ege�etzt; oft werden �iefür die

Wiedertäufer,Jn�pirirtenund �on�tigeKetzergeo
halten, Nicht zu bewunderen, da wir 50 Meilen
im Umkrei�ebey uns von feineMennoniten wi�-
�enzund was man von die�enerzählet,nur etwas

ähnlichesmit jenen hat, Jude��en�ind�iedochin
Lehr�ägen, in ihrer kirchlichenund bürgerlichen
Verfa��ungvon den Herrenhutern ‘und übrigen
Sekten ganz ver�chieden, Ehemals war blinder
Religionseifer und Mangel der Duldung \{uld
daran, daß die�erecht�chaffeneChri�tenund gute,
einem Staate �ehrvortheilhafte, Bürgerbey uns
Éeinen Eingang gewinnen konnten. Gegenwär-
tig — verfolgtman nicht. — Herrenhuter nimmt
man auf und an; Mennoni�teuaber wird man,
au��erden bereits An�äßigen,nicht ins Landzuzie-
hen �uchen. Le�enSie meinenBrief.“ Politi�che
Ur�achen,Polizeyverfa��ungenmöchten‘es wohl
verhindern, daß die�eSekte �ich�chrverbreite,

Ohngeféhr trug es �ichzu, daßich beyder
Nükrei�evon Königsbergeinen Rei�egefährtenbé
fam, der in dexNiederungim Elbingi�chenWers
der an�äßigwar,

:

Dd 4 Ermü;
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Ermüdetvon der Rei�e, nahm ich �eineehrs
licheEinladungan, bey ihm einige Tage auszus-
xuhen. Bis dahin hatte ih in den Gedanken ge:

fanden, daß ich mit einem wohlhabenden guten
Bauer „. allenfalls Schulzen gerei�et�ey. Wie

veränderte�ichaber meine Vor�tellungzu meiner

BVe�chämung, daß ich meinen Mann nur nach �ei-
ner äu��erlichenKleidung beurtheilet hatte , als

wiv nicht weit mehr von �einemWohnort entfernet
waren. Die Seinigen erwarteten �einerin gewi��er
Entfernung. Wie wurde ich nicht entzückt,als ih
eine chrwürdigeFamiliebey�ammenfand , deren Ge

�ichtszüge,wahre innereRuhe,Zufriedenheit,Seelen-

_ vergnügen,Nedlichkeit

,

Sanftmuth und Liebe zu

…_
erkennen gaben. Alle waren ländlich{let gekleis
det , aber mit ciner Ordnung, Neinlichkeit und

_ An�tand, welche bey mir den Vorzug vor allen

ge�uchtenSchmu> und Pracht verdienet, den wah=
xen Reitzausmacht. Und eben �ohabe ich �ieken-

nen gelernet , da ih nach einiger Zeit in einer Vers

�ammlungein paar hundert der�elbenzu�ammen
antraf. Die Mannsper�onentrugen die Haare
reinli<han den Kopf herabhängend,

'

abge�tugt;
Rock, We�teund Beinkieidervon �{hwarzgrauen

guten Tuche. Die Frauensper�onenalle mit eins

ander �hneewei��eHauben von einem Schnitt,
Halstuch,Kami�ölerund Röcke, nach einem Zu-
�chnittgeformet, aber �owohl anpa��end,�o�auber
und reinli<h, daf die�eihre Achtung und Auf-
merk�amkeitauf Ordnung und Wohl�tand,�chon
ein gutes Voructheilfür �ieerreget. Die Umars

Neee

D

: mung
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mung die�erpatriarchali�chenFamilie, die mit �o
viel redlicher Einfalt, fréund�chaftlichenZärtlichs

_feit und innern Gefühl der reine�tenWonne volls

bracht wurde, war für mich eine rührendeScene,

Ich hielt mich in die Familie cines Jakobs vers

�ezet,“DerHingang zur Wohnung meines Rei�es

gefährten,welcher in ununterbrochenenfreund�chaft-
lichen Unterredungen �ichendigte, war be�tändiger
Wech�elneuer empfindlichen réine�tenVergnüguns
gen. Da ich ins Haus, in die Zimmer traát :

wie entzücktwurde ih über die Ordnung, Nein:-

lichfeit und den An�tand, o i< aller Orten an?

traf. Nichts fehlte an Geräth�chaftenzur Be:

quemlichkfeit. Aber alles ohne Pracht,Bey Ti�ch

herr�chtefein Ueberflußin Gerüchten, aber de�to
mehr Ordnung, gute Zurichtung, Ge�chmakund

Neinlichkeit. So wie ih es bey meinem Wirth
antraf , eben �ohabe ich es ohne Ausnahmebey
allen gefunden, zu denen ih von ihm geführetwurde.
Näch�tenSonntags�olltedie Nachtmahlshandtkung
in ihrem Ver�ammlungsortezu Elbing gehalten
werden. Jh erhielt von die�engutherzigenLeuten

ohne Múhe die Erlaubniß, �iedahin begleiten zu

dürfen, und die Ver�icherung, daß ih ihremgan-

zen Gottesdien�tebeywohnenkönne.Washatten
�ieauh wohl vor Ur�ach, eine ihrer gottesdien�t
lichen Handklungenins geheimzu verrichten,wann

�ienur keine Stöhrung in ihrer Andachtbefürchten
dürfen? Jch habeJhnen verge��enzu �agen, daf
ihr Privatgottesdienftzu Haufe mir �ehrerbaulich
gewe�en; und ich in ihrenGefängen,in ihren Ges

Dd 5 bets
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tsformuln_nichts:‘an�tôßiges| gefunden, wenn

ichdie�enund jenen Ausdruk ausnehme; wovon

ja aber auch die un�rigen�owenig frey �ind,und

die wir mit ihnen gemein haben. Die Tage vor

der Kommunion war in ihrer häußlichenAndacht

ejne wahre �tilleWoche, warlich- viel �tiller,gots

tesdien�ilicher, heiliger , als un�ere�ogenannte

Marterwoche.

An Elbing verließ ih meinem Wirth , weil

er mit einem der Diakonenannoch zu �prechenhat-
tee Jch trat; in den Ver�ammlungsort; da die

Gemeinde �chonzu�ammenwar, und bêreits ges

�ungenwurde. Ein Auf�eherempfing und führte
mich durch den Saal, nahe bey dem Katheder, wo

die Diakonen zu �igenpflegen, Die Gemeinde �aß

auf Bänken, Frauensper�fonenbe�onders,Manns;
leute zu�ammen, Was für eine ehrwürdige

_Men�chenge�ell�chaft!Ein heiliger Schauer über-

fiel mich:bey dem ordentlichen �anftenTon ihres
_ Harmoni�chenGe�angs,bey dem- Anblick andachts-

und un�chuldêvollerGe�ichter,denen man - wahre

Rührungdes Herzens aus den Augen le�enkonnte,
ohne affftirte Andächteley.Und �olten Sie es

mir wohl, mein Werthe�ter,verzeihen, wenn ich
�owenig Empfind�amkeithätte haben können,- oh-
ne �anfteRúhrung der Seelen ,

- einen Anblick zu

ertragen , de��enAndenkenmir noh immer ems

pfindlih und. �{ä6bari�t. Mehr als hundert

jungeMen�chen,männlichenund weiblichenGe-

piedein dex.
‘be�tenBlüthe, voller Saft und

Kraft,
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Kraft, deren Wangen und Ge�ichtsfarbeZeugewa-

ren von derjenigen Un�chuld,Zucht und Keu�ch-
heif ; wovon un�reDage auch dem Jünglingo
wenig mehr übrig la��en.Hier kcine vergrei�ete
Jüngliage, hier keine Töchter,deren bla��e�ieche

Farbe das heimlicheund offenbareVer�chuldender

Aus�chweifungenihrer Eltern zu erkennen gegeben
bâtte, Hier éeineverrätheri�cheBlicke! O thä:
tige Religion, wie �{hätbar�ollte�kdu den Men-

�chen�eyn,wenn du über ganze Men�chenge�chlech-
ter �ovielVorzügezu ihrerGlüffeligfeitverbreis

teit !

Als der Ge�anggeendigt war, hielt der Leh-
rer der Ver�ammlung,ein bejahrterwürdiger ge--

�chickterMann einen Vortrag, über einen zu der

_

HegenwävtigenHandlung be�ondersgewählten
bibli�chenSpruch, und ¿war von dem auf den

Ver�ammlungs�aalezu dem Ende befindlichenKa-
theder , oder etwas erhabenenLehr�tuhl,Jch glau-
be wohl nicht, daß er etwas von �einerúber die�e

bibli�cheStelle gehabtenMeditationniederge�chries

ben haben möchte, - Gedacht hatte er aber-gewiß
darüber, Der Vortrag war ‘ohne gekün�telte
Bered�amkeit, ohne Schmuck ausge�uchterWorte,
aber überdacht,aus wahrer: Ueberzeugung, und

aus der Fülle des Herzens fommend. Was Wun-
der; daß ex al�oauch wieder zu Herzen gehen tonn-

te! Und das i�tdoh wohl die

BRE eines
Rs Reed:

a j

Nach
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Nach geendigterPredigt wurde das Nachk-

mahlsformular von dem Lehrerverle�en,welchés
beyuahe gänzlichmit dem Nachtmahlsformular der

reformirten Kirche: überein fam : wie denn über-

Haupt die�eguten Leute den Evangeli�chreformirten
- nicht nur in den Glaubeng8lehren, �ondernauch in

__
ôu��erlichengottesdien�tlihenHandlungen und Ges
bräuchenam näch�tenfommen. Wovon und von

ihrer úbrigenVerfa��ung, ih “Sie noch in cinem

be�ondernSchreiben zu?unterhalten gedenke. Jhre
eigene NachtmahlEhandlung gehet �tarfvon den

unter uns bekannten Gebräuchender Neformirten
ab. Der Nachtmahlsti�chwar zugerichtet , tie

bey die�endas heilige Brodt von Weizenmehl ge-

ba>en, in langen �{hmalenReihen ,
. wie unter

deut�chenund franzö�i�chenReformirten üblichi.
Aberdie�eReihen, oder lange Schnitte Brod, ete

wa 6 bis 8 Zoll lang, teinen vollen Zoll breit,
welche be�ondersal�o.geba>en, �indin gewi��e
kleine Ein�chnitteoder Kerb�chnittegetheilet. Die

Kommunikanten blieben ein jeder auf ihrenSiß auf
_den Bänken. Die Diakonen nahmenTeller mit

�olchenStúcfen Brod , näherten�ihdamit den

Bânken , und reichtenjedesmal dem er�tenauf der

Bank ein folches; der einen Ein�chnittdavon ab-

bra, und das übrige�einemnäch�tenNachbar
gab „ der eben al�overfuhr, wann er einen Eins

�chnittfür�ichabgebrochen. Wenn al�odas Brod
in allen Bänken herum getheilet war , aß ein jeder
denabgebrochenenTheil. Darauf gingen die Dia-
Tonen mit den Kelchenherum, fingen beyjederBank
Barre any
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an-„: ihn deiner�tenzu geben, der- daraus trank,
und ihn �einemnäch�tenNachbar reichte. Jn ci-

ner unbe�chreiblichenStille und Ordnung, ohne
alle -âu��eceBewegung , aber mit de�io�tärkerer
Bewegung und Rührung des Herzens , die aus

aller Augen zu le�enwar , endigte �ichdie:

�eheilige Handlung mit Gebet und Ge�angznach:
dem vorher angezeigt wurde, daß, wenn ja einer

bey Austheilung des Brods und des Kelchs über-

gangen �eynmöchte,�i<derfelbe melden folle,
Denn währenderheiligen Handlung würde �i<
freylichniemand gemeldethaben,“ aus Furcht die

Andacht zu �tdren,und die Stille zu unterbrechen.
Jch bin 2c. 2c,

:

-

Eín und _achtzig�terBrief.
E. în Preu��enden 19G,

Mein Lieb�ter!

$ ie jegigen Menyoni�tentheilet man in grobe
Und“feine. Alle �indin ihrer Kleidung, in ihren
äuffern und ganzen Betragen , ganz �impel,einför-
mig, �chlechtund re<t. Die �ogenanntenGro-
ben mögen�i in ihrer Kleidung und Betragen
dem Bäuri�chenmehrnähern,�owie �iein ge-
wi��enLehrpunkten �trenger�ind,als jene. Es
kommtauch überhauptbeyihnen nichtdarauf an;

‘

Tt

ob jemand in cinem oder andern Nebenpunkte

_

nichf
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niht mit dem- gro��enHaufen "überein�timniig
denkf, wenn er nur in den we�entlichenPunkten
übereinkommt.- Die�eaber, wie ih bald zeigen
werde , �indav��erden Unter�cheidungspunkten,
wodurch �ih ihre Sekte be�timmt, aus ‘dem

Evang. Reformirten Lehr�y�tem,zum Theil �0gar

wörtlih, entlehnet. Das Vaterland der Men»

noni�ten�inddie Niederlande, wo Mennöon int

xóten Jahrhundert die�eSekte �tiftere. Man
thut ihnen Unrecht, wenn man �ieAnabapti�ten
öder Wiedertäufer nennet. Dié�e‘habenfreylih
die Sekte der Mennoni�tenveraula��et,ihr Stifs
ter Mennon aber hatte �ichvon den Wiedertäus

fern gänzlichabge�ondert.Sie haben mit die�en

nichts gemein, als 1. daß �ie,wie die�e,keine

Kinder,�ondernErwach�ene,die von ihrem Glau-
ben Rede und Antwort geben können , taufen.
2. kein Obrigkeicli<hAmetführen , inde��endoch die

Obrigkeit anerkennen, ehren und gehor�amen3. keis
ne Waffen führen no< im Krieg dienen 4. nicht
�{<wören$. für unan�tändighalten , daßein Leh-
rer des Evangelii für Befoldung diene. —

=—

Zuihren Lehrern toählen�ieLeute von Jah-
ré, recht�chaffene,redliche, ein�ichtsvolleMänner
die �owróoldur< einen vorzüglihen Grad von

Kenntniß,als einen geprüftenWandel , �ichaus-

gezeichnethaben und bereits der Gemeindenüß-
lih gewe�en.Damit �iedas �omüh�ameals
ehrwürdigeLehramt ohne Nahrungs�orgeführen
können,wirdaugleicherfordert,daß�iebeistelf
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telt �eynmü��en.

*

Der reht�ha�eneMann, des
ich kennen lernte, war ein Brandteweinbrennñer«
Da �ie�ihaber ‘nichtauf Wi��en�chaftenlegen;
kann es wol daher kommen, daß �ieöftêrsiñ
ihren Schriften und Reden �ehrunbe�timmt�ind,
�ih fremder Worte und Erklärungenun�chi>-
lih bedienen ‘und �ieniht gar gut zu nehmen

wi��enz

"

auh wenn man �ichmit ihnen in Unterz

redungen über Religions + Materien eiulä��et,�ie
nicht allemal befriedigen. Allein, �inddies'nicht
Vorwürfe , ‘die der �chlechteMen�chenver�tanddes

guten Mennoni�ten"mit gleichem und vielleicht
noch mehrern Rechte manchen un�rerHoch�tudiere
ten — — beilegen möchte!Nicht nur die�elehren

dieGemeinde, unterrichten die Jugend und-verrich»-
ten die öffentlichenGottesdien�tlichenHandlungen
ohne einigeVergeltung;

¿�ondernauch ihreDiafónen
verrichten die müh�am�teBe�orgungaller Angeles
genheiten der Gemeinde ohne'Rük�ichteiniger Be-
lohnung. Jhnen zu�ammenkommt es vorzüglichzu,
überOrduungZucht undEhrbarkeit in derGemeinde
zu wachen. Sobald �ichjemand aus der Gemeinde
eines Fehltritts �chuldigmacht , wird er nah
Apo�toli�cherVor�chriftbehandelt, und wenn er

*

feine Rzue.und Leid, keine Be��erungbezeigt, von

der Gemeinde gänzlichausge�chlo��en.

5 „DiePreußi�chenMennoni�ten�indimvori-
gen Jahrhundertaus den Niederlandenunter Ver*
FfcherungvölligerGlaubens und Geti��ensfrey-

GERAund mic vielen FreyheitenRPE
,

aa�ige
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__da�igeNiederungen urbar zu machen , und das

Land zu bebauen. Wie �ieihren Theils bißhero
alles erfüllet haben , was von guten Men�chen
und túchkigenBürgern des Staats zu erwarten z

�owird ihnen auch no< heutiges Tages kein Eid

abgefodert , kein Obrigkeitlich oder öffentliches
Amt'aufgebürdetz fo werden �iezu keinem Sol-
daten noh Krieges�tandgezwungen und im unge-

dhrten We�euerhalten. Ju den königl.Preu�-
fi�chenProvinzen bezahlen �i�ie,um nicht den an-

dern Bürgern des Staats die Kriegesla�tallcin

“Fragen zu la��enfür die Enrolliruug ein gewi��es
Geld, �o�icauch gerne entrichten, als treue Un-

ferthanen und gute Bürger.
- Sie verlangen Lieb�terFreund, die�eLeute

nach ihrem Lehrbegrif, nach ihren Kirchenritualen
näher keñenzulernen, ih kann nicht unpartheyi�chet
hiebeyzu Werke gehen, als wenn ih Jhnen einen

Furzen Auszugeines ihrer neue�tenGlaubens und

Kirchenbücherdarlege.
Daser�tere hat den Titel: Confeßilonoder

Æurzeund einfältigeGlaubensbekenntnißderét,
�oman nennet , die vereinigte Flämi�che,Frie�e
{he und Hochteut�cheTaufge�innete,oder Mens

itoni�ten; ausgegeben durch die Gemeinen in Preu�s

�en.Im Jahr Chri�tiEIR

OhneeinerVorrede enthältdie�eSchrift15 $. 5:
$. x. Von GOtt demVater, Hierheißtesz

Wirglaubenvon Herzenund bekennen für jedere

E
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mánniglichmit dem Munde, nah Jnnhalt dér
H.Schriftdes Wortes Gottes, einen einigenGOtt,
der da i�tewig,allmächtig, heilig2c. he

_$. 2: Von Chri�to,dem Sohne GOttes.,
Wir glauben an JE�umChri�tum,daßEr i�k
un�erHErr und Heiland , Erlö�erund Seligmas-
cher, der von EwigkeitaufeineunbegreiflicheWeis
�egezeugeti�t,der ewiglebendeSohn GOttes,
von demder Vater �elbergezeuget,

'

daßEr. �ein
lieber Sohn.2c.

$. 3. Vom heiligen Gei�t. Wir glauben
an den Heil, Gèi�t,der vom Vater und Sohn
ausgehet, dur welchen der Vater und Sohn
würket , al�o,daß Er auch mit dem Vater unh

Se ‘in dem Einigen göttlichenWe�enbegrif«
en If 20677 0A

$. 4. Vonder GemeineGOttes. “Vondee
Gemeine GOttes undGemein�chaftder Heiligen
bekennen wir, daßda i�teine Gemeine GOttes,
die Er durch�eineigen Blut hat erworben , und
gewa�chenvon Sünden, durch�eineigen Blut,
und hac�ich�elb�tgegebenfür�ie,auf daß er �ie
heilige2c. —* Der wahren Gemeine Kennzei
chen�ind,die rechtenFrüchteder Bekehrung, das
Scheuen und Vermeiden der Sünden,und Leben
in allerleyGütigfeit,Gerechtigfeitund Wahrheit,
nach der LchreChri�tiund �einerApo�tel, im rech»
ten Glaubénan JE�umChri�tum,durchdie Ge-
“© Neligionszu�tand4. V- Ge

“vis hore
/
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-Hor�amkeitdes-göttlichenWorts, und im Gebrauch
�einerHeil,Ordnung,der Taufe und Abendmahls,
und in freymüthigerBekenntnis GOttes und JE-
�uChri�tivor den Men�chen, in feuriger brüder-
lithentiébéuntereinander, die Einigkeitim Gei�t
zu halcen,durchdas Band des Friedens.

__$. 57Vom'Amt der Lehrer.

$. 6, VomAmetder Diaconen,
$. 7. Von der Chri�tl.Taufe. Die Taufe
i�teine auswendige�ichtbareOrdnung,von Chri-
Fo �elberzu einer Einverleibung�einerGemeine

befohlen, welcherGebrauchhierinn be�teht,-daß
alle die, welche die Lehredes heil. Evangelii hs-
ren, glaubenund.mit bußfertigemHerzengerne
‘annehmen,zu einem �eligenLeben mit Wa��er-

mü��engetauftwerden, nach dem BefehlChri�ti,
Matth. 28: Dié�enBefehl haben‘die heiligen
Apo�telfleißigin Acht genommen, nach Apo�telg.

_K.8. 9.10, Apo�telg.2,:v.. 36-40. — =

Al�oauchnun-dieKinder , die damals nochferne
waren , �oweitgekommen�ind,daß�iedie rufen-
de Stimme„, die durchdie Lehredes heil, Evan-
gelii zu ihrenOhrengethan,ver�tehenfönnen,und

Mic bußfertigemHerzengerne annehmenundgläu-
ben, denen gebühretdie Taufe zu empfahen——

Wasfür Nuben den wahrenGläubigenvon Got-
‘kes wegen durchdie Taufezugeeignetwird, i�t—

die Abwa�chungder innerlichen�ündlichenLsn : nigfeic
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nigkeit der Seele , durch das vergo��eneBlut
Chri�ti, wodurch man hat die Vergebung der
Sünden. — Die Schuldigkeit,worzu die Ge«

tauften durch die Tau�everpflichtetund verbun-
den �ind,

-

i�t,daß�ieallhierihreSünde durch die

Taufe in den Tod Chri�timü��enbegrabenla��en,
nach der Lehredes Apo�telsPauli, Rôm. 6, v. 1-4.

Galat,3, v. 27. — Al�omußein jeglichernah
�einerempfangenenGabe zum Unterhaltund Bé�s
ferungde��elbenLeibesin zeitlichenund gei�tlichen
Sachen ern�tenFleißanwenden, daß�ieals wah«
re Hausgeno��enGYttes und Mitbürgerdes gei�t-
lichenJeru�alemsden bürgerlichenRechten von ih-
rem ober�tenKönig und Haupt in fleißigerHals
tung aller �einerGebote unterthanund gehor�am
�eyn,nach der LehreChri�ti,da Er �agt:tehret
�iehalten alles , was ich euch befohlenhabe.

$. 8. Vom Abendmahl des HErrn ver�te-
“henwir eine äußerliche,�ichtbareevangel. Ver-

handlungnach Chri�tiBefehl und der Apo�telGe-

brauch,zu einemheiligenLeben ; Brod und Wein
4vird genommennach dem Exempel Chri�ti.Das
Brod wird gebrochenund beneb�tdem Wein aus-

getheilet; und denen gegeben, die gläubignah
Chri�tiOrdnung auf ihren Glauben getauft

z Find. 1 Cor. 11,v.23 - 26. — — Jn die�em
äußerlichenAbendmahlwird uns vor Augenge-

Fellet und bezeichnet,daßChri�tiheiligerLeibam

Stamme-des Kreuzesgeopfert, und �eintheuer
Gili Ee 2 wera
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| ‘werthesBlut für uns vergo��eni�t,zur Vergez
bungun�ererSünden , und daßer herrlichin das

himmli�cheWe�en, un�rerSeelen lebendigma-

chendes Brod, Speißund Trank i�t,— Weis
ter lehret er uns mit un�ermGemüthund Herzens-
gedankengen Himmelaufwärtszu �teigen, durch
heilige Gebote das wahre bezeichneteGut von

‘Chri�tozu“érlangen, Es mahuet uns an zur
Dankbarkeit für die gro��enWohlthatenGOttes,
Dié er aus Uebe uns durchChri�tumerwie�en.
Es verbindet úns zur Liebe , Friede, Einigkeit des

Gei�tesund wahrer chri�tlichenGemein�chaftun-

ks einander.— —

6.9 Vom Fußwa�chendes HErrn—
‘ausJoh.13/v. 12-17. 1 Tim. 5, 10,

$. ro. WVöinheiligenEhe�tande—, Eine
Ordnung von Gott �elberim Paradies einge�e-
Het, — daß die Hurereyund Unkeu�chheit*�oll
vermieden; kein Mißbrauchin ‘die�erOrdnung
�ollgefundenwerden. Jn die�erOrdnung, welz

cheauchder Herr Chri�tusbe�tätigt,gehörennoch
‘alle gläubigeChri�ten, �oeinander nicht zu nahe
dem Geblüte, nachvorhergethanen Gebet ihren
‘Ehe�tandanzufangen und chri�tlichdarinn zu le-
ben bis ans Ende. “Al�odaßein jeglicherMann

habe�eineigenesWeib, und ein jeglichesWeib
habe ihren‘eigenen Mani. Matth. 5, 32. —

"Es magein Bruder eine Schwe�terim Glauben

Me Gemeine.GOtteszur Ehefraueno un
-
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und ine Schwe�terhatden freyenWillen,�olches
anzunehmen,oder abzu�chlagen,1 Cor.7, 39-

__$. rr. Vom Amke der Obrigkeit, GOet,
der da i�tein König über alle Könige, und HErr
Überalle Herrn, hat inalle Länder einge�eßet,Kö-

nige und Obrigkeit zum Wohl�tandund gemei-
nen Nußken,ein gutes, bürgerlichehrbares‘eben
zu- führen.Röm. 13, 1 - 3. — Darum alle

Gläubigen,ja alle Men�chen�chuldigunddurch
das Wort GOttes verpflichtetund verbunden�ind,
ihre hoheObrigkeitzu fürchten,züehrenund Ge-

hor�amzu lei�ten.inallen Sachen„#0 nicht �trei=-
ten widec das: Wort GOttes „. ihnen zu geben
Schoß,ZollundSchaßung.x Petr.2,13.14.—

Auch�indwir �chuldigfür�iezu bitten, 1 Tim. 2,
Viz Te 2

$. 12. Vom Eyd�{<wören— Um eine

Sache, die in Wahrheitbe�teht,den Väterndes

AltenTe�tamentsZugela��enwar, einen. Eyd zu
thun beydem Namen GOttes. Aber,der HErr
JE�us,der Sohn des lebendigenGOttes, der
König, Stifter und Ein�eßerdes Neuen Te�ta-
Hhiéents,an de��enGebot wir durcheine Stimme
vom. Himmel vektpflichtetund. verbunden �indzu
hôren, hat den Gläubigenallerley Eyd�chwoôren
verbotenmit die�en:Worten Matth. 5, 33. 34.

36.37. — Darum müú��en-Wiruns nicht be-

wegen la��en,úberJa, dasJai�t , über Nin, das

Mein.i�t,mit rechterWahrheirzy reden , -�on-
WM C29 dernVe
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dern un�erJa und Nein muß in �olchervollfköm-
nen Wahrheit be�tehen, als der höch�teEyd.
Desgleichenvermahnetauch der Apo�tel“Jakobus
mit die�enWorten Jak. 5. v. 12, —

“

Daraus
klar genug zu er�ehen, daß uns im Neuen Té-

�tamentnicht zugela��eni�, zu �chwören, oder
einen Eyd zu thun, �ondernverboten. Es mü�-
�enaber un�ereWorte aufrichtig,und die Wahr-
heit von Herzengeredet �eyn,und muß da. Ja
und Nein in keiner leicht�innigenFal�chheitge-
braucht werden.

s. 13. Von der Rache — Aus den Wor-
“_

fen des Herrn Chri�tiMatth. 5, v. 38 - 39.
v-. 44, 45. ver�tehenwir , daß man keine Rache
Üben mag- gegen �eineFeinde, welches auch der

Apo�telPaulus beve�tigtRöm. 12, 19,20, und
der Apo�telPetrus 1 Petr. 2, 19-24,

_$. 14. Vom Chri�tl,Bann in der Getnei-
né, von Entziehung derUnbußfertigen,und
von Wiederannehmungder Bußfertigenin
der Gemeine Chri�ti.

$. 152 Von der Wiederkunft Chri�ti,
Aufer�tehungder Todten und lebten Gericht

und Urtheil. — “Der Schluß die�esArtikels
i�t: Der GOtt vollerGnaden und Barmherzig-
feit wolle unsallen zu�ammen-duthJE�umChri-
�tum�einenallerlieb�tenSohn ," durch des Heil,
Gei�tesKraft — �eineGnade AEi

Â

x

+ a Ww
i
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wirallhieraufErdenmôgenheilig:leben,�elig�ers
ben und frôlih aufer�tehenvon den Todtenzum
ewigenLeben und höch�tAR SaligleityAmen! Amen! —

Unter angeführten15 Artikeln befinden�ichei-

e Mengebibli�cherBerweis�tellenAlten undNeuen

Te�tamentsangezeigt. Davoneinige in dem Text
gânzwörtlichangeführek. Wo al�omit der Bi-
bel geredet wird, habe ich in vor�tehenderAnzeige
blos die Stellen angezeiget, woraus die Sprüche
genommen �ind.“Auf OR CGEniß folget:

KurzeAeivei�ung:ausderSthrift,i wir

____ erachten,denen zu wi��ennôthig,die�ich
zu der Gemein�chaftder chri�tlichenGes
ineine, welchenianMennoni�tennennet,
begebenwollen; Pera Ref:in FagundAntworten,ME LEES

|

SéattderVorrede.befinden�ichdie 4 �cónen
“_

undallhier �ehrchi>lichenSchrift�tellen.Röm,
lo,104Rôm,10,17» Rôm.15, 5« i The��..5, 19

Alsdennfolgen35 FragenundÄniwörre1

_ welche �ich�ämtlichgründen auf vorangezeigte

15.Sâäbeder Konfeßion. Die 6te. Frage und
Antwort i�tfa�twörtlih aus demHeidelhergi-

— SC & �chen
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�chenKatechi�musentlehneer. Eine und andre

Frage und Antwort will i< no< ausheben:
Frage 3. Hoffe�tdu dann durch die guten Werke

und Unterhaltung der Gebote Chri�ti gerecht
und �eligzu werden? A. Nein, dann durch ün-

Fere guten Werke Éônnen rir den Himmelnicht
ber: Danndie Seligkeit i�tein Gnaden-
ge�chenkvon GOtt, uns erworben durch JE�um

. Chri�tum. Eph. 2, v. 8. 9. Frage 4. Wozu
�inddann die guten Werke odeglnterhaltung der

Gebote Chri�tinôthig? A. Sie �indZeugni��e
deswahrenGlaubens an JE�umChri�tum,denn
die Gehor�amkeitaus Liebe zu GOtt, i� das

Licht und Leben des Glaubens, ohne welches der

Slaubetôdt-i�t*)Jak: 2, v.20- 26.

Kis
‘Frage18.WasnügetdieTaufe? A. Sie

adn den wahrenGläubigendie Abwa�chung
der �ündlichenUnreinigkeitder Seelen, durch das

vergo��eneBlut Chri�ti,nemlih die Vergebung
der Sünden, damit �ie�itrô�téènder ewigen
Seligkeit, dur< JE�umChri�tum.Frage 26.
Wird es'einem Glied der Gemeinde gar nicht zu-

gela��en,um �ichin die Ehe zu begeben, mit einer

Per�ón,die niht im Glauben und Lehre einig

i�t?
2

AeNein; denn das i�twiderdieOrdnung z
:

und
"

O Die�eAntwortthut Shnes,mmein
n
Wehete�tet,:

EE e 4

:
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und tér ‘�olchesthut; der handelt wider die
Lehreder Apo�tel.Nôm. 12716: &) ed

…__ Frage 28. Wie bekenne�tdudieMacht der
Obrigkeit2 A. J< bekenne laut Zeugnißder

°

Schrift, daßKönigeund Obrigkeitenvou GOtt
einge�eßet�ind.— — Darum�ind wir �{hul-

_dig, die Obrigkeik zu fürchten,zu ehren , und Ge-
hor�amkeitzu lei�ten, in allen Sachen, die nicht
�treitenwider das Gebot GOctes, auchallezeit
für�iezuGOttzubitten,

Frage29. JE es paeangela��en,
e

inenLa“zu �{wören? A. Nein, 2e =

Aufdie�enKatechi8mustée Söridiitäd
etlicherchri�tlichenGebete,welche-diever�amnile-

- fen Gläubigen,oder-ein jederab�onderlich,nach
Gelegenheitder Zeit und der Sachen Nothwen=-
digfeit, vor Gott mit Andachtund gebeugten
Knien des Herzensgebrauchen.„Hier�indMor=
gen - Abend- Ti�ch- Gebete; Gebetvor-und- nach :

der PredigtzGebet über-dieheiligeTaufe;unz
tex dem heilAbendmal.Dank�agungüberdas
bee ba

H:

CA E è F.. Sb Kom
;

@ EsFönnen �ichak�onur Mennoni�tundMens

noui�tenhéyrathen,
“ Ohte: die�esGebot’aus

der Bibel er�tzu bewährex,etkennet ein jeder;
27! daß es: der Erhaltung und dem-Woh(�tandeder

“Gemeindezuträglich,ja dazu erforderlichi�ts;?)
Ats a IS
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Kommuniciren

-

des gebrochenenBrodts,- über

das Kommuniciren des Trinkbechers, Gebet für

Y bey den Kraukten.
Fa�tallemittelmäßiggut, réiniaitensdoch

ziale und von der Güte, daß jedes davón,

vielenGebets- Formelneines Schuiolken,Star-

fe, Kubachsuxd aydrer der un�rigenvorgezogen
zu werden verdieaet, Um mich vollkommen zu
rechtfertigenwähleich $. 66. turzes Morgensgebét.

|

O HErr! laß dochTagund Nachtbeine
gnädigeAugen über uns ‘offen�eyn,ñimm uns

in deinem göttlichenSchirm , richte, regiereund

benedeyealle un�erFürnehmenund Werke zu

SaenEhren, Amen. AbendgebetS. 68.

“O HEër GOée! fürnGétzighimmli�cheë
Váter,der du uns das Licht des Himmels zu
Un�erErleuchtung\o“mildiglih- ha�tlä��en'�chei»
ñen und die�envergangenen Tag auch vergönnet,
auf ‘daßWir ‘das nach deinem heiligenWille

|ainrsgebrauchenund uns in aller Gott�eligfeit
bén. Fürdie�eDeine gnadenreicheGabe �a:

Zen“wirDir tob und Dark,Preis undEhre2c,

7 Die Kirchengebete- find nah denüblichen
Biciblatender reformirten-Kde:eingerichtet,

wensabgekürzet. |

Hier macht den Be�chluß:- EinAb�chieds-ted
oöderVidsgr. Wodie�eshiehergeräthen,

Boar
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:

begreife ich nicht." Jch hâtte uicht geglaubt, daß
es zu be�chriebenènSchriften: gehöreund mit ih-
nen ein Buch aus8machen �olle, wann es nicht
der Dru und- die fortlaufende Seitenzahl bes

zeugte. Der Gang, Melodie, und Ausdru> i��elts
“am,plate und die Sprache erbärmlihesDeut�chz

y
Ein anderes unter den hie�iegenMennonis

�tengebräuchlichesHandbuch, i�betittelt : Kurz
ger Begrif der bibli�chenGe�chichte-in9 Kapi
teln, Jt aus dem O�terwalde:+ Dennoch will
ih mir die Mühe nehmen , Jhnen, mein Lieber;
den vornehm�tenJnhalt des vortreflichen neun-

ten ‘Kapitels: abzu�chreiben.‘“Das*neunteKas
pitel, ein kurzerBegrif der chri�tlichenReligion,
Um- einegenauere Kenntniß der Religion, welche
die Apo�telpredigten, zu haben, mußman wi�-
�en,daß �ievon den Leuten zroey Sachen forders--
ten’, und ihnen auh zwey Sachen ver�prachen:
Sie forderten, daß die Men�chenglauben und

�ichbe��ern�ollten.

+

Er�tlich,daß die Men-

®\hea.an GOct und an JE�umChxi�tzmglau-
ben ,- der Heiden ihre Religion nad ‘den fal-

�chen“Gögendien�tfahren Ta��ca, ‘and: nihts7-’
als den allein: wahren-Gocce, den Schöpfer dex

Welt anbeten und ihm diènen'�olitea,daß die

Juden JE�umChri�tumvor den von denen- Proz
pheten verhei��enenMeßiaserkennen , und �owol
die:Juden als Heydenglauben�olltén,daß JE�us
Chri�tusin die Welt kommea �ey,die Men�chen

Feligzu machen, vor ihre Sündengenug Vs
y
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�ie‘vonder Verdammniß, und vom Tode zu erre

ten ; ‘und allen denen, die an ihn“ glauben wür-

den, das*Erbrecht: des ewigen Lebeus zuwege zu

briúgen/ — Das andere, was die Apo�telforder-
“

fen „ war, daß die Méèn�chenihk Lebe ändern,
und ‘ihren Sünden ab�agen�ollten+ darunter die

vornehm�tenwaren, die Gottlo�igkeit,Unreing-
Éeit, Unmäßigtëit,Grau�amkeit,-der Geiß, die

Ungerechtigkeit,der Hochmuth, die Verläumdung,
Liebe der Welt-und �einer�elb. Die nun Chris

�tenwurden’, ent�agtendie�enSünden, indem �ie

_díeTaufe annahmen , | und ver�prachen, in der

Uebung der Tugend und Heiligkeit zu leben, und

den Befehlen. JE�uChri�tizu gehorchen; die �ich
auf die�edrey Haupt�tückebeziehen: Auf die Frôms
migkeit gegen GOtt, auf die Gerechtigkeit und Lies

‘be gegen den Näch�ten,‘und auf die Mäßigkeitin
Betrachtung un�erer�elb. Wenn die Men�chein

"

die�ezwey Pflichten wohl in- Acht nahmen, und

Merkmale ihrerBu��eund ihres.Glaubenszeigten:
Fo ver�prachenihnen die Apo�telzwey Sachen, die er-

“

fiere, daß die Sünde, die �iebis dahin in der Zeit
ihrer Unwi��enheitbegangen, ihnen �olltenvergebe
feyu; ‘die andre, daßGOtt �iein �cinenBund aufe
nehmen , . und ihnen.die Seligkeit und'das.ewige
Lebengeben würde,de��endie pipas�iedurchvn-

Taufe.ber�ichtrten;
6 �ii)

2x:

AG
þ

Diesi�fävzlichdie HeitilkbsNeligioir7
i ‘wis

___die- Apo�tel“die�elbegeprediget haben. Un�ere

À DEB nun i�t,be�tändig-dabey zu: bleibêth
M �ie
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�iezu lieben’,und das ,

|

ws! �iéuns vor�chreibt,
willig zu thun, damit wir in dieferWelt heilig lé

ben, und un�réSeligkeitvon! detBarmherzigkeit
GottesertvartenC;

Eindrittes mir bekannt gewordenes‘utter
hie�igenGemeinden üblichesAndachtsbuch ; “hat
‘den Titel :* SawmniluügeinigêrLieder / und Bé-

trachtung darüber. Danzig 1766 — Der Lié

der wenige,mit de�tolängerenBetrachtungen.
Es würde wohl�chmeichleri�chund unnatürlichfals
Ten , die�eund jenezu loben. Sie, mein Werthe-
ter , haben aus meinen wörtlichenAuszügenge:
‘!nug�amabgenommen, wie weit die guten Menn0o-

ni�tenin der deut�chenLiteratur annoch zurü>�ind.

Den ich erwarte von die�enéhrlichenLeutenwohl
nicht , daß �ie,wie viele der Un�rigen,es vor Sütt-

„dehalten �ollten,wenn man in deut�cherSprache
GOtt dffentlichloben, prei�enund anrufen will,
�olchesmit gehörigerAufmerk�amkeitauf den deut-
�chenAusdru>zu, verrichten ; da jeder vernünftis
ger Men�ch,wänn er �iheiner Sprache bedienet,
�ichdarinnen der möglih�tenVollkommenheit bes
fleißiget. Was �ehet-al�owohl ‘von Liedernzu

�agen„deren Ausdruck, deren Poe�ie�chlechtund
¡unvollkommeni�t; wäre auch. eines und das andes
xe aus Por�tensGe�angbuchentlehnet. Noch
weniger. lä��et�ichvon einem weitläuftigenKom-
mentar daruber rühmen. Und: hiemit mache ich

dex Sekte keinen:Vorwurf. Es �indja unter. uns

auch�ehran�ehnlicheGemeinden , einegt “raeBion
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feßion„in welchen-manbey jedem neuen Dru
des Ge�angbuchs,von Ausmerzung ganz unnützer,
von Ausbe��erung-�chlechterLieder �chon�eitein

viertel Jahrhundert ge�chrieben,fouferirt, auch- mit

darunter ge�tritten,und es dennoch immer, wie mit

den undeut�chenund verworrenen Formularen , bey
dem alten gela��enhat. Wann wir in die�enVers
be��erungen

-

wixk�amerund glücklicher�ind;- �o
áweifleich.keinesweges daran , daß der Nuten das

von-�ichauch auf die Mennoni�tener�tre>enwerde.

_ Uebrigens,mein Werthe�ter, �indSie nun

wohl zu beurtheilenim Stande , ob die Mennonis

�enwirkli �ounver�tändlich,�overworren, �o
\{<wärmeri�<und kegtzeri�chin ihren Lehr�ägenund
Meynungen �ind, als �ievon vielen ausgegeben
verden.

“Ein neuer Schrift�telleri�tno< drei�tegenug
‘gewe�en,�iezu be�chuldigen; daß�iedas alte Té:

�tamentvertivorfen; daß�ievon der Men�chwersz
‘dungdes Erlö�ersan�kdßigeMeynungenhegtenz
‘daß�ieFanatikerwären.

“Wie ungereimt; wannrifeallésdies mit meis
“ en zuverläßigenNachrichten

-

verglêichen. Sv

‘gehets, wenn män Men�chen"nah Hören�agen
a

Heurtheilet,auf fremdeZeugni��eallein bauet!

Erlauben Sie nur no< eineAnmerkung,
- mein Werthe�ter,und alsdenn will ich �{lie��ea.
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Fh wiederholedie Jhnen bereits geäu��erte“Verehe
rung der göttlichenVor�ehung, welche, bis auf

gegenwärtigeTage des Unglaubens,
* das Volk

J�raelsunter uns erhalten hat, ‘und?nochwallen

lâ��et, damit dies verkehrte Ge�chlechtdurch ihren

Uns:�o�ichtbaren, ‘gar oft \o naththeiligen Karäkz

fer, und durch ihre Schick�aledié-Wahrheit Mo-
“e8’Und der Propheten , und dadurch zugleich-die

Wahrheit der chri�tlichenReligion ‘erhärte.- Der

Stolz, Trus, Unglaubé und Uebermuth ; zu wêls

chem dices Volk, bey ihrem gegenwärtigenblühens
den Wohle untér' uns, �ichnèiget;*be�tärktvon

neuem alles das,” was die Schriften der Prophé-
xen! uns ‘von ihrem! Kärakter, üúndvon dem ihnen
ganz eigenen Verhalten bey ihrem ihnen ‘unerträge

-

lih fallenden Wohl�tandelehren. — — Eben
�o�ehrFreue. ih Michjego, das Junere der Men-

noni�tenkennen gelernet zu haben. Obgleich, nach
ihrer Lehre und nach ihrer Denkungsart, keine

�tarfeAusbreitung ihrer. Sekte zu vermuthen i�t:
�ogláube ih doc, daß�ie�ichunter uns erhalten
werden; damit �ie,in der Hand der Vor�ehung,
bey allgemeinemüberhandnehmendemUnglauben,
Bosheiten,Ungerechtigkeitund Unzucht,ein Mittel
werden, wahre Furcht GOttes, Reinigkeit in Lehre
und Wandel, vorzüglichUn�chuld,Sitt�amkeit

Und Redlichkeit, wenig�tensin die�emHäuflein,zu -

erhalten. — — Möchte die HerrenhuterGé
meinde von ihrenFá�éleyen,Tändelnund Schwär-
men ab�tehen;und ‘dannin der Folgevon

‘denen
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chenSchlacken �h �äubern:�okönnte die�eder

Lutheri�chen?Kirche. in un�ernLanden derein�ten
das werden, was ih den Reformirten von der

Sekte der Mennoni�tenzu ver�prechenmichgetraue.

Beyde Sekten wenig�tenshätten der Prote�tantis
�chen'Kirche�honläng�tensAufmerk�amkeiterres

gen können , ‘auf Wiederher�tellungdes thätigen
Chri�tenthums„auf Vefdrderung. der Ordnung,
Zucht und Ehrbarkeit zu wachen, Auch blos der

Anbli> des äu��erenFlors die�erGemeinden hätte

\hón dazu veranla��en�ollen. Verzeihen Sie,
wann ih hier zu traumen \cheine. Was für ein

fanfter: Traum! Aber. ich erwache, um Jhnen zu

ver�ichern,daß ich “mia
bin und vérs

Je:
“ine

beradit

a

ó
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